
Deutscher Bundestag  Drucksache  17/5403
 17. Wahlperiode  06. 04. 2011
 Beschlussempfehlung* 
 des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

 zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
 – Drucksachen 17/4510, 17/4811 –

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG
 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend
 bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
 (OGAW-IV-Umsetzungsgesetz – OGAW-IV-UmsG)

 A.  Problem

 Zur  Fortentwicklung  des  europäischen  Binnenmarktes  im  Investmentfondsbereich
 ist  im  Wege  der  Ablösung  der  bisherigen  Richtlinie  85/611/EWG  vom  20.  De-
 zember  1985  die  Richtlinie  2009/65/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  13.  Juli  2009  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvor-
 schriften  betreffend  bestimmte  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in  Wert-
 papieren  (OGAW)  (ABl.  L  302  vom  17.11.2009,  S.  32)  (OGAW-IV-Richtlinie)
 zum 1. Juli 2011 in nationales Recht umzusetzen.

 Zudem  müssen  der  Anlegerschutz,  die  Rahmenbedingungen  für  Mikrofinanz-
 fonds,  bestimmte  steuerliche  Rahmenbedingungen  im  Investmentsteuergesetz,
 bestimmte  Kapitalertragsteuerabzugsverfahren,  die  REIT-Gesetzgebung  (REIT:
 Real  Estate  Investment  Trust,  Immobilienaktiengesellschaft  mit  börsennotierten
 Anteilen)  und  die  Umstrukturierungsvergünstigung  von  Unternehmen  im  Rah-
 men  der  Grunderwerbsteuer  weiterentwickelt  bzw.  an  neue  Gegebenheiten  an-
 gepasst werden.

 B.  Lösung

 Zur Umsetzung der OGAW-IV-Richtlinie

 –  sollen  die  Bestimmungen  des  Europäischen  Passes  für  Gesellschaften  auf  die
 grenzüberschreitende Verwaltung von Investmentfonds ausgeweitet werden;

 –  sollen  Fondsverschmelzungen  grenzüberschreitend  ermöglicht  und  insge-
 samt  erleichtert,  gleichzeitig  die  Information  der  Anleger  erheblich  verbes-
 sert  werden  sowie  die  Anforderungen  und  Verfahren  zur  Verschmelzung  von
 Fonds erstmals EU-weit harmonisiert werden;

 –  sollen  doppelstöckige  Fondsstrukturen  in  Form  von  Master-Feeder-Kon-
 struktionen  im  Bereich  der  Publikumsfonds  unter  bestimmten  Voraussetzun-
 gen  und  mit  einer  umfassenden  Anlegerinformation  über  die  damit  verbun-
 denen Rechtsfolgen ermöglicht werden;

 *  Der Bericht wird gesondert verteilt.



Drucksache 17/5403 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
–  sollen  „wesentliche  Anlegerinformationen“  in  einem  zwei-  bis  maximal  drei-
 seitigen  Informationsdokument  EU-weit  vereinheitlicht  werden  und  national
 auch für nichtrichtlinienkonforme Fonds Anwendung finden;

 –  sollen  die  bei  grenzüberschreitendem  Vertrieb  von  Investmentfonds  erforder-
 lichen  Anzeigeverfahren,  mit  denen  der  Marktzugang  für  den  gesamten  Bin-
 nenmarkt erreicht werden kann, erheblich beschleunigt werden;

 –  sollen  für  die  erforderliche  verbesserte  Zusammenarbeit  der  nationalen  Auf-
 sichtsbehörden  die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin)
 mit  zusätzlichen  Befugnissen  ausgestattet,  das  Verfahren  des  EU-weiten
 Informationsaustausches  verbessert  und  das  Verfahren  für  Vor-Ort-Prüfungen
 und  -Ermittlungen  der  zuständigen  Aufsichtsbehörde  auf  dem  Gebiet  eines
 anderen Mitgliedstaates konkretisiert werden;

 –  soll  die  Anlegerinformation  bei  Änderungen  von  Vertragsbedingungen,  ins-
 besondere  bei  Kostenerhöhungen,  durch  direkte  Mitteilungen  verbessert  wer-
 den.

 Zudem

 –  sollen  Anforderungen  an  Mikrofinanz-Institute  auf  ein  angemessenes  Maß
 zurückgeführt  werden,  um  genügend  Freiraum  zu  schaffen,  dass  sich  auch  in
 Deutschland  ein  Markt  für  Mikrofinanzfonds  entwickeln  kann,  ohne  dem  in-
 vestmentrechtlichen  Gesetzeszweck  des  Anlegerschutzes  nicht  mehr  gerecht
 zu werden;

 –  sollen  steuerliche  Rahmenbedingungen  im  Investmentsteuergesetz  an  das
 neue  Maß  an  Integration  des  europäischen  Marktes  für  Investmentfonds  an-
 gepasst werden;

 –  soll  wegen  drohender  Steuerausfälle  aufgrund  von  missbräuchlichen  Steuer-
 gestaltungen  bei  Leerverkäufen  das  Kapitalertragsteuerabzugsverfahren  bei
 sammel-  und  streifbandverwahrten  Aktien  und  Anteilen  kurzfristig  neu  ge-
 regelt werden;

 –  sollen die Fristen für Vor-REITs um ein weiteres Jahr verlängert werden;

 –  soll  die  Umstrukturierungsvergünstigung  von  Unternehmen  im  Rahmen  der
 Grunderwerbsteuer an neue Gegebenheiten angepasst werden.

 Darüber  hinaus  empfiehlt  der  Finanzausschuss  insbesondere  folgende  Verände-
 rungen des Gesetzentwurfs:

 –  Übergang  der  Beweislast  für  den  Nichtzugang  des  dauerhaften  Datenträgers
 über  Verschmelzungsinformationen  und  Informationen  bei  Änderungen  der
 Vertragsbedingungen  auf  den  Anleger  bei  Beibehaltung  der  Beweispflicht
 der  Kapitalanlagegesellschaft  für  die  Übermittlung  des  dauerhaften  Daten-
 trägers;

 –  Reduzierung  der  Inkrafttretensfrist  einer  Bekanntmachung  von  Änderungen
 der  Vertragsbedingungen,  die  nicht  mit  den  bisherigen  Anlagegrundsätzen
 des Sondervermögens vereinbar sind, auf drei Monate;

 –  Aufgabe  der  Verpflichtung  zur  Vorlage  eines  zwingenden  Umtauschangebots
 bei  wesentlichen  Änderungen  von  Vertragsbedingungen  und  bei  Verschmel-
 zungen  unterschiedlicher  Anlagestrategien  Gemischter  Sondervermögen  ent-
 sprechend  den  Vorgaben  der  OGAW-IV-Richtlinie  (bei  offenen  Immobilien-
 fonds  und  Infrastrukturfonds  soll  dies  weiterhin  entsprechend  der  bisherigen
 Rechtslage erforderlich sein);

 –  Anhebung  des  Kredithöhekriteriums  der  Mikrofinanz-Institute  von  7  500
 Euro  auf  maximal  10  000  Euro,  damit  auch  Mikrokredite  von  Instituten
 erwerbbar  sind,  bei  denen  60  Prozent  der  Kreditvergaben  einen  Betrag  von
 maximal 10  000 Euro nicht übersteigen;
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–  Erhöhung  der  möglichen  Rücknahmeintervalle  von  Investmentanteilen  von
 halbjährlich auf vierteljährlich;

 –  Anpassung  der  Übergangsvorschriften  für  nichtrichtlinienkonforme  Sonder-
 vermögen  und  Investmentaktiengesellschaften  an  die  Vorgaben  des  Anleger-
 schutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes;

 –  Schaffung  der  notwendigen  Befugnisse  für  Aufsichtsbehörden  der  Länder,
 um  eine  wirksame  Aufsicht  über  die  Geldwäschegesetz  Verpflichteten  sicher-
 zustellen;

 –  technische  Überarbeitung  der  investmentsteuerlichen  Abgrenzung  zwischen
 Inlands- und Auslandsfonds infolge der OGAW-IV-Richtlinie;

 –  technische  Überarbeitung  der  Regelungen  zur  Unterbindung  der  missbräuch-
 lichen  Gestaltung  bei  sog.  Cum-  bzw.  Ex-Trades  durch  Verlagerung  der
 Steuererhebung  von  der  ausschüttenden  Gesellschaft  auf  die  die  Aktien  bzw.
 Anteile verwahrenden Kreditinstitute;

 –  technische  Überarbeitung  der  Anwendungsvorschrift  zur  Sicherstellung  der
 Verlängerung der Übergangsfrist für Vor-REITs um ein Jahr;

 –  verschiedene redaktionelle Anpassungen und Klarstellungen.

 Annahme  des  Gesetzentwurfs  in  geänderter  Fassung  mit  den  Stimmen  der
 Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 SPD  und  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Kosten

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  sind  keine  zusätzlichen  Haushaltsausgaben
 zu  erwarten.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  das  Steueraufkommen  sind  mit  den
 Regelungen nicht verbunden.

 Durch  die  vom  Finanzausschuss  empfohlenen  Veränderungen  des  Gesetzent-
 wurfs ergeben sich keine bzw. keine bezifferbaren finanziellen Auswirkungen.

 2.  Vollzugsaufwand

 Infolge  der  Umsetzung  des  Gesetzes  entsteht  weder  beim  Bund  noch  bei  den
 Ländern  und  Gemeinden  ein  zusätzlicher  Vollzugsaufwand.  Bei  der  Bundes-
 anstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  wird  sich  voraussichtlich  ein  Personal-
 mehrbedarf  ergeben,  da  gerade  zur  Ermöglichung  der  grenzüberschreitenden
 kollektiven  Portfolioverwaltung  und  der  dabei  erforderlichen  Abstimmungen
 der  beteiligten  Aufsichtsbehörden  sowie  bei  Fondsverschmelzungen  und  Master-
 Feeder-Strukturen  sowie  bei  der  Einrichtung  von  Schlichtungsstellen  für  den  rei-
 bungslosen  Ablauf  ein  Mehr  an  Verwaltungsaufwand  notwendig  sein  dürfte.
 Andererseits  sollte  gerade  die  Vereinfachung  des  Anzeigeverfahrens  zu  einer  Re-
 duzierung des damit verbundenen Verwaltungsaufwands bei der BaFin führen.

 E.  Sonstige Kosten

 Für  die  Wirtschaft  und  insbesondere  für  die  mittelständischen  Unternehmen
 entstehen  durch  dieses  Gesetz  über  die  Bürokratiekosten  aus  Informations-
 pflichten  hinaus  keine  sonstigen  Kosten.  Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und
 das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  insbesondere
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vor  dem  Hintergrund  der  durch  dieses  Gesetz  zu  erwartenden  Steigerung  der
 Effizienz des Investmentfondsgeschäfts nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Mit  dem  Gesetz  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2009/65/EG  werden  54  neue  In-
 formationspflichten  für  die  Wirtschaft  eingeführt  und  neun  bestehende  geändert.
 Damit  entstehen  Bürokratiekosten  für  die  Wirtschaft  in  Höhe  von  3  290  651  Euro.
 Die  Kostenermittlung  erfolgte  anhand  der  Zeitwerttabelle  des  Statistischen  Bun-
 desamtes  und  gibt  daher  nur  eine  grobe  Schätzung  wieder.  Die  Kosten  beruhen
 weitestgehend  auf  den  neu  eingeführten  Informationspflichten.  Die  Änderung
 bzw.  Einführung  der  Informationspflichten  beruht  dabei  grundsätzlich  auf  einer
 1:1-Umsetzung  der  Richtlinie  2009/65/EG  (OGAW-IV-Richtlinie).  Andere
 Grundlagen finden sich in den jeweiligen Begründungen.

 Für  die  Verwaltung  führt  die  Gesetzesänderung  zwölf  neue  Informationspflich-
 ten  ein,  sieben  werden  geändert.  Für  Bürger  werden  Informationspflichten  weder
 eingeführt noch geändert oder abgeschafft.

 Durch  die  Verlagerung  des  Kapitalertragsteuereinbehalts  für  Dividenden  inlän-
 discher  sammelverwahrter  Aktien  inländischer  Unternehmen  von  der  Hausbank
 dieser  Unternehmen  auf  die  depotverwahrenden  Banken  (bei  Investment-
 erträgen  erfolgt  eine  Verlagerung  von  der  Investmentgesellschaft  auf  die  depot-
 verwahrenden  Banken)  werden  grundsätzlich  keine  Informationspflichten  der
 Wirtschaft  eingeführt,  aufgehoben  oder  betragsmäßig  verändert.  Die  zwischen
 den  Instituten  zu  übermittelnden  Informationen  unterscheiden  sich  nicht  von
 den  auch  bisher  zu  übermittelnden  Informationen,  zudem  bleibt  auch  die  Anzahl
 der Fälle, bei denen Kapitalertragsteuer einzubehalten ist, unverändert.

 Durch  die  gesonderte  nach  Ländern  unterteilte  Aufführung  der  Erträge  aus
 Aktien  in  der  Girosammel-  und  Streifbandverwahrung  gemäß  §  45a  Absatz  1
 Satz  1  des  Einkommensteuergesetzes  (EStG)  in  der  Kapitalertragsteueranmel-
 dung  der  auszahlenden  Stelle  wird  eine  bestehende  Informationspflicht  verän-
 dert.  Investmentfonds  sind  von  der  Veränderung  nicht  betroffen.  Die  mit  der
 Veränderung  verbundenen  einmaligen  Kosten  der  Programmierung  bei  den
 Rechenzentren  dürften  einen  Betrag  von  3  Mio.  Euro  nicht  übersteigen.  Die  lau-
 fenden Übermittlungskosten verändern sich dadurch nicht.

 Durch  die  Änderung  von  §  10  Absatz  2  Satz  2  des  REIT-Gesetzes  können  Vor-
 REITs  die  Frist  für  die  Aufnahme  der  Börsennotierung  künftig  zweimal  auf
 Antrag  bei  der  BaFin  um  jeweils  ein  Jahr  verlängern  lassen.  Eine  Einschätzung
 der  damit  verbundenen  zusätzlichen  Kosten  aus  Informationspflichten  ist  wegen
 der  nur  einstelligen  Zahl  an  Vor-REITs  und  der  Ungewissheit,  ob  und  wie  viele
 Anträge gestellt werden, entbehrlich.

 Durch  die  Änderung  der  Regelung  zur  Grunderwerbsteuerbefreiung  in  §  6a
 Satz  4  des  Grunderwerbsteuergesetzes  (GrEStG)  müssen  künftig  auch  die  die
 Steuerbefreiung  in  Anspruch  nehmenden  Personengesellschaften  Veränderun-
 gen  der  Beteiligungsverhältnisse,  die  innerhalb  von  fünf  Jahren  nach  dem
 Erwerbsvorgang  eintreten,  nach  §  19  Absatz  2  Nummer  4a  GrEStG  anzeigen.
 Eine  Einschätzung  der  damit  verbundenen  zusätzlichen  Kosten  aus  Informa-
 tionspflichten  ist  wegen  der  auf  der  Basis  vergleichbarer  Meldepflichten  nach
 der  Grunderwerbsteuerstatistik  2007  eingeschätzten  marginalen  Erhöhung  der
 jährlichen Fallzahl und des äußerst geringen Aufwands je Fall entbehrlich.

 Bei  den  vom  Finanzausschuss  empfohlenen  Veränderungen  des  Gesetzentwurfs
 sind keine bürokratischen Be- oder Entlastungen angegeben.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 den  Gesetzentwurf  auf  Drucksachen  17/4510,  17/4811  in  der  aus  der  nachste-
 henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

 Berlin, den 6. April 2011

 Der Finanzausschuss

 Dr. Volker Wissing
 Vorsitzender

 Ralph Brinkhaus
 Berichterstatter

 Dr. Carsten Sieling
 Berichterstatter

 Björn Sänger
 Berichterstatter

 Harald Koch
 Berichterstatter

 Dr. Gerhard Schick
 Berichterstatter
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Zusammenstellung

 Gesetzentwurf der Bundesregierung
 – Drucksachen 17/4510, 17/4811 –
 mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)
E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
—

 1  Dieses Gesetz dient der Umsetzung
 –  der  Richtlinie  2009/65/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Ra

 schriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlage
 –  der  Richtlinie  2010/43/EU  der  Kommission  vom  1.  Juli  2010  zur  D

 des  Rates  im  Hinblick  auf  organisatorische  Anforderungen,  Interess
 barung zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft (ABl. 

 –  der  Richtlinie  2010/44/EU  der  Kommission  vom  1.  Juli  2010  zur  D
 des  Rates  in  Bezug  auf  Bestimmungen  über  Fondsverschmelzunge
 10.7.2010, S.  28, L  179 vom 14.7.2010, S.  16).
 Gesetz
 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG

 zur Koordinierung der Rechts- und
 Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte

 Organismen für gemeinsame
 Anlagen in Wertpapieren

 (OGAW-IV-Umsetzungsgesetz – OGAW-IV-UmsG)1

 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Artikel 1  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 2  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 3  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 4  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 5  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 6  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 7  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 8  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 9  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 10  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 11  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 12  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 13  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 14  Änderung  der  Verordnung  zur  Durchfüh-
 rung  der  Vorschriften  über  die  Lohnsteuer-
 hilfevereine

 Artikel  15  u n v e r ä n d e r t
 Gesetz
 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG

 zur Koordinierung der Rechts- und
 Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte

 Organismen für gemeinsame
 Anlagen in Wertpapieren

 (OGAW-IV-Umsetzungsgesetz – OGAW-IV-UmsG)1

 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Artikel 1  Änderung des Investmentgesetzes

 Artikel 2  Änderung des Kreditwesengesetzes

 Artikel 3  Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes

 Artikel 4  Änderung des Wertpapierprospektgesetzes

 Artikel 5  Änderung des Geldwäschegesetzes

 Artikel 6  Änderung des Restrukturierungsfondsgesetzes

 Artikel 7  Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Artikel 8  Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

 Artikel 9  Änderung des Investmentsteuergesetzes

 Artikel 10  Änderung des Zerlegungsgesetzes

 Artikel 11  Änderung des REIT-Gesetzes

 Artikel 12  Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

 Artikel 13  Änderung  der  Makler-  und  Bauträgerverord-
 nung

 Artikel  14  Inkrafttreten
tes  vom  13.  Juli  2009  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvor-
n in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L  302 vom 17.11.2009, S.  32),
urchführung  der  Richtlinie  2009/65/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
enkonflikte,  Wohlverhalten,  Risikomanagement  und  den  Inhalt  der  Verein-
L  176 vom 10.7.2010, S.  42) und
urchführung  der  Richtlinie  2009/65/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
n,  Master-Feeder-Strukturen  und  das  Anzeigeverfahren  (ABl.  L  176  vom
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E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
Artikel 1

 Änderung des Investmentgesetzes

 Das  Investmentgesetz  vom  15.  Dezember  2003  (BGBl.  I
 S.  2676),  das  zuletzt  durch  Artikel  10  des  Gesetzes  vom
 8.  April  2010  (BGBl.  I  S.  386)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  u n v e r ä n d e r t
 Artikel 1

 Änderung des Investmentgesetzes

 Das  Investmentgesetz  vom  15.  Dezember  2003  (BGBl.  I
 S.  2676),  das  zuletzt  durch  Artikel  10  des  Gesetzes  vom
 8.  April  2010  (BGBl.  I  S.  386)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Angabe  zu  §  12  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  12a  Besonderheiten  für  die  Verwaltung  von  EU-
 Investmentvermögen  durch  Kapitalanlagege-
 sellschaften“.

 b)  Die  Angabe  zu  §  13  wird  durch  die  folgenden  Anga-
 ben ersetzt:

 „§  13  Inländische  Zweigniederlassungen  und  grenz-
 überschreitender  Dienstleistungsverkehr  von
 EU-Verwaltungsgesellschaften

 §  13a  Besonderheiten  für  die  Verwaltung  richtlinien-
 konformer  Sondervermögen  durch  EU-Ver-
 waltungsgesellschaften“.

 c)  Die Angabe zu §  15 wird wie folgt gefasst:

 „§  15  Meldungen  an  die  Europäische  Kommission“.

 d)  Die Angabe zu §  20 wird wie folgt gefasst:

 „§  20  Beauftragung und jährliche Prüfung“.

 e)  Die  Angabe  zu  §  40  wird  durch  die  folgenden  Anga-
 ben ersetzt:

 „§  40  Genehmigung der Verschmelzung

 §  40a  Verschmelzung  eines  EU-Investmentvermö-
 gens  auf  ein  richtlinienkonformes  Sonderver-
 mögen

 §  40b  Verschmelzungsplan

 §  40c  Prüfung der Verschmelzung

 §  40d  Verschmelzungsinformationen

 §  40e  Rechte der Anleger

 §  40f  Kosten der Verschmelzung

 §  40g  Wirksamwerden der Verschmelzung

 §  40h  Rechtsfolgen der Verschmelzung“.

 f)  Die  Angabe  zu  §  42  wird  durch  die  folgenden  Anga-
 ben ersetzt:

 „§  42  Verkaufsprospekt  und  wesentliche  Anleger-
 informationen

 §  42a  Information  mittels  eines  dauerhaften  Daten-
 trägers“.

 g)  Die Angabe zu §  45 wird wie folgt gefasst:

 „§  45  Veröffentlichung  des  Jahres-,  Halbjahres-,
 Zwischen-,  Auflösungs-  und  Abwicklungsbe-
 richts“.

 h)  Nach  der  Angabe  zu  §  45  werden  die  folgenden  An-
 gaben eingefügt:
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E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
„ A b s c h n i t t  1 a
 M a s t e r - F e e d e r - S t r u k t u r e n

 §  45a  Genehmigung des Feederfonds

 §  45b  Vereinbarungen bei Master-Feeder-Strukturen

 §  45c  Pflichten  und  Besonderheiten  für  Kapitalan-
 lagegesellschaft und Depotbank

 §  45d  Mitteilungspflichten der Bundesanstalt

 §  45e  Abwicklung eines Masterfonds

 §  45f  Verschmelzung  oder  Spaltung  des  Master-
 fonds

 §  45g  Umwandlung  in  Feederfonds  oder  Änderung
 des Masterfonds“.

 i)  Die Angabe zu §  61 wird wie folgt gefasst:

 „§  61  Erwerb  von  Anteilen  an  Investmentvermö-
 gen“.

 j)  Nach  der  Angabe  zu  §  63  wird  folgende  Angabe  an-
 gefügt:

 „§  63a  Anlagegrenzen  und  Anlagebeschränkungen
 für Feederfonds“.

 k)  In  der  Angabe  zu  §  93  wird  das  Wort  „Verkaufspros-
 pekte“ durch das Wort „Verkaufsprospekt“ ersetzt.

 l)  Die Angabe zu §  94 wird wie folgt gefasst:

 „§  94  Rechnungslegung  für  Spezial-Sondervermö-
 gen“.

 m)  Nach  der  Angabe  zu  §  99  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  99a  Sondervorschriften  für  selbstverwaltende  In-
 vestmentaktiengesellschaften“.

 n)  Die Angabe zu §  103 wird wie folgt gefasst:

 „§  103  Ausgabe der Aktien“.

 o)  Die Angabe zu §  121 wird wie folgt gefasst:

 „§  121  Verkaufsunterlagen und Hinweispflichten“.

 p)  Die Angabe zu §  123 wird wie folgt gefasst:

 „§  123  Maßgebliche Sprachfassung“.

 q)  Die Angabe zu §  127 wird wie folgt gefasst:

 „§  127  Prospekthaftung  und  Haftung  für  die  wesent-
 lichen Anlegerinformationen“.

 r)  Die Angabe zu §  129 wird wie folgt gefasst:

 „§  129  Veröffentlichungspflichten“.

 s)  Nach  §  129  werden  die  Angaben  zum  Abschnitt  3
 wie folgt gefasst:

 „ A b s c h n i t t  3
 Ö f f e n t l i c h e r  Ve r t r i e b  v o n

 E U - I n v e s t m e n t a n t e i l e n
 i m  G e l t u n g s b e r e i c h  d i e s e s  G e s e t z e s

 §  130  Auf  den  öffentlichen  Vertrieb  von  EU-In-
 vestmentanteilen anwendbare Vorschriften

 §  131  Pflichten  bei  öffentlichem  Vertrieb  von  EU-
 Investmentanteilen im Inland
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2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  u n v e r ä n d e r t
 §  132  Anzeige  von  EU-Investmentanteilen  zum  öf-
 fentlichen Vertrieb im Inland

 §  133  Untersagung  und  Einstellung  des  öffentli-
 chen Vertriebs

 §  134  (weggefallen)“.

 t)  Nach  der  Angabe  zu  §  143b  wird  folgende  Angabe
 eingefügt:

 „§  143c  Beschwerde- und Schlichtungsverfahren“.

 u)  Nach  der  Angabe  zu  §  147  wird  folgende  Angabe  an-
 gefügt:

 „§  148  Übergangsvorschrift  zur  Aufhebung  des
 §  127 Absatz 5“.

 2.  §  1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  werden  die  Wörter  „Investmentfonds
 im  Sinne  des  §  2  Abs.  1“  durch  die  Wörter  „Sonder-
 vermögen im Sinne des §  2 Absatz 2“ ersetzt.

 b)  Die  Nummern  2  und  3  werden  durch  die  folgenden
 Nummern 2 bis 4 ersetzt:

 „2.  die  Aufsicht  über  inländische  Investmentgesell-
 schaften,  die  Anteile  oder  Aktien  an  inländi-
 schen  Investmentvermögen  nach  Maßgabe  der
 Nummer  1  oder  an  EU-Investmentvermögen
 ausgeben,

 3.  den  beabsichtigten  und  den  tatsächlichen  öffent-
 lichen  Vertrieb  von  ausländischen  Investmentan-
 teilen  im  Sinne  des  §  2  Absatz  9  sowie  den  beab-
 sichtigten  und  tatsächlichen  Vertrieb  von  Anteilen
 an  ausländischen  Investmentvermögen,  die  hin-
 sichtlich  der  Anlagepolitik  Anforderungen  unter-
 liegen,  die  denen  nach  §  112  Absatz  1  vergleich-
 bar sind, sowie

 4.  die  Verwaltung  von  richtlinienkonformen  Son-
 dervermögen  durch  eine  EU-Verwaltungsgesell-
 schaft im Inland.“

 3.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Inländische  Investmentgesellschaften  sind  Ka-
 pitalanlagegesellschaften  und  Investmentaktiengesell-
 schaften.  EU-Investmentgesellschaften  sind  EU-Ver-
 waltungsgesellschaften  und  EU-Investmentvermögen
 in  Satzungsform,  die  ihren  Sitz  in  einem  anderen  Mit-
 gliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  einem  ande-
 ren  Vertragsstaat  des  Abkommens  über  den  Europäi-
 schen  Wirtschaftsraum  haben  und  den  Anforderungen
 an  eine  Verwaltungsgesellschaft  oder  eine  Investment-
 gesellschaft  im  Sinne  der  Richtlinie  2009/65/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  13.  Juli
 2009  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungs-
 vorschriften  betreffend  bestimmte  Organismen  für  ge-
 meinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  (OGAW)  (ABl.
 L  302 vom 17.11.2009, S.  32) entsprechen.“

 b)  In  Absatz  2  werden  nach  den  Wörter  „inländische  In-
 vestmentvermögen“  die  Wörter  „in  Vertragsform“
 eingefügt.
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c)  u n v e r ä n d e r t

 d)  u n v e r ä n d e r t

 e)  u n v e r ä n d e r t

 f)  u n v e r ä n d e r t

 g)  u n v e r ä n d e r t

 h)  u n v e r ä n d e r t

 i)  u n v e r ä n d e r t

 j)  u n v e r ä n d e r t
 c)  Absatz 4 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 „7.  Anteile  oder  Aktien  an  inländischen  Investment-
 vermögen  sowie  an  entsprechenden  ausländi-
 schen Investmentvermögen,“.

 d)  In  Absatz  5  wird  das  Wort  „Unternehmen“  durch  die
 Wörter „inländische Unternehmen“ ersetzt.

 e)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Kapitalanlagegesellschaften  sind  inländische
 Unternehmen,  deren  Hauptzweck  in  der  Verwaltung
 von  inländischen  Investmentvermögen  oder  EU-In-
 vestmentvermögen  sowie  der  individuellen  Vermö-
 gensverwaltung besteht.“

 f)  Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:

 „(6a)  EU-Verwaltungsgesellschaften  sind  Unter-
 nehmen  mit  Sitz  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der
 Europäischen  Union  oder  einem  anderen  Vertrags-
 staat  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum,  die  den  Anforderungen  an  eine  Verwal-
 tungsgesellschaft  im  Sinne  der  Richtlinie  2009/65/
 EG entsprechen.“

 g)  Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 8a eingefügt:

 „(8a)  EU-Investmentvermögen  sind  Investment-
 vermögen,  die  dem  Recht  eines  anderen  Mitglied-
 staates  der  Europäischen  Union  oder  eines  anderen
 Vertragsstaates  des  Abkommens  über  den  Europäi-
 schen  Wirtschaftsraum  unterstehen  und  die  unabhän-
 gig  von  ihrer  Rechtsform  den  Anforderungen  der
 Richtlinie 2009/65/EG entsprechen.“

 h)  Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

 „(10)  EU-Investmentanteile  sind  Anteile  an  einem
 EU-Investmentvermögen,  die  von  einer  EU-Invest-
 mentgesellschaft  oder  einer  Kapitalanlagegesell-
 schaft ausgegeben werden.“

 i)  In  Absatz  11  Satz  2  wird  in  Nummer  7  am  Ende  der
 Punkt  durch  ein  Semikolon  ersetzt  und  folgende
 Nummer 8 angefügt:

 „8.  ein  ausländischer  Masterfonds  ausschließlich
 Anteile  an  einen  oder  mehrere  inländische  Fee-
 derfonds ausgibt.“

 j)  Die Absätze 17 und 18 werden wie folgt gefasst:

 „(17)  Herkunftsstaat  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist
 der  Staat,  in  dem  eine  Kapitalanlagegesellschaft  oder
 EU-Verwaltungsgesellschaft  ihren  Sitz  hat  oder  in
 dem ein Investmentvermögen zugelassen wurde.

 (18)  Aufnahmestaat  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist
 der Staat, in dem eine Kapitalanlagegesellschaft

 1.  eine  Zweigniederlassung  unterhält  oder  im  Wege
 des  grenzüberschreitenden  Dienstleistungsverkehrs
 tätig wird, oder

 2.  die  Absicht  anzeigt,  Anteile  an  einem  richtlinien-
 konformen  Sondervermögen  oder  Aktien  einer
 richtlinienkonformen  Investmentaktiengesellschaft
 oder  eines  Teilgesellschaftsvermögens  einer  richt-
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k)  u n v e r ä n d e r t

 l)  Die folgenden Absätze 25 bis 28 werden angefügt:

 „(25)  u n v e r ä n d e r t

 (26)  Feederfonds  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 Sondervermögen,  Investmentaktiengesellschaften,  Teil-
 gesellschaftsvermögen  einer  Investmentaktiengesell-
 schaft  oder  EU-Investmentvermögen,  die  mindestens
 85  Prozent  ihres  Vermögens  in  einem  Masterfonds  an-
 legen.

 (27)  u n v e r ä n d e r t
 linienkonformen  Investmentaktiengesellschaft  zu
 vertreiben.“

 k)  Die Absätze 21 und 22 werden wie folgt gefasst:

 „(21)  Mutterunternehmen  im  Sinne  dieses  Geset-
 zes  sind  Unternehmen,  die  Mutterunternehmen  im
 Sinne des §  290 des Handelsgesetzbuchs sind.

 (22)  Tochterunternehmen  im  Sinne  dieses  Geset-
 zes  sind  Unternehmen,  die  Tochterunternehmen  im
 Sinne des §  290 des Handelsgesetzbuchs sind.“

 l)  Die folgenden Absätze 25 bis 28 werden angefügt:

 „(25)  Verschmelzungen  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 sind  Auflösungen  ohne  Abwicklung  eines  inländi-
 schen Investmentvermögens

 1.  durch  Übertragung  sämtlicher  Vermögenswerte
 und  Verbindlichkeiten  eines  oder  mehrerer  über-
 tragender  Investmentvermögen  auf  ein  anderes
 bestehendes  übernehmendes  inländisches  Invest-
 mentvermögen  oder  EU-Investmentvermögen  (Ver-
 schmelzung durch Aufnahme) oder

 2.  durch  Übertragung  sämtlicher  Vermögenswerte
 und  Verbindlichkeiten  zweier  oder  mehrerer  über-
 tragender  Investmentvermögen  auf  ein  neues,  da-
 durch  gegründetes  übernehmendes  inländisches
 Investmentvermögen  oder  EU-Investmentvermö-
 gen (Verschmelzung durch Neugründung)

 jeweils  gegen  Gewährung  von  Anteilen  oder  Aktien
 des  übernehmenden  Investmentvermögens  an  die
 Anleger  oder  Aktionäre  des  übertragenden  Invest-
 mentvermögens  sowie  gegebenenfalls  einer  Barzah-
 lung  in  Höhe  von  nicht  mehr  als  10  Prozent  des  Wer-
 tes  eines  Anteils  oder  einer  Aktie  am  übertragenden
 Investmentvermögen.  Verschmelzungen  eines  EU-
 Investmentvermögens  auf  ein  richtlinienkonformes
 Sondervermögen,  eine  richtlinienkonforme  Invest-
 mentaktiengesellschaft  oder  ein  Teilgesellschaftsver-
 mögen  einer  richtlinienkonformen  Investmentaktien-
 gesellschaft  können  darüber  hinaus  gemäß  den
 Vorgaben  des  Artikels  2  Absatz  1  Buchstabe  p  Zif-
 fer  iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

 (26)  Feederfonds  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 richtlinienkonforme  Sondervermögen,  richtlinienkon-
 forme  Investmentaktiengesellschaften  oder  Teilge-
 sellschaftsvermögen  einer  richtlinienkonformen  In-
 vestmentaktiengesellschaft,  EU-Investmentvermögen,
 Sonstige  Sondervermögen  oder  Sondervermögen  mit
 zusätzlichen  Risiken  besonderer  Art,  die  mindestens
 85  Prozent  ihres  Vermögens  in  einem  Masterfonds
 anlegen.

 (27)  Masterfonds  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 richtlinienkonforme  Sondervermögen,  richtlinienkon-
 forme  Investmentaktiengesellschaften  oder  Teilge-
 sellschaftsvermögen  einer  richtlinienkonformen  In-
 vestmentaktiengesellschaft,  EU-Investmentvermögen,
 Sonstige  Sondervermögen  oder  Sondervermögen  mit
 zusätzlichen  Risiken,  die  Anteile  an  mindestens  einen
 Feederfonds  ausgegeben  haben,  selbst  keine  Feeder-
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(28)  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t
 fonds  sind  und  keine  Anteile  eines  Feederfonds  hal-
 ten.

 (28)  Dauerhafter  Datenträger  im  Sinne  dieses  Ge-
 setzes  ist  jedes  Medium,  das  den  Anlegern  gestattet,
 Informationen  für  eine  ihrem  Zweck  angemessene
 Dauer  zu  speichern,  einzusehen  und  unverändert  wie-
 derzugeben.“

 4.  §  2a wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

 „(1)  Wer  beabsichtigt,  allein  oder  im  Zusammen-
 wirken  mit  anderen  Personen  oder  Unternehmen  eine
 bedeutende  Beteiligung  an  einer  Kapitalanlagegesell-
 schaft  zu  erwerben  (interessierter  Erwerber),  hat  dies
 der  Bundesanstalt  unverzüglich  schriftlich  anzuzei-
 gen.  §  2c  Absatz  1  Satz  2  bis  7  des  Kreditwesengeset-
 zes  gilt  entsprechend;  §  2c  Absatz  1  Satz  5  und  6  des
 Kreditwesengesetzes  ist  entsprechend  anzuwenden
 mit  der  Maßgabe,  dass  die  Anzeigen  jeweils  nur  ge-
 genüber der Bundesanstalt abzugeben sind.

 (2)  Die  Bundesanstalt  hat  eine  Anzeige  nach  Ab-
 satz  1  innerhalb  von  60  Arbeitstagen  ab  dem  Datum
 des  Schreibens,  mit  dem  sie  den  Eingang  der  voll-
 ständigen  Anzeige  schriftlich  bestätigt  hat,  zu  beur-
 teilen  (Beurteilungszeitraum);  im  Übrigen  gilt  §  2c
 Absatz  1a  des  Kreditwesengesetzes  entsprechend.
 Die  Bundesanstalt  kann  innerhalb  des  Beurteilungs-
 zeitraums  den  beabsichtigten  Erwerb  der  bedeuten-
 den  Beteiligung  oder  ihre  Erhöhung  untersagen,
 wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass

 1.  die  Kapitalanlagegesellschaft  nicht  in  der  Lage
 sein  oder  bleiben  wird,  den  Aufsichtsanforderun-
 gen  insbesondere  nach  der  Richtlinie  2009/65/EG
 zu genügen, oder

 2.  die  Kapitalanlagegesellschaft  durch  die  Begrün-
 dung  oder  Erhöhung  der  bedeutenden  Beteiligung
 mit  dem  Inhaber  der  bedeutenden  Beteiligung  in
 einen  Unternehmensverbund  eingebunden  würde,
 der  durch  die  Struktur  des  Beteiligungsgeflechts
 oder  mangelhafte  wirtschaftliche  Transparenz
 eine  wirksame  Aufsicht  über  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft,  einen  wirksamen  Informationsaus-
 tausch  zwischen  den  zuständigen  Stellen  oder  die
 Aufteilung  der  Zuständigkeiten  zwischen  diesen
 beeinträchtigt, oder

 3.  einer  der  in  §  2c  Absatz  1b  Satz  1  Nummer  1  und  3
 bis  6  des  Kreditwesengesetzes  genannten  Fälle,
 die entsprechend gelten, vorliegt.

 §  2c  Absatz  1b  Satz  2  bis  8  des  Kreditwesengesetzes
 ist  entsprechend  anzuwenden.  Widerspruch  und  An-
 fechtungsklage  haben  keine  aufschiebende  Wir-
 kung.“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 c)  Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

 „(4)  In  den  in  §  2c  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  bis  3
 des  Kreditwesengesetzes  genannten  Fällen  kann  die
 Bundesanstalt  dem  Inhaber  der  bedeutenden  Beteili-
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5.  u n v e r ä n d e r t

 6.  u n v e r ä n d e r t

 7.  u n v e r ä n d e r t
 gung  und  den  von  ihm  kontrollierten  Unternehmen
 die  Ausübung  des  Stimmrechts  untersagen  und  an-
 ordnen,  dass  über  die  Anteile  nur  mit  ihrer  Zustim-
 mung  verfügt  werden  darf;  Widerspruch  und  Anfech-
 tungsklage  haben  keine  aufschiebende  Wirkung.  Im
 Fall  einer  Verfügung  nach  Satz  1  hat  das  Gericht  am
 Sitz  der  Kapitalanlagegesellschaft  auf  Antrag  der
 Bundesanstalt,  der  Kapitalanlagegesellschaft  oder  ei-
 nes  an  ihr  Beteiligten  einen  Treuhänder  zu  bestellen,
 auf  den  es  die  Ausübung  des  Stimmrechts  überträgt.
 §  2c  Absatz  2  Satz  3  bis  9  des  Kreditwesengesetzes
 ist entsprechend anzuwenden.

 (5)  Bei  der  Beurteilung  nach  Absatz  2  arbeitet  die
 Bundesanstalt  mit  den  zuständigen  Stellen  der  ande-
 ren  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  und  der
 anderen  Vertragsstaaten  des  Abkommens  über  den
 Europäischen  Wirtschaftsraum  zusammen,  wenn  der
 Anzeigepflichtige  eine  der  in  §  8  Absatz  3  Satz  1
 Nummer  1  bis  3  des  Kreditwesengesetzes  aufge-
 führten  natürlichen  oder  juristischen  Personen  ist.  §  8
 Absatz  3  Satz  3  und  4  des  Kreditwesengesetzes  gilt
 entsprechend.  Die  Bundesanstalt  hat  in  ihrer  Entschei-
 dung  alle  Bemerkungen  oder  Vorbehalte  der  für  den
 Anzeigepflichtigen zuständigen Stelle anzugeben.“

 d)  In  Absatz  6  werden  nach  den  Wörtern  „hat  dies  der
 Bundesanstalt“  die  Wörter  „unverzüglich  schrift-
 lich“ eingefügt.

 e)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

 „(7)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zu-
 stimmung  des  Bundesrates  bedarf,  nähere  Bestim-
 mungen  zu  erlassen  über  Art,  Umfang,  Zeitpunkt,
 Form  und  Übertragungsweg  der  nach  den  Absätzen  1
 und  6  zu  erstattenden  Anzeigen  sowie  über  die  Unter-
 lagen,  die  mit  der  Anzeige  vorzulegen  sind.  Es  kann
 diese  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die
 Bundesanstalt übertragen.“

 5.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  den  Wörtern  ,Die  Bezeich-
 nung  „Kapitalanlagegesellschaft“,‘  das  Wort  ,„Invest-
 mentvermögen“‘ und ein Komma eingefügt.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „Investmentge-
 sellschaften  mit  Sitz  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
 der  Europäischen  Union  oder  einem  anderen  Ver-
 tragsstaat  des  Abkommens  über  den  Europäischen
 Wirtschaftsraum“  durch  das  Wort  „EU-Investment-
 gesellschaften“ ersetzt.

 6.  In  §  4  Absatz  1  wird  das  Wort  „Investmentfonds“  durch
 das Wort „Sondervermögens“ ersetzt.

 7.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „Investment-
 aktiengesellschaft“  ein  Komma  und  die  Wörter
 „die  Verwaltung  eines  richtlinienkonformen
 Sondervermögens  durch  eine  EU-Verwaltungs-
 gesellschaft,  die  Tätigkeiten  von  ausländischen



Drucksache 17/5403 – 14 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
8.  u n v e r ä n d e r t

 9.  u n v e r ä n d e r t
 Investmentgesellschaften,  die  keine  EU-Invest-
 mentgesellschaften sind,“ eingefügt.

 bb)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

 „Dabei kann die Bundesanstalt insbesondere

 1.  von  jedermann  Auskünfte  einholen,  die  Vor-
 lage  von  Unterlagen  und  die  Überlassung  von
 Kopien verlangen sowie

 2.  bereits  existierende  Aufzeichnungen  von  Te-
 lefongesprächen  und  Datenübermittlungen  an-
 fordern,

 soweit  Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  dies
 für  die  Überwachung  eines  Verbots  oder  Gebots
 dieses Gesetzes erforderlich ist.

 Die  Bundesanstalt  hat  im  Rahmen  der  ihr  zuge-
 wiesenen  Aufgaben  Missständen  entgegenzuwir-
 ken,  welche  die  ordnungsgemäße  Verwaltung
 von  Investmentvermögen,  die  ordnungsgemäße
 Erbringung  von  Dienstleistungen  oder  Neben-
 dienstleistungen  nach  §  7  Absatz  2  oder  die  Tä-
 tigkeit  einer  Depotbank  nach  diesem  Gesetz  be-
 einträchtigen  oder  erhebliche  Nachteile  für  den
 Finanzmarkt  bewirken  können.  Die  Bundesan-
 stalt  kann  Anordnungen  treffen,  die  geeignet  und
 erforderlich  sind,  diese  Missstände  zu  beseitigen
 oder zu verhindern.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Die  Bundesanstalt  kann  unanfechtbar  gewor-
 dene  Anordnungen,  die  sie  nach  Absatz  1  wegen
 Verstößen  gegen  Verbote  oder  Gebote  dieses  Ge-
 setzes  getroffen  hat,  auf  ihrer  Internetseite  öffentlich
 bekanntmachen,  es  sei  denn,  diese  Veröffentlichung
 würde  die  Finanzmärkte  erheblich  gefährden,  sich
 nachteilig  auf  die  Interessen  der  Anleger  auswirken
 oder  zu  einem  unverhältnismäßigen  Schaden  bei  den
 Beteiligten führen.“

 c)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „dieses
 Gesetzes  unterliegt“  die  Wörter  „oder  ein  Invest-
 mentvermögen  im  Sinne  des  §  1  Satz  2  vorliegt“  ein-
 gefügt.

 8.  In  §  6  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „inländische
 Investmentvermögen  im  Sinne  des  §  1  Satz  1  Nr.  1“
 durch  die  Wörter  „inländische  Investmentvermögen  oder
 EU-Investmentvermögen“ ersetzt.

 9.  §  7 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Im  einleitenden  Satzteil  werden  nach  den  Wörtern
 „Verwaltung  von  Investmentvermögen“  die  Wörter
 „(kollektive Vermögensverwaltung)“ eingefügt.

 b)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 c)  In  Nummer  6a  wird  nach  den  Wörtern  „Beendigung
 der  Verwaltung  von“  das  Wort  „Anteilen“  durch  das
 Wort  „Vermögen“  ersetzt  und  werden  jeweils  nach
 dem  Wort  „Anleger“  die  Wörter  „und  Kunden“  ein-
 gefügt.
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 10.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „inländischen“  gestri-
 chen  und  nach  dem  Wort  „Anleger“  die  Wörter
 „oder  Aktionäre  einer  von  ihr  verwalteten  In-
 vestmentaktiengesellschaft“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „Depotbank“
 die  Wörter  „und  ausschließlich  im  Interesse  der
 Anleger  beziehungsweise  der  Aktionäre  einer
 von  ihr  verwalteten  Investmentaktiengesell-
 schaft“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  werden  nach  dem  Wort  „Anle-
 ger“  ein  Komma  und  die  Wörter  „der  Aktionäre
 einer  von  ihr  verwalteten  Investmentaktienge-
 sellschaft“ eingefügt.

 bb)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „Sondervermö-
 gen“  durch  das  Wort  „Investmentvermögen“  er-
 setzt.

 cc)  In  Nummer  3  werden  nach  dem  Wort  „Anle-
 ger“  die  Wörter  „und  der  Aktionäre  einer  von
 ihr  verwalteten  Investmentaktiengesellschaft“
 eingefügt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Kapitalanlagegesellschaft  muss  so  organi-
 siert  sein,  dass  das  Risiko  von  Interessenkon-
 flikten zwischen

 1.  der  Gesellschaft  und  den  Anlegern,  Aktio-
 nären  einer  von  ihr  verwalteten  Investment-
 aktiengesellschaft oder Kunden,

 2.  verschiedenen  Anlegern,  Aktionären  einer
 von  ihr  verwalteten  Investmentaktiengesell-
 schaft oder Kunden,

 3.  einem  Anleger,  Aktionär  einer  von  ihr  ver-
 walteten  Investmentaktiengesellschaft  oder
 Kunden  und  einem  Investmentvermögen
 oder

 4.  zwei Investmentvermögen

 möglichst gering ist.“

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Sondervermögens“
 durch  das  Wort  „Investmentvermögens“  und
 das  Wort  „Transaktionskosten“  durch  die  Wör-
 ter  „unangemessene  Kosten,  Gebühren  und
 Praktiken“ ersetzt.

 d)  Nach  Absatz  3  werden  die  folgenden  Absätze  3a
 und 3b eingefügt:

 „(3a)  Verwaltet  eine  Kapitalanlagegesellschaft
 Masterfonds  und  Feederfonds,  muss  sie  so  organi-
 siert  sein,  dass  das  Risiko  von  Interessenkonflikten
 zwischen  Feederfonds  und  Masterfonds  oder  zwi-
 schen  Feederfonds  und  anderen  Anlegern  des  Mas-
 terfonds  möglichst  gering  ist.  Die  Kapitalanlagege-
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 sellschaft  muss  insbesondere  geeignete  Regelungen
 zu  den  Kosten  und  Gebühren  festlegen,  die  der  Fee-
 derfonds  zu  tragen  hat.  Sie  muss  gegebenenfalls  ge-
 eignete  Regelungen  festlegen  zu  Rückerstattungen
 des  Masterfonds  an  den  Feederfonds  sowie  zu  den
 Anteil-  oder  Aktienklassen  des  Masterfonds,  die  von
 Feederfonds erworben werden können.

 (3b)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  angemes-
 sene  Grundsätze  und  Verfahren  anzuwenden,  um
 eine  Beeinträchtigung  der  Marktstabilität  und  Markt-
 integrität  zu  verhindern.  Dabei  sind  insbesondere
 angemessene  Maßnahmen  zur  Abstimmung  der
 Zeitpläne  für  die  Berechnung  und  Veröffentlichung
 des  Wertes  von  Investmentvermögen,  insbesondere
 von  Masterfonds  und  Feederfonds,  zu  treffen.  Miss-
 bräuchliche  Marktpraktiken  sind  zu  verhindern,  ins-
 besondere  die  kurzfristige,  systematische  Spekula-
 tion  mit  Investmentanteilen  durch  Ausnutzung  von
 Kursdifferenzen  an  Börsen  und  anderen  organisier-
 ten  Märkten  und  damit  verbundene  Möglichkeiten,
 Arbitragegewinne zu erzielen.“

 e)  In  Absatz  4  wird  das  Wort  „Anlegers“  durch  das
 Wort  „Kunden“  und  das  Wort  „Anleger“  durch  das
 Wort „Kunde“ ersetzt.

 f)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  hat
 durch  Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung
 des  Bundesrates  bedarf,  nähere  Bestimmungen  zu
 erlassen

 1.  zu  Verhaltensregeln,  die  den  Anforderungen
 nach  Absätzen  1  und  2  Nummer  1  und  2  entspre-
 chen,

 2.  über  die  Mittel  und  Verfahren,  die  für  eine  ord-
 nungsgemäße  Geschäftstätigkeit  der  Kapitalan-
 lagegesellschaft erforderlich sind,

 3.  über  die  Maßnahmen,  die  die  Kapitalanlagege-
 sellschaft  zu  ergreifen  hat,  um  Interessenkon-
 flikte  zu  erkennen,  ihnen  vorzubeugen,  mit  ihnen
 umzugehen  und  sie  offenzulegen  sowie  um  ge-
 eignete  Kriterien  zur  Abgrenzung  der  Arten  von
 Interessenkonflikten  festzulegen,  die  den  Interes-
 sen  des  Investmentvermögens  schaden  könnten,
 und

 4.  über  die  Strukturen  und  organisatorischen  An-
 forderungen,  die  zur  Verringerung  von  Interes-
 senkonflikten  nach  Absatz  3  Satz  1  erforderlich
 sind.

 Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  die  Er-
 mächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Bun-
 desanstalt übertragen.“

 11.  §  9a wird wie folgt geändert:

 a)  Der  bisherige  Wortlaut  wird  Absatz  1  und  dessen
 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  5  wird  nach  dem  Wort  „nach“  das
 Wort  „Herkunft,“  eingefügt  und  werden  die
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 13.  u n v e r ä n d e r t
 Wörter  „und  Abschlusszeitpunkt“  durch  die
 Wörter „  , Abschlusszeitpunkt und -ort“ ersetzt.

 bb)  Nach  Nummer  6  wird  der  Punkt  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  werden  die  folgenden
 Nummern 7 bis 9 angefügt:

 „7.  eine  ordnungsgemäße  Verwaltung  und
 Buchhaltung,

 8.  geeignete  Verfahren  und  Vorkehrungen,
 die  gewährleisten,  dass  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  ordnungsgemäß  mit  Anleger-
 beschwerden  umgeht  und  dass  Anleger
 und  Aktionäre  der  von  ihr  verwalteten  In-
 vestmentvermögen  ihre  Rechte  uneinge-
 schränkt  wahrnehmen  können,  insbeson-
 dere  falls  die  Kapitalanlagegesellschaft
 EU-Investmentvermögen  verwaltet;  Anle-
 ger  und  Aktionäre  eines  von  ihr  verwal-
 teten  Investmentvermögens  müssen  die
 Möglichkeit  erhalten,  Beschwerden  in  der
 Amtssprache  oder  einer  der  Amtssprachen
 des  Herkunftsstaates  des  EU-Investment-
 vermögens einzureichen, und

 9.  geeignete  Verfahren  und  Vorkehrungen,
 die  gewährleisten,  dass  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  ihren  Informationspflichten
 gegenüber  den  Anlegern,  Aktionären  der
 von  ihr  verwalteten  Investmentvermögen
 und  Kunden,  ihren  Vertriebsgesellschaf-
 ten  sowie  der  Bundesanstalt  oder  den  zu-
 ständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  des
 EU-Investmentvermögens nachkommt.“

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  hat
 durch  Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung
 des  Bundesrates  bedarf,  nähere  Bestimmungen  zu
 den  Verfahren  und  Vorkehrungen  für  eine  ord-
 nungsgemäße  Geschäftsorganisation  nach  Absatz  1
 sowie  für  den  Fall,  dass  eine  Kapitalanlagegesell-
 schaft  Feederfonds  oder  Masterfonds  verwaltet,  zu
 erlassen.  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann
 die  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die
 Bundesanstalt übertragen.“

 12.  In  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  und  Absatz  2  wird
 jeweils  das  Wort  „Sondervermögen“  durch  das  Wort
 „Investmentvermögen“ ersetzt.

 13.  §  12 wird wie folgt gefasst:

 „§  12
 Zweigniederlassung und grenzüberschreitender

 Dienstleistungsverkehr

 (1)  Eine  Kapitalanlagegesellschaft  hat  der  Bundes-
 anstalt  die  Absicht,  eine  Zweigniederlassung  in  einem
 anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  oder
 einem  anderen  Vertragsstaat  des  Abkommens  über  den
 Europäischen  Wirtschaftsraum  zu  errichten,  um  die
 kollektive  Vermögensverwaltung  und  Tätigkeiten  nach
 §  7  Absatz  2  Nummer  1,  3  und  4  auszuüben,  unver-
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züglich  mit  den  Angaben  nach  Satz  2  anzuzeigen.  Die
 Anzeige  muss  neben  der  Erklärung  der  Absicht  nach
 Satz 1 Folgendes enthalten:

 1.  die  Bezeichnung  des  Staates,  in  dem  die  Zweignie-
 derlassung errichtet werden soll,

 2.  einen  Geschäftsplan,  aus  dem  die  geplanten  Dienst-
 leistungen  und  Nebendienstleistungen  gemäß  Arti-
 kel  6  Absatz  2  und  3  der  Richtlinie  2009/65/EG  und
 der  organisatorische  Aufbau  der  Zweigniederlas-
 sung  hervorgehen  und  der  eine  Beschreibung  des
 Risikomanagement-Verfahrens  umfasst,  das  von  der
 Kapitalanlagegesellschaft  erarbeitet  wurde;  der  Ge-
 schäftsplan  muss  ferner  eine  Beschreibung  der  Ver-
 fahren  und  Vereinbarungen  zur  Einhaltung  von  Ar-
 tikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG enthalten,

 3.  die  Anschrift,  unter  der  Unterlagen  der  Kapitalanla-
 gegesellschaft  im  Aufnahmestaat  angefordert  und
 Schriftstücke zugestellt werden können, und

 4.  die  Namen  der  Personen,  die  die  Zweigniederlas-
 sung leiten werden.

 Besteht  in  Anbetracht  der  geplanten  Tätigkeiten  kein
 Grund,  die  Angemessenheit  der  Organisationsstruktur
 und  der  Finanzlage  der  Kapitalanlagegesellschaft  anzu-
 zweifeln,  übermittelt  die  Bundesanstalt  die  Angaben
 nach  Satz  2  innerhalb  von  zwei  Monaten  nach  Eingang
 der  vollständigen  Unterlagen  den  zuständigen  Stellen
 des  Aufnahmestaates  und  teilt  dies  der  anzeigenden
 Kapitalanlagegesellschaft  unverzüglich  mit.  Sie  unter-
 richtet  die  zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates  ge-
 gebenenfalls  über  die  Sicherungseinrichtung,  der  die
 Kapitalanlagegesellschaft  angehört.  Lehnt  die  Bundes-
 anstalt  es  ab,  die  Anzeige  nach  Absatz  1  Satz  2  an  die
 zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates  weiterzulei-
 ten,  teilt  sie  dies  der  Kapitalanlagegesellschaft  unver-
 züglich,  spätestens  jedoch  innerhalb  von  zwei  Monaten
 nach  Eingang  der  vollständigen  Anzeige  nach  Absatz  1
 Satz 2 unter Angabe der Gründe mit.

 (2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  darf  erst  die
 Zweigniederlassung  errichten  und  ihre  Tätigkeit  auf-
 nehmen,  wenn  ihr  eine  Mitteilung  der  zuständigen
 Stelle  des  Aufnahmestaates  über  die  Meldepflichten
 und  die  anzuwendenden  Bestimmungen  zugegangen  ist
 oder,  sofern  diese  sich  nicht  äußert,  seit  der  Übermitt-
 lung  der  Angaben  durch  die  Bundesanstalt  an  die  zu-
 ständige  Stelle  des  Aufnahmestaates  nach  Absatz  1
 Satz 3 zwei Monate vergangen sind.

 (3)  Ändern  sich  die  Verhältnisse,  die  nach  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  2  bis  4  angezeigt  wurden,  hat  die  Kapi-
 talanlagegesellschaft  der  Bundesanstalt  und  den  zustän-
 digen  Stellen  des  Aufnahmestaates  die  Änderungen
 mindestens  einen  Monat  vor  dem  Wirksamwerden  der
 Änderungen  schriftlich  anzuzeigen.  Die  Bundesanstalt
 entscheidet  innerhalb  eines  Monats  nach  Eingang  der
 Änderungsanzeige,  ob  hinsichtlich  der  Änderungen
 nach  Satz  1  Gründe  bestehen,  die  Angemessenheit  der
 Organisationsstruktur  und  der  Finanzlage  der  Kapital-
 anlagegesellschaft  anzuzweifeln.  Die  Bundesanstalt
 teilt  den  zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates  Än-
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derungen  ihrer  Einschätzung  an  der  Angemessenheit
 der  Organisationsstruktur  und  der  Finanzlage  der  Ka-
 pitalanlagegesellschaft  sowie  Änderungen  der  Siche-
 rungseinrichtung unverzüglich mit.

 (4)  Absatz  1  Satz  1  gilt  entsprechend  für  die  Ab-
 sicht,  im  Wege  des  grenzüberschreitenden  Dienstleis-
 tungsverkehrs  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Euro-
 päischen  Union  oder  einem  anderen  Vertragsstaat  des
 Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum
 die  kollektive  Vermögensverwaltung  oder  Tätigkeiten
 nach  §  7  Absatz  2  Nummer  1,  3  und  4  auszuüben.  Die
 Anzeige  muss  neben  der  Erklärung  der  Absicht  nach
 Satz 1 Folgendes enthalten:

 1.  die  Bezeichnung  des  Staates,  in  dem  die  grenzüber-
 schreitende  Dienstleistung  ausgeübt  werden  soll,
 und

 2.  einen  Geschäftsplan,  aus  dem  die  geplanten  Dienst-
 leistungen  und  Nebendienstleistungen  gemäß  Ar-
 tikel  6  Absatz  2  und  3  der  Richtlinie  2009/65/EG
 hervorgehen  und  der  eine  Beschreibung  des  Risi-
 komanagement-Verfahrens  umfasst,  das  von  der
 Kapitalanlagegesellschaft  erarbeitet  wurde;  der  Ge-
 schäftsplan  muss  ferner  eine  Beschreibung  der  Ver-
 fahren  und  Vereinbarungen  zur  Einhaltung  von  Ar-
 tikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG enthalten.

 Die  Bundesanstalt  übermittelt  die  Angaben  nach  Satz  2
 innerhalb  eines  Monats  nach  Eingang  der  vollständigen
 Unterlagen  den  zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaa-
 tes  und  teilt  dies  der  anzeigenden  Kapitalanlagegesell-
 schaft  unverzüglich  mit.  Die  Bundesanstalt  unterrichtet
 die  zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates  gege-
 benenfalls  über  die  Sicherungseinrichtung,  der  die  Ka-
 pitalanlagegesellschaft  angehört.  Die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  kann  ihre  Tätigkeit  im  Aufnahmestaat,
 unmittelbar  nachdem  die  Bundesanstalt  die  zuständigen
 Stellen  des  Aufnahmestaates  unterrichtet  hat,  aufneh-
 men.  Ändern  sich  die  Verhältnisse,  die  nach  Satz  1  Num-
 mer  2  angezeigt  wurden,  hat  die  Kapitalanlagegesell-
 schaft  der  Bundesanstalt  und  den  zuständigen  Stellen  des
 Aufnahmestaates  die  Änderungen  vor  dem  Wirksam-
 werden der Änderungen schriftlich anzuzeigen.

 (5)  Kapitalanlagegesellschaften,  die  beabsichtigen,
 gemäß  Absatz  1  eine  Zweigniederlassung  zu  errichten
 oder  gemäß  Absatz  4  im  Wege  des  grenzüberschreiten-
 den  Dienstleistungsverkehrs  Tätigkeiten  nach  §  7  Ab-
 satz  2  Nummer  1,  3  und  4  auszuüben,  müssen  min-
 destens  ein  richtlinienkonformes  Sondervermögen,  eine
 richtlinienkonforme  Investmentaktiengesellschaft  oder
 ein EU-Investmentvermögen verwalten.

 (6)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung
 des  Bundesrates  zu  bestimmen,  dass  die  Absätze  1  bis  3
 für  die  Errichtung  einer  Zweigniederlassung  in  einem
 Drittstaat  entsprechend  anzuwenden  sind,  soweit  dies
 im  Bereich  des  Niederlassungsrechts  auf  Grund  von
 Abkommen  der  Europäischen  Union  mit  Drittstaaten
 erforderlich ist.“
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 14.  Nach §  12 wird folgender §  12a eingefügt:

 „§  12a
 Besonderheiten für die Verwaltung

 von EU-Investmentvermögen
 durch Kapitalanlagegesellschaften

 (1)  Beabsichtigt  eine  Kapitalanlagegesellschaft  über
 eine  Zweigniederlassung  oder  im  Wege  des  grenzüber-
 schreitenden  Dienstleistungsverkehrs  die  Verwaltung
 von  EU-Investmentvermögen  auszuüben,  fügt  die  Bun-
 desanstalt  der  Anzeige  nach  §  12  Absatz  1  Satz  2  oder
 §  12  Absatz  4  Satz  2  eine  Bescheinigung  darüber  bei,
 dass  die  Kapitalanlagegesellschaft  eine  Erlaubnis  zum
 Geschäftsbetrieb  erhalten  hat,  die  einer  Zulassung  ge-
 mäß  der  Richtlinie  2009/65/EG  entspricht,  sowie  eine
 Beschreibung  des  Umfangs  dieser  Erlaubnis.  In  diesem
 Fall  hat  die  Kapitalanlagegesellschaft  den  zuständigen
 Stellen  des  Aufnahmestaates  ferner  folgende  Unterla-
 gen zu übermitteln:

 1.  die  schriftliche  Vereinbarung  mit  der  Depotbank  im
 Sinne  der  Artikel  23  und  33  der  Richtlinie  2009/65/
 EG und

 2.  Angaben  über  die  Auslagerung  von  Aufgaben  nach
 §  16  bezüglich  der  Aufgaben  der  Portfolioverwal-
 tung  und  der  administrativen  Tätigkeiten  im  Sinne
 des Anhangs II der Richtlinie 2009/65/EG.

 Verwaltet  die  Kapitalanlagegesellschaft  bereits  EU-In-
 vestmentvermögen  der  gleichen  Art  in  diesem  Aufnah-
 mestaat,  ist  ein  Hinweis  auf  die  bereits  übermittelten
 Unterlagen  ausreichend,  sofern  sich  keine  Änderungen
 ergeben.

 (2)  Die  Bundesanstalt  unterrichtet  die  zuständigen
 Stellen  des  Aufnahmestaates  über  jede  Änderung  des
 Umfangs  der  Zulassung  der  Kapitalanlagegesellschaft.
 Sie  aktualisiert  die  Informationen,  die  in  der  Bescheini-
 gung  nach  Absatz  1  Satz  1  enthalten  sind.  Alle  nachfol-
 genden  inhaltlichen  Änderungen  zu  den  Unterlagen
 nach  Absatz  1  Satz  2  hat  die  Kapitalanlagegesellschaft
 den  zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates  unmittel-
 bar mitzuteilen.

 (3)  Fordert  die  zuständige  Stelle  des  Aufnahmestaa-
 tes  von  der  Bundesanstalt  auf  Grundlage  der  Beschei-
 nigung  nach  Absatz  1  Satz  1  Auskünfte  darüber  an,  ob
 die  Art  des  EU-Investmentvermögens,  dessen  Verwal-
 tung  beabsichtigt  ist,  von  der  Erlaubnis  der  Kapitalanla-
 gegesellschaft  erfasst  ist,  oder  fordert  sie  Erläuterungen
 zu  den  nach  Absatz  1  Satz  2  übermittelten  Unterlagen,
 gibt  die  Bundesanstalt  ihre  Stellungnahme  binnen  zehn
 Arbeitstagen ab.

 (4)  Auf  die  Tätigkeit  einer  Kapitalanlagegesell-
 schaft,  die  EU-Investmentvermögen  verwaltet,  sind  die
 §§  1  bis  19l  sowie  die  im  Herkunftsstaat  des  EU-Invest-
 mentvermögens  anzuwendenden  Vorschriften,  die  Ar-
 tikel  19  Absatz  3  und  4  der  Richtlinie  2009/65/EG
 umsetzen,  entsprechend  anzuwenden.  Soweit  diese  Tä-
 tigkeit  über  eine  Zweigniederlassung  ausgeübt  wird,  ist
 §  9  Absatz  2  in  Verbindung  mit  einer  Rechtsverord-
 nung nach §  9 Absatz 5 nicht anzuwenden.“
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15.  u n v e r ä n d e r t
 15.  §  13 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  13
 Inländische Zweigniederlassungen

 und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr
 von EU-Verwaltungsgesellschaften“.

 b)  Die Absätze 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:

 „(1)  Eine  EU-Verwaltungsgesellschaft  darf  ohne
 Erlaubnis  der  Bundesanstalt  über  eine  inländische
 Zweigniederlassung  oder  im  Wege  des  grenzüber-
 schreitenden  Dienstleistungsverkehrs  im  Inland  die
 kollektive  Vermögensverwaltung  von  richtlinien-
 konformen  Sondervermögen  sowie  Dienstleistun-
 gen  und  Nebendienstleistungen  nach  §  7  Absatz  2
 Nummer  1,  3  und  4  erbringen,  wenn  die  zuständigen
 Stellen des Herkunftsstaates

 1.  durch  ihre  Erlaubnis  die  im  Inland  beabsichtig-
 ten Tätigkeiten abgedeckt haben und

 2.  der  Bundesanstalt  eine  Anzeige  über  die  Absicht
 übermittelt  haben,  eine  inländische  Zweignieder-
 lassung  im  Sinne  des  Artikels  17  Absatz  3  Unter-
 absatz  1  der  Richtlinie  2009/65/EG  zu  errichten
 oder  Tätigkeiten  im  Wege  des  grenzüberschrei-
 tenden  Dienstleistungsverkehrs  im  Sinne  des  Ar-
 tikels  18  Absatz  2  Unterabsatz  1  der  Richtlinie
 2009/65/EG zu erbringen.

 Beabsichtigt  eine  EU-Verwaltungsgesellschaft,  die
 Anteile  eines  von  ihr  verwalteten  EU-Investment-
 vermögens  im  Inland  öffentlich  zu  vertreiben,  ohne
 eine  inländische  Zweigniederlassung  zu  errichten
 oder  im  Wege  des  grenzüberschreitenden  Dienst-
 leistungsverkehrs  tätig  zu  werden,  unterliegt  dieser
 Vertrieb  lediglich  den  §§  121  bis  127  sowie  den
 §§  130  bis  133.  §  53  des  Kreditwesengesetzes  ist  im
 Fall des Satzes 1 nicht anzuwenden.

 (2)  Die  Bundesanstalt  hat  eine  EU-Verwaltungs-
 gesellschaft,  die  beabsichtigt,  eine  Zweigniederlas-
 sung  im  Inland  zu  errichten,  innerhalb  von  zwei
 Monaten  nach  Eingang  der  Anzeige  gemäß  Absatz  1
 Satz  1  auf  die  Meldungen  an  die  Bundesanstalt,  die
 für  ihre  geplanten  Tätigkeiten  vorgeschrieben  sind,
 und  auf  die  nach  Absatz  4  Satz  1  anzuwendenden
 Bestimmungen  hinzuweisen.  Nach  Eingang  der  Mit-
 teilung  der  Bundesanstalt,  spätestens  nach  Ablauf
 der  in  Satz  1  genannten  Frist,  kann  die  Zweig-
 niederlassung  errichtet  werden  und  ihre  Tätigkeit
 aufnehmen.  Ändern  sich  die  Verhältnisse,  die  die
 EU- Verwaltungsgesellschaft  entsprechend  Artikel  17
 Absatz  2  Buchstabe  b  bis  d  der  Richtlinie  2009/65/
 EG  der  zuständigen  Stelle  ihres  Herkunftsstaates
 angezeigt  hat,  hat  die  EU-Verwaltungsgesellschaft
 dies  der  Bundesanstalt  mindestens  einen  Monat  vor
 dem  Wirksamwerden  der  Änderungen  schriftlich
 anzuzeigen.  §  32  Absatz  3  und  die  §§  130  bis  133
 bleiben unberührt.

 (3)  Die  Bundesanstalt  hat  eine  EU-Verwaltungs-
 gesellschaft,  die  beabsichtigt,  im  Inland  im  Wege
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des  grenzüberschreitenden  Dienstleistungsverkehrs
 tätig  zu  werden,  innerhalb  eines  Monats  nach  Ein-
 gang  der  Anzeige  gemäß  Absatz  1  Satz  1  auf  die
 Meldungen  an  die  Bundesanstalt,  die  für  ihre  ge-
 planten  Tätigkeiten  vorgeschriebenen  sind,  und  auf
 die  nach  Absatz  4  Satz  3  anzuwendenden  Bestim-
 mungen  hinzuweisen.  Die  EU-Verwaltungsgesell-
 schaft  kann  ihre  Tätigkeit  unmittelbar  nach  Unter-
 richtung  der  Bundesanstalt  durch  die  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  aufnehmen.  Ändern
 sich  die  Verhältnisse,  die  die  EU-Verwaltungsge-
 sellschaft  entsprechend  Artikel  18  Absatz  1  Buch-
 stabe  b  der  Richtlinie  2009/65/EG  der  zuständigen
 Stelle  ihres  Herkunftsstaates  angezeigt  hat,  hat  die
 EU-Verwaltungsgesellschaft  dies  der  Bundesanstalt
 vor  dem  Wirksamwerden  der  Änderungen  schrift-
 lich  anzuzeigen.  §  32  Absatz  3  und  die  §§  130  bis
 133 bleiben unberührt.

 (4)  Auf  die  Zweigniederlassungen  im  Sinne  des
 Absatzes  1  Satz  1  sind  §  3  Absatz  1,  3  und  4,  §  9
 Absatz  2  und  5  Satz  1  Nummer  1  bis  3,  §  19a,  §  19c
 Absatz  1  Nummer  7  sowie  die  §§  19g,  121,  124,
 125,  128  und  129  dieses  Gesetzes  anzuwenden.  So-
 weit  diese  Zweigniederlassungen  Dienst-  und  Ne-
 bendienstleistungen  im  Sinne  des  §  7  Absatz  2  Num-
 mer  1,  3  und  4  erbringen,  sind  darüber  hinaus  §  31
 Absatz  1  bis  9  und  11  sowie  die  §§  31a,  31b,  31d,
 33a,  34,  34a  Absatz  3  und  §  36  des  Wertpapierhan-
 delsgesetzes  sowie  §  18  des  Gesetzes  über  die  Deut-
 sche  Bundesbank  mit  der  Maßgabe  entsprechend
 anzuwenden,  dass  mehrere  Niederlassungen  dersel-
 ben  EU-Verwaltungsgesellschaft  als  eine  Zweig-
 niederlassung  gelten.  Auf  die  Tätigkeiten  im  Wege
 des  grenzüberschreitenden  Dienstleistungsverkehrs
 nach  Absatz  1  Satz  1  sind  die  §§  19g,  121,  124,  125,
 128  und  129  dieses  Gesetzes  entsprechend  anzu-
 wenden.“

 c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Verwaltungsge-
 sellschaft  im  Sinne  des  Absatzes  1  Satz  1“
 durch  das  Wort  „EU-Verwaltungsgesellschaft“
 ersetzt  und  nach  der  Angabe  „Absatz  4“  die
 Wörter „und §  13a Absatz 4“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Verwaltungsgesell-
 schaft“  durch  das  Wort  „EU-Verwaltungsge-
 sellschaft“ ersetzt.

 d)  In  Absatz  7  Satz  2  werden  die  Wörter  „Verwal-
 tungsgesellschaft  im  Sinne  des  Absatzes  1  Satz  1“
 durch  die  Wörter  „EU-Verwaltungsgesellschaft“
 und  die  Wörter  „die  Richtigkeit  der  von  der  Ver-
 waltungsgesellschaft  für  die  zuständigen  Stellen  des
 Herkunftsstaates  zu  aufsichtlichen  Zwecken  über-
 mittelten  Daten  zu  überprüfen“  durch  die  Wörter
 „die  Richtigkeit  der  Daten  zu  überprüfen,  die  von
 der  EU-Verwaltungsgesellschaft  für  die  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  zu  aufsichtlichen  Zwe-
 cken übermittelt wurden,“ ersetzt.
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16.  u n v e r ä n d e r t
 16.  Nach §  13 wird folgender §  13a eingefügt:

 „§  13a
 Besonderheiten für die Verwaltung

 richtlinienkonformer Sondervermögen
 durch EU-Verwaltungsgesellschaften

 (1)  Beabsichtigt  eine  EU-Verwaltungsgesellschaft
 über  eine  Zweigniederlassung  oder  im  Wege  des  grenz-
 überschreitenden  Dienstleistungsverkehrs  die  Verwal-
 tung  eines  richtlinienkonformen  Sondervermögens,  ist
 von  den  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  der
 Anzeige  nach  §  13  Absatz  1  Satz  1  eine  Bescheinigung
 darüber  beizufügen,  dass  die  EU-Verwaltungsgesell-
 schaft  in  ihrem  Herkunftsstaat  eine  Zulassung  gemäß
 der  Richtlinie  2009/65/EG  erhalten  hat,  eine  Beschrei-
 bung  des  Umfangs  dieser  Zulassung  sowie  Einzelheiten
 darüber,  auf  welche  Arten  von  EU-Investmentvermö-
 gen  diese  Zulassung  beschränkt  ist.  Die  EU-Verwal-
 tungsgesellschaft  hat  der  Bundesanstalt  darüber  hinaus
 folgende Unterlagen zu übermitteln:

 1.  die  schriftliche  Vereinbarung  mit  der  Depotbank  im
 Sinne  des  Artikels  23  oder  des  Artikels  33  der
 Richtlinie 2009/65/EG und

 2.  Angaben  über  die  Auslagerung  von  Aufgaben  be-
 züglich  der  Portfolioverwaltung  und  der  adminis-
 trativen  Tätigkeiten  im  Sinne  des  Anhangs  II  der
 Richtlinie 2009/65/EG.

 Verwaltet  die  EU-Verwaltungsgesellschaft  bereits  richt-
 linienkonforme  Sondervermögen  der  gleichen  Art,  ist
 ein  Hinweis  auf  die  bereits  übermittelten  Unterlagen  aus-
 reichend,  sofern  sich  keine  Änderungen  ergeben.  §  43
 bleibt unberührt.

 (2)  Soweit  es  die  Ausübung  der  Aufsicht  über  die
 EU-Verwaltungsgesellschaft  bei  der  Verwaltung  eines
 richtlinienkonformen  Sondervermögens  erfordert,  kann
 die  Bundesanstalt  von  den  zuständigen  Stellen  des  Her-
 kunftsstaates  der  EU-Verwaltungsgesellschaft  Erläu-
 terungen  zu  den  Unterlagen  nach  Absatz  1  anfordern
 sowie  auf  Grundlage  der  Bescheinigung  nach  Absatz  1
 Satz  1  Auskünfte  darüber  anfordern,  ob  die  Art  des
 richtlinienkonformen  Sondervermögens,  dessen  Ver-
 waltung  beabsichtigt  ist,  von  der  Zulassung  der  EU-
 Verwaltungsgesellschaft erfasst ist.

 (3)  Die  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  der
 EU-Verwaltungsgesellschaft  haben  die  in  der  Beschei-
 nigung  nach  Absatz  1  Satz  1  enthaltenen  Informationen
 zu  aktualisieren  und  die  Bundesanstalt  über  jede  Ände-
 rung  des  Umfangs  der  Zulassung  der  EU-Verwaltungs-
 gesellschaft  zu  unterrichten.  Alle  nachfolgenden  inhalt-
 lichen  Änderungen  zu  den  Unterlagen  nach  Absatz  1
 Satz  2  hat  die  EU-Verwaltungsgesellschaft  der  Bundes-
 anstalt unmittelbar mitzuteilen.

 (4)  Die  Bundesanstalt  kann  die  Verwaltung  eines  richt-
 linienkonformen Sondervermögens untersagen, wenn

 1.  die  EU-Verwaltungsgesellschaft  den  Anforderungen
 des  Artikels  19  Absatz  3  und  4  der  Richtlinie  2009/
 65/EG nicht entspricht,
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17.  u n v e r ä n d e r t

 18.  u n v e r ä n d e r t
 2.  die  EU-Verwaltungsgesellschaft  von  den  zuständi-
 gen  Stellen  ihres  Herkunftsstaates  keine  Zulassung
 zur  Verwaltung  der  Art  von  richtlinienkonformen
 Sondervermögen  erhalten  hat,  deren  Verwaltung  im
 Inland beabsichtigt wird, oder

 3.  die  EU-Verwaltungsgesellschaft  die  Unterlagen
 nach Absatz 1 nicht eingereicht hat.

 Vor  einer  Untersagung  hat  die  Bundesanstalt  die  zu-
 ständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  der  EU-Verwal-
 tungsgesellschaft anzuhören.

 (5)  Auf  die  Tätigkeit  einer  EU-Verwaltungsgesell-
 schaft,  die  richtlinienkonforme  Sondervermögen  ver-
 waltet,  sind  ungeachtet  der  Anforderungen  nach  §  13
 Absatz  4  die  §§  20  bis  65,  121,  127,  128  und  129  mit
 der  Maßgabe  anzuwenden,  dass  an  die  Stelle  des  Wor-
 tes  „Kapitalanlagegesellschaft“  das  Wort  „EU-Verwal-
 tungsgesellschaft“ tritt.“

 17.  §  15 wird wie folgt gefasst:

 „§  15
 Meldungen an die Europäische Kommission

 (1)  Die  Bundesanstalt  meldet  der  Europäischen  Kom-
 mission unverzüglich

 1.  die  Anzahl  und  die  Art  der  Fälle,  in  denen  eine
 Zweigniederlassung  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
 der  Europäischen  Union  oder  einem  anderen  Ver-
 tragsstaat  des  Abkommens  über  den  Europäischen
 Wirtschaftsraum  nicht  errichtet  worden  ist,  weil  die
 Bundesanstalt  die  Weiterleitung  der  Anzeige  nach
 §  12 Absatz 1 Satz 5 abgelehnt hat;

 2.  die  Anzahl  und  die  Art  der  Fälle,  in  denen  Maßnah-
 men  nach  §  13  Absatz  5  Satz  3  und  Absatz  6  Satz  1
 ergriffen wurden;

 3.  allgemeine  Schwierigkeiten,  auf  die  Kapitalanlage-
 gesellschaften  bei  der  Errichtung  von  Zweignieder-
 lassungen,  der  Gründung  von  Tochterunternehmen
 oder  beim  Betreiben  von  Dienstleistungen  und  Ne-
 bendienstleistungen  nach  §  7  Absatz  2  Nummer  1,  3
 und 4 in einem Drittstaat gestoßen sind;

 4.  jede  nach  §  2a  angezeigte  Absicht  von  einem  Unter-
 nehmen  mit  Sitz  in  einem  Drittstaat,  eine  bedeuten-
 den  Beteiligung  an  einer  Kapitalanlagegesellschaft
 zu erwerben;

 5.  jeden  Antrag  auf  Erteilung  einer  Erlaubnis  nach  §  7
 durch  ein  Tochterunternehmen  eines  Unternehmens
 mit Sitz in einem Drittstaat.

 Die  Meldungen  nach  Satz  1  Nummer  4  und  5  sind  nur
 auf  Verlangen  der  Europäischen  Kommission  abzuge-
 ben.  Ferner  meldet  die  Bundesanstalt  der  Europäischen
 Kommission  allgemeine  Schwierigkeiten,  die  die  Ka-
 pitalanlagegesellschaften  beim  Vertrieb  von  Anteilen  in
 einem Drittstaat haben.

 (2)  Die  gegenüber  der  Europäischen  Kommission
 bestehenden  Meldepflichten  nach  §  60  Absatz  2  Satz  4
 und §  133 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt.“

 18.  §  16 wird wie folgt geändert:
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19.  u n v e r ä n d e r t

 20.  u n v e r ä n d e r t
 a)  In  Absatz  1  Satz  3  werden  nach  den  Wörtern  „ihrer
 Anleger“ die Wörter „und Kunden“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „den  Verkaufspros-
 pekten  nach  §  42“  durch  die  Wörter  „dem  Verkaufs-
 prospekt nach §  42 Absatz 1“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  5  wird  das  Wort  „erfolgten“  durch  das
 Wort „bestehenden“ ersetzt.

 19.  §  18 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird das Wort „zwingend“ gestrichen.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Informationen  und
 Unterlagen  gemäß  §  2a  Abs.  1  Satz  1  und  4“  durch
 die  Wörter  „Informationen  und  Unterlagen  gemäß
 §  2a Absatz 1 Satz 1 und 2“ ersetzt.

 20.  §  19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1  Satz  1  wird  durch  die  folgenden  Sätze  er-
 setzt:

 „Die  Bundesanstalt  arbeitet  eng  mit  den  zuständigen
 Stellen  der  anderen  Mitgliedstaaten  der  Europäi-
 schen  Union  und  der  anderen  Vertragsstaaten  des
 Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschafts-
 raum  zusammen.  Sie  übermittelt  ihnen  unverzüglich
 die  erforderlichen  Auskünfte  und  Informationen,
 wenn  dies  zur  Wahrnehmung  der  in  der  Richtlinie
 2009/65/EG  festgelegten  Aufgaben  und  Befugnisse
 oder  der  durch  nationale  Rechtsvorschriften  übertra-
 genen Befugnisse erforderlich ist.“

 b)  Absatz  2  Satz  2  wird  durch  die  folgenden  Sätze  er-
 setzt:

 „Ferner  hat  die  Bundesanstalt  in  Bezug  auf  ein  richt-
 linienkonformes  Sondervermögen  getroffene  Maß-
 nahmen,  insbesondere  eine  Anordnung  der  Ausset-
 zung  einer  Rücknahme  von  Anteilen,  unverzüglich
 den  zuständigen  Stellen  der  anderen  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Union  oder  der  anderen  Vertrags-
 staaten  des  Abkommens  über  den  Europäischen
 Wirtschaftsraum,  in  denen  Anteile  an  einem  richt-
 linienkonformen  Sondervermögen  gemäß  den  Vor-
 schriften  der  Richtlinie  2009/65/EG  vertrieben  wer-
 den,  mitzuteilen.  Betrifft  die  Maßnahme  ein  richt-
 linienkonformes  Sondervermögen,  das  von  einer
 EU-Verwaltungsgesellschaft  verwaltet  wird,  hat  die
 Bundesanstalt  die  Mitteilung  nach  Satz  2  auch  ge-
 genüber  den  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaa-
 tes der EU-Verwaltungsgesellschaft abzugeben.“

 c)  Die folgenden Absätze 5 bis 10 werden angefügt:

 „(5)  Hat  die  Bundesanstalt  hinreichende  Anhalts-
 punkte  für  einen  Verstoß  gegen  Verbote  oder  Ge-
 bote  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  oder
 nach  entsprechenden  Vorschriften  der  in  Absatz  1
 Satz  1  genannten  Staaten,  teilt  sie  diese  den  zustän-
 digen  Stellen  des  Staates  mit,  auf  dessen  Gebiet  die
 vorschriftswidrige  Handlung  stattfindet  oder  statt-
 gefunden  hat  oder  der  nach  dem  Recht  der  Euro-
 päischen  Union  für  die  Verfolgung  des  Verstoßes
 zuständig  ist.  Erhält  die  Bundesanstalt  eine  entspre-
 chende  Mitteilung  von  zuständigen  ausländischen
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Stellen,  unterrichtet  sie  diese  über  Ergebnisse  darauf-
 hin eingeleiteter Untersuchungen.

 (6)  Die  Bundesanstalt  kann  bei  der  Ausübung  der
 Aufgaben  und  Befugnisse,  die  ihr  nach  diesem  Ge-
 setz  übertragen  werden,  die  zuständigen  Stellen  der
 anderen  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union
 oder  der  anderen  Vertragstaaten  des  Abkommens
 über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  um  Infor-
 mationsaustausch,  Zusammenarbeit  bei  Überwa-
 chungstätigkeiten,  eine  Überprüfung  vor  Ort  oder
 um  eine  Ermittlung  im  Hoheitsgebiet  dieses  anderen
 Staates  ersuchen.  Erfolgt  die  Überprüfung  vor  Ort
 oder  die  Ermittlung  durch  die  zuständigen  ausländi-
 schen  Stellen,  kann  die  Bundesanstalt  beantragen,
 dass  ihre  Bediensteten  an  den  Untersuchungen  teil-
 nehmen.  Mit  Einverständnis  der  zuständigen  aus-
 ländischen  Stellen  kann  sie  die  Überprüfung  vor  Ort
 oder  die  Ermittlung  selbst  vornehmen  und  hierfür
 Wirtschaftsprüfer  oder  Sachverständige  beauftra-
 gen;  die  zuständigen  ausländischen  Stellen,  auf  de-
 ren  Hoheitsgebiet  die  Ermittlung  oder  Überprüfung
 vor  Ort  erfolgen  soll,  können  verlangen,  dass  ihre
 eigenen  Bediensteten  an  den  Untersuchungen  teil-
 nehmen.  Bei  Untersuchungen  einer  Zweignieder-
 lassung  einer  Kapitalanlagegesellschaft  in  einem
 Aufnahmestaat  durch  die  Bundesanstalt  genügt  eine
 vorherige  Unterrichtung  der  zuständigen  Stellen
 dieses Staates.

 (7)  Wird  die  Bundesanstalt  von  den  zuständigen
 Stellen  eines  anderen  Mitgliedstaates  der  Europäi-
 schen  Union  oder  eines  anderen  Vertragsstaates  des
 Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschafts-
 raum  um  eine  Überprüfung  vor  Ort  oder  Ermittlung
 ersucht,

 1.  führt  sie  die  Überprüfung  vor  Ort  oder  Ermitt-
 lung selbst durch,

 2.  gestattet  sie  den  ersuchenden  Stellen,  die  Über-
 prüfung oder Ermittlung durchzuführen oder

 3.  gestattet  sie  Wirtschaftsprüfern  oder  Sachver-
 ständigen,  die  Überprüfung  oder  Ermittlung
 durchzuführen.

 Im  Fall  einer  Überprüfung  vor  Ort  oder  einer  Ermitt-
 lung  nach  Satz  1  Nummer  1  kann  die  ersuchende
 Stelle  beantragen,  dass  ihre  eigenen  Bediensteten  an
 den  von  der  Bundesanstalt  durchgeführten  Untersu-
 chungen  teilnehmen.  Erfolgt  die  Überprüfung  vor  Ort
 oder  die  Ermittlung  nach  Satz  1  Nummer  2,  kann  die
 Bundesanstalt  verlangen,  dass  ihre  eigenen  Bediens-
 teten an den Untersuchungen teilnehmen.

 (8)  Die  Bundesanstalt  kann  ein  Ersuchen  um  In-
 formationsaustausch  nach  Absatz  1,  um  Überprü-
 fung  oder  Ermittlung  nach  Absatz  7  Satz  1  oder  um
 eine  Teilnahme  nach  Absatz  7  Satz  2  nur  verwei-
 gern, wenn

 1.  hierdurch  die  die  Souveränität,  die  Sicherheit  oder
 die  öffentliche  Ordnung  der  Bundesrepublik
 Deutschland beeinträchtigt werden könnte oder



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 27 – Drucksache 17/5403

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
21.  u n v e r ä n d e r t

 22.  u n v e r ä n d e r t

 23.  u n v e r ä n d e r t

 24.  u n v e r ä n d e r t
 2.  auf  Grund  desselben  Sachverhalts  gegen  die  be-
 treffenden  Personen  bereits  ein  gerichtliches
 Verfahren  eingeleitet  worden  ist  oder  eine  unan-
 fechtbare Entscheidung ergangen ist.

 Kommt  die  Bundesanstalt  einem  Ersuchen  nicht
 nach  oder  macht  sie  von  ihrem  Recht  nach  Satz  1
 Gebrauch,  teilt  sie  dies  der  ersuchenden  Stelle  un-
 verzüglich  mit  und  legt  die  Gründe  dar;  bei  einer
 Verweigerung  nach  Satz  1  Nummer  2  sind  genaue
 Informationen  über  das  gerichtliche  Verfahren  oder
 die unanfechtbare Entscheidung zu übermitteln.

 (9)  Wird  einem  Ersuchen  der  Bundesanstalt  nach
 Absatz  6  nicht  innerhalb  einer  angemessenen  Frist
 Folge  geleistet  oder  wird  es  ohne  hinreichende
 Gründe  abgelehnt,  kann  die  Bundesanstalt  den  Aus-
 schuss  der  europäischen  Wertpapierregulierungs-
 behörden,  der  durch  den  Beschluss  2009/77/EG  der
 Kommission  vom  23.  Januar  2009  zur  Einsetzung
 des  Ausschusses  der  europäischen  Wertpapierregu-
 lierungsbehörden  (ABl.  L  25  vom  29.1.2009,  S.  18)
 eingesetzt worden ist, hiervon unterrichten.

 (10)  Das  nähere  Verfahren  für  den  Informations-
 austausch  sowie  die  Ermittlungen  oder  Überprüfun-
 gen  vor  Ort  richtet  sich  nach  den  Artikeln  6  bis  13
 der  Verordnung  (EU)  Nr.  584/2010  der  Kommis-
 sion  vom  1.  Juli  2010  zur  Durchführung  der  Richt-
 linie  2009/65/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  im  Hinblick  auf  Form  und  Inhalt  des
 Standardmodells  für  das  Anzeigeschreiben  und  die
 OGAW-Bescheinigung,  die  Nutzung  elektronischer
 Kommunikationsmittel  durch  die  zuständigen  Be-
 hörden  für  die  Anzeige  und  die  Verfahren  für  Über-
 prüfungen  vor  Ort  und  Ermittlungen  sowie  für  den
 Informationsaustausch  zwischen  zuständigen  Be-
 hörden (ABl. L  176 vom 10.7.2010, S.  16).“

 21.  In  §  19b  wird  jeweils  das  Wort  „Anleger“  durch  das
 Wort „Kunden“ ersetzt.

 22.  In  §  19c  Absatz  1  Nummer  9  wird  die  Angabe  „33  Pro-
 zent“ durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt.

 23.  In  §  19f  Absatz  2  werden  nach  Satz  2  die  folgenden
 Sätze eingefügt:

 „Werden  Nebendienstleistungen  im  Sinne  des  §  7  Ab-
 satz  2  Nummer  1,  3  und  4  erbracht,  umfasst  die  Prüfung
 auch  die  Einhaltung  der  in  §  5  Absatz  3  genannten  Vor-
 schriften  des  Wertpapierhandelsgesetzes.  Die  Bundes-
 anstalt  kann  auf  Antrag  von  der  gesonderten  Prüfung
 der  in  §  5  Absatz  3  genannten  Vorschriften  des  Wert-
 papierhandelsgesetzes  ganz  oder  teilweise  absehen,  so-
 weit  dies  aus  besonderen  Gründen,  insbesondere  wegen
 der  Art  und  des  Umfangs  der  betriebenen  Geschäfte,
 angezeigt ist.“

 24.  §  20 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  20
 Beauftragung und jährliche Prüfung“.

 b)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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25.  §  21 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

 „Erlässt  die  Bundesanstalt  eine  Übertragungs-
 anordnung  nach  §  48a  Absatz  1  oder  §  48k  Ab-
 satz  1  des  Kreditwesengesetzes  gegenüber  einer
 Depotbank  mit  der  Folge,  dass  deren  Depot-
 bankaufgaben  auf  einen  übernehmenden  Rechts-
 träger  übergehen,  gilt  der  durch  die  Anordnung
 herbeigeführte  Depotbankwechsel  als  genehmigt,
 sobald  die  Anordnung  gemäß  §  48g  Absatz  1  des
 Kreditwesengesetzes  der  Depotbank  bekannt  ge-
 „Verwaltet  die  Kapitalanlagegesellschaft  inländi-
 sche  Investmentvermögen,  muss  die  Depotbank  ih-
 ren  Sitz  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes  haben
 und  zum  Betreiben  des  Einlagen-  und  Depotge-
 schäfts  nach  §  1  Absatz  1  Satz  2  Nummer  1  und  5
 des Kreditwesengesetzes zugelassen sein.“

 c)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Depot-
 bank“  die  Wörter  „für  inländische  Investmentver-
 mögen“ eingefügt.

 d)  Nach  Absatz  2  werden  die  folgenden  Absätze  2a
 bis  2c eingefügt:

 „(2a)  Mindestens  ein  Geschäftsleiter  des  Kredit-
 instituts,  das  als  Depotbank  beauftragt  werden  soll,
 muss  über  die  hierfür  erforderliche  Erfahrung  verfü-
 gen.  Das  Kreditinstitut  muss  bereit  und  in  der  Lage
 sein,  die  für  die  Erfüllung  der  Depotbankaufgaben
 erforderlichen  organisatorischen  Vorkehrungen  zu
 schaffen.

 (2b)  Die  Depotbank  muss  ein  haftendes  Eigen-
 kapital  von  mindestens  5  Mio.  Euro  haben;  dies  gilt
 nicht,  wenn  die  Depotbank  eine  Wertpapiersammel-
 bank  im  Sinne  des  §  1  Absatz  3  des  Depotgesetzes  ist.

 (2c)  Die  Depotbank  und  die  Kapitalanlagegesell-
 schaft  haben  eine  Vereinbarung  abzuschließen,  um
 sicherzustellen,  dass  die  Depotbank  ihre  Pflichten
 nach  diesem  Gesetz  erfüllen  kann.  Die  Verein-
 barung  muss  die  Inhalte  über  den  Informationsaus-
 tausch,  die  in  den  Artikeln  30  bis  33  und  35  der
 Richtlinie  2010/43/EU  der  Kommission  vom  1.  Juli
 2010  zur  Durchführung  der  Richtlinie  2009/65/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  im  Hin-
 blick  auf  organisatorische  Anforderungen,  Interes-
 senkonflikte,  Wohlverhalten,  Risikomanagement  und
 den  Inhalt  der  Vereinbarung  zwischen  Verwahr-
 stelle  und  Verwaltungsgesellschaft  (ABl.  L  176
 vom  10.7.2010,  S.  42)  genannt  sind,  berücksichti-
 gen.  Die  Vereinbarung  unterliegt  dem  Recht  des
 Herkunftsstaates  des  Investmentvermögens.  Die  Ver-
 einbarung  kann  auch  verschiedene  Investmentver-
 mögen  betreffen;  in  diesem  Fall  hat  sie  eine  Liste
 aller  Investmentvermögen  zu  enthalten,  auf  die  sich
 die  Vereinbarung  bezieht.  Über  die  in  Artikel  30
 Buchstabe  c  und  d  der  Richtlinie  2010/43/EU  ge-
 nannten  Mittel  und  Verfahren  kann  auch  eine  geson-
 derte schriftliche Vereinbarung geschlossen werden.“

 e)  Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben.

 25.  §  21 wird wie folgt geändert:
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 *  Redaktioneller  Hinweis:  Diese  Regelung  berücksichtigt  bereits  die  Än-
 derung  der  §§  46  und  46a  des  Kreditwesengesetzes  durch  Artikel  2
 Nummer  10  und  11  des  Regierungsentwurfs  für  ein  Restrukturierungs-
 gesetz.
geben  wird.  Die  Bundesanstalt  hat  die  Kapital-
 anlagegesellschaften  und  Investmentaktiengesell-
 schaften,  die  die  Depotbank  beauftragt  haben,
 unverzüglich  nach  Bekanntgabe  der  Übertra-
 gungsanordnung  über  den  Wechsel  der  Depot-
 bank zu unterrichten.“

 b)  u n v e r ä n d e r t

 c)  u n v e r ä n d e r t

 26.  u n v e r ä n d e r t

 27.  u n v e r ä n d e r t
 a)  In  Absatz  2  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  20  Abs.  6“
 durch die Angabe „§  20 Absatz 2b“ ersetzt.

 b)  Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:

 „(3)  Die  Depotbank  hat  der  Bundesanstalt  auf
 Anfrage  alle  Informationen  zur  Verfügung  zu  stel-
 len,  die  die  Depotbank  zur  Wahrnehmung  ihrer  Auf-
 gaben  erhalten  hat  und  die  die  Bundesanstalt  benö-
 tigt,  um  die  Einhaltung  der  Bestimmungen  dieses
 Gesetzes überwachen zu können.

 (4)  Erlässt  die  Bundesanstalt  gegenüber  der  De-
 potbank  Maßnahmen  auf  der  Grundlage  des  §  46
 Absatz  1  Satz  2  Nummer  4  bis  6  des  Kreditwesen-
 gesetzes*  oder  wird  ein  Moratorium  nach  §  47  des
 Kreditwesengesetzes  erlassen,  hat  die  Kapitalanla-
 gegesellschaft  unverzüglich  eine  neue  Depotbank  zu
 beauftragen;  Absatz  1  bleibt  unberührt.  Bis  zur  Be-
 auftragung  der  neuen  Depotbank  kann  die  Kapital-
 anlagegesellschaft  mit  Genehmigung  der  Bundes-
 anstalt  bei  einem  anderen  Kreditinstitut  im  Sinne
 des  §  20  Absatz  1  und  2  ein  Sperrkonto  errichten,
 über  das  die  Kapitalanlagegesellschaft  Zahlungen
 für  Rechnung  des  Sondervermögens  tätigen  oder
 entgegennehmen kann.“

 26.  In  §  23  Absatz  1  Satz  3  werden  die  Wörter  „vorbehalt-
 lich  §  40  Satz  1“  durch  die  Wörter  „vorbehaltlich  §  40h
 Absatz 1 und 2 sowie §  45g Absatz 4“ eingefügt.

 27.  §  24 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Depotbank  hat  die  zum  Investmentvermö-
 gen  gehörenden  Wertpapiere  und  Einlagezertifikate  in
 ein  gesperrtes  Depot  zu  legen.  Sie  darf  die  Wertpapiere
 nur  folgenden  Instituten  oder  Einrichtungen  zur  Ver-
 wahrung anvertrauen:

 1.  einer  Wertpapiersammelbank  im  Sinne  des  §  1  Ab-
 satz 3 des Depotgesetzes,

 2.  einem  anderen  inländischen  Kreditinstitut,  das  über
 die  Erlaubnis  zum  Betreiben  des  Depotgeschäfts
 nach  §  1  Absatz  1  Satz  2  Nummer  5  in  Verbindung
 mit §  32 des Kreditwesengesetzes verfügt,

 3.  einer  ausländischen  Wertpapierfirma,  die  zum  Ver-
 wahrgeschäft  gemäß  Anhang  I  Abschnitt  B  Num-
 mer  1  der  Richtlinie  2004/39/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  vom  21.  April  2004  über
 Märkte  für  Finanzinstrumente,  zur  Änderung  der
 Richtlinien  85/611/EWG  und  93/6/EWG  des  Rates
 und  der  Richtlinie  2000/12/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  und  zur  Aufhebung  der



Drucksache 17/5403 – 30 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
28.  Dem §  28 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  unter  Beteili-
 gung  der  Depotbank  für  die  Fälle  einer  fehlerhaften  Be-
 rechnung  von  Anteilwerten  und  ohne  Beteiligung  der
 Depotbank  für  die  Fälle  einer  Verletzung  von  Anlage-
 grenzen  geeignete  Entschädigungsverfahren  für  die  be-
 troffenen  Anleger  vorzusehen.  Die  Verfahren  müssen
 insbesondere  die  Erstellung  eines  Entschädigungsplans
 umfassen  und  die  Prüfung  des  Entschädigungsplans  so-
 wie  der  Entschädigungsmaßnahmen  durch  einen  Wirt-
 schaftsprüfer  vorsehen.  Das  Bundesministerium  der
 Finanzen  wird  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung
 ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  nähere  Bestimmun-
 gen  zu  den  Entschädigungsverfahren  und  deren  Durch-
 führung zu erlassen, insbesondere zu

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t

 5.  u n v e r ä n d e r t
 Richtlinie  93/22/EWG  des  Rates  (ABl.  L  145  vom
 30.4.2004,  S.  1,  L  45  vom  16.2.2005,  S.  18)  in  der
 jeweils geltenden Fassung berechtigt ist, oder

 4.  einem  sonstigen  ausländischen  Verwahrer,  der  die
 Voraussetzungen  des  §  5  Absatz  4  Satz  1  des  Depot-
 gesetzes entsprechend erfüllt.

 (2)  Die  zum  Investmentvermögen  gehörenden  Gut-
 haben  sind  auf  Sperrkonten  zu  verwahren.  Die  Depot-
 bank  ist  berechtigt  und  verpflichtet,  auf  den  gesperrten
 Konten  vorhandene  Guthaben  auf  Sperrkonten  bei  Kre-
 ditinstituten  mit  Sitz  in  einem  Mitgliedstaat  der  Euro-
 päischen  Union  oder  einem  anderen  Vertragsstaat  des
 Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum
 zu  übertragen,  wenn  die  Kapitalanlagegesellschaft  die
 Depotbank  anweist.  Die  Guthaben  können  auch  auf
 Sperrkonten  bei  Kreditinstituten  mit  Sitz  in  Drittstaa-
 ten,  deren  Aufsichtsbestimmungen  nach  Auffassung
 der  Bundesanstalt  denjenigen  des  Gemeinschaftsrechts
 gleichwertig sind, übertragen werden.“

 28.  Dem §  28 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  unter  Beteili-
 gung  der  Depotbank  für  die  Fälle  einer  fehlerhaften  Be-
 rechnung  von  Anteilwerten  und  ohne  Beteiligung  der
 Depotbank  für  die  Fälle  einer  Verletzung  von  Anlage-
 grenzen  geeignete  Entschädigungsverfahren  für  die  be-
 troffenen  Anleger  vorzusehen.  Die  Verfahren  müssen
 insbesondere  die  Erstellung  eines  Entschädigungsplans
 umfassen  und  die  Prüfung  des  Entschädigungsplans  so-
 wie  der  Entschädigungsmaßnahmen  durch  einen  Ab-
 schlussprüfer  vorsehen.  Das  Bundesministerium  der  Fi-
 nanzen  wird  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung  ohne
 Zustimmung  des  Bundesrates  nähere  Bestimmungen  zu
 den  Entschädigungsverfahren  und  deren  Durchführung
 zu erlassen, insbesondere zu

 1.  Einzelheiten  des  Verfahrens  einschließlich  der  Betei-
 ligung  der  depotführenden  Stellen  des  Anlegers  und
 einer  Mindesthöhe  der  fehlerhaften  Berechnung  des
 Anteilswertes,  ab  der  das  Entschädigungsverfahren
 durchzuführen  ist,  sowie  gegebenenfalls  zu  den  Ein-
 zelheiten  eines  vereinfachten  Entschädigungsverfah-
 rens  bei  Unterschreitung  einer  bestimmten  Gesamt-
 schadenshöhe,

 2.  den  gegenüber  einem  betroffenen  Anleger  oder  Son-
 dervermögen  vorzunehmenden  Entschädigungsmaß-
 nahmen  sowie  gegebenenfalls  zu  Bagatellgrenzen,
 bei  denen  solche  Entschädigungsmaßnahmen  einen
 unverhältnismäßigen  Aufwand  verursachen  würden,

 3.  Meldepflichten  gegenüber  der  Bundesanstalt  und  ge-
 gebenenfalls  den  zuständigen  Stellen  des  Herkunfts-
 staates  der  ein  richtlinienkonformes  Sondervermö-
 gen verwaltenden EU-Verwaltungsgesellschaft,

 4.  Informationspflichten  gegenüber  den  betroffenen
 Anlegern,

 5.  Inhalt  und  Aufbau  des  zu  erstellenden  Entschädi-
 gungsplans  und  Einzelheiten  der  Entschädigungs-
 maßnahmen sowie
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6.  Inhalt  und  Umfang  der  Prüfung  des  Entschädigungs-
 plans  und  der  Entschädigungsmaßnahmen  durch  ei-
 nen Wirtschaftsprüfer.

 Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  diese  Er-
 mächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Bundes-
 anstalt übertragen.“

 29.  u n v e r ä n d e r t

 30.  u n v e r ä n d e r t

 31.  u n v e r ä n d e r t
 6.  Inhalt  und  Umfang  der  Prüfung  des  Entschädigungs-
 plans  und  der  Entschädigungsmaßnahmen  durch  den
 Abschlussprüfer.

 Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  diese  Er-
 mächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Bundes-
 anstalt übertragen.“

 29.  §  32 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2  wird  die  Angabe
 „Richtlinie  85/611/EWG“  durch  die  Angabe  „Richt-
 linie 2009/65/EG“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „Verwal-
 tungsgesellschaften  im  Sinne  der  Richtlinie  85/611/
 EWG  mit  Sitz  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der
 Europäischen  Union  oder  in  einem  anderen  Ver-
 tragsstaat  des  Abkommens  über  den  Europäischen
 Wirtschaftsraum“  durch  das  Wort  „EU-Verwal-
 tungsgesellschaften“ ersetzt.

 30.  §  34 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „Rechte“  durch  das
 Wort „Ausgestaltungsmerkmale“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „gewähren  gleiche
 Rechte“  durch  die  Wörter  „haben  gleiche  Aus-
 gestaltungsmerkmale“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  2  wird  das  Wort  „müssen“  durch
 die Wörter „dürfen nur“ ersetzt.

 31.  §  36 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  alle  ange-
 messenen  Maßnahmen  zu  ergreifen,  um  bei  Erwerb
 und  Veräußerung  von  Vermögensgegenständen  das
 bestmögliche  Ergebnis  für  das  Investmentvermö-
 gen  zu  erzielen.  Dabei  hat  sie  den  Kurs  oder  den
 Preis,  die  Kosten,  die  Geschwindigkeit  und  Wahr-
 scheinlichkeit  der  Ausführung  und  Abrechnung,  den
 Umfang  und  die  Art  des  Auftrags  sowie  alle  sonsti-
 gen,  für  die  Auftragsausführung  relevanten  Aspekte
 zu  berücksichtigen.  Die  Gewichtung  dieser  Faktoren
 bestimmt sich nach folgenden Kriterien:

 1.  Ziele,  Anlagepolitik  und  spezifische  Risiken  des
 Investmentvermögens,  wie  sie  im  Verkaufspro-
 spekt  oder  gegebenenfalls  in  den  Vertragsbedin-
 gungen dargelegt sind,

 2.  Merkmale des Auftrags,

 3.  Merkmale der Vermögensgegenstände und

 4.  Merkmale  der  Ausführungsplätze,  an  die  der
 Auftrag weitergeleitet werden kann.

 Geschäftsabschlüsse  für  das  Investmentvermögen
 zu  nicht  marktgerechten  Bedingungen  sind  unzuläs-
 sig,  wenn  sie  für  das  Investmentvermögen  nachteilig
 sind.“

 b)  In  Absatz  6  Satz  2  werden  die  Wörter  „in  den  Ver-
 kaufsprospekten“  durch  die  Wörter  „im  Verkaufs-
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32.  u n v e r ä n d e r t

 33.  u n v e r ä n d e r t

 34.  §  40 wird durch die folgenden §§  40 bis 40h ersetzt:

 „§  40
 Genehmigung der Verschmelzung

 (1)  Die  Verschmelzung  von  Sondervermögen  auf  ein
 anderes  bestehendes  oder  ein  neues,  dadurch  gegründe-
 tes  übernehmendes  Sondervermögen  (inländische  Ver-
 schmelzung)  oder  eines  richtlinienkonformen  Sonder-
 vermögens  auf  ein  anderes  bestehendes  oder  ein  neues,
 dadurch  gegründetes  übernehmendes  EU-Investment-
 vermögen  (grenzüberschreitende  Verschmelzung)  bedarf
 der vorherigen Genehmigung der Bundesanstalt.

 (2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  übertragenden
 Sondervermögens  hat  dem  Genehmigungsantrag  im
 Falle  einer  Verschmelzung  durch  Aufnahme  folgende
 Angaben und Unterlagen beizufügen:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  bei  grenzüberschreitender  Verschmelzung  eine  aktuel-
 le  Fassung  des  Verkaufsprospekts  gemäß  Artikel  69
 Absatz  1  und  2  der  Richtlinie  2009/65/EG  und  der
 wesentlichen  Anlegerinformationen  gemäß  Artikel  78
 der  Richtlinie  2009/65/EG  des  übernehmenden  EU-
 Investmentvermögens,

 3.  u n v e r ä n d e r t
 prospekt  oder  in  den  wesentlichen  Anlegerinforma-
 tionen“ ersetzt.

 32.  §  37 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Anleger  sind  über  die  Aussetzung  und  Wieder-
 aufnahme  der  Rücknahme  der  Anteile  unverzüglich
 nach  der  Bekanntmachung  im  elektronischen  Bun-
 desanzeiger  mittels  eines  dauerhaften  Datenträgers
 zu unterrichten.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Wird  die  Rücknahme  der  Anteile  eines
 Masterfonds  zeitweilig  ausgesetzt,  ist  die  den  Fee-
 derfonds  verwaltende  Kapitalanlagegesellschaft  ab-
 weichend  von  Absatz  2  Satz  1  dazu  berechtigt,  die
 Rücknahme  der  Anteile  des  Feederfonds  während
 des gleichen Zeitraums auszusetzen.“

 33.  Dem §  38 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Anleger  sind  über  eine  nach  Satz  1  bekannt  ge-
 machte  Kündigung  mittels  eines  dauerhaften  Datenträ-
 gers unverzüglich zu unterrichten.“

 34.  §  40 wird durch die folgenden §§  40 bis 40h ersetzt:

 „§  40
 Genehmigung der Verschmelzung

 (1)  Die  Verschmelzung  von  Sondervermögen  auf  ein
 anderes  bestehendes  oder  ein  neues,  dadurch  gegründe-
 tes  übernehmendes  Sondervermögen  oder  eines  richt-
 linienkonformen  Sondervermögens  auf  ein  anderes  be-
 stehendes  oder  ein  neues,  dadurch  gegründetes  überneh-
 mendes  EU-Investmentvermögen  bedarf  der  vorherigen
 Genehmigung  der  Bundesanstalt.  Der  Genehmigung  der
 Bundesanstalt  bedarf  ferner  die  Verschmelzung  eines
 richtlinienkonformen  Sondervermögens  auf  ein  EU-
 Investmentvermögen  (grenzüberschreitende  Verschmel-
 zung).  Die  Verschmelzung  von  Immobilien-Sonderver-
 mögen,  Gemischten  Sondervermögen,  Infrastruktur-
 Sondervermögen  und  Mitarbeiterbeteiligungs-Sonder-
 vermögen  ist  nur  zulässig,  soweit  die  Anlagegrundsätze
 nach  den  Vertragsbedingungen  der  zu  verschmelzenden
 Sondervermögen  nicht  wesentlich  voneinander  abwei-
 chen.

 (2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  übertragenden
 Sondervermögens  hat  dem  Genehmigungsantrag  im
 Falle  einer  Verschmelzung  durch  Aufnahme  folgende
 Angaben und Unterlagen beizufügen:

 1.  der Verschmelzungsplan nach §  40b,

 2.  bei  grenzüberschreitender  Verschmelzung  eine  aktu-
 elle  Fassung  des  Verkaufsprospekts  und  der  wesent-
 lichen  Anlegerinformationen  nach  §  42  Absatz  2  für
 die  Anleger  des  übernehmenden  EU-Investmentver-
 mögens,

 3.  eine  Erklärung  der  Depotbanken  des  übertragenden
 Sondervermögens  und  des  übernehmenden  Sonder-
 vermögens  oder  EU-Investmentvermögens  zu  ihrer
 Prüfung  nach  §  40c  Absatz  1  oder  bei  einer  grenz-
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4.  die  Verschmelzungsinformationen  nach  §  40d  Ab-
 satz  1  oder  bei  einer  grenzüberschreitenden  Ver-
 schmelzung  gemäß  Artikel  43  der  Richtlinie  2009/
 65/EG,  die  den  Anlegern  des  übertragenden  Sonder-
 vermögens  und  des  übernehmenden  Sondervermö-
 gens  oder  EU-Investmentvermögens  zu  der  geplan-
 ten Verschmelzung übermittelt werden sollen.

 Im  Falle  einer  Verschmelzung  durch  Neugründung  ei-
 nes  Sondervermögens  ist  dem  Genehmigungsantrag
 nach  Satz  1  ein  Antrag  auf  Genehmigung  der  Vertrags-
 bedingungen  des  neu  zu  gründenden  Sondervermögens
 nach  §  43  beizufügen.  Im  Falle  einer  Verschmelzung
 durch  Neugründung  eines  EU-Investmentvermögens  ist
 dem  Genehmigungsantrag  nach  Satz  1  ein  Nachweis
 des  Antrags  auf  Genehmigung  der  Vertragsbedingun-
 gen  des  neu  zu  gründenden  EU-Investmentvermögens
 bei  der  zuständigen  Stelle  des  Herkunftsstaates  beizu-
 fügen.  Die  Angaben  und  Unterlagen  nach  Satz  1  Num-
 mer  1  bis  4  sind  in  deutscher  Sprache  und  bei  einer
 grenzüberschreitenden  Verschmelzung  auch  in  der  Amts-
 sprache  oder  in  einer  der  Amtssprachen  der  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  des  übernehmenden  EU-
 Investmentvermögens  oder  einer  von  diesen  gebilligten
 Sprache einzureichen.

 (3)  u n v e r ä n d e r t

 (4)  u n v e r ä n d e r t

 (5)  u n v e r ä n d e r t
 überschreitenden  Verschmelzung  gemäß  Artikel  41
 der Richtlinie 2009/65/EG und

 4.  die  Verschmelzungsinformationen  nach  §  40d  Ab-
 satz  1  oder  bei  einer  grenzüberschreitenden  Ver-
 schmelzung  gemäß  Artikel  43  der  Richtlinie  2009/65/
 EG,  die  den  Anlegern  des  übertragenden  Sonderver-
 mögens  und  des  übernehmenden  oder  EU-Investment-
 vermögens  zu  der  geplanten  Verschmelzung  übermit-
 telt werden sollen.

 Im  Falle  einer  Verschmelzung  durch  Neugründung  ei-
 nes  Sondervermögens  ist  dem  Genehmigungsantrag
 nach  Satz  1  ein  Antrag  auf  Genehmigung  der  Vertrags-
 bedingungen  des  neu  zu  gründenden  Sondervermögens
 nach  §  43  beizufügen.  Im  Falle  einer  Verschmelzung
 durch  Neugründung  eines  EU-Investmentvermögens  ist
 dem  Genehmigungsantrag  nach  Satz  1  ein  Nachweis
 des  Antrags  auf  Genehmigung  der  Vertragsbedingun-
 gen  des  neu  zu  gründenden  EU-Investmentvermögens
 bei  der  zuständigen  Stelle  des  Herkunftsstaates  beizu-
 fügen.  Die  Angaben  und  Unterlagen  nach  Satz  1  Num-
 mer  1  bis  4  sind  in  deutscher  Sprache  und  bei  einer
 grenzüberschreitenden  Verschmelzung  auch  in  der  Amts-
 sprache  oder  in  einer  der  Amtssprachen  der  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  des  übernehmenden  EU-
 Investmentvermögens  oder  einer  von  diesen  gebilligten
 Sprache einzureichen.

 (3)  Fehlende  Angaben  und  Unterlagen  fordert  die
 Bundesanstalt  innerhalb  einer  Frist  von  zehn  Arbeits-
 tagen  nach  Eingang  des  Genehmigungsantrags  an.  Liegt
 der  vollständige  Antrag  vor,  übermittelt  die  Bundes-
 anstalt  bei  einer  grenzüberschreitenden  Verschmelzung
 den  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  des  über-
 nehmenden  EU-Investmentvermögens  unverzüglich  Ab-
 schriften der Angaben und Unterlagen nach Absatz 2.

 (4)  Die  Bundesanstalt  prüft,  ob  den  Anlegern  ange-
 messene  Verschmelzungsinformationen  zur  Verfügung
 gestellt  werden;  dabei  berücksichtigt  sie  die  potenziel-
 len  Auswirkungen  der  geplanten  Verschmelzung  auf
 die  Anleger  des  übertragenden  und  des  übernehmenden
 Sondervermögens.  Sie  kann  von  der  Kapitalanlagege-
 sellschaft  des  übertragenden  Sondervermögens  schrift-
 lich  verlangen,  dass  die  Verschmelzungsinformationen
 für  die  Anleger  des  übertragenden  Sondervermögens
 klarer  gestaltet  werden.  Soweit  sie  eine  Nachbesserung
 der  Verschmelzungsinformationen  für  die  Anleger  des
 übernehmenden  Sondervermögens  für  erforderlich  hält,
 kann  sie  innerhalb  von  15  Arbeitstagen  nach  dem  Er-
 halt  des  vollständigen  Antrags  gemäß  Absatz  2  schrift-
 lich eine Änderung verlangen.

 (5)  Die  Bundesanstalt  genehmigt  die  geplante  Ver-
 schmelzung, wenn

 1.  die  geplante  Verschmelzung  den  Anforderungen  der
 §§  40a bis 40d entspricht,

 2.  bei  einer  grenzüberschreitenden  Verschmelzung  für
 das  übernehmende  EU-Investmentvermögen  sowohl
 gemäß  §  132  im  Inland  als  auch  gemäß  Artikel  93
 der  Richtlinie  2009/65/EG  zumindest  in  den  glei-
 chen  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  oder
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(6)  u n v e r ä n d e r t

 (7)  u n v e r ä n d e r t
 Vertragsstaaten  des  Abkommens  über  den  Europäi-
 schen  Wirtschaftsraum  der  Vertrieb  der  Anteile  an-
 gezeigt  wurde,  in  denen  für  das  übertragende  richt-
 linienkonforme  Sondervermögen  der  Vertrieb  der
 Anteile  gemäß  Artikel  93  der  Richtlinie  2009/65/EG
 angezeigt wurde,

 3.  die  Bundesanstalt  keine  oder  keine  weitere  Nach-
 besserung  der  Verschmelzungsinformationen  nach
 Absatz  4  verlangt  hat  oder  im  Fall  einer  grenzüber-
 schreitenden  Verschmelzung  keinen  Hinweis  der
 zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  des  über-
 nehmenden  EU-Investmentvermögens  erhalten  hat,
 dass  die  Verschmelzungsinformationen  nicht  zu-
 friedenstellend  im  Sinne  des  Artikels  39  Absatz  3
 Unterabsatz  4  Satz  1  der  Richtlinie  2009/65/EG  sind
 oder  die  Bundesanstalt  eine  Mitteilung  der  zuständi-
 gen  Stellen  des  Herkunftsstaates  im  Sinne  des  Arti-
 kels  39  Absatz  3  Unterabsatz  4  Satz  2  der  Richtlinie
 2009/65/EG  erhalten  hat,  dass  die  Nachbesserung
 der  Verschmelzungsinformationen  zufriedenstellend
 ist, und

 4.  bei  einer  Verschmelzung  durch  Neugründung  eines
 EU-Investmentvermögens  ein  Nachweis  der  Geneh-
 migung  der  Vertragsbedingungen  des  neu  gegründe-
 ten  EU-Investmentvermögens  durch  die  zuständige
 Stelle  des  Herkunftsstaates  von  der  EU-Investment-
 gesellschaft  des  neu  gegründeten  EU-Investment-
 vermögens der Bundesanstalt eingereicht wurde.

 (6)  Die  Bundesanstalt  teilt  der  Kapitalanlagegesell-
 schaft  innerhalb  von  20  Arbeitstagen  nach  Vorlage  der
 vollständigen  Angaben  nach  Absatz  2  mit,  ob  die  Ver-
 schmelzung  genehmigt  wird.  Der  Lauf  der  Frist  nach
 Satz  1  ist  gehemmt,  solange  die  Bundesanstalt  eine
 Nachbesserung  der  Verschmelzungsinformationen  nach
 Absatz  4  verlangt  oder  ihr  bei  einer  grenzüberschreiten-
 den  Verschmelzung  eine  Mitteilung  der  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  des  übernehmenden  EU-
 Investmentvermögens  vorliegt,  dass  die  Verschmel-
 zungsinformationen  nicht  zufriedenstellend  sind.  Im
 Fall  einer  grenzüberschreitenden  Verschmelzung  und
 Fristhemmung  gilt  Satz  1  mit  der  Maßgabe,  dass  die
 Bundesanstalt  der  Kapitalanlagegesellschaft  nach  20  Ar-
 beitstagen  mitteilt,  dass  die  Genehmigung  erst  erteilt
 werden  kann,  wenn  sie  eine  Mitteilung  der  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  erhalten  hat,  dass  die
 Nachbesserung  der  Verschmelzungsinformationen  zu-
 friedenstellend  ist  und  damit  die  Hemmung  der  Frist
 beendet  ist.  Bei  einer  grenzüberschreitenden  Ver-
 schmelzung  unterrichtet  die  Bundesanstalt  die  zuständi-
 gen  Stellen  des  Herkunftsstaates  des  übernehmenden
 EU-Investmentvermögens  darüber,  ob  sie  die  Genehmi-
 gung erteilt hat.

 (7)  Im  Falle  der  Verschmelzung  durch  Neugründung
 eines  Sondervermögens  gilt  §  43  Absatz  2  mit  der  Maß-
 gabe,  dass  an  die  Stelle  der  Frist  von  vier  Wochen  eine
 Frist  von  20  Arbeitstagen  tritt.  Werden  fehlende  oder
 geänderte  Angaben  oder  Unterlagen  angefordert,  be-
 ginnt  der  Lauf  der  in  Absatz  6  Satz  1  genannten  Frist
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§  40a
 u n v e r ä n d e r t

 §  40b
 u n v e r ä n d e r t
 mit  dem  Eingang  der  angeforderten  Angaben  oder  Un-
 terlagen erneut.

 §  40a
 Verschmelzung eines EU-Investmentvermögens
 auf ein richtlinienkonformes Sondervermögen

 (1)  Werden  der  Bundesanstalt  bei  einer  geplanten
 Verschmelzung  eines  EU-Investmentvermögens  auf  ein
 richtlinienkonformes  Sondervermögen  Abschriften  der
 Angaben  und  Unterlagen  nach  Artikel  39  Absatz  2  der
 Richtlinie  2009/65/EG  von  den  zuständigen  Stellen  des
 Herkunftsstaates  des  übertragenden  EU-Investmentver-
 mögens  übermittelt,  prüft  sie,  ob  den  Anlegern  angemes-
 sene  Verschmelzungsinformationen  zur  Verfügung  ge-
 stellt  werden;  dabei  berücksichtigt  sie  die  potenziellen
 Auswirkungen  der  geplanten  Verschmelzung  auf  die
 Anleger  des  übernehmenden  richtlinienkonformen  Son-
 dervermögens.  Soweit  die  Bundesanstalt  eine  Nach-
 besserung  für  erforderlich  hält,  kann  sie  innerhalb  von
 15  Arbeitstagen  nach  dem  Erhalt  der  vollständigen  An-
 gaben  und  Unterlagen  gemäß  Artikel  39  Absatz  2  der
 Richtlinie  2009/65/EG  von  der  EU-Investmentgesell-
 schaft  schriftlich  eine  Änderung  der  Verschmelzungs-
 informationen  für  die  Anleger  des  übernehmenden  richt-
 linienkonformen Sondervermögens verlangen.

 (2)  Verlangt  die  Bundesanstalt  die  Nachbesserung  der
 Verschmelzungsinformationen  nach  Absatz  1,  setzt  sie
 die  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  des  übertra-
 genden  EU-Investmentvermögens  über  ihre  Unzufrie-
 denheit  in  Kenntnis.  Sobald  sie  von  der  Kapitalanlage-
 gesellschaft  des  übernehmenden  richtlinienkonformen
 Sondervermögens  eine  zufriedenstellende  Nachbesse-
 rung  der  Verschmelzungsinformationen  erhalten  hat,
 teilt  sie  dies  den  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaa-
 tes  des  übertragenden  EU-Investmentvermögens  mit,
 spätestens jedoch innerhalb von 20 Arbeitstagen.

 §  40b
 Verschmelzungsplan

 Die  Vertretungsorgane  der  an  der  Verschmelzung  be-
 teiligten  Rechtsträger  haben  für  gemeinschaftliche  Rech-
 nung  der  Anleger  des  übertragenden  Sondervermögens
 und  der  Anleger  des  übernehmenden  Sondervermögens
 oder  übernehmenden  EU-Investmentvermögens  einen
 gemeinsamen  Verschmelzungsplan  aufzustellen.  Soweit
 unterschiedliche  Rechtsträger  an  der  Verschmelzung  be-
 teiligt  sind  handelt  es  sich  dabei  um  einen  Vertrag,  auf  den
 §  311b  Absatz  2  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  keine  An-
 wendung  findet.  Der  Verschmelzungsplan  muss  mindes-
 tens die folgenden Angaben enthalten:

 1.  die  Art  der  Verschmelzung  und  die  beteiligten  Son-
 dervermögen oder EU-Investmentvermögen,

 2.  den  Hintergrund  der  geplanten  Verschmelzung  und
 die Beweggründe dafür,

 3.  die  erwarteten  Auswirkungen  der  geplanten  Ver-
 schmelzung  auf  die  Anleger  des  übertragenden  Son-
 dervermögens  und  des  übernehmenden  Sonderver-
 mögens oder EU-Investmentvermögens,
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§  40c
 u n v e r ä n d e r t
 4.  die  beschlossenen  Kriterien  für  die  Bewertung  der
 Vermögensgegenstände  und  Verbindlichkeiten  im
 Zeitpunkt  der  Berechnung  des  Umtauschverhältnis-
 ses,

 5.  die  Methode  zur  Berechnung  des  Umtauschverhält-
 nisses,

 6.  den  geplanten  Übertragungsstichtag,  zu  dem  die
 Verschmelzung wirksam wird,

 7.  die  für  die  Übertragung  von  Vermögenswerten  und
 den  Umtausch  von  Anteilen  geltenden  Bestimmun-
 gen und

 8.  bei  einer  Verschmelzung  durch  Neugründung  ge-
 mäß  §  2  Absatz  25  Satz  1  Nummer  2  die  Vertrags-
 bedingungen  oder  die  Satzung  des  neuen  Sonderver-
 mögens oder EU-Investmentvermögens.

 Weitere  Angaben  sind  zulässig,  können  aber  nicht  von
 der Bundesanstalt verlangt werden.

 §  40c
 Prüfung der Verschmelzung

 (1)  Die  Depotbanken  des  übertragenden  Sonderver-
 mögens  und  des  übernehmenden  Sondervermögens
 oder  EU-Investmentvermögens  haben  die  Übereinstim-
 mung  der  Angaben  nach  §  40b  Satz  3  Nummer  1,  6
 und  7  mit  den  Anforderungen  dieses  Gesetzes  und  den
 Vertragsbedingungen  des  jeweiligen  Sondervermögens
 zu überprüfen.

 (2)  Die  Verschmelzung  ist  entweder  durch  eine  De-
 potbank,  durch  einen  Wirtschaftsprüfer  oder  durch  den
 Abschlussprüfer  des  übertragenden  Sondervermögens
 oder  des  übernehmenden  Sondervermögens  oder  EU-
 Investmentvermögens  zu  prüfen.  Die  Prüfung  ist  mit
 einer  Erklärung  darüber  abzuschließen,  ob  bei  der  Ver-
 schmelzung,

 1.  die  Kriterien,  die  für  die  Bewertung  der  Vermögens-
 gegenstände  und  gegebenenfalls  der  Verbindlich-
 keiten  im  Zeitpunkt  der  Berechnung  des  Umtausch-
 verhältnisses  beschlossen  worden  sind,  beachtet
 wurden,

 2.  sofern  eine  Barzahlung  erfolgt,  die  Barzahlung  je
 Anteil  entsprechend  den  getroffenen  Vereinbarun-
 gen berechnet wurde und

 3.  die  Methode,  die  zur  Berechnung  des  Umtauschver-
 hältnisses  beschlossen  worden  ist,  beachtet  wurde
 und  das  tatsächliche  Umtauschverhältnis  zu  dem
 Zeitpunkt,  auf  den  die  Berechnung  dieses  Um-
 tauschverhältnisses  erfolgte,  nach  dieser  Methode
 berechnet wurde.

 §  318  Absatz  3  bis  8  sowie  die  §§  319,  319b  und  323
 des Handelsgesetzbuchs gelten entsprechend.

 (3)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministe-
 rium  der  Justiz  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  nähere  Bestimmungen  über  den
 Zeitpunkt  der  Prüfung,  weitere  Inhalte  sowie  Umfang
 und  Darstellungen  des  Prüfungsberichts  zu  erlassen,  so-
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§  40d
 Verschmelzungsinformationen

 (1)  u n v e r ä n d e r t

 (2)  u n v e r ä n d e r t

 (3)  Die  Verschmelzungsinformationen  haben  die  fol-
 genden Angaben zu umfassen:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  u n v e r ä n d e r t
 weit  dies  zur  Erfüllung  der  Aufgaben  der  Bundesanstalt
 erforderlich  ist.  Das  Bundesministerium  der  Finanzen
 kann  die  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf
 die Bundesanstalt übertragen.

 §  40d
 Verschmelzungsinformationen

 (1)  Den  Anlegern  des  übertragenden  Sondervermö-
 gens  und  des  übernehmenden  Sondervermögens  oder
 EU-Investmentvermögens  sind  von  der  Kapitalanlage-
 gesellschaft  geeignete  und  präzise  Informationen  über
 die  geplante  Verschmelzung  zu  übermitteln,  damit  sie
 sich  ein  verlässliches  Urteil  über  die  Auswirkungen  des
 Vorhabens  auf  ihre  Anlage  bilden  und  ihre  Rechte  nach
 §  40e  ausüben  können  (Verschmelzungsinformatio-
 nen).  Hierbei  sind  insbesondere  die  Vorgaben  nach  Ar-
 tikel  3  der  Richtlinie  2010/44/EU  der  Kommission  vom
 1.  Juli  2010  zur  Durchführung  der  Richtlinie  2009/65/
 EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  in  Be-
 zug  auf  Bestimmungen  über  Fondsverschmelzungen,
 Master-Feeder-Strukturen  und  das  Anzeigeverfahren
 (ABl.  L  176  vom  10.7.2010,  S.  28,  L  179  vom  14.7.
 2010, S.  16) zu beachten.

 (2)  Die  Verschmelzungsinformationen  sind  den  Anle-
 gern  des  übertragenden  Sondervermögens  und  des  über-
 nehmenden  Sondervermögens  oder  EU-Investmentver-
 mögens  erst  zu  übermitteln,  nachdem  die  Bundesanstalt
 oder,  bei  der  Verschmelzung  eines  EU-Investmentver-
 mögens  auf  ein  richtlinienkonformes  Sondervermögen,
 die  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  die  geplante
 Verschmelzung  genehmigt  haben.  Zwischen  der  Über-
 mittlung  der  Verschmelzungsinformationen  und  dem
 Fristablauf  für  einen  Antrag  auf  Rücknahme  oder  gege-
 benenfalls  Umtausch  ohne  weitere  Kosten  gemäß  §  40e
 Absatz  1  muss  ein  Zeitraum  von  mindestens  30  Tagen
 liegen.

 (3)  Die  Verschmelzungsinformationen  haben  die  fol-
 genden Angaben zu umfassen:

 1.  Hintergrund  und  Beweggründe  für  die  geplante  Ver-
 schmelzung,

 2.  potenzielle  Auswirkungen  der  geplanten  Verschmel-
 zung  auf  die  Anleger  nach  Maßgabe  des  Artikels  4
 Absatz  1  und  2  der  Richtlinie  2010/44/EU,  insbeson-
 dere  hinsichtlich  wesentlicher  Unterschiede  in  Bezug
 auf  Anlagepolitik  und  -strategie,  Kosten,  erwartetes
 Ergebnis,  Jahres-  und  Halbjahresberichte,  etwaige
 Beeinträchtigung  der  Wertentwicklung  und  gegebe-
 nenfalls  eine  eindeutige  Warnung  an  die  Anleger,
 dass  ihre  steuerliche  Behandlung  im  Zuge  der  Ver-
 schmelzung Änderungen unterworfen sein kann,

 3.  spezifische  Rechte  der  Anleger  in  Bezug  auf  die  ge-
 plante  Verschmelzung  nach  Maßgabe  des  Artikels  4
 Absatz  3  und  4  der  Richtlinie  2010/44/EU,  insbe-
 sondere  auf  zusätzliche  Informationen,  auf  Erhalt
 einer  Abschrift  der  Erklärung  des  Prüfers  gemäß
 §  40c  Absatz  2  auf  Anfrage,  auf  kostenlose  Rück-
 nahme  und  gegebenenfalls  Umtausch  der  Anteile
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4.  u n v e r ä n d e r t

 5.  u n v e r ä n d e r t

 Werden  zu  Beginn  der  Verschmelzungsinformationen
 die  wesentlichen  Punkte  der  Verschmelzung  zusam-
 mengefasst,  ist  darin  auf  den  jeweiligen  Abschnitt  im
 Dokument  zu  verweisen,  der  die  weiteren  Informatio-
 nen  enthält.  Die  Verschmelzungsinformationen  sind
 den  Anlegern  auf  einem  dauerhaften  Datenträger  zu
 übermitteln  und  auf  der  Internetseite  der  Kapitalanlage-
 gesellschaft  zugänglich  zu  machen.  Die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  hat  die  Übermittlung  der  Verschmelzungs-
 informationen  an  die  Anleger  im  elektronischen  Bun-
 desanzeiger  bekannt  zu  machen;  dabei  ist  mitzuteilen,
 wo  und  auf  welche  Weise  weitere  Informationen  hierzu
 erlangt  werden  können.  Die  Übermittlung  der  Ver-
 schmelzungsinformationen  gilt  drei  Tage  nach  der  Auf-
 gabe  zur  Post  oder  Absendung  als  erfolgt.  Dies  gilt
 nicht,  wenn  feststeht,  dass  der  dauerhafte  Datenträ-
 ger  den  Empfänger  nicht  oder  zu  einem  späteren  Zeit-
 punkt  erreicht  hat.

 (4)  u n v e r ä n d e r t

 §  40e
 Rechte der Anleger

 (1)  Die  Anleger  des  übertragenden  Sondervermö-
 gens  und  des  übernehmenden  Sondervermögens  oder
 EU-Investmentvermögens  haben  das  Recht,  von  der
 Kapitalanlagegesellschaft

 1.  entweder  die  Rücknahme  ihrer  Anteile  ohne  weitere
 Kosten  zu  verlangen,  mit  Ausnahme  der  Kosten,  die
 zur  Deckung  der  Auflösungskosten  einbehalten
 werden,

 2.  soweit  möglich,  den  Umtausch  ihrer  Anteile  ohne
 weitere  Kosten  zu  verlangen  in  Anteile  eines  ande-
 ren  Sondervermögens  oder  EU-Investmentvermö-
 gens,  das  mit  den  bisherigen  Anlagegrundsätzen
 vereinbar  ist  und  von  derselben  Kapitalanlage-
 gemäß  §  40e  Absatz  1  sowie  die  Frist  für  die  Wahr-
 nehmung dieses Rechts,

 4.  maßgebliche  Verfahrensaspekte  und  den  geplanten
 Übertragungsstichtag,  zu  dem  die  Verschmelzung
 wirksam  wird,  nach  Maßgabe  des  Artikels  4  Absatz  5
 bis 8 der Richtlinie 2010/44/EU und

 5.  eine  aktuelle  Fassung  der  wesentlichen  Anlegerinfor-
 mationen  gemäß  §  42  Absatz  2  oder  Artikel  78  der
 Richtlinie  2009/65/EG  des  übernehmenden  Sonder-
 vermögens  oder  EU-Investmentvermögens  nach  Maß-
 gabe des Artikels 5 der Richtlinie 2010/44/EU.

 Werden  zu  Beginn  der  Verschmelzungsinformationen
 die  wesentlichen  Punkte  der  Verschmelzung  zusam-
 mengefasst,  ist  darin  auf  den  jeweiligen  Abschnitt  im
 Dokument  zu  verweisen,  der  die  weiteren  Informatio-
 nen  enthält.  Die  Verschmelzungsinformationen  sind
 den  Anlegern  auf  einem  dauerhaften  Datenträger  zu
 übermitteln  und  auf  der  Internetseite  der  Kapitalanlage-
 gesellschaft  zugänglich  zu  machen.  Die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  hat  die  Übermittlung  der  Verschmelzungs-
 informationen  an  die  Anleger  im  elektronischen  Bun-
 desanzeiger  bekannt  zu  machen;  dabei  ist  mitzuteilen,
 wo  und  auf  welche  Weise  weitere  Informationen  hierzu
 erlangt  werden  können.  Die  Übermittlung  der  Ver-
 schmelzungsinformationen  gilt  drei  Tage  nach  der  Be-
 kanntmachung  nach  Satz  4  als  erfolgt.  Dies  gilt  nicht,
 wenn  die  Verschmelzungsinformationen  mittels  eines
 dauerhaften  Datenträgers  nicht  oder  zu  einem  späteren
 Zeitpunkt  zugegangen  sind;  im  Zweifel  hat  die  Kapital-
 anlagegesellschaft  den  Zugang  und  den  Zeitpunkt  des
 Zugangs nachzuweisen.

 (4)  Wurde  die  Absicht,  EU-Investmentanteile  am
 übertragenden  oder  übernehmenden  EU-Investmentver-
 mögen  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes  zu  vertrei-
 ben,  gemäß  §  132  angezeigt,  müssen  die  Verschmel-
 zungsinformationen  der  Bundesanstalt  in  deutscher
 Sprache  unverzüglich  eingereicht  werden.  Die  EU-In-
 vestmentgesellschaft  oder  die  Kapitalanlagegesellschaft,
 die  diese  Informationen  zu  übermitteln  hat,  ist  verant-
 wortlich  für  die  Übersetzung.  Die  Übersetzung  hat  den
 Inhalt  des  Originals  richtig  und  vollständig  wiederzuge-
 ben.

 §  40e
 Rechte der Anleger

 (1)  Die  Anleger  des  übertragenden  Sondervermö-
 gens  und  des  übernehmenden  Sondervermögens  oder
 EU-Investmentvermögens  haben  das  Recht,  von  der
 Kapitalanlagegesellschaft

 1.  entweder  die  Rücknahme  ihrer  Anteile  ohne  weitere
 Kosten  zu  verlangen,  mit  Ausnahme  der  Kosten,  die
 zur  Deckung  der  Auflösungskosten  einbehalten
 werden,  oder

 2.  soweit  möglich,  den  Umtausch  ihrer  Anteile  ohne
 weitere  Kosten  zu  verlangen  in  Anteile  eines  ande-
 ren  Sondervermögens  oder  EU-Investmentvermö-
 gens  mit  ähnlicher  Anlagepolitik,  die  von  derselben
 Kapitalanlagegesellschaft  oder  von  einem  Unter-
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gesellschaft  oder  von  einem  Unternehmen,  das  dem-
 selben  Konzern  im  Sinne  des  §  290  des  Handels-
 gesetzbuchs angehört, verwaltet  wird, oder

 3.  im  Fall  einer  Verschmelzung  von  Immobilien-
 Sondervermögen  und  Infrastruktur-Sonderver-
 mögen  den  Umtausch  ihrer  Anteile  ohne  weitere
 Kosten  zu  verlangen  in  Anteile  eines  anderen  Im-
 mobilien-Sondervermögens  oder  Infrastruktur-
 Sondervermögens,  das  mit  den  bisherigen  Anla-
 gegrundsätzen vereinbar ist.

 Dieses  Recht  besteht  ab  dem  Zeitpunkt,  in  dem  die  An-
 leger  sowohl  des  übertragenden  Sondervermögens  als
 auch  des  übernehmenden  Sondervermögens  oder  EU-
 Investmentvermögens  nach  §  40d  Absatz  2  über  die  ge-
 plante  Verschmelzung  unterrichtet  werden;  es  erlischt
 fünf  Arbeitstage  vor  dem  Zeitpunkt  der  Berechnung  des
 Umtauschverhältnisses  nach  §  40g  Absatz  1  Nummer  3
 oder  Artikel  47  Absatz  1  Unterabsatz  1  der  Richtlinie
 2009/65/EG.  §  80c  Absatz  3  und  4,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  §  83  Absatz  2  oder  mit  §  90d  Absatz  3,
 bleiben  unberührt.  Rückgabeerklärungen,  die  ein
 Anleger  vor  Verschmelzung  bezüglich  der  von  ihm
 gehaltenen  Anteile  abgibt,  gelten  nach  der  Ver-
 schmelzung  weiter  und  beziehen  sich  dann  auf  An-
 teile  des  Anlegers  an  dem  übernehmenden  Invest-
 mentvermögen mit entsprechendem Wert.

 (2)  u n v e r ä n d e r t

 (3)  u n v e r ä n d e r t

 §  40f
 u n v e r ä n d e r t

 §  40g
 u n v e r ä n d e r t
 nehmen,  das  demselben  Konzern  im  Sinne  des
 §  290  des  Handelsgesetzbuchs  angehört,  verwaltet
 werden.

 Dieses  Recht  besteht  ab  dem  Zeitpunkt,  in  dem  die  An-
 leger  sowohl  des  übertragenden  Sondervermögens  als
 auch  des  übernehmenden  Sondervermögens  oder  EU-
 Investmentvermögens  nach  §  40d  Absatz  2  über  die  ge-
 plante  Verschmelzung  unterrichtet  werden;  es  erlischt
 fünf  Arbeitstage  vor  dem  Zeitpunkt  der  Berechnung  des
 Umtauschverhältnisses  nach  §  40g  Absatz  1  Nummer  3
 oder  Artikel  47  Absatz  1  Unterabsatz  1  der  Richtlinie
 2009/65/EG.  Bei  Verschmelzung  eines  Immobilien-
 Sondervermögens,  Gemischten  Sondervermögens  oder
 Infrastruktur-Sondervermögens  bestehen  diese  Rechte
 erst  nach  Ablauf  der  Haltefristen  gemäß  §  80c  Absatz  3
 und 4.

 (2)  Unbeschadet  der  Bestimmungen  des  Absatzes  1
 kann  die  Bundesanstalt  bei  Verschmelzungen  abwei-
 chend  von  §  37  Absatz  1  die  zeitweilige  Aussetzung  der
 Rücknahme  der  Anteile  verlangen  oder  gestatten,  wenn
 eine  solche  Aussetzung  aus  Gründen  des  Anlegerschut-
 zes gerechtfertigt ist.

 (3)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  den  Anlegern
 des  übertragenden  Sondervermögens  und  des  überneh-
 menden  Sondervermögens  oder  EU-Investmentvermö-
 gens  sowie  der  Bundesanstalt  auf  Anfrage  kostenlos
 eine  Abschrift  der  Erklärung  des  Prüfers  gemäß  §  40c
 Absatz 2 zur Verfügung zu stellen.

 §  40f
 Kosten der Verschmelzung

 Eine  Kapitalanlagegesellschaft  darf  jegliche  Kosten,
 die  mit  der  Vorbereitung  und  Durchführung  der  Ver-
 schmelzung  verbunden  sind,  weder  dem  übertragenden
 Sondervermögen  noch  dem  übernehmenden  Sonderver-
 mögen  oder  EU-Investmentvermögen  noch  ihren  Anle-
 gern in Rechnung stellen.

 §  40g
 Wirksamwerden der Verschmelzung

 (1)  Die  Verschmelzung  wird  mit  Ablauf  des  Ge-
 schäftsjahres  des  übertragenden  Sondervermögens  wirk-
 sam, sofern

 1.  die  Verschmelzung  im  laufenden  Geschäftsjahr  ge-
 nehmigt worden ist,

 2.  soweit  erforderlich  die  Hauptversammlungen  der
 beteiligten Investmentvermögen zugestimmt haben,



Drucksache 17/5403 – 40 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
§  40h
 Rechtsfolgen der Verschmelzung

 (1)  Eine  Verschmelzung  durch  Aufnahme  hat  fol-
 gende Auswirkungen:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  die  Anleger  des  übertragenden  Sondervermögens
 werden  Anleger  des  übernehmenden  Sondervermö-
 gens  oder  EU-Investmentvermögens;  sie  haben,  so-
 weit  dies  im  Verschmelzungsplan  vorgesehen  ist,
 3.  die  Werte  des  übernehmenden  und  des  übertragen-
 den  Sondervermögens  oder  EU-Investmentvermö-
 gens  zum  Ende  des  Geschäftjahres  des  übertragenden
 Sondervermögens  (Übertragungsstichtag)  berechnet
 worden sind, und

 4.  das  Umtauschverhältnis  der  Anteile  sowie  gegebe-
 nenfalls  der  Barzahlung  in  Höhe  von  nicht  mehr  als
 10  Prozent  des  Nettoinventarwerts  dieser  Anteile
 zum Übertragungsstichtag festgelegt worden ist.

 (2)  Es  kann  ein  anderer  Stichtag  bestimmt  werden,
 mit  dessen  Ablauf  die  Verschmelzung  wirksam  werden
 soll.  Dieser  Zeitpunkt  darf  erst  nach  einer  gegebenen-
 falls  erforderlichen  Zustimmung  der  stimmberechtigten
 Aktionäre  der  übernehmenden  oder  übertragenden
 Investmentaktiengesellschaft  oder  des  übernehmenden
 oder  übertragenden  EU-Investmentvermögen  liegen.
 Im  Übrigen  ist  Absatz  1  mit  der  Maßgabe  anzuwenden,
 dass  die  Werte  des  übernehmenden  und  des  übertragen-
 den  Sondervermögens  zu  diesem  Stichtag  zu  berechnen
 und  das  Umtauschverhältnis  zu  diesem  Stichtag  festzu-
 legen ist.

 (3)  Die  am  Verschmelzungsvorgang  beteiligten  Ka-
 pitalanlagegesellschaften  und  die  Depotbanken  haben
 die  hierfür  erforderlichen  technischen  Umbuchungen
 und  rechtsgeschäftliche  Handlungen  vorzunehmen  und
 sich gegenseitig hierüber zu unterrichten.

 (4)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  übernehmen-
 den  Sondervermögens  hat  das  Wirksamwerden  der  Ver-
 schmelzung  im  elektronischen  Bundesanzeiger  und
 darüber  hinaus  in  einer  hinreichend  verbreiteten  Wirt-
 schafts-  oder  Tageszeitung  oder  in  den  im  Verkaufspro-
 spekt  bezeichneten  elektronischen  Informationsmedien
 bekannt  zu  machen.  Bei  einer  grenzüberschreitenden
 Verschmelzung  hat  sie  das  Wirksamwerden  der  Ver-
 schmelzung  nach  den  entsprechenden  Rechtsvorschrif-
 ten  des  Herkunftsstaates  des  übernehmenden  EU-Invest-
 mentvermögens  zu  veröffentlichen.  Die  Bundesanstalt
 ist  hierüber  zu  unterrichten;  bei  der  Verschmelzung  eines
 EU-Investmentvermögens  auf  ein  richtlinienkonformes
 Sondervermögen  sind  auch  die  zuständigen  Stellen  im
 Herkunftsstaat  des  übertragenden  EU-Investmentver-
 mögens zu unterrichten.

 (5)  Eine  Verschmelzung,  die  nach  Absatz  1  oder  Ab-
 satz  2  wirksam  geworden  ist,  kann  nicht  mehr  für  nich-
 tig erklärt werden.

 §  40h
 Rechtsfolgen der Verschmelzung

 (1)  Eine  Verschmelzung  durch  Aufnahme  hat  fol-
 gende Auswirkungen:

 1.  alle  Vermögensgegenstände  und  Verbindlichkeiten
 des  übertragenden  Sondervermögens  gelten  als  auf
 das  übernehmende  Sondervermögen  oder  EU-Invest-
 mentvermögen übertragen,

 2.  die  Anleger  des  übertragenden  Sondervermögens
 werden  Anleger  des  übernehmenden  Sondervermö-
 gens  oder  EU-Investmentvermögens;  sie  haben,  so-
 weit  dies  im  Verschmelzungsplan  vorgesehen  ist,
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Anspruch  auf  eine  Barzahlung  in  Höhe  von  bis  zu
 10  Prozent  des  Wertes  ihrer  Anteile  am  übertra-
 genden  Sondervermögen,  wobei  dies  nicht  gilt,
 soweit  das  übernehmende  Sondervermögen  oder
 EU-Investmentvermögen  Anteilsinhaber  des  über-
 tragenden  Sondervermögen  ist;  Rechte  Dritter  an
 den  Anteilen  bestehen  an  den  an  ihre  Stelle  tre-
 tenden Anteilen weiter, und

 3.  u n v e r ä n d e r t

 (2)  Eine  Verschmelzung  durch  Neugründung  hat  fol-
 gende Auswirkungen:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  die  Anleger  der  übertragenden  Sondervermögen
 werden  Anleger  des  neu  gegründeten  Sondervermö-
 gens  oder  EU-Investmentvermögens;  sie  haben,  so-
 weit  dies  im  Verschmelzungsplan  vorgesehen  ist,
 Anspruch  auf  eine  Barzahlung  in  Höhe  von  bis  zu
 10  Prozent  des  Wertes  ihrer  Anteile  an  dem  über-
 tragenden  Sondervermögen;  Rechte  Dritter  an  den
 Anteilen  bestehen  an  den  an  ihre  Stelle  tretenden
 Anteilen weiter  und

 3.  u n v e r ä n d e r t

 (3)  u n v e r ä n d e r t

 35.  §  41 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  u n v e r ä n d e r t

 cc)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Gesamtkostenquote  stellt  eine  einzige
 Zahl  dar,  die  auf  den  Zahlen  des  vorangegan-
 genen  Geschäftsjahres  basiert.  Sie  umfasst
 sämtliche  vom  Sondervermögen  im  Jahresver-
 lauf  getragenen  Kosten  und  Zahlungen  im  Ver-
 hältnis  zum  durchschnittlichen  Nettoinventar-
 wert  des  Sondervermögens  und  wird  in  den
 wesentlichen  Anlegerinformationen  unter  der
 Bezeichnung  „laufende  Kosten“  nach  Artikel
 10  Absatz  2  Buchstabe  b  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  583/2010  der  Kommission  vom  1.  Juli  2010
 zur  Durchführung  der  Richtlinie  2009/65/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  im
 Anspruch  auf  eine  Barzahlung  in  Höhe  von  nicht
 mehr  als  10  Prozent  des  Nettoinventarwertes  des
 übertragenden  Sondervermögens, und

 3.  das  übertragende  Sondervermögen  erlischt  mit  dem
 Wirksamwerden der Verschmelzung.

 (2)  Eine  Verschmelzung  durch  Neugründung  hat  fol-
 gende Auswirkungen:

 1.  alle  Vermögensgegenstände  und  Verbindlichkeiten
 der  übertragenden  Sondervermögen  werden  auf  das
 neu  gegründete  übernehmende  Sondervermögen  oder
 EU-Investmentvermögen übertragen,

 2.  die  Anleger  der  übertragenden  Sondervermögen
 werden  Anleger  des  neu  gegründeten  Sondervermö-
 gens  oder  EU-Investmentvermögens;  sie  haben,  so-
 weit  dies  im  Verschmelzungsplan  vorgesehen  ist,
 Anspruch  auf  eine  Barzahlung  in  Höhe  von  bis  zu
 10  Prozent  des  Anteilwerts  an  dem  übertragenden
 Sondervermögen,  und

 3.  die  übertragenden  Sondervermögen  erlöschen  mit
 dem Wirksamwerden der Verschmelzung.

 (3)  Die  neuen  Anteile  des  übernehmenden  Sonderver-
 mögens  gelten  mit  Beginn  des  Tages,  der  dem  Übertra-
 gungsstichtag  folgt,  als  bei  den  Anlegern  des  übertragen-
 den  Sondervermögens  oder  EU-Investmentvermögens
 ausgegeben.“

 35.  §  41 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  3  wird  das  Wort  „ausführlichen“
 gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „im  vereinfachten
 Verkaufsprospekt“  durch  die  Wörter  „in  den
 wesentlichen Anlegerinformationen“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 cc)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Gesamtkostenquote  stellt  eine  einzige
 Zahl  dar,  die  auf  den  Zahlen  des  Kalender-
 Vorjahres  basiert.  Sie  umfasst  sämtliche  vom
 Sondervermögen  im  Jahresverlauf  getragenen
 Kosten  und  Zahlungen  im  Verhältnis  zum
 durchschnittlichen  Nettoinventarwert  des  Son-
 dervermögens  und  wird  in  den  wesentlichen
 Anlegerinformationen  unter  der  Bezeichnung
 „laufende  Kosten“  nach  Artikel  10  Absatz  2
 Buchstabe  b  der  Verordnung  (EU)  Nr.  583/
 2010  der  Kommission  vom  1.  Juli  2010  zur
 Durchführung  der  Richtlinie  2009/65/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  im
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Hinblick  auf  die  wesentlichen  Informationen
 für  den  Anleger  und  die  Bedingungen,  die  ein-
 zuhalten  sind,  wenn  die  wesentlichen  Informa-
 tionen  für  den  Anleger  oder  der  Prospekt  auf  ei-
 nem  anderen  dauerhaften  Datenträger  als  Papier
 oder  auf  einer  Website  zur  Verfügung  gestellt
 werden  (ABl.  L  176  vom  10.7.2010,  S.  1)  zu-
 sammengefasst;  sie  ist  als  Prozentsatz  auszu-
 weisen.“

 c)  u n v e r ä n d e r t

 d)  u n v e r ä n d e r t

 e)  u n v e r ä n d e r t

 f)  u n v e r ä n d e r t

 g)  u n v e r ä n d e r t

 36.  §  42 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Sowohl  der  aus-
 führliche  als  auch  der  vereinfachte  Verkaufs-
 prospekt  müssen“  durch  die  Wörter  „Der  Ver-
 kaufsprospekt  muss“ ersetzt.

 cc)  u n v e r ä n d e r t
 Hinblick  auf  die  wesentlichen  Informationen
 für  den  Anleger  und  die  Bedingungen,  die  ein-
 zuhalten  sind,  wenn  die  wesentlichen  Informa-
 tionen  für  den  Anleger  oder  der  Prospekt  auf  ei-
 nem  anderen  dauerhaften  Datenträger  als  Papier
 oder  auf  einer  Website  zur  Verfügung  gestellt
 werden  (ABl.  L  176  vom  10.7.2010,  S.  1)  zu-
 sammengefasst;  sie  ist  als  Prozentsatz  auszu-
 weisen.“

 c)  In  Absatz  2a  wird  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „Vertragsbedin-
 gungen“  das  Komma  durch  das  Wort  „und“  er-
 setzt  und  werden  die  Wörter  „ausführlichen  und
 im vereinfachten“ gestrichen.

 bb)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „ausführlichen  und
 vereinfachten“ gestrichen.

 e)  In  Absatz  5  wird  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 f)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „ausführliche“  gestri-
 chen.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 cc)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „Sowohl  im  ver-
 einfachten  als  auch  im  ausführlichen“  durch  das
 Wort „Im“ ersetzt.

 g)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

 „(7)  Der  Jahresbericht  eines  Feederfonds  muss
 zusätzlich  zu  den  in  §  44  Absatz  1  vorgesehenen  In-
 formationen  eine  Erklärung  zu  den  zusammenge-
 fassten  Gebühren  von  Feederfonds  und  Masterfonds
 enthalten.“

 36.  §  42 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  42
 Verkaufsprospekt

 und wesentliche Anlegerinformationen“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  für  die  von
 ihr  verwalteten  Sondervermögen  die  wesent-
 lichen  Anlegerinformationen  und  einen  Ver-
 kaufsprospekt  mit  den  Vertragsbedingungen
 dem Publikum zugänglich zu machen.“

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „ausführliche  als
 auch  der  vereinfachte  Verkaufsprospekt“  durch
 die  Wörter  „Verkaufsprospekt  als  auch  die  we-
 sentlichen Anlegerinformationen“ ersetzt.

 cc)  In  Satz  3  wird  im  einleitenden  Satzteil  das  Wort
 „ausführliche“  gestrichen  und  in  Nummer  8  das
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dd)  u n v e r ä n d e r t

 c)  u n v e r ä n d e r t

 d)  Absatz  2  wird  durch  die  folgenden  Absätze  2  bis  2c
 ersetzt:

 „(2)  Die  wesentlichen  Anlegerinformationen  sol-
 len  die  Anleger  in  die  Lage  versetzen,  Art  und
 Risiken  des  angebotenen  Anlageprodukts  zu  ver-
 stehen  und  auf  dieser  Grundlage  eine  fundierte
 Anlageentscheidung  zu  treffen,  und  müssen  fol-
 gende  Angaben  zu  den  wesentlichen  Merkmalen
 des  betreffenden  Sondervermögens enthalten:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t
 Wort  „Rechte“  durch  das  Wort  „Ausgestal-
 tungsmerkmale“ ersetzt.

 dd)  In  Satz  4  wird  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 c)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Der  Verkaufsprospekt  eines  Feederfonds
 hat  über  die  Angaben  nach  Absatz  1  hinaus  mindes-
 tens folgende weitere Angaben zu enthalten:

 1.  eine  Erläuterung,  dass  es  sich  um  den  Feeder-
 fonds  eines  bestimmten  Masterfonds  handelt  und
 er  als  solcher  dauerhaft  mindestens  85  Prozent
 seines  Wertes  in  Anteile  dieses  Masterfonds  an-
 legt,

 2.  die  Angabe  des  Risikoprofils,  sowie  ob  die  Wer-
 tentwicklung  von  Feederfonds  und  Masterfonds
 identisch  sind  oder  in  welchem  Ausmaß  und  aus
 welchen  Gründen  sie  sich  unterscheiden,  und
 eine  Beschreibung  der  gemäß  §  63a  getätigten
 Anlagen,

 3.  eine  kurze  Beschreibung  des  Masterfonds,  seiner
 Struktur,  seines  Anlageziels  und  seiner  Anlage-
 strategie  einschließlich  des  Risikoprofils  und
 Angaben  dazu,  wo  und  wie  der  aktuelle  Ver-
 kaufsprospekt des Masterfonds erhältlich ist,

 4.  eine  Zusammenfassung  der  Master-Feeder-Ver-
 einbarung  nach  §  45b  Absatz  1  Satz  2  oder  der
 entsprechenden  internen  Regelungen  für  Ge-
 schäftstätigkeiten nach §  45b Absatz 1 Satz 3,

 5.  die  Möglichkeiten  für  die  Anleger,  weitere  Infor-
 mationen  über  den  Masterfonds  und  die  Master-
 Feeder-Vereinbarung einzuholen,

 6.  eine  Beschreibung  sämtlicher  Vergütungen  und
 Kosten,  die  auf  Grund  der  Anlage  in  Anteilen
 des  Masterfonds  durch  den  Feederfonds  zu  zah-
 len  sind,  sowie  der  gesamten  Gebühren  von  Fee-
 derfonds und Masterfonds, und

 7.  eine  Beschreibung  der  steuerlichen  Auswirkun-
 gen  der  Anlage  in  den  Masterfonds  für  den  Fee-
 derfonds.“

 d)  Absatz  2  wird  durch  die  folgenden  Absätze  2  bis  2c
 ersetzt:

 „(2)  Die  wesentlichen  Anlegerinformationen  müs-
 sen  Angaben  zu  den  folgenden  wesentlichen  Elemen-
 ten  des Sondervermögens enthalten:

 1.  Identität des Sondervermögens,

 2.  eine  kurze  Beschreibung  der  Anlageziele  und
 Anlagepolitik,

 3.  Risiko- und Ertragsprofil der Anlage,

 4.  Kosten und Gebühren,
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5.  u n v e r ä n d e r t

 6.  u n v e r ä n d e r t

 Diese  wesentlichen  Elemente  muss  der  Anleger  ver-
 stehen  können,  ohne  dass  hierfür  zusätzliche  Doku-
 mente  herangezogen  werden  müssen.  Die  wesent-
 lichen  Anlegerinformationen  sind  kurz  zu  halten
 und  in  allgemein  verständlicher  Sprache  abzufassen.
 Sie  sind  in  einem  einheitlichen  Format  zu  erstellen,
 um  Vergleiche  zu  ermöglichen,  und  in  einer  Weise
 zu  präsentieren,  die  für  den  Anleger  aller  Voraus-
 sicht  nach  verständlich  ist.  Sie  müssen  redlich  und
 eindeutig  und  dürfen  nicht  irreführend  sein.  Sie
 müssen  mit  den  einschlägigen  Teilen  des  Verkaufs-
 prospekts  übereinstimmen.  Für  die  richtlinienkon-
 formen  Sondervermögen  bestimmen  sich  die  nähe-
 ren  Inhalte,  Form  und  Gestaltung  der  wesentlichen
 Anlegerinformationen  nach  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  583/2010.  Für  Sondervermögen,  die  keine  richt-
 linienkonformen  Sondervermögen  im  Sinne  der
 §§  46  bis  65  sind,  ist  die  Verordnung  (EU)  Nr.  583/
 2010  hinsichtlich  der  näheren  Inhalte,  Form  und  Ge-
 staltung  der  wesentlichen  Anlegerinformationen  ent-
 sprechend  anzuwenden,  soweit  sich  aus  den  nach-
 folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.

 (2a)  u n v e r ä n d e r t
 5.  bisherige  Wertentwicklung  oder  gegebenenfalls
 Performance-Szenarien und

 6.  praktische Informationen und Querverweise.

 Diese  wesentlichen  Elemente  muss  der  Anleger  ver-
 stehen  können,  ohne  dass  hierfür  zusätzliche  Doku-
 mente  herangezogen  werden  müssen.  Die  wesent-
 lichen  Anlegerinformationen  sind  kurz  zu  halten
 und  in  allgemein  verständlicher  Sprache  abzufassen.
 Sie  sind  in  einem  einheitlichen  Format  zu  erstellen,
 um  Vergleiche  zu  ermöglichen,  und  in  einer  Weise
 zu  präsentieren,  die  für  den  Anleger  aller  Voraus-
 sicht  nach  verständlich  ist.  Sie  müssen  redlich  und
 eindeutig  und  dürfen  nicht  irreführend  sein.  Sie
 müssen  mit  den  einschlägigen  Teilen  des  Verkaufs-
 prospekts  übereinstimmen.  Für  die  richtlinienkon-
 formen  Sondervermögen  bestimmen  sich  die  nähe-
 ren  Inhalte,  Form  und  Gestaltung  der  wesentlichen
 Anlegerinformationen  nach  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  583/2010.  Für  Sondervermögen,  die  keine  richt-
 linienkonformen  Sondervermögen  im  Sinne  der
 §§  46  bis  65  sind,  ist  die  Verordnung  (EU)  Nr.  583/
 2010  hinsichtlich  der  näheren  Inhalte,  Form  und  Ge-
 staltung  der  wesentlichen  Anlegerinformationen  ent-
 sprechend  anzuwenden,  soweit  sich  aus  den  nach-
 folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.

 (2a)  Für  die  Immobilien-Sondervermögen  nach
 §  66  und  die  Infrastruktur-Sondervermögen  nach
 §  90a  sind  Artikel  4  Absatz  8  und  die  Artikel  8
 und  9  der  Verordnung  (EU)  Nr.  583/2010  nicht  an-
 zuwenden.  Die  Darstellung  des  Risiko-  und  Er-
 tragsprofils  nach  Absatz  2  Satz  1  Nummer  3  für
 Immobilien-Sondervermögen  und  für  Infrastruktur-
 Sondervermögen  hat  eine  Bezeichnung  der  wesent-
 lichen  Risiken  und  Chancen,  die  mit  einer  Anlage  in
 den  Immobilien-Sondervermögen  oder  Infrastruk-
 tur-Sondervermögen  verbunden  sind,  zu  enthalten.
 Dabei  ist  auf  die  wesentlichen  Risiken,  die  Einfluss
 auf  das  Risikoprofil  des  Sondervermögens  haben,
 hinzuweisen;  insbesondere  sind  die  Risiken  der  Im-
 mobilieninvestitionen  und  der  Beteiligung  an  den
 Immobilien-Gesellschaften  oder  den  ÖPP-Projekt-
 gesellschaften  zu  bezeichnen.  Daneben  ist  ein  Hin-
 weis  auf  die  Beschreibung  der  wesentlichen  Risiken
 im  Verkaufsprospekt  aufzunehmen.  Die  Darstellung
 muss  den  Anleger  in  die  Lage  versetzen,  die  Be-
 deutung  und  die  Wirkung  der  verschiedenen  Risiko-
 faktoren  zu  verstehen.  Die  Beschreibung  ist  in  Text-
 form  zu  erstellen  und  darf  keine  graphischen
 Elemente  aufweisen.  Daneben  sind  folgende  Anga-
 ben aufzunehmen:

 1.  ein  genereller  Hinweis,  dass  mit  der  Investition
 in  das  Sondervermögen  neben  den  Chancen  auf
 Wertsteigerungen  auch  Risiken  verbunden  sein
 können, und

 2.  anstelle  der  Angaben  nach  Artikel  7  Absatz  1
 Satz  2  Buchstabe  b  der  Verordnung  (EU)  Nr.
 583/2010  ein  Hinweis  auf  die  Einschränkung  der
 Rückgabemöglichkeiten  für  den  Anleger  nach



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 45 – Drucksache 17/5403

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
(2b)  u n v e r ä n d e r t

 (2c)  u n v e r ä n d e r t
 §  80d  Absatz  1  Nummer  1  oder  §  90e  Absatz  2
 Nummer  4  und  5  sowie  ein  Hinweis  auf  die
 Möglichkeit  der  Aussetzung  der  Rücknahme  von
 Anteilen und deren Folgen nach §  81.

 (2b)  Für  die  Sondervermögen  mit  zusätzlichen
 Risiken  und  die  Dach-Sondervermögen  mit  zusätzli-
 chen  Risiken  nach  den  §§  112  bis  120  sind  Artikel  4
 Absatz  8  und  die  Artikel  8  und  9  der  Verordnung
 (EU)  Nr.  583/2010  nicht  anzuwenden.  Die  Darstel-
 lung  des  Risiko-  und  Ertragsprofils  nach  Absatz  2
 Satz  1  Nummer  3  hat  für  Sondervermögen  mit  zu-
 sätzlichen  Risiken  und  Dach-Sondervermögen  mit
 zusätzlichen  Risiken  eine  Bezeichnung  der  wesent-
 lichen  Risiken  und  Chancen,  die  mit  einer  Anlage  in
 diesen  Sondervermögen  verbunden  sind,  zu  ent-
 halten.  Dabei  ist  auf  die  wesentlichen  Risiken  hin-
 zuweisen,  die  Einfluss  auf  das  Risikoprofil  des
 Sondervermögens  haben;  im  Fall  von  Dach-Sonder-
 vermögen  mit  zusätzlichen  Risiken  sind  auch  die
 Risiken  der  Zielfonds  einzubeziehen,  wenn  diese  ei-
 nen  wesentlichen  Einfluss  auf  das  Risikoprofil  des
 Sondervermögens  haben.  Absatz  2a  Satz  4  bis  6  gilt
 entsprechend.  Daneben  sind  folgende  Angaben  auf-
 zunehmen:

 1.  für  Sondervermögen  mit  zusätzlichen  Risiken
 und  Dach-Sondervermögen  mit  zusätzlichen  Ri-
 siken  anstelle  der  Angaben  nach  Artikel  7  Ab-
 satz  1  Buchstabe  b  der  Verordnung  (EU)  Nr.
 583/2010  der  Hinweis  auf  die  Möglichkeit  zur
 Einschränkung der Rücknahme nach §  116;

 2.  für  Sondervermögen  mit  zusätzlichen  Risiken
 und  Dach-Sondervermögen  mit  zusätzlichen  Ri-
 siken  im  Abschnitt  „Risiko-  und  Ertragsprofil“
 zusätzlich  der  Warnhinweis  nach  §  117  Absatz  2
 Satz 1;

 3.  für  Sondervermögen  mit  zusätzlichen  Risiken  im
 Abschnitt  „Praktische  Informationen“  zusätzlich
 zu  den  in  Artikel  20  der  Verordnung  (EU)  Nr.
 583/2010  genannten  Angaben  auch  der  Name
 des Prime Brokers;

 4.  für  Dach-Sondervermögen  mit  zusätzlichen  Risi-
 ken  zusätzlich  zu  den  Angaben  nach  Artikel  28
 der  Verordnung  (EU)  Nr.  583/2010  auch  Anga-
 ben  zum  Erwerb  ausländischer  nicht  beaufsich-
 tigter  Zielfonds  nach  §  117  Absatz  1  Satz  2
 Nummer 2;

 5.  für  Sondervermögen  mit  zusätzlichen  Risiken
 und  Dach-Sondervermögen  zusätzlich  zu  den
 Angaben  nach  Artikel  29  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  583/2010  auch  Angaben  zu  Krediten  und
 Leerverkäufen nach §  117 Absatz 1 Nummer 4.

 (2c)  Die  Ermittlung  und  Erläuterung  der  Risiken
 im  Rahmen  des  Risiko-  und  Ertragsprofils  nach  den
 Absätzen  2a  und  2b  müssen  mit  dem  internen  Ver-
 fahren  zur  Ermittlung,  Messung  und  Überwachung
 von  Risiken  übereinstimmen,  das  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  im  Sinne  der  Artikel  38  bis  40  der
 Richtlinie  2010/43/EU  angewendet  hat.  Verwaltet
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e)  u n v e r ä n d e r t

 f)  u n v e r ä n d e r t

 g)  u n v e r ä n d e r t

 h)  u n v e r ä n d e r t

 37.  Nach §  42 wird folgender §  42a eingefügt:

 „§  42a
 Information mittels eines dauerhaften Datenträgers

 (1)  u n v e r ä n d e r t

 (2)  Eine  Übermittlung  von  Informationen  im  Wege
 elektronischer  Kommunikation  gilt  im  Hinblick  auf
 die  Rahmenbedingungen,  unter  denen  das  Geschäft
 zwischen  der  Kapitalanlagegesellschaft  und  dem
 Anleger  ausgeführt  wird  oder  werden  soll,  als  ange-
 messen,  wenn  der  Anleger  nachweislich  über  einen
 regelmäßigen  Zugang  zum  Internet  verfügt.  Dies
 gilt  als  nachgewiesen,  wenn  der  Anleger  für  die  Aus-
 führung  dieser  Geschäfte  eine  E-Mail-Adresse  ange-
 geben hat.
 eine  Kapitalanlagegesellschaft  mehr  als  ein  Invest-
 mentvermögen,  sind  die  hiermit  verbundenen  Risi-
 ken  einheitlich  zu  ermitteln  und  widerspruchsfrei  zu
 erläutern.“

 e)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „müssen  der  aus-
 führliche  und  der  vereinfachte  Verkaufsprospekt“
 durch  die  Wörter  „muss  der  Verkaufsprospekt“  er-
 setzt.

 f)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „müssen  der  aus-
 führliche  und  der  vereinfachte  Verkaufsprospekt“
 durch  die  Wörter  „muss  der  Verkaufsprospekt“  er-
 setzt.

 g)  In  Absatz  5  werden  die  Wörter  „ausführlichen  und
 vereinfachten  Verkaufsprospekt“  durch  die  Wörter
 „Verkaufsprospekt  und  den  wesentlichen  Anleger-
 informationen“ ersetzt.

 h)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  der  Bun-
 desanstalt  für  die  von  ihr  verwalteten  inländischen
 Sondervermögen  den  Verkaufsprospekt  und  die  we-
 sentlichen  Anlegerinformationen  sowie  deren  Ände-
 rungen  unverzüglich  nach  erstmaliger  Verwendung
 einzureichen.  Auf  Anfrage  hat  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  der  Bundesanstalt  auch  den  Verkaufs-
 prospekt  für  die  von  ihr  nach  den  §§  12  und  12a  ver-
 walteten  EU-Investmentvermögen  zur  Verfügung
 zu  stellen.  Die  einen  Feederfonds  verwaltende  Ka-
 pitalanlagegesellschaft  hat  der  Bundesanstalt  vorbe-
 haltlich  der  Einreichungspflicht  nach  §  45a  Absatz  2
 auch  Änderungen  des  Verkaufsprospekts  und  der
 wesentlichen  Anlegerinformationen  des  Master-
 fonds  unverzüglich  nach  erstmaliger  Verwendung
 einzureichen.“

 37.  Nach §  42 wird folgender §  42a eingefügt:

 „§  42a
 Information mittels eines dauerhaften Datenträgers

 (1)  Ist  für  die  Übermittlung  von  Informationen  nach
 diesem  Gesetz  die  Verwendung  eines  dauerhaften  Da-
 tenträgers  vorgesehen,  ist  die  Verwendung  eines  ande-
 ren  dauerhaften  Datenträgers  als  Papier  nur  zulässig,
 wenn  dies  auf  Grund  der  Rahmenbedingungen,  unter
 denen  das  Geschäft  ausgeführt  wird,  angemessen  ist
 und  der  Anleger  sich  ausdrücklich  für  diese  andere
 Form  der  Übermittlung  von  Informationen  entschieden
 hat.

 (2)  Eine  Übermittlung  von  Informationen  im  Wege
 elektronischer  Kommunikation  gilt  als  angemessen  im
 Sinne  des  Absatzes  1,  wenn  der  Anleger  für  die  Über-
 mittlung  von  Informationen  oder  im  Zusammenhang
 mit  Wertpapierdienstleistungen  eine  E-Mail-Adresse
 angegeben  und  sich  mit  der  elektronischen  Übermitt-
 lung von Informationen einverstanden erklärt  hat.
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(3)  Soweit  Anteile  nicht  von  der  Kapitalanlagege-
 sellschaft  verwahrt  werden  oder  diese  die  Übermittlung
 von  Informationen  selbst  nicht  vornehmen  kann,  hat  sie
 den  depotführenden  Stellen  der  Anleger  die  Informa-
 tionen  in  angemessener  Weise  für  eine  Übermittlung  an
 die  Anleger  bereitzustellen.  Die  depotführenden  Stellen
 haben  die  Informationen  unverzüglich  nach  der  Bereit-
 stellung  den  Anlegern  zu  übermitteln.  Die  Kapital-
 anlagegesellschaft  hat  der  depotführenden  Stelle  die
 Aufwendungen  für  die  Vervielfältigung  von  Mittei-
 lungen  und  für  die  Übermittlung  des  dauerhaften
 Datenträgers  an  die  Anleger  zu  erstatten.  Für  die
 Höhe  des  Aufwendungsersatzanspruchs  gilt  die  Ver-
 ordnung  über  den  Ersatz  von  Aufwendungen  der
 Kreditinstitute  vom  17.  Juni  2003  (BGBl.  I  S.  885)  in
 der jeweils geltenden Fassung entsprechend.“

 38.  §  43 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Wenn  die  Änderungen  der  Vertragsbedin-
 gungen  mit  den  bisherigen  Anlagegrundsätzen  des
 Sondervermögens  nicht  vereinbar  sind,  erteilt  die
 Bundesanstalt  die  nach  Absatz  2  Satz  1  erforder-
 liche  Genehmigung  nur,  wenn  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  die  Änderungen  der  Vertragsbedingun-
 gen  mindestens  drei  Monate  vor  dem  Inkrafttreten
 nach  Absatz  5  bekannt  macht  und  den  Anlegern  an-
 bietet,

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  soweit  möglich,  den  Umtausch  ihrer  Anteile  ohne
 weitere  Kosten  zu  verlangen  in  Anteile  eines  an-
 deren  Sondervermögens  oder  EU-Investmentver-
 mögens,  das  mit  den  bisherigen  Anlagegrund-
 sätzen  vereinbar  ist  und  von  derselben  Kapital-
 anlagegesellschaft  oder  von  einem  Unternehmen,
 das  demselben  Konzern  im  Sinne  des  §  290  des
 Handelsgesetzbuchs angehört, verwaltet  wird.

 Dieses  Recht  besteht  spätestens  ab  dem  Zeitpunkt,  in
 dem  die  Anleger  über  die  geplante  Änderung  der  Ver-
 tragsbedingungen  nach  Absatz  5  unterrichtet  werden.
 Sind  die  in  Satz  1  genannten  Änderungen  nach
 Maßgabe  des  Absatzes  2  genehmigt  oder  gelten
 diese  als  genehmigt,  dürfen  diese  frühestens  drei
 Monate  nach  der  in  Absatz  5  Satz  1  bestimmten  Be-
 kanntmachung  in  Kraft  treten.  Die  Änderung  der  Ver-
 tragsbedingungen  von  Immobilien-Sondervermögen
 und  Infrastruktur-Sondervermögen  ist  nur  zulässig,
 wenn  diese  entweder  nach  Änderung  der  Vertrags-
 bedingungen  mit  den  bisherigen  Anlagegrundsät-
 zen  vereinbar  sind  oder  dem  Anleger  ein  Um-
 tauschrecht  nach  Satz  1  Nummer  2  angeboten  wird.“
 (3)  Soweit  Anteile  nicht  von  der  Kapitalanlagege-
 sellschaft  verwahrt  werden  oder  diese  die  Übermittlung
 von  Informationen  selbst  nicht  vornehmen  kann,  hat  sie
 den  depotführenden  Stellen  der  Anleger  die  Informa-
 tionen  in  angemessener  Weise  für  eine  Übermittlung  an
 die  Anleger  bereitzustellen.  Die  depotführenden  Stellen
 haben  die  Informationen  unverzüglich  nach  der  Bereit-
 stellung  den  Anlegern  zu  übermitteln.  Die  depotfüh-
 rende  Stelle  kann  von  der  Kapitalanlagegesellschaft
 Ersatz  für  ihre  Aufwendungen  sowie  die  übliche  Ver-
 gütung verlangen.“

 38.  §  43 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „mit  Ausnahme
 der  Angaben  nach  §  41  Abs.  1  Satz  1“  gestri-
 chen.

 bb)  In  Satz  9  wird  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Wenn  die  Änderungen  der  Vertragsbedin-
 gungen  mit  den  bisherigen  Anlagegrundsätzen  des
 Sondervermögens  nicht  vereinbar  sind,  erteilt  die
 Bundesanstalt  die  nach  Absatz  2  Satz  1  erforder-
 liche  Genehmigung  nur,  wenn  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  die  Änderungen  der  Vertragsbedingun-
 gen  mindestens  sechs  Monate  vor  dem  Inkrafttreten
 nach  Absatz  5  bekannt  macht  und  den  Anlegern  an-
 bietet,

 1.  entweder  die  Rücknahme  ihrer  Anteile  ohne  wei-
 tere Kosten zu verlangen, oder

 2.  soweit  möglich,  den  Umtausch  ihrer  Anteile
 ohne  weitere  Kosten  zu  verlangen  in  Anteile
 eines  anderen  Sondervermögens  oder  EU-Invest-
 mentvermögens  mit  ähnlicher  Anlagepolitik,  die
 von  derselben  Kapitalanlagegesellschaft  oder
 von  einem  Unternehmen,  das  demselben  Kon-
 zern  im  Sinne  des  §  290  des  Handelsgesetzbuchs
 angehört, verwaltet  werden.

 Dieses  Recht  besteht  spätestens  ab  dem  Zeitpunkt,  in
 dem  die  Anleger  über  die  geplante  Änderung  der  Ver-
 tragsbedingungen  nach  Absatz  5  unterrichtet  werden.
 Gelten  die  in  Satz  1  genannten  Änderungen  nach
 Maßgabe  des  Absatzes  2  Satz  5  als  genehmigt,  dürfen
 diese  frühestens  sechs  Monate  nach  der  in  Absatz  5
 Satz  1  bestimmten  Bekanntmachung  und  nur  dann  in
 Kraft  treten,  wenn  den  Anlegern  die  Rechte  nach
 Maßgabe  des  Satzes  1  angeboten  worden  sind.  Die
 Änderung  der  Vertragsbedingungen  von  Immobi-
 lien-Sondervermögen,  Gemischten  Sondervermögen,
 Infrastruktur-Sondervermögen  und  Mitarbeiterbetei-
 lungs-Sondervermögen  ist  nur  zulässig,  soweit  die
 Anlagegrundsätze  nach  den  Vertragsbedingungen
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c)  u n v e r ä n d e r t

 d)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  Nach  Satz  1  werden  die  folgenden  Sätze  einge-
 fügt:

 „Im  Fall  von  Änderungen  der  Angaben  nach
 §  41  Absatz  1  Satz  1,  Änderungen  im  Sinne
 des  Absatzes  3  Satz  1  oder  Änderungen  in
 Bezug  auf  wesentliche  Anlegerrechte  sind
 den  Anlegern  zeitgleich  mit  der  Bekanntma-
 chung  nach  Satz  1  die  wesentlichen  Inhalte  der
 vorgesehenen  Änderungen  der  Vertragsbedin-
 gungen  und  ihre  Hintergründe  sowie  eine  In-
 formation  über  ihre  Rechte  nach  Absatz  3  in
 einer  verständlichen  Art  und  Weise  mittels  ei-
 nes  dauerhaften  Datenträgers  zu  übermitteln.
 Dabei  ist  mitzuteilen,  wo  und  auf  welche  Weise
 weitere  Informationen  über  die  Änderung  der
 Vertragsbedingungen  erlangt  werden  können.
 Die  Übermittlung  gilt  drei  Tage  nach  der  Auf-
 gabe  zur  Post  oder  Absendung  als  erfolgt.
 Dies  gilt  nicht,  wenn  feststeht,  dass  der  dauer-
 hafte  Datenträger  den  Empfänger  nicht  oder
 zu einem späteren Zeitpunkt  erreicht  hat.“

 cc)  Im  neuen  Satz  6  werden  die  Wörter  „vor  Ab-
 lauf  von  sechs  Monaten“  durch  die  Wörter
 „vor  Ablauf  von  drei  Monaten“  ersetzt  und
 die  Wörter  „falls  nicht  mit  Zustimmung  der
 Bundesanstalt  ein  früherer  Zeitpunkt  bestimmt
 wird“ gestrichen.

 dd)  u n v e r ä n d e r t
 für  diese  Sondervermögen  nach  Änderung  der  Ver-
 tragsbedingungen  nicht  wesentlich  voneinander  ab-
 weichen  oder  dem  Anleger  ein  Umtauschrecht  nach
 Satz 1 Nummer 2 angeboten  werden kann.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  einleitenden  Satzteil  werden  nach  dem  Wort
 „müssen“  die  Wörter  „neben  der  Bezeichnung
 des  Sondervermögens  sowie  der  Angabe  des
 Namens  und  des  Sitzes  der  Kapitalanlagegesell-
 schaft“ eingefügt.

 bb)  In  Nummer  10  werden  die  Wörter  „  ,  sowie  die
 Einzelheiten  des  Verfahrens  der  Zusammen-
 legung  und  die  Pflichten  des  Jahresabschluss-
 prüfers  bei  der  Zusammenlegung.“  durch  ein
 Semikolon ersetzt.

 cc)  Folgende Nummer 11 wird angefügt:

 „11.  wenn  es  sich  bei  dem  Sondervermögen
 um  einen  Feederfonds  handelt,  die  Be-
 zeichnung  des  Masterfonds,  in  dessen  An-
 teile  ungeachtet  der  Anlagegrenzen  nach
 §  61  Satz  1  und  §  64  Absatz  3  mindestens
 85  Prozent  des  Wertes  des  Feederfonds
 angelegt werden.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „oder  die  Angaben
 nach §  41 Abs.  1 Satz 1 betreffen“ gestrichen.

 bb)  Nach  Satz  1  werden  die  folgenden  Sätze  einge-
 fügt:

 „Die  Anleger  sind  zeitgleich  mit  der  Bekannt-
 machung  nach  Satz  1  über  die  wesentlichen  In-
 halte  der  vorgesehenen  Änderungen  der  Ver-
 tragsbedingungen  und  ihre  Hintergründe  sowie
 über  ihre  Rechte  nach  Absatz  3  in  einer  ver-
 ständlichen  Art  und  Weise  mittels  eines  dauer-
 haften  Datenträgers  zu  unterrichten;  dabei  ist
 mitzuteilen,  wo  und  auf  welche  Weise  weitere
 Informationen  hierzu  erlangt  werden  können.
 Die  Unterrichtung  gilt  drei  Tage  nach  der  Be-
 kanntmachung  nach  Satz  1  als  erfolgt.  Dies  gilt
 nicht,  wenn  die  Unterrichtung  mittels  eines
 dauerhaften  Datenträgers  nicht  oder  zu  einem
 späteren  Zeitpunkt  zugegangen  ist;  im  Zweifel
 hat  die  Kapitalanlagegesellschaft  den  Zugang
 der  Unterrichtung  und  den  Zeitpunkt  des  Zu-
 gangs nachzuweisen.“

 cc)  Im  neuen  Satz  4  werden  die  Wörter  „falls  nicht
 mit  Zustimmung  der  Bundesanstalt  ein  früherer
 Zeitpunkt bestimmt wird“ gestrichen.

 dd)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Mit  Zustimmung  der  Bundesanstalt  kann  ein
 früherer  Zeitpunkt  bestimmt  werden,  soweit  es
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39.  u n v e r ä n d e r t

 40.  u n v e r ä n d e r t
 sich  um  eine  Änderung  handelt,  die  den  Anle-
 ger begünstigt.“

 39.  §  43a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „vereinfachten  und  aus-
 führlichen  Verkaufsprospekt“  durch  die  Wörter
 „Verkaufsprospekt  und  die  wesentlichen  Anleger-
 informationen“ ersetzt.

 b)  In Satz 3 wird das Wort „ausführlichen“ gestrichen.

 40.  §  44 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Der  Jahresbericht  eines  Feederfonds  muss  ferner
 Informationen  darüber  enthalten,  wo  der  Jahresbe-
 richt des Masterfonds zugänglich ist.“

 b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Der  Halbjahresbericht  eines  Feederfonds  muss  fer-
 ner  Informationen  darüber  enthalten,  wo  der  Halb-
 jahresbericht des Masterfonds zugänglich ist.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „auf  eine
 andere  Kapitalanlagegesellschaft  übertragen“
 die  Wörter  „oder  ein  inländisches  Sonderver-
 mögen  während  des  Geschäftsjahres  auf  ein  an-
 deres  Sondervermögen  oder  EU-Investmentver-
 mögen verschmolzen“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „überneh-
 menden  Kapitalanlagegesellschaft“  die  Wörter
 „oder  der  Investmentgesellschaft  des  überneh-
 menden  Sondervermögens  oder  EU-Invest-
 mentvermögens“ eingefügt.

 cc)  Satz 3 wird aufgehoben.

 d)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

 „(4a)  Wird  ein  Sondervermögen  abgewickelt,  hat
 die  Depotbank  jährlich  sowie  auf  den  Tag,  an  dem
 die  Abwicklung  beendet  ist,  einen  Abwicklungsbe-
 richt  zu  erstellen,  der  den  Anforderungen  an  einen
 Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.“

 e)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:

 „(5a)  Der  Abschlussprüfer  des  Feederfonds  hat  in
 seinem  Prüfungsbericht  den  Prüfungsvermerk  und
 weitere  Informationen  nach  Artikel  27  Absatz  1
 Buchstabe  a  der  Richtlinie  2010/44/EU  des  Ab-
 schlussprüfers  des  Masterfonds  zu  berücksichtigen.
 Haben  der  Feederfonds  und  der  Masterfonds  unter-
 schiedliche  Geschäftsjahre,  hat  der  Abschlussprüfer
 des  Masterfonds  einen  Bericht  über  die  Prüfung  der
 von  der  Investmentgesellschaft  des  Masterfonds  zu
 erstellenden  Informationen  nach  Artikel  12  Buch-
 stabe  b  der  Richtlinie  2010/44/EU  für  den  Master-
 fonds  zum  Geschäftsjahresende  des  Feederfonds  zu
 erstellen.  Der  Abschlussprüfer  des  Feederfonds  hat
 in  seinem  Prüfungsbericht  insbesondere  jegliche  in
 den  vom  Abschlussprüfer  des  Masterfonds  übermit-
 telten  Unterlagen  festgestellten  Unregelmäßigkei-
 ten  sowie  deren  Auswirkungen  auf  den  Feederfonds
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41.  u n v e r ä n d e r t

 42.  Nach §  45 wird folgender Abschnitt 1a eingefügt:

 „ A b s c h n i t t  1 a
 M a s t e r - F e e d e r - S t r u k t u r e n

 §  45a
 u n v e r ä n d e r t
 zu  nennen.  Weder  der  Abschlussprüfer  des  Master-
 fonds  noch  der  Abschlussprüfer  des  Feederfonds
 verletzen  durch  Befolgung  dieser  Vorschrift  ver-
 tragliche  oder  durch  Rechts-  oder  Verwaltungsvor-
 schrift  vorgesehene  Bestimmungen,  die  die  Offenle-
 gung  von  Informationen  einschränken  oder  die  den
 Datenschutz  betreffen.  Eine  Haftung  des  Abschluss-
 prüfers  oder  einer  für  sie  handelnden  Person  aus  die-
 sem Grund ist ausgeschlossen.“

 f)  In  Absatz  6  Satz  1  wird  das  Wort  „Auflösungsbe-
 richte“  durch  die  Wörter  „Auflösungs-  und  Abwick-
 lungsberichte“  ersetzt  und  nach  der  Angabe  „Absatz  4“
 die Angabe „und 4a“ eingefügt.

 41.  §  45 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  45
 Veröffentlichung des Jahres-, Halbjahres-, Zwi-
 schen-, Auflösungs- und Abwicklungsberichts“.

 b)  In  Absatz  2  wird  das  Wort  „Auflösungsbericht“
 durch  die  Wörter  „Auflösungs-  und  der  Abwick-
 lungsbericht“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Für  die  inländischen  Sondervermögen  sind
 der  Bundesanstalt  der  Jahresbericht,  der  Halbjahres-
 bericht,  der  Zwischenbericht,  der  Auflösungsbericht
 sowie  der  Abwicklungsbericht  unverzüglich  nach
 erstmaliger  Verwendung  einzureichen.  Auf  Anfrage
 der  Bundesanstalt  sind  ihr  auch  für  die  EU-Invest-
 mentvermögen,  die  von  einer  Kapitalanlagegesell-
 schaft  nach  den  §§  12  und  12a  verwaltet  werden,  die
 Berichte  nach  Satz  1  zur  Verfügung  zu  stellen.
 Kapitalanlagegesellschaften,  die  einen  Feederfonds
 verwalten,  haben  der  Bundesanstalt  auch  für  den
 Masterfonds  den  Jahres-  und  Halbjahresbericht  un-
 verzüglich  nach  erstmaliger  Verwendung  einzurei-
 chen.“

 d)  In  Absatz  4  werden  nach  dem  Wort  „Verkaufspro-
 spekt“  die  Wörter  „und  in  den  wesentlichen  Anleger-
 informationen“ eingefügt.

 42.  Nach §  45 wird folgender Abschnitt 1a eingefügt:

 „ A b s c h n i t t  1 a
 M a s t e r - F e e d e r - S t r u k t u r e n

 §  45a
 Genehmigung des Feederfonds

 (1)  Die  Anlage  eines  Feederfonds  in  einem  Master-
 fonds  bedarf  der  vorherigen  Genehmigung  durch  die
 Bundesanstalt.  Die  Anlage  eines  richtlinienkonformen
 Sondervermögens  als  Feederfonds  in  einem  Master-
 fonds  ist  nur  genehmigungsfähig,  soweit  es  sich  bei
 dem  Masterfonds  um  ein  richtlinienkonformes  Sonder-
 vermögen  oder  ein  EU-Investmentvermögen  handelt.
 Die  Anlage  eines  Sonstigen  Sondervermögens  oder
 eines  Sondervermögens  mit  zusätzlichen  Risiken  als
 Feederfonds  in  einem  Masterfonds  ist  nur  genehmi-
 gungsfähig,  soweit  es  sich  auch  bei  dem  Masterfonds
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um  ein  Sonstiges  Sondervermögen  oder  ein  Sonder-
 vermögen mit zusätzlichen Risiken handelt.

 (2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft,  die  den  Feeder-
 fonds  verwaltet,  hat  dem  Genehmigungsantrag  fol-
 gende Angaben und Unterlagen beizufügen:

 1.  die  Vertragsbedingungen  oder  die  Satzung  von  Fee-
 derfonds und Masterfonds,

 2.  den  Verkaufsprospekt  und  die  wesentlichen  Anleger-
 informationen  gemäß  §  42  Absatz  2  oder  Artikel  78
 der  Richtlinie  2009/65/EG  von  Feederfonds  und
 Masterfonds,

 3.  die  Master-Feeder-Vereinbarung  oder  die  entspre-
 chenden  internen  Regelungen  für  Geschäftstätig-
 keiten  gemäß  §  45b  Absatz  1  Satz  3  oder  Artikel  60
 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2009/65/EG,

 4.  wenn  für  Masterfonds  und  Feederfonds  verschie-
 dene  Depotbanken  beauftragt  wurden,  die  Depot-
 bankenvereinbarung im Sinne des §  45b Absatz 2,

 5.  wenn  für  Masterfonds  und  Feederfonds  verschie-
 dene  Abschlussprüfer  bestellt  wurden,  die  Ab-
 schlussprüfervereinbarung, und

 6.  sofern  zutreffend,  die  Informationen  für  die  Anleger
 nach §  45g Absatz 1.

 Bei  einem  ausländischen  Masterfonds  hat  die  Kapitalan-
 lagegesellschaft,  die  den  Feederfonds  verwaltet,  außer-
 dem  eine  Bestätigung  der  zuständigen  Stelle  des  Her-
 kunftsstaates  des  Masterfonds  beizufügen,  dass  dieser
 ein  EU-Investmentvermögen  ist,  selbst  nicht  Feeder-
 fonds  ist  und  keine  Anteile  an  einem  anderen  Fee-
 derfonds  hält.  Die  Unterlagen  sind  in  einer  in  interna-
 tionalen  Finanzkreisen  üblichen  Sprache  beizufügen.
 Fremdsprachige  Unterlagen  sind  mit  einer  deutschen
 Übersetzung vorzulegen.

 (3)  Der  beabsichtigte  Wechsel  der  Anlage  in  einen
 anderen  Masterfonds  bedarf  der  vorherigen  Genehmi-
 gung  durch  die  Bundesanstalt  gemäß  Absatz  1.  Dem
 Antrag  auf  Genehmigung  sind  folgende  Angaben  und
 Unterlagen beizufügen:

 1.  der  Antrag  auf  Genehmigung  der  Änderung  der
 Vertragsbedingungen  gemäß  §  43  Absatz  4  Num-
 mer  11  unter  Bezeichnung  des  Masterfonds,  in  des-
 sen  Anteile  ungeachtet  der  Anlagegrenzen  gemäß
 §  61 Satz 1 und §  64 Absatz 3 angelegt wird,

 2.  die  vorgenommenen  Änderungen  des  Verkaufspro-
 spekts  und  der  wesentlichen  Anlegerinformationen,
 und

 3.  die Unterlagen gemäß §  45a Absatz 2.

 (4)  Die  Bundesanstalt  hat  die  Genehmigung  nach
 Absatz  2  oder  Absatz  3  abweichend  von  §  43  Absatz  2
 Satz  2  innerhalb  einer  Frist  von  15  Arbeitstagen  zu  er-
 teilen,  wenn  alle  in  Absatz  2  oder  Absatz  3  genannten
 Unterlagen  vollständig  vorliegen  und  der  Feederfonds,
 seine  Depotbank  und  sein  Abschlussprüfer  sowie  der
 Masterfonds  die  Anforderungen  nach  diesem  Abschnitt
 erfüllen.  Liegen  die  Voraussetzungen  für  die  Genehmi-
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 gung  nicht  vor,  hat  die  Bundesanstalt  dies  dem  Antrag-
 steller  innerhalb  der  Frist  nach  Satz  1  unter  Angabe  der
 Gründe  mitzuteilen  und  fehlende  oder  geänderte  Anga-
 ben  oder  Unterlagen  anzufordern.  Mit  dem  Eingang  der
 angeforderten  Angaben  oder  Unterlagen  beginnt  der
 Lauf  der  in  Satz  1  genannten  Frist  erneut.  Die  Geneh-
 migung  gilt  als  erteilt,  wenn  über  den  Genehmigungs-
 antrag  nicht  innerhalb  der  Frist  nach  Satz  1  entschieden
 worden  ist  und  eine  Mitteilung  nach  Satz  2  nicht  erfolgt
 ist.  Auf  Antrag  der  Kapitalanlagegesellschaft  hat  die
 Bundesanstalt  die  Genehmigung  nach  Satz  4  schriftlich
 zu bestätigen.

 (5)  Wird  beabsichtigt,  einen  ausländischen  Feeder-
 fonds  in  einem  richtlinienkonformen  Sondervermögen
 als  Masterfonds  anzulegen,  stellt  die  Bundesanstalt  auf
 Antrag  der  EU-Verwaltungsgesellschaft  oder  der  Ka-
 pitalanlagegesellschaft,  die  den  Feederfonds  verwaltet,
 eine  Bescheinigung  aus,  mit  der  bestätigt  wird,  dass  es
 sich  bei  diesem  um  ein  richtlinienkonformes  Sonder-
 vermögen  handelt,  das  Sondervermögen  selbst  nicht
 ebenfalls  Feederfonds  ist  und  keine  Anteile  an  einem
 Feederfonds  hält.  Die  Bescheinigung  dient  zur  Vorlage
 bei  den  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  eines
 ausländischen  Feederfonds  und  als  Nachweis,  dass  es
 sich  bei  dem  Masterfonds  um  ein  richtlinienkonformes
 Sondervermögen  handelt,  dieses  selbst  nicht  ebenfalls
 Feederfonds  ist  und  keine  Anteile  an  einem  Feeder-
 fonds  hält.  Zum  Nachweis,  dass  keine  Anteile  an  einem
 Feederfonds  gehalten  werden,  hat  die  Depotbank  eine
 Bestätigung  auszustellen,  die  bei  Antragstellung  nicht
 älter als zwei Wochen ist.

 §  45b
 Vereinbarungen bei Master-Feeder-Strukturen

 (1)  Die  Investmentgesellschaft  des  inländischen
 Masterfonds  hat  der  Investmentgesellschaft  des  Feeder-
 fonds  alle  Unterlagen  und  Informationen  zur  Verfü-
 gung  zu  stellen,  die  diese  benötigt,  um  die  Anforderun-
 gen  an  einen  Feederfonds  nach  diesem  Gesetz  oder  der
 zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2009/65/EG  erlassenen
 Vorschriften  des  Herkunftsstaates  des  Feederfonds  zu  er-
 füllen.  Beide  Investmentgesellschaften  haben  hierüber
 eine  Vereinbarung  gemäß  den  Artikeln  8  bis  14  der
 Richtlinie  2010/44/EU  abzuschließen  (Master-Feeder-
 Vereinbarung).  Werden  Masterfonds  und  Feederfonds
 von  der  gleichen  Kapitalanlagegesellschaft  verwaltet,
 kann  die  Vereinbarung  durch  interne  Regelungen  für
 Geschäftstätigkeiten  unter  Berücksichtigung  der  in  den
 Artikeln  15  bis  19  der  Richtlinie  2010/44/EU  genann-
 ten Inhalte ersetzt werden.

 (2)  Wenn  für  Masterfonds  und  Feederfonds  unter-
 schiedliche  Depotbanken  beauftragt  wurden,  haben
 diese  eine  Vereinbarung  gemäß  den  Artikeln  24  bis  26
 der  Richtlinie  2010/44/EU  über  den  Informationsaus-
 tausch  abzuschließen,  um  sicherzustellen,  dass  beide
 ihre Pflichten erfüllen (Depotbankenvereinbarung).

 (3)  Wenn  für  Masterfonds  und  Feederfonds  unter-
 schiedliche  Abschlussprüfer  bestellt  wurden,  haben
 diese  eine  Vereinbarung  gemäß  den  Artikeln  27  bis  28
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 der  Richtlinie  2010/44/EU  über  den  Informationsaus-
 tausch  und  der  Pflichten  nach  §  44  Absatz  5a  Satz  1
 bis  3  abzuschließen,  um  sicherzustellen,  dass  beide  Ab-
 schlussprüfer  ihre  Pflichten  erfüllen  (Abschlussprüfer-
 vereinbarung).

 §  45c
 Pflichten und Besonderheiten

 für Kapitalanlagegesellschaft und Depotbank

 (1)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  für  einen  von
 ihr  verwalteten  Feederfonds  die  Anlagen  des  Master-
 fonds  wirksam  zu  überwachen.  Zur  Erfüllung  dieser
 Verpflichtung  kann  sie  sich  auf  Informationen  und  Un-
 terlagen  der  Investmentgesellschaft  des  Masterfonds,
 seiner  Depotbank  oder  seines  Abschlussprüfers  stützen,
 es  sei  denn,  es  liegen  Gründe  vor,  an  der  Richtigkeit
 dieser Informationen und Unterlagen zu zweifeln.

 (2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft,  die  einen  Master-
 fonds  verwaltet,  darf  weder  für  die  Anlage  des  Feeder-
 fonds  in  den  Anteilen  des  Masterfonds  einen  Ausgabe-
 aufschlag  noch  für  die  Rücknahme  einen  Rücknahmeab-
 schlag  erheben.  Erhält  die  Kapitalanlagegesellschaft,  die
 einen  Feederfonds  verwaltet,  oder  eine  in  ihrem  Namen
 handelnde  Person  im  Zusammenhang  mit  einer  Anlage
 in  Anteilen  des  Masterfonds  eine  Vertriebsgebühr,  eine
 Vertriebsprovision  oder  einen  sonstigen  geldwerten
 Vorteil,  sind  diese  in  das  Vermögen  des  Feederfonds  ein-
 zuzahlen.

 (3)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  für  einen  von
 ihr  verwalteten  Masterfonds  die  Bundesanstalt  unver-
 züglich  über  jeden  Feederfonds  zu  unterrichten,  der  in
 Anteile  des  Masterfonds  anlegt.  Haben  auch  ausländi-
 sche  Feederfonds  in  Anteile  des  Masterfonds  angelegt,
 hat  die  Bundesanstalt  unverzüglich  die  zuständigen
 Stellen  im  Herkunftsstaat  des  Feederfonds  über  solche
 Anlagen zu unterrichten.

 (4)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  für  einen  von
 ihr  verwalteten  Masterfonds  sicherzustellen,  dass  sämt-
 liche  Informationen,  die  infolge  der  Umsetzung  der
 Richtlinie  2009/65/EG,  nach  anderen  Rechtsvorschrif-
 ten  der  Europäischen  Union,  nach  den  geltenden  inlän-
 dischen  Vorschriften,  den  Vertragsbedingungen  oder
 der Satzung erforderlich sind,

 1.  der Investmentgesellschaft des Feederfonds,

 2.  der  Bundesanstalt  und  den  zuständigen  Stellen  des
 Herkunftsstaates des Feederfonds,

 3.  der Depotbank des Feederfonds und

 4.  dem Abschlussprüfer des Feederfonds

 rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.

 (5)  Eine  Kapitalanlagegesellschaft  muss  Anteile  an
 einem  Masterfonds,  in  den  mindestens  zwei  Feeder-
 fonds angelegt sind, nicht beim Publikum anbieten.

 (6)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  eines  Feederfonds
 hat  der  Depotbank  des  Feederfonds  alle  Informationen
 über  den  Masterfonds  mitzuteilen,  die  für  die  Erfüllung
 der  Pflichten  der  Depotbank  erforderlich  sind.  Die  De-
 potbank  eines  inländischen  Masterfonds  hat  die  Bun-
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 desanstalt,  die  Investmentgesellschaft  des  Feederfonds
 und  die  Depotbank  des  Feederfonds  unmittelbar  über
 alle  Unregelmäßigkeiten  zu  unterrichten,  die  sie  in  Be-
 zug  auf  den  Masterfonds  feststellt  und  die  eine  negative
 Auswirkung  auf  den  Feederfonds  haben  könnten.  We-
 der  die  Depotbank  des  Masterfonds  noch  die  Depot-
 bank  des  Feederfonds  verletzen  durch  Befolgung  dieser
 Vorschrift  vertragliche  oder  durch  Rechts-  oder  Ver-
 waltungsvorschrift  vorgesehene  Bestimmungen,  die  die
 Offenlegung  von  Informationen  einschränken  oder  die
 den  Datenschutz  betreffen.  Eine  Haftung  der  Depot-
 bank  oder  einer  für  sie  handelnden  Person  aus  diesem
 Grund ist ausgeschlossen.

 §  45d
 Mitteilungspflichten der Bundesanstalt

 (1)  Sind  die  Vertragsbedingungen  sowohl  des  Mas-
 terfonds  als  auch  des  Feederfonds  nach  den  Vorschrif-
 ten  dieses  Gesetzes  genehmigt  worden,  unterrichtet  die
 Bundesanstalt  die  Kapitalanlagegesellschaft,  die  den
 Feederfonds verwaltet, unverzüglich über jede

 1.  Entscheidung,

 2.  Maßnahme,

 3.  Feststellung  von  Zuwiderhandlungen  gegen  die  Be-
 stimmungen dieses Abschnitts sowie

 4.  alle  nach  §  19f  Absatz  2  Satz  3  in  Verbindung  mit
 §  29  Absatz  3  des  Kreditwesengesetzes  mitgeteilten
 Tatsachen,

 die  den  Masterfonds,  seine  Depotbank  oder  seinen  Ab-
 schlussprüfer betreffen.

 (2)  Sind  nur  die  Vertragsbedingungen  des  Master-
 fonds  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  genehmigt
 worden,  unterrichtet  die  Bundesanstalt  die  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  des  ausländischen  Feeder-
 fonds unverzüglich über jede

 1.  Entscheidung,

 2.  Maßnahme,

 3.  Feststellung  von  Zuwiderhandlungen  gegen  die  Be-
 stimmungen dieses Abschnitts sowie

 4.  alle  nach  §  19f  Absatz  2  Satz  3  in  Verbindung  mit
 §  29  Absatz  3  des  Kreditwesengesetzes  mitgeteilten
 Tatsachen,

 die  den  Masterfonds,  seine  Depotbank  oder  seinen  Ab-
 schlussprüfer betreffen.

 (3)  Sind  nur  die  Vertragsbedingungen  des  Feeder-
 fonds  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  genehmigt
 worden  und  erhält  die  Bundesanstalt  Informationen  ent-
 sprechend  Absatz  2  von  den  zuständigen  Stellen  des
 Herkunftsstaates  des  ausländischen  Masterfonds,  unter-
 richtet  sie  die  Kapitalanlagegesellschaft,  die  den  Fee-
 derfonds verwaltet, unverzüglich darüber.
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 Abwicklung eines Masterfonds

 (1)  Die  Abwicklung  eines  inländischen  Masterfonds
 darf  frühestens  drei  Monate  nach  dem  Zeitpunkt  begin-
 nen,  zu  dem  alle  Anleger  des  Masterfonds,  im  Falle
 eines  inländischen  Feederfonds  die  Bundesanstalt
 und  im  Falle  eines  ausländischen  Feederfonds  die  zu-
 ständige  Stelle  des  Herkunftsstaates  über  die  ver-
 bindliche  Entscheidung  der  Abwicklung  informiert
 worden sind.

 (2)  u n v e r ä n d e r t

 (3)  u n v e r ä n d e r t
 §  45e
 Abwicklung eines Masterfonds

 (1)  Die  Abwicklung  eines  inländischen  Masterfonds
 darf  frühestens  drei  Monate  nach  dem  Zeitpunkt  begin-
 nen,  zu  dem  alle  Anleger  des  Masterfonds  und  die  Bun-
 desanstalt  über  die  verbindliche  Entscheidung  der  Ab-
 wicklung informiert worden sind.

 (2)  Bei  der  Abwicklung  eines  Masterfonds  ist  auch
 der  inländische  Feederfonds  abzuwickeln,  es  sei  denn,
 die  Bundesanstalt  genehmigt  ein  Weiterbestehen  als
 Feederfonds  durch  Anlage  in  einem  anderen  Master-
 fonds  oder  eine  Umwandlung  des  Feederfonds  in  ein
 inländisches  Investmentvermögen,  das  kein  Feeder-
 fonds  ist.  Dem  Genehmigungsantrag  der  Kapitalanlage-
 gesellschaft  auf  Weiterbestehen  des  Feederfonds  sind
 folgende  Angaben  und  Unterlagen  beizufügen  und  spä-
 testens  zwei  Monate  nach  Kenntnis  der  verbindlichen
 Entscheidung  über  die  Abwicklung  des  Masterfonds
 der Bundesanstalt einzureichen:

 1.  bei Anlage in einem anderen Masterfonds:

 a)  der  Antrag  auf  Genehmigung  des  Weiterbeste-
 hens,

 b)  der  Antrag  auf  Genehmigung  der  Änderung  der
 Vertragsbedingungen  gemäß  §  43  Absatz  4  Num-
 mer  11  mit  Bezeichnung  des  Masterfonds,  in  des-
 sen  Anteile  mindestens  85  Prozent  des  Wertes  des
 Sondervermögens angelegt werden sollen,

 c)  die  vorgenommenen  Änderungen  des  Verkaufs-
 prospekts  und  der  wesentlichen  Anlegerinforma-
 tionen und

 d)  die Unterlagen nach §  45a Absatz 2;

 2.  bei  Umwandlung  des  inländischen  Feederfonds  in
 ein  inländisches  Investmentvermögen,  das  kein  Fee-
 derfonds ist:

 a)  der  Antrag  auf  Genehmigung  der  Änderung  der
 Vertragsbedingungen,

 b)  die  vorgenommenen  Änderungen  des  Verkaufs-
 prospekts  und  der  wesentlichen  Anlegerinforma-
 tionen.

 Wenn  die  Investmentgesellschaft  des  Masterfonds
 die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds  mehr
 als  fünf  Monate  vor  dem  Beginn  der  Abwicklung
 des  Masterfonds  über  ihre  verbindliche  Entschei-
 dung  zur  Abwicklung  informiert  hat,  hat  die  Kapi-
 talanlagegesellschaft  des  Feederfonds  abweichend
 von  der  Frist  nach  Satz  2  den  Genehmigungsantrag
 und  die  Angaben  und  Unterlagen  nach  Satz  2  Num-
 mer  1  und  2  spätestens  drei  Monate  vor  der  Abwick-
 lung  des  Masterfonds  der  Bundesanstalt  einzurei-
 chen.

 (3)  Die  Bundesanstalt  hat  die  Genehmigung  inner-
 halb  einer  Frist  von  15  Arbeitstagen  zu  erteilen,  wenn
 alle  in  Absatz  2  genannten  Angaben  und  Unterlagen
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 (5)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds  hat
 eine  beabsichtigte  Abwicklung  des  Feederfonds  der
 Bundesanstalt  spätestens  zwei  Monate  nach  Kenntnis-
 nahme  der  geplanten  Abwicklung  des  Masterfonds  mit-
 zuteilen;  die  Anleger  des  Feederfonds  sind  hiervon  un-
 verzüglich  durch  eine  Bekanntmachung  im  elektroni-
 schen  Bundesanzeiger  und  mittels  eines  dauerhaften
 Datenträgers  zu  unterrichten.  Absatz  2  Satz  3  gilt  ent-
 sprechend.

 (6)  u n v e r ä n d e r t

 §  45f
 Verschmelzung oder Spaltung des Masterfonds

 (1)  u n v e r ä n d e r t
 vollständig  vorliegen  und  die  Anforderungen  nach  die-
 sem  Abschnitt  erfüllen.  Liegen  die  Voraussetzungen  für
 die  Genehmigung  nicht  vor,  hat  die  Bundesanstalt  dies
 der  Kapitalanlagegesellschaft  innerhalb  der  Frist  nach
 Satz  1  unter  Angabe  der  Gründe  mitzuteilen  und  feh-
 lende  oder  geänderte  Angaben  oder  Unterlagen  anzu-
 fordern.  Mit  dem  Eingang  der  angeforderten  Angaben
 oder  Unterlagen  beginnt  der  Lauf  der  in  Satz  1  genann-
 ten  Frist  erneut.  Die  Genehmigung  gilt  als  erteilt,  wenn
 über  den  Genehmigungsantrag  nicht  innerhalb  der  Frist
 nach  Satz  1  entschieden  worden  ist  und  eine  Mitteilung
 nach  Satz  2  nicht  erfolgt  ist.  Auf  Antrag  der  Kapital-
 anlagegesellschaft  hat  die  Bundesanstalt  die  Genehmi-
 gung nach Satz 4 schriftlich zu bestätigen.

 (4)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds
 hat  die  Investmentgesellschaft  des  Masterfonds  unver-
 züglich  über  die  erteilte  Genehmigung  zu  unterrichten
 und  alle  erforderlichen  Maßnahmen  zu  ergreifen,  um
 die Anforderungen nach §  45g zu erfüllen.

 (5)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds  hat
 eine  beabsichtigte  Abwicklung  des  Feederfonds  der
 Bundesanstalt  spätestens  zwei  Monate  nach  Kenntnis-
 nahme  der  geplanten  Abwicklung  des  Masterfonds  mit-
 zuteilen;  die  Anleger  des  Feederfonds  sind  hiervon  un-
 verzüglich  durch  eine  Bekanntmachung  im  elektroni-
 schen  Bundesanzeiger  und  mittels  eines  dauerhaften
 Datenträgers  zu  unterrichten.  Absatz  2  Satz  2  gilt  ent-
 sprechend.

 (6)  Sollen  Abwicklungserlöse  des  Masterfonds  an
 den  Feederfonds  ausgezahlt  werden,  bevor  der  Fee-
 derfonds  in  einen  neuen  Masterfonds  gemäß  Absatz  2
 Satz  2  Nummer  1  anlegt  oder  seine  Anlagegrundsätze
 gemäß  Absatz  2  Satz  2  Nummer  2  ändert,  versieht  die
 Bundesanstalt  ihre  Genehmigung  mit  einer  Nebenbe-
 stimmung,  dass  der  Feederfonds  die  Abwicklungserlöse
 zu erhalten hat entweder

 1.  als Barzahlung, oder

 2.  ganz  oder  neben  einer  Barzahlung  zumindest  teil-
 weise  in  Form  einer  Übertragung  von  Vermögens-
 gegenständen,  wenn  die  Kapitalanlagegesellschaft
 des  Feederfonds  damit  einverstanden  ist  und  die
 Master-Feeder-Vereinbarung  oder  die  internen  Re-
 gelungen  für  Geschäftstätigkeiten  und  die  verbindli-
 che  Entscheidung  zur  Abwicklung  des  Masterfonds
 dies vorsehen.

 Bankguthaben,  die  der  Feederfonds  vor  Genehmigung
 nach  Absatz  2  als  Abwicklungserlöse  erhalten  hat,  dür-
 fen  vor  einer  Wiederanlage  gemäß  Absatz  2  Satz  2
 Nummer  1  oder  Nummer  2  lediglich  zum  Zwecke  eines
 effizienten  Liquiditätsmanagements  angelegt  werden.
 Die  Kapitalanlagegesellschaft  darf  erhaltene  Vermö-
 gensgegenstände  nach  Satz  1  Nummer  2  jederzeit  ge-
 gen Barzahlung veräußern.

 §  45f
 Verschmelzung oder Spaltung des Masterfonds

 (1)  Eine  Verschmelzung  eines  inländischen  Master-
 fonds  kann  nur  dann  wirksam  werden,  wenn  die  Kapi-
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 (3)  u n v e r ä n d e r t
 talanlagegesellschaft  die  Verschmelzungsinformationen
 nach  §  40d  mindestens  60  Tage  vor  dem  geplanten
 Übertragungsstichtag  allen  Anlegern  des  Masterfonds
 auf  einem  dauerhaften  Datenträger  übermittelt.  Im  Fall
 eines  inländischen  Feederfonds  sind  die  Verschmel-
 zungsinformationen  darüber  hinaus  auch  der  Bundes-
 anstalt  und  im  Fall  eines  ausländischen  Feederfonds
 den  zuständigen  Stellen  des  Herkunftsstaates  zu  über-
 mitteln.

 (2)  Bei  der  Verschmelzung  eines  Masterfonds  oder
 der  Spaltung  eines  ausländischen  Masterfonds  ist  der
 Feederfonds  abzuwickeln,  es  sei  denn,  die  Bundes-
 anstalt  genehmigt  ein  Weiterbestehen  des  Investment-
 vermögens.  Eine  solche  Genehmigung  ist  nur  zulässig,
 wenn der Feederfonds

 1.  Feederfonds  desselben  Masterfonds  bleibt,  soweit
 der  Masterfonds  übernehmendes  Investmentvermö-
 gen  einer  Verschmelzung  ist  oder  ohne  wesentliche
 Veränderungen aus einer Spaltung hervorgeht,

 2.  Feederfonds  eines  anderen  aus  der  Verschmelzung
 oder  Spaltung  hervorgegangenen  Masterfonds  wird,
 soweit  der  Masterfonds  übertragendes  Investment-
 vermögen  einer  Verschmelzung  ist  und  der  Fee-
 derfonds  Anteile  am  übernehmenden  Masterfonds
 erhält  oder  der  Feederfonds  nach  einer  Spaltung
 eines  Masterfonds  Anteile  am  Investmentvermögen
 erhält  und  dieses  sich  nicht  wesentlich  vom  Master-
 fonds unterscheidet,

 3.  Feederfonds  eines  anderen  nicht  aus  der  Verschmel-
 zung  oder  Spaltung  hervorgegangen  Masterfonds
 wird, oder

 4.  in  ein  inländisches  Investmentvermögen  umgewan-
 delt wird, das kein Feederfonds ist.

 (3)  Dem  Genehmigungsantrag  der  Kapitalanlage-
 gesellschaft  auf  Weiterbestehen  des  Feederfonds  ge-
 mäß  Absatz  2  sind  folgende  Angaben  und  Unterlagen
 beizufügen  und  spätestens  einen  Monat  nach  Kenntnis
 der  Verschmelzung  oder  Spaltung  des  Masterfonds  der
 Bundesanstalt einzureichen:

 1.  bei einem Antrag nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1:

 a)  gegebenenfalls  der  Antrag  auf  Genehmigung  der
 Änderung der Vertragsbedingungen, und

 b)  gegebenenfalls  die  vorgenommenen  Änderungen
 des  Verkaufsprospekts  und  der  wesentlichen  An-
 legerinformationen;

 2.  bei  einem  Antrag  nach  Absatz  2  Satz  2  Nummer  2
 oder Nummer 3:

 a)  der  Antrag  auf  Genehmigung  der  Änderung  der
 Vertragsbedingungen  gemäß  §  43  Absatz  4  Num-
 mer  11  unter  Bezeichnung  des  Masterfonds,  in
 dessen  Anteile  ungeachtet  der  Anlagegrenzen
 nach  §  61  Satz  1  und  §  64  Absatz  3  angelegt  wird,

 b)  die  vorgenommenen  Änderungen  des  Verkaufs-
 prospekts  und  der  wesentlichen  Anlegerinforma-
 tionen, und
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(4)  Die  Bundesanstalt  hat  die  Genehmigung  inner-
 halb  einer  Frist  von  15  Arbeitstagen  zu  erteilen,  wenn
 alle  in  Absatz  3  genannten  Angaben  und  Unterlagen
 vollständig  vorliegen  und  die  Anforderungen  nach  die-
 sem  Abschnitt  erfüllen.  Liegen  die  Voraussetzungen  für
 die  Genehmigung  nicht  vor,  hat  die  Bundesanstalt  dies
 der  Kapitalanlagegesellschaft  innerhalb  der  Frist  nach
 Satz  1  unter  Angabe  der  Gründe  mitzuteilen  und  feh-
 lende  oder  geänderte  Angaben  oder  Unterlagen  anzu-
 fordern.  Mit  dem  Eingang  der  angeforderten  Angaben
 oder  Unterlagen  beginnt  der  Lauf  der  in  Satz  1  genann-
 ten  Frist  erneut.  Die  Genehmigung  gilt  als  erteilt,  wenn
 über  den  Genehmigungsantrag  nicht  innerhalb  der  Frist
 nach  Satz  1  entschieden  worden  ist  und  eine  Mitteilung
 nach  Satz  2  nicht  erfolgt  ist.  Auf  Antrag  der  Kapital-
 anlagegesellschaft  hat  die  Bundesanstalt  die  Genehmi-
 gung nach Satz 4 schriftlich zu bestätigen.

 (5)  u n v e r ä n d e r t

 (6)  u n v e r ä n d e r t

 (7)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Masterfonds
 muss  der  Investmentgesellschaft  des  Feederfonds  vor
 dem  Wirksamwerden  einer  Verschmelzung  die  Mög-
 lichkeit  zur  Rückgabe  sämtlicher  Anteile  einräumen,  es
 sei  denn,  die  Bundesanstalt  oder  die  zuständigen  Stellen
 des  Herkunftsstaates  des  Feederfonds  haben  ein  Wei-
 terbestehen  des  Feederfonds  gemäß  Absatz  2  Satz  2
 Nummer  1  oder  Nummer  2  genehmigt.  Die  Kapitalan-
 lagegesellschaft  des  Feederfonds  kann  ihr  Rückgabe-
 c)  die Unterlagen nach §  45a Absatz 2;

 3.  bei einem Antrag nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4:

 a)  der  Antrag  auf  Genehmigung  der  Änderung  der
 Vertragsbedingungen und

 b)  die  vorgenommenen  Änderungen  des  Verkaufs-
 prospekts  und  der  wesentlichen  Anlegerinforma-
 tionen.

 Wenn  die  Investmentgesellschaft  des  Masterfonds  der
 Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds  die  Ver-
 schmelzungsinformationen  nach  §  40d  mehr  als  vier
 Monate  vor  der  geplanten  Verschmelzung  oder  Spal-
 tung  übermittelt  hat,  hat  die  Kapitalanlagegesellschaft
 des  Feederfonds  abweichend  von  der  Frist  nach  Satz  1
 den  Genehmigungsantrag  und  die  Angaben  und  Unter-
 lagen  nach  Satz  1  Nummer  1  bis  3  spätestens  drei  Mo-
 nate  vor  dem  Wirksamwerden  der  Verschmelzung  eines
 Masterfonds  oder  der  Spaltung  eines  ausländischen
 Masterfonds der Bundesanstalt einzureichen.

 (4)  Die  Bundesanstalt  hat  die  Genehmigung  inner-
 halb  einer  Frist  von  15  Arbeitstagen  zu  erteilen,  wenn
 die  alle  in  Absatz  3  genannten  Angaben  und  Unterlagen
 vollständig  vorliegen  und  die  Anforderungen  nach  die-
 sem  Abschnitt  erfüllen.  Liegen  die  Voraussetzungen  für
 die  Genehmigung  nicht  vor,  hat  die  Bundesanstalt  dies
 der  Kapitalanlagegesellschaft  innerhalb  der  Frist  nach
 Satz  1  unter  Angabe  der  Gründe  mitzuteilen  und  feh-
 lende  oder  geänderte  Angaben  oder  Unterlagen  anzu-
 fordern.  Mit  dem  Eingang  der  angeforderten  Angaben
 oder  Unterlagen  beginnt  der  Lauf  der  in  Satz  1  genann-
 ten  Frist  erneut.  Die  Genehmigung  gilt  als  erteilt,  wenn
 über  den  Genehmigungsantrag  nicht  innerhalb  der  Frist
 nach  Satz  1  entschieden  worden  ist  und  eine  Mitteilung
 nach  Satz  2  nicht  erfolgt  ist.  Auf  Antrag  der  Kapital-
 anlagegesellschaft  hat  die  Bundesanstalt  die  Genehmi-
 gung nach Satz 4 schriftlich zu bestätigen.

 (5)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds
 hat  die  Investmentgesellschaft  des  Masterfonds  unver-
 züglich  über  die  erteilte  Genehmigung  zu  unterrichten
 und die Maßnahmen nach §  45g zu ergreifen.

 (6)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds
 hat  der  Bundesanstalt  eine  beabsichtigte  Abwicklung
 des  Feederfonds  spätestens  einen  Monat  nach  Kenntnis
 der  geplanten  Verschmelzung  oder  Spaltung  des  Mas-
 terfonds  mitzuteilen;  die  Anleger  des  Feederfonds  sind
 hiervon  unverzüglich  durch  eine  Bekanntmachung  im
 elektronischen  Bundesanzeiger  und  mittels  eines  dauer-
 haften  Datenträgers  zu  unterrichten.  Absatz  3  Satz  2  gilt
 entsprechend.

 (7)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Masterfonds
 muss  der  Investmentgesellschaft  des  Feederfonds  vor
 dem  Wirksamwerden  einer  Verschmelzung  die  Mög-
 lichkeit  zur  Rückgabe  sämtlicher  Anteile  einräumen,  es
 sei  denn,  die  Bundesanstalt  oder  die  zuständigen  Stellen
 des  Herkunftsstaates  des  Feederfonds  haben  ein  Wei-
 terbestehen  des  Feederfonds  gemäß  Absatz  2  Satz  2
 Nummer  1  oder  Nummer  2  genehmigt.  Die  Kapitalan-
 lagegesellschaft  des  Feederfonds  kann  ihr  Rückgabe-
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recht  entsprechend  den  Vorgaben  des  §  40e  Absatz  1
 auch  ausüben,  wenn  die  Bundesanstalt  in  den  Fällen  des
 Absatzes  2  Satz  2  Nummer  2,  3  und  4  ihre  Genehmi-
 gung  nicht  spätestens  einen  Arbeitstag  vor  dem  Wirk-
 samwerden  der  Verschmelzung  oder  Spaltung  erteilt
 hat.  Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds
 kann  dieses  Rückgaberecht  ferner  ausüben,  um  das
 Rückgaberecht  der  Anleger  des  Feederfonds  nach  §  45g
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  4  zu  wahren.  Bevor  die  Ka-
 pitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds  das  Rückgabe-
 recht  ausübt,  hat  sie  andere  zur  Verfügung  stehende
 Möglichkeiten  in  Erwägung  zu  ziehen,  durch  die  Trans-
 aktionskosten  oder  andere  negative  Auswirkungen  auf
 die  Anleger  des  Feederfonds  vermieden  oder  verringert
 werden können.

 (8)  u n v e r ä n d e r t

 §  45g
 u n v e r ä n d e r t
 recht  entsprechend  den  Vorgaben  des  §  40e  Absatz  1
 auch  ausüben,  wenn  die  Bundesanstalt  in  den  Fällen  des
 Absatzes  2  Satz  2  Nummer  2  und  3  ihre  Genehmigung
 nicht  spätestens  einen  Arbeitstag  vor  dem  Wirksam-
 werden  der  Verschmelzung  oder  Spaltung  erteilt  hat.
 Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds  kann
 dieses  Rückgaberecht  ferner  ausüben,  um  das  Rück-
 gaberecht  der  Anleger  des  Feederfonds  nach  §  45g  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  4  zu  wahren.  Bevor  die  Kapital-
 anlagegesellschaft  des  Feederfonds  das  Rückgaberecht
 ausübt,  hat  sie  andere  zur  Verfügung  stehende  Möglich-
 keiten  in  Erwägung  zu  ziehen,  durch  die  Transaktions-
 kosten  oder  andere  negative  Auswirkungen  auf  die  Anle-
 ger  des  Feederfonds  vermieden  oder  verringert  werden
 können.

 (8)  Übt  die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feeder-
 fonds  ihr  Rückgaberecht  an  Anteilen  des  Masterfonds
 aus, erhält sie den Rücknahmebetrag entweder

 1.  als Barzahlung, oder

 2.  ganz  oder  neben  einer  Barzahlung  zumindest  teil-
 weise  in  Form  einer  Übertragung  von  Vermögens-
 gegenständen,  wenn  sie  damit  einverstanden  ist  und
 die Master-Feeder-Vereinbarung dies vorsieht.

 Die  Kapitalanlagegesellschaft  des  Feederfonds  darf  er-
 haltene  Vermögensgegenstände  nach  Satz  1  Nummer  2
 jederzeit  gegen  Barzahlung  veräußern.  Sie  darf  Barzah-
 lungen,  die  sie  nach  Satz  1  Nummer  1  erhalten  hat,  vor
 einer  Wiederanlage  gemäß  Absatz  2  Satz  2  Nummer  2
 oder  Nummer  3  lediglich  für  eine  effiziente  Liquiditäts-
 steuerung anlegen.

 §  45g
 Umwandlung in Feederfonds

 oder Änderung des Masterfonds

 (1)  Werden  die  Vertragsbedingungen  eines  Sonder-
 vermögens  im  Rahmen  der  Umwandlung  in  einen  Fee-
 derfonds  erstmals  als  Vertragsbedingungen  dieses  Fee-
 derfonds  genehmigt  oder  wird  die  Anlage  eines  Feeder-
 fonds  in  einen  Masterfonds  bei  einem  beabsichtigten
 Wechsel  des  Masterfonds  gemäß  §  45a  Absatz  1  erneut
 genehmigt,  hat  die  Kapitalanlagegesellschaft  den  Anle-
 gern  folgende  Informationen  auf  einem  dauerhaften
 Datenträger zur Verfügung zu stellen:

 1.  den  Hinweis,  dass  die  Bundesanstalt  die  Anlage  des
 Feederfonds  in  Anteile  des  Masterfonds  genehmigt
 hat,

 2.  die  wesentlichen  Anlegerinformationen  nach  §  42
 Absatz  2  oder  Artikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG
 über Feederfonds und Masterfonds,

 3.  das  Datum  der  ersten  Anlage  des  Feederfonds  in
 dem  Masterfonds  oder,  wenn  er  bereits  in  dem  Mas-
 terfonds  angelegt  hat,  das  Datum  des  Tages,  an  dem
 seine  Anlagen  die  bisher  für  ihn  geltenden  Anlage-
 grenzen übersteigen werden, und

 4.  den  Hinweis,  dass  die  Anleger  das  Recht  haben,
 innerhalb  von  30  Tagen  die  kostenlose  Rücknahme
 ihrer  Anteile  zu  verlangen,  gegebenenfalls  unter  An-
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43.  u n v e r ä n d e r t

 44.  u n v e r ä n d e r t
 rechnung  der  Gebühren,  die  zur  Abdeckung  der
 Rücknahmekosten entstandenen sind.

 Diese  Informationen  müssen  spätestens  30  Tage  vor
 dem  in  Satz  1  Nummer  3  genannten  Datum  zur  Verfü-
 gung  gestellt  werden.  Die  in  Satz  1  Nummer  4  genannte
 Frist beginnt mit dem Zugang der Informationen.

 (2)  Wurde  ein  EU-Investmentvermögen  in  einen
 ausländischen  Feederfonds  umgewandelt  oder  ändert
 ein  ausländisches  EU-Investmentvermögen  als  Feeder-
 fonds  seinen  Masterfonds  und  wurde  das  EU-Invest-
 mentvermögen  oder  der  ausländische  Feederfonds  be-
 reits  gemäß  §  132  zum  öffentlichen  Vertrieb  angezeigt,
 sind  die  in  Artikel  64  Absatz  1  der  Richtlinie  2009/65/
 EG  genannten  Informationen  den  Anlegern  in  deut-
 scher  Sprache  auf  einem  dauerhaften  Datenträger  zur
 Verfügung  zu  stellen.  Die  EU-Verwaltungsgesellschaft
 oder  Kapitalanlagegesellschaft,  die  den  ausländischen
 Feederfonds  verwaltet,  ist  für  die  Erstellung  der  Über-
 setzung  verantwortlich.  Die  Übersetzung  muss  den  In-
 halt des Originals richtig und vollständig wiedergeben.

 (3)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  darf  für  Rechnung
 des  Feederfonds  vor  Ablauf  der  in  Absatz  1  Satz  2  ge-
 nannten  Frist  nur  Anteile  des  Masterfonds  unter  Be-
 rücksichtigung  der  bisher  geltenden  Anlagegrenzen  er-
 werben.

 (4)  In  den  Fällen  der  Umwandlung  in  einen  Fee-
 derfonds  nach  Absatz  1  ist  die  Übertragung  aller  Ver-
 mögensgegenstände  des  in  den  Feederfonds  umgewan-
 delten  Sondervermögens  an  den  Masterfonds  gegen
 Ausgabe von Anteilen am Masterfonds zulässig.“

 43.  §  50 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  jeweils  die  Wörter  „EG-Invest-
 mentanteile“  durch  die  Wörter  „EU-Investmentan-
 teile“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 „(3)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  darf  für  Rech-
 nung  eines  Masterfonds  keine  Anteile  an  einem  Fee-
 derfonds halten.“

 44.  §  51 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  muss  für  die
 Zwecke  der  Einhaltung  des  Absatzes  2  das  Markt-
 risikopotential  eines  Feederfonds  berechnen  aus  der
 Kombination  seines  Marktrisikopotentials  durch  den
 Einsatz  von  Derivaten  nach  §  63a  Satz  3  Nummer  2
 mit

 1.  dem  tatsächlichen  Marktrisikopotential  des  Mas-
 terfonds  durch  den  Einsatz  von  Derivaten  im
 Verhältnis  zur  Anlage  des  Feederfonds  in  dem
 Masterfonds oder

 2.  dem  höchstmöglichen  Marktrisikopotential  des
 Masterfonds  durch  den  Einsatz  von  Derivaten
 gemäß  seiner  Vertragsbedingungen  oder  seiner
 Satzung  im  Verhältnis  zur  Anlage  des  Feeder-
 fonds in dem Masterfonds.“
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45.  u n v e r ä n d e r t

 46.  u n v e r ä n d e r t

 47.  u n v e r ä n d e r t
 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  Nummer  2  wird  folgende  Nummer  2a  ein-
 gefügt:

 „2a.  vorzuschreiben,  wie  Geschäfte  nach  den
 §§  54  und  57  in  die  Berechnung  des
 Marktrisikopotentials  einzubeziehen  sind,“.

 bb)  In  Nummer  3  werden  die  Wörter  „einschließ-
 lich deren Anlagegrenzen,“ gestrichen.

 cc)  Nach  Nummer  3  wird  folgende  Nummer  3a  ein-
 gefügt:

 „3a.  Bestimmungen  über  die  Berechnung  und
 Begrenzung  des  Anrechnungsbetrages  für
 das  Kontrahentenrisiko  nach  §  60  Absatz  5
 Satz 1 Nummer 3 festzulegen,“.

 45.  In  §  52  Nummer  4  Buchstabe  d  wird  nach  dem  Wort
 „zugelassen“  das  Wort  „sind“  eingefügt,  werden  die
 Wörter  „des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  21.  April  2004  über  Märkte  für  Finanzinstrumente,
 zur  Änderung  der  Richtlinien  85/611/EWG  und  93/6/
 EWG  des  Rates  und  der  Richtlinie  2000/12/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  und  zur  Auf-
 hebung  der  Richtlinie  93/22/EWG  des  Rates  (ABl.  EU
 Nr.  L  145  S.  1),  die  durch  die  Richtlinie  2006/31/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  5.  April
 2006  (ABl.  EU  Nr.  L  114  S.  60)  geändert  worden  ist,“
 durch  die  Wörter  „in  der  jeweils  geltenden  Fassung“  er-
 setzt  und  werden  nach  dem  Wort  „erfüllt,“  die  Wörter
 „zum Handel zugelassen“ eingefügt.

 46.  §  54 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „Konzern-
 unternehmen  im  Sinne  des  §  18  des  Aktiengesetzes“
 durch  die  Wörter  „konzernangehörige  Unternehmen
 im  Sinne  des  §  290  des  Handelsgesetzbuchs“  er-
 setzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „oder  Ver-
 pfändung  von  Wertpapieren“  die  Wörter  „oder
 Geldmarktinstrumenten“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  am  Ende  wird  der  Punkt  durch  ein
 Semikolon  ersetzt  und  werden  die  folgenden
 Wörter angefügt:

 „die  Anlage  in  Geldmarktinstrumenten  in  der
 Währung  des  Guthabens  kann  auch  im  Wege
 des Pensionsgeschäftes nach §  57 erfolgen.“

 cc)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

 „Die  zur  Sicherheit  nach  Satz  1  übereigneten
 Wertpapiere  dürfen  mit  Zustimmung  der  Depot-
 bank  bei  einem  geeigneten  Kreditinstitut  ver-
 wahrt werden.“

 dd)  Im  neuen  Satz  4  werden  nach  den  Wörtern  „Die
 Erträge  aus“  die  Wörter  „der  Anlage  der“  ein-
 gefügt.

 47.  §  57 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
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48.  u n v e r ä n d e r t

 49.  u n v e r ä n d e r t

 50.  u n v e r ä n d e r t

 51.  u n v e r ä n d e r t

 52.  u n v e r ä n d e r t

 53.  In  §  82  Absatz  3  Satz  2  wird  die  Angabe  „50  Pro-
 zent“ durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt.
 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 48.  §  60 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Bundesanstalt  übermittelt  der  Europäischen
 Kommission  ein  Verzeichnis  der  in  Satz  2  genann-
 ten  Kategorien  von  Schuldverschreibungen  und
 Emittenten;  diesem  Verzeichnis  ist  ein  Vermerk  bei-
 zufügen,  in  dem  die  Art  der  Deckung  erläutert
 wird.“

 b)  In  Absatz  5  Satz  1  Nummer  3  werden  die  Wörter  „in
 Derivaten,  die  nicht  zum  Handel  an  einer  Börse  zu-
 gelassen  oder  in  einen  anderen  organisierten  Markt
 einbezogen sind“ und das Komma gestrichen.

 c)  In  Absatz  7  werden  die  Wörter  „Konzernunterneh-
 men  im  Sinne  des  §  18  des  Aktiengesetzes“  durch
 die  Wörter  „Unternehmen,  die  demselben  Konzern
 im  Sinne  des  §  290  des  Handelsgesetzbuchs  angehö-
 ren,“ ersetzt.

 49.  Die Überschrift von §  61 wird wie folgt gefasst:

 „§  61
 Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen“.

 50.  Nach §  63 wird folgender §  63a eingefügt:

 „§  63a
 Anlagegrenzen und Anlagebeschränkungen

 für Feederfonds

 Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  für  einen  Feeder-
 fonds  ungeachtet  der  Anlagegrenzen  nach  §  61  Satz  1
 und  §  64  Absatz  3  mindestens  85  Prozent  des  Wertes  des
 Feederfonds  in  Anteile  eines  Masterfonds  anzulegen.
 Der  Feederfonds  darf  erst  dann  über  die  Anlagegrenzen
 nach  §  61  Satz  1  und  §  64  Absatz  3  hinaus  in  einem  Mas-
 terfonds  anlegen,  wenn  die  Genehmigung  nach  §  45a
 erteilt  worden  ist  und  die  Master-Feeder-Vereinbarung
 nach  §  45b  Absatz  1  und,  falls  erforderlich,  die  Depot-
 bankenvereinbarung  nach  §  45b  Absatz  2  und  die  Ab-
 schlussprüfervereinbarung  nach  §  45b  Absatz  3  wirk-
 sam  geworden  sind.  Die  Kapitalanlagegesellschaft  darf
 bis  zu  15  Prozent  des  Wertes  des  Feederfonds  anlegen  in

 1.  Bankguthaben  nach  §  49,  sofern  diese  täglich  ver-
 fügbar sind, und

 2.  Derivate  nach  §  51  Absatz  1,  sofern  diese  aus-
 schließlich  für  Absicherungszwecke  verwendet  wer-
 den.

 §  99 Absatz 3 Satz 2 und 3 bleibt unberührt.“

 51.  In  §  65  Satz  3  werden  nach  den  Wörtern  „seit  Errich-
 tung  eines  Sondervermögens“  die  Wörter  „sowie  nach
 vollzogener  Verschmelzung  durch  das  übernehmende
 Sondervermögen“ eingefügt.

 52.  In  §  80d  Absatz  1  wird  im  einleitenden  Satzteil  das
 Wort „ausführliche“ gestrichen.
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54.  u n v e r ä n d e r t

 55.  u n v e r ä n d e r t

 56.  §  90h wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  u n v e r ä n d e r t

 c)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  Abweichend  von  Absatz  5  Satz  1  darf  die
 Kapitalanlagegesellschaft  bis  zu  95  Prozent  des
 Wertes  des  Sondervermögens  in  unverbriefte  Dar-
 lehensforderungen  von  regulierten  Mikrofinanz-In-
 stituten  anlegen.  Regulierte  Mikrofinanz-Institute  im
 Sinne des Satzes 1 sind Unternehmen,

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  bei  denen  60  Prozent  der  Darlehensvergaben  an
 einen  einzelnen  Darlehensnehmer  den  Betrag
 von insgesamt  10  000  Euro nicht überschreitet.

 Abweichend  von  Absatz  5  Satz  1  darf  die  Kapitalan-
 lagegesellschaft  auch  bis  zu  75  Prozent  des  Wertes
 des  Sondervermögens  in  unverbriefte  Darlehensfor-
 derungen  von  unregulierten  Mikrofinanz-Instituten
 anlegen,  deren  Geschäftstätigkeit  die  in  Satz  2  Num-
 mer  2  und  3  genannten  Kriterien  erfüllt  und  die  seit
 mindestens  drei  Jahren  neben  der  allgemeinen  fach-
 lichen  Eignung  über  ein  ausreichendes  Erfahrungs-
 wissen  für  die  Tätigkeit  im  Mikrofinanzsektor  ver-
 fügen,  ein  nachhaltiges  Geschäftsmodell  vorweisen
 können  und  deren  ordnungsgemäße  Geschäftsorga-
 nisation  sowie  deren  Risikomanagement  von  einem
 im  Staat  des  Mikrofinanz-Instituts  niedergelas-
 senen  Wirtschaftsprüfer  geprüft  sowie  von  der  Ka-
 53.  Dem §  85 wird folgender Satz angefügt:

 „Nach  Maßgabe  des  §  61  Satz  1  darf  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  in  Anteilen  an  einem  einzigen  Investment-
 vermögen  nach  §  84  Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  a
 sowie  §  50  Absatz  1  Satz  1  und  2  insgesamt  nur  in
 Höhe  von  bis  zu  20  Prozent  des  Wertes  des  Sonderver-
 mögens angelegen; §  61 Satz 2 ist nicht anzuwenden.“

 54.  §  90e wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „abweichend  von
 §  42  Abs.  1  Satz  1  Halbsatz  1  für  das  Sondervermö-
 gen  lediglich“  und  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 b)  In  Absatz  2  wird  im  einleitenden  Satzteil  das  Wort
 „ausführliche“ gestrichen.

 55.  §  90h wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nummer  2  wird  die  Angabe  „des  §  2
 Abs.  4  Nr.  7“  durch  die  Wörter  „der  §§  50,  66,  83,
 90g  und  112  sowie  an  entsprechenden  ausländi-
 schen Investmentvermögen“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  nach  den  Wörter  „unver-
 brieften  Darlehensforderungen“  die  Wörter  „ein-
 schließlich  solcher,  die  als  sonstige  Anlageinstru-
 mente  im  Sinne  des  §  52  erwerbbar  sind,“  eingefügt.

 c)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  Abweichend  von  Absatz  5  Satz  1  darf  die
 Kapitalanlagegesellschaft  bis  zu  95  Prozent  des
 Wertes  des  Sondervermögens  in  unverbriefte  Dar-
 lehensforderungen  von  regulierten  Mikrofinanz-In-
 stituten  anlegen.  Regulierte  Mikrofinanz-Institute  im
 Sinne des Satzes 1 sind Unternehmen,

 1.  die  als  Kredit-  oder  Finanzinstitut  von  der  in  ihrem
 Sitzstaat  für  die  Beaufsichtigung  von  Kredit-
 instituten  zuständigen  Behörde  zugelassen  sind
 und  nach  international  anerkannten  Grundsätzen
 beaufsichtigt werden,

 2.  deren  Haupttätigkeit  die  Vergabe  von  Gelddarle-
 hen  an  Klein-  und  Kleinstunternehmer  für  deren
 unternehmerische Zwecke darstellt und

 3.  bei  denen  60  Prozent  der  Darlehensvergaben  an
 einen  einzelnen  Darlehensnehmer  den  Betrag
 von insgesamt  7  500  Euro nicht überschreitet.

 Abweichend  von  Absatz  5  Satz  1  darf  die  Kapitalan-
 lagegesellschaft  auch  bis  zu  75  Prozent  des  Wertes
 des  Sondervermögens  in  unverbriefte  Darlehensfor-
 derungen  von  unregulierten  Mikrofinanz-Instituten
 anlegen,  deren  Geschäftstätigkeit  die  in  Satz  2  Num-
 mer  2  und  3  genannten  Kriterien  erfüllt  und  die  seit
 mindestens  drei  Jahren  neben  der  allgemeinen  fach-
 lichen  Eignung  über  ein  ausreichendes  Erfahrungs-
 wissen  für  die  Tätigkeit  im  Mikrofinanzsektor  ver-
 fügen,  ein  nachhaltiges  Geschäftsmodell  vorweisen
 können  und  deren  ordnungsgemäße  Geschäftsorga-
 nisation  sowie  deren  Risikomanagement  von  einem
 örtlich  zugelassenen  Wirtschaftsprüfer  geprüft  sowie
 von  der  Kapitalanlagegesellschaft  regelmäßig  kon-
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pitalanlagegesellschaft  regelmäßig  kontrolliert  wer-
 den.  Die  Kapitalanlagegesellschaft  darf  Vermögens-
 gegenstände  desselben  Mikrofinanz-Instituts  jedoch
 nur  in  Höhe  von  bis  zu  10  Prozent  und  von  mehreren
 Mikrofinanz-Instituten  desselben  Landes  nur  in
 Höhe  von  bis  zu  15  Prozent  des  Wertes  des  Sonder-
 vermögens erwerben.“

 57.  In  §  90i  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „einmal
 halbjährlich“  durch  die  Wörter  „einmal  vierteljähr-
 lich“ ersetzt.

 58.  u n v e r ä n d e r t

 59.  u n v e r ä n d e r t

 60.  u n v e r ä n d e r t

 61.  §  91 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „30  bis  86“  durch  die
 Wörter  „30  bis  40,  40b,  40c,  40g  und  40h,  41  bis  45,
 46 bis 86“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  §  51  Absatz  2,  die  §§  59,  69  und  §  82  Ab-
 satz  3  mit  der  Maßgabe,  dass  die  Belas-
 tung  nach  §  82  Absatz  3  Satz  1  insgesamt
 50  Prozent  des  Verkehrswertes  der  im
 Sondervermögen  befindlichen  Immobi-
 lien  nicht  überschreiten  darf,  unberührt
 bleiben, und“.

 cc)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 „4.  die  Anlagegrenzen  nach  §  90h  Absatz  4
 Satz  1  hinsichtlich  der  in  §  52  Satz  1  Num-
 mer  1  genannten  Vermögensgegenstände,
 sofern  es  sich  um  Aktien  handelt,  und
 Beteiligungen  an  Unternehmen,  die  nicht
 zum  Handel  an  einer  Börse  zugelassen  oder
 in  einen  organisierten  Markt  einbezogen
 sind, unberührt bleiben.“

 62.  u n v e r ä n d e r t
 trolliert  werden.  Die  Kapitalanlagegesellschaft  darf
 Vermögensgegenstände  desselben  Mikrofinanz-In-
 stituts  jedoch  nur  in  Höhe  von  bis  zu  10  Prozent  und
 von  mehreren  Mikrofinanz-Instituten  desselben  Lan-
 des  nur  in  Höhe  von  bis  zu  15  Prozent  des  Wertes  des
 Sondervermögens erwerben.“

 56.  §  90j wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „abweichend  von
 §  42  Abs.  1  Satz  1  Halbsatz  1  für  das  Sondervermö-
 gen  lediglich“  und  das  Wort  „ausführlichen“  gestri-
 chen.

 b)  In  Absatz  2  wird  im  einleitenden  Satzteil  das  Wort
 „ausführliche“ gestrichen.

 57.  In  §  90m  Absatz  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  18  des
 Aktiengesetzes“  durch  die  Angabe  „§  290  des  Handels-
 gesetzbuchs“ ersetzt.

 58.  §  90p wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „abweichend  von
 §  42  Abs.  1  Satz  1  Halbsatz  1“  und  das  Wort  „aus-
 führlichen“ gestrichen.

 b)  In  Absatz  2  wird  im  einleitenden  Satzteil  das  Wort
 „ausführliche“ gestrichen.

 59.  §  91 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „30  bis  86“  durch  die
 Angabe „30 bis 45, 46 bis 86“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  am  Ende  wird  das  Wort  „und“  ge-
 strichen.

 bb)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  §  51  Absatz  2  und  3,  die  §§  59,  69  und  82
 Absatz 3 unberührt bleiben, und“

 cc)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 „4.  die  Anlagegrenzen  nach  §  90h  Absatz  4
 Satz  1  hinsichtlich  der  in  §  52  Satz  1  Num-
 mer  1  genannten  Vermögensgegenstände
 und  Beteiligungen  an  Unternehmen,  die
 nicht  zum  Handel  an  einer  Börse  zugelassen
 oder  in  einen  organisierten  Markt  einbezo-
 gen sind, unberührt bleiben.“

 60.  §  93 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „Verkaufspro-
 spekte“ durch das Wort „Verkaufsprospekt“ ersetzt.
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63.  u n v e r ä n d e r t

 64.  §  95 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  u n v e r ä n d e r t

 c)  u n v e r ä n d e r t

 d)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  Spezial-Sondervermögen  dürfen  nicht  auf
 Publikums-Sondervermögen  verschmolzen  werden,
 Publikums-Sondervermögen  dürfen  nicht  auf  Spe-
 zial-Sondervermögen verschmolzen  werden.  Die  §§  40,
 40b,  40c  und  40g  sind  auf  Spezial-Sondervermögen
 nur  mit  den  folgenden  Maßgaben  entsprechend  anzu-
 wenden:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  hinsichtlich  §  40b  können  die  Angaben  nach
 dem  dortigen  Absatz  1  Satz  3  Nummer  1  bis  4
 im Verschmelzungsplan  unterbleiben;

 3.  hinsichtlich  §  40c  Absatz  1  kann  eine  Prüfung
 durch  die  Depotbanken  mit  Zustimmung  der
 Anleger  unterbleiben,  der  gesamte  Verschmel-
 zungsvorgang  ist  jedoch  vom  Abschlussprüfer
 zu prüfen;

 4.  §  40g Absatz  4 ist nicht anzuwenden.“

 e)  u n v e r ä n d e r t
 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  §  42  ist  auf  Spezial-Sondervermögen  nicht
 anzuwenden.“

 61.  §  94 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  94
 Rechnungslegung für Spezial-Sondervermögen“.

 b)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  44  Abs.  1  Satz  3  Nr.  1
 bis  4“  durch  die  Angabe  „§  44  Absatz  1  Satz  3
 Nummer 1 bis 4a“ ersetzt.

 c)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  44  Abs.  2“  durch  die
 Angabe  „§  44  Absatz  2  und  §  111  Absatz  1  Satz  4“
 ersetzt.

 62.  §  95 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  nach  Satz  2  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Erfolgt  bei  einem  bereits  angezeigten  Spezial-Son-
 dervermögen  ein  Wechsel  der  Depotbank,  so  ist  dies
 der  Bundesanstalt  unverzüglich  nach  Wirksamwer-
 den der Änderung anzuzeigen.“

 b)  Absatz 5a wird aufgehoben.

 c)  In  Absatz  6  wird  die  Angabe  „§  80  Abs.  3  Satz  1
 und  2“  durch  die  Angabe  „§  80  Absatz  1  Satz  2“  er-
 setzt.

 d)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  Spezial-Sondervermögen  dürfen  nicht  auf
 Publikums-Sondervermögen  verschmolzen  werden,
 Publikums-Sondervermögen  dürfen  nicht  auf  Spe-
 zial-Sondervermögen  verschmolzen  werden.  Die  §§  40
 bis  40c,  40g  und  40h  sind  auf  Spezial-Sondervermö-
 gen  nur  mit  den  folgenden  Maßgaben  entsprechend
 anzuwenden:

 1.  eine  Genehmigung der  Verschmelzung von  Spezial-
 Sondervermögen  gemäß  §  40  durch  die  Bundes-
 anstalt  ist  nicht  erforderlich,  die  Anleger  müssen
 der  Verschmelzung  nach  Vorlage  des  Verschmel-
 zungsplans jedoch zustimmen;

 2.  eine  Prüfung  durch  die  Depotbanken  gemäß
 §  40c  Absatz  1  kann  mit  Zustimmung  der  Anle-
 ger  unterbleiben;

 3.  hinsichtlich  §  40g  Absatz  2  ist  anstelle  der  Zu-
 stimmung  der  Bundesanstalt  die  Zustimmung  der
 Anleger  erforderlich;  §  40g  Absatz  3  ist  nicht
 anzuwenden.“

 e)  Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

 „(8)  Spezial-Sondervermögen  dürfen  nicht  Mas-
 terfonds  oder  Feederfonds  einer  Master-Feeder-
 Struktur  sein,  wenn  Publikums-Sondervermögen
 Masterfonds  oder  Feederfonds  derselben  Master-
 Feeder-Struktur sind.“
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f)  u n v e r ä n d e r t

 65.  u n v e r ä n d e r t

 66.  u n v e r ä n d e r t

 67.  §  99 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 Nummer 5  wird  wie folgt gefasst:

 „5.  u n v e r ä n d e r t

 bb)  u n v e r ä n d e r t
 f)  Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

 „(9)  §  23  Absatz  1  Satz  3,  die  §§  41  und  43  Ab-
 satz  3  bis  5  sowie  die  §§  45  und  68a  sind  auf  Spe-
 zial-Sondervermögen nicht anzuwenden.“

 63.  §  96 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Kapitalanlage-
 gesellschaft“  die  Wörter  „oder  im  Fall  einer  richt-
 linienkonformen  Investmentaktiengesellschaft  eine
 EU-Verwaltungsgesellschaft“ eingefügt.

 b)  In  Satz  3  werden  nach  dem  Wort  „Kapitalanlagege-
 sellschaft“  die  Wörter  „oder  einer  EU-Verwaltungs-
 gesellschaft“ eingefügt.

 c)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

 „§  38  ist  entsprechend  anzuwenden  mit  der  Maßgabe,
 dass  die  Kündigungsfrist  gemäß  §  38  Absatz  1  auch
 für  die  Investmentaktiengesellschaft  gilt.  §  39  ist  ent-
 sprechend  anzuwenden  mit  der  Maßgabe,  dass  das
 Verfügungsrecht  über  das  Gesellschaftsvermögen
 nur  dann  auf  die  Depotbank  zur  Abwicklung  über-
 geht,  wenn  die  Investmentaktiengesellschaft  sich
 nicht  in  eine  selbstverwaltende  Investmentaktien-
 gesellschaft  umwandelt  oder  keine  weitere  Kapital-
 anlagegesellschaft  oder  EU-Verwaltungsgesellschaft
 benennt  und  dies  jeweils  von  der  Bundesanstalt  ge-
 nehmigt  wird.  Die  §§  13  und  13a  gelten  entsprechend
 mit  der  Maßgabe,  dass  an  die  Stelle  des  Wortes  „richt-
 linienkonformes  Sondervermögen“  das  Wort  „richt-
 linienkonforme Investmentaktiengesellschaft“ tritt.“

 64.  §  97 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  4  wird  das  Wort  „sechs“  durch  das  Wort
 „zwei“ ersetzt.

 b)  Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

 „Im  Fall  einer  Antragstellung  für  eine  selbstverwal-
 tende  Investmentaktiengesellschaft  nach  Absatz  1a
 erhöht  sich  die  Frist  des  Satzes  4  auf  sechs  Monate.“

 65.  §  99 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „§  3  Absatz  2  des  Aktiengesetzes  und  §  264d  des
 Handelsgesetzbuchs  sind  auf  Anlageaktien  einer
 fremdverwalteten  Investmentaktiengesellschaft  nicht
 anzuwenden.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 Nummer 5 wie folgt gefasst:

 „5.  an  die  Stelle  des  Wortes  „Vertragsbedin-
 gungen“  treten  die  Wörter  „Satzung  und
 Anlagebedingungen“;“.

 bb)  Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

 „Eine  Investmentaktiengesellschaft  darf  beweg-
 liches  und  unbewegliches  Vermögen  auch  dann
 erwerben,  wenn  es  für  den  Betrieb  der  Invest-
 mentaktiengesellschaft  notwendig  ist  (Invest-
 mentbetriebsvermögen).  Den  Erwerb  darf  sie
 nicht  mit  Kapital  aus  der  Begebung  von  Anla-
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c)  u n v e r ä n d e r t

 68.  u n v e r ä n d e r t

 69.  u n v e r ä n d e r t
 geaktien  bestreiten.  Sie  darf  zudem  Kredite  in
 Höhe  von  bis  zu  10  Prozent  ihres  Gesellschafts-
 vermögens  aufnehmen,  soweit  dies  den  Erwerb
 von  unbeweglichem  Vermögen  ermöglichen
 soll,  das  für  die  Ausübung  ihrer  Tätigkeit  not-
 wendig  ist;  die  Kreditaufnahme  darf  jedoch  zu-
 sammen  mit  der  Kreditaufnahme  gemäß  §  53
 nicht  mehr  als  15  Prozent  des  Gesellschaftsver-
 mögens betragen.“

 c)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Auf  die  Fälle  der  Verschmelzung  einer  Invest-
 mentaktiengesellschaft  auf  eine  andere  Investmentak-
 tiengesellschaft,  ein  Teilgesellschaftsvermögen  einer
 Investmentaktiengesellschaft,  ein  Sondervermögen
 oder  ein  EU-Investmentvermögen  sind  die  Vorschrif-
 ten  des  Umwandlungsgesetzes  zur  Verschmelzung
 anzuwenden,  soweit  sich  aus  den  §§  40,  40f  und  40g
 Absatz  2  bis  5  sowie  §§  40h  und  42a  nichts  anderes
 ergibt.  Die  in  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  bis  8  ent-
 haltenen  Maßgaben  finden  Anwendung.  Die  Satzung
 einer  Investmentaktiengesellschaft  darf  für  die  Zu-
 stimmung  der  Aktionäre  zu  einer  Verschmelzung
 nicht  mehr  als  75  Prozent  der  tatsächlich  abgege-
 benen  Stimmen  der  bei  der  Hauptversammlung  an-
 wesenden oder vertretenen Aktionäre verlangen.“

 66.  Nach §  99 wird folgender §  99a eingefügt:

 „§  99a
 Sondervorschriften für selbstverwaltende

 Investmentaktiengesellschaften

 (1)  §  99  Absatz  3  gilt  für  selbstverwaltende  Invest-
 mentaktiengesellschaften  mit  der  Maßgabe,  dass  da-
 rüber  hinaus  §  9  Absatz  2,  3,  3a,  3b  und  die  nach  §  9
 Absatz  5  erlassene  Rechtsverordnung  sowie  §  9a  Ab-
 satz  1  und  die  nach  §  9a  Absatz  2  erlassene  Rechtsver-
 ordnung entsprechend anzuwenden sind.

 (2)  Die  Kosten  einer  Verschmelzung  dürfen  entspre-
 chend  den  Vorgaben  des  §  40f  nicht  den  Anlageaktio-
 nären zugerechnet werden.“

 67.  §  100 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Die  §§  40  bis  40h  sind  entsprechend  anzuwen-
 den auf die Verschmelzung

 1.  eines  Sondervermögens  auf  eine  Investmentaktien-
 gesellschaft  oder  auf  ein  Teilgesellschaftsvermögen
 einer Investmentaktiengesellschaft,

 2.  eines  Teilgesellschaftsvermögens  einer  Investment-
 aktiengesellschaft  auf  ein  anderes  Teilgesellschafts-
 vermögen derselben Investmentaktiengesellschaft,

 3.  eines  Teilgesellschaftsvermögens  einer  Investment-
 aktiengesellschaft  auf  ein  Teilgesellschaftsvermögen
 einer anderen Investmentaktiengesellschaft,

 4.  eines  Teilgesellschaftsvermögens  einer  Investment-
 aktiengesellschaft  auf  ein  Sondervermögen  oder  ein
 EU-Investmentvermögen oder
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70.  u n v e r ä n d e r t

 71.  u n v e r ä n d e r t

 72.  u n v e r ä n d e r t

 73.  u n v e r ä n d e r t

 74.  u n v e r ä n d e r t

 75.  u n v e r ä n d e r t

 76.  u n v e r ä n d e r t
 5.  eines  EU-Investmentvermögens  auf  eine  richtlinien-
 konforme  Investmentaktiengesellschaft  oder  auf  ein
 Teilgesellschaftsvermögen  einer  richtlinienkonfor-
 men Investmentaktiengesellschaft.

 Die  Satzung  einer  Investmentaktiengesellschaft  darf  für
 die  Zustimmung  der  Aktionäre  zu  einer  Verschmelzung
 nicht  mehr  als  75  Prozent  der  tatsächlich  abgegebenen
 Stimmen  der  bei  der  Hauptversammlung  anwesenden
 oder  vertretenen  Aktionäre  verlangen.  Auf  die  in  Satz  1
 genannten  Fälle  sind  die  Vorschriften  des  Umwand-
 lungsgesetzes nicht anzuwenden.“

 68.  In  §  101  werden  nach  dem  Wort  „Investmentaktien-
 gesellschaft“  die  Wörter  „oder  eines  Teilgesellschafts-
 vermögens“  und  nach  dem  Wort  „Satzung“  die  Wörter
 „oder  Anlagebedingungen“  eingefügt  und  folgender
 Satz angefügt:

 „§  112 Absatz 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.“

 69.  §  103 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  103
 Ausgabe der Aktien“.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 70.  In  §  105  Absatz  2  wird  nach  Satz  2  folgender  Satz  ein-
 gefügt:

 „Unternehmensaktionäre  können  die  Rücknahme  ihrer
 Aktien  jedoch  nur  verlangen,  wenn  alle  Unternehmens-
 aktionäre  zustimmen  und  bezogen  auf  alle  Einlagen  der
 Unternehmensaktionäre  der  Betrag  des  Anfangskapitals
 gemäß  §  96  Absatz  5  Satz  1  nicht  unterschritten  wird;
 im  Fall  einer  fremdverwalteten  Investmentaktiengesell-
 schaft  darf  bezogen  auf  alle  Einlagen  der  Unterneh-
 mensaktionäre  ein  Betrag  von  50  000  Euro  nicht  unter-
 schritten werden.“

 71.  In  §  110  Absatz  2  Satz  2  wird  nach  den  Wörtern  „ver-
 gleichbaren  Vermögensgegenständen  und  Schulden“
 das Wort „(Investmentanlagevermögen)“ eingefügt.

 72.  In  §  110a  Absatz  3  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern
 „Bestimmungen  der  Satzung“  die  Wörter  „und  der  An-
 lagebedingungen“ eingefügt.

 73.  §  111 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Absatz  1  Satz  1  werden  die  folgenden  Sätze
 eingefügt:

 „Dabei  gelten  die  Verweise  in  §  110  Absatz  2  bis  5
 auf  §  44  Absatz  1  nur  in  dem  für  den  Halbjahres-
 bericht  gemäß  §  44  Absatz  2  erforderlichen  Umfang.
 Soweit  eine  Prüfung  oder  prüferische  Durchsicht
 durch  den  Abschlussprüfer  erfolgt,  gilt  §  110a  Ab-
 satz 2 bis 4 entsprechend.“

 b)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „ist  §  110“  durch  die
 Wörter „sind die §§  110 und 110a“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 74.  §  111a wird wie folgt geändert:
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77.  u n v e r ä n d e r t

 78.  u n v e r ä n d e r t

 79.  u n v e r ä n d e r t
 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  37x  des
 Wertpapierhandelsgesetzes“  durch  die  Wörter  „§  37w
 des Wertpapierhandelsgesetzes“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  werden  nach  den  Wörtern  „im  Ver-
 kaufsprospekt“  die  Wörter  „und  den  in  den  wesent-
 lichen Anlegerinformationen“ eingefügt.

 75.  In  §  112  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „Vermö-
 gensgegenstände  nach  §  2  Abs.  4  Nr.  1  bis  4,  7,  10
 und  11“  durch  die  Wörter  „Vermögensgegenstände
 nach  §  2  Absatz  4  Nummer  1  bis  4,  10  und  11  sowie
 Anteile  an  Investmentvermögen  nach  Maßgabe  der
 §§  50,  66,  83,  90g  und  112  sowie  an  entsprechenden
 ausländischen Investmentvermögen“ ersetzt.

 76.  §  117 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „abweichend  von  §  42
 Abs.  1  Satz  1  Halbsatz  1  für  das  Sondervermögen
 lediglich“  und  das  Wort  „ausführlichen“  gestrichen
 und  nach  dem  Wort  „Vertragsbedingungen“  die  Wör-
 ter  „und  die  wesentlichen  Anlegerinformationen“
 eingefügt.

 b)  In  Satz  2  wird  im  einleitenden  Satzteil  das  Wort
 „ausführliche“ gestrichen.

 77.  §  121 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  121
 Verkaufsunterlagen und Hinweispflichten“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Rechtzeitig  vor  Vertragsschluss  sind  dem  am
 Erwerb  eines  Anteils  Interessierten  die  wesentlichen
 Anlegerinformationen  in  der  geltenden  Fassung
 kostenlos  zur  Verfügung  zu  stellen.  Darüber  hinaus
 sind  dem  am  Erwerb  eines  Anteils  Interessierten
 und  dem  Anleger  auf  Verlangen  der  Verkaufspro-
 spekt  sowie  der  letzte  veröffentlichte  Jahres-  und
 Halbjahresbericht  kostenlos  zur  Verfügung  zu  stel-
 len.  Dem  Verkaufsprospekt  sind  die  Vertragsbedin-
 gungen  oder  die  Satzung  beizufügen,  es  sei  denn,
 der  Verkaufsprospekt  enthält  einen  Hinweis,  wo  der
 am  Erwerb  eines  Anteils  Interessierte  oder  der  An-
 leger  diese  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes  kos-
 tenlos  erhalten  kann.  Die  in  den  Sätzen  1  bis  3  ge-
 nannten  Unterlagen  (Verkaufsunterlagen)  sind  dem
 am  Erwerb  eines  Anteils  Interessierten  und  dem  An-
 leger  auf  einem  dauerhaften  Datenträger  oder  einer
 Internetseite  gemäß  Artikel  38  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  583/2010  zur  Verfügung  zu  stellen;  der  am  Er-
 werb  eines  Anteils  Interessierte  und  der  Anleger
 können  jederzeit  verlangen,  die  Verkaufsunterlagen
 kostenlos  in  Papierform  zu  erhalten.  Zusätzlich  ist
 eine  jeweils  geltende  Fassung  der  wesentlichen  An-
 legerinformationen  auf  der  Internetseite  der  Kapi-
 talanlagegesellschaft,  der  ausländischen  Investment-
 gesellschaft  oder  der  EU-Investmentgesellschaft  zu-
 gänglich  zu  machen.  Der  am  Erwerb  eines  Anteils
 Interessierte  ist  darauf  hinzuweisen,  wo  im  Gel-
 tungsbereich  des  Gesetzes  und  auf  welche  Weise  er
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80.  §  122 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Für  nach  §  132  zum  Vertrieb  angezeigte  EU-
 Investmentanteile  hat  die  EU-Investmentgesellschaft
 oder  die  Kapitalanlagegesellschaft  folgende  Unterla-
 gen  und  Angaben  im  Geltungsbereich  dieses  Geset-
 zes  in  deutscher  Sprache  oder  in  einer  in  internatio-
 nalen  Finanzkreisen  üblichen  Sprache  zu  veröffent-
 lichen:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t

 5.  u n v e r ä n d e r t

 6.  u n v e r ä n d e r t

 Die  wesentlichen  Anlegerinformationen  gemäß  Ar-
 tikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG  sind  ohne  Ände-
 rung  gegenüber  der  im  Herkunftsstaat  verwendeten
 Fassung  in  deutscher  Sprache  zu  veröffentlichen.
 Die  in  den  Sätzen  1  und  2  beschriebenen  Anfor-
 derungen  gelten  auch  für  jegliche  Änderungen  der
 genannten  Informationen  und  Unterlagen.  Für  die
 Häufigkeit  der  Veröffentlichungen  von  Ausgabe-
 und  Rücknahmepreis  gelten  die  Vorschriften  des
 Herkunftsstaates  des  EU-Investmentvermögens  ent-
 sprechend.  Die  Anleger  sind  entsprechend  §  42a
 mittels  eines  dauerhaften  Datenträgers  zu  unterrich-
 ten über
 die  Verkaufsunterlagen  kostenlos  erhalten  kann.
 Dem  Erwerber  ist  eine  Durchschrift  des  Antrags  auf
 Vertragsabschluss  auszuhändigen  oder  eine  Kaufab-
 rechnung  zu  übersenden,  die  jeweils  einen  Hinweis
 auf  die  Höhe  des  Ausgabeaufschlags  und  des  Rück-
 nahmeabschlags  und  eine  Belehrung  über  das  Recht
 des  Käufers  zum  Widerruf  nach  §  126  enthalten
 müssen.“

 c)  Nach  Absatz  1  wird  folgender  neuer  Absatz  2  einge-
 fügt:

 „(2)  Dem  am  Erwerb  eines  Anteils  an  einem  Fee-
 derfonds  Interessierten  und  dem  Anleger  eines  Fee-
 derfonds  sind  auch  der  Verkaufsprospekt  sowie  Jah-
 res-  und  Halbjahresbericht  des  Masterfonds  auf
 Verlangen  kostenlos  in  Papierform  zur  Verfügung
 zu  stellen.  Soweit  eine  Master-Feeder-Vereinbarung
 gemäß  §  45b  Absatz  1  abgeschlossen  wurde,  ist
 diese  den  Anlegern  des  Feederfonds  und  des  Mas-
 terfonds  auf  Verlangen  kostenlos  zur  Verfügung  zu
 stellen.“

 d)  In  Absatz  4  Satz  2  wird  das  Wort  „ausführlichen“
 gestrichen.

 78.  §  122 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Für  nach  §  132  zum  Vertrieb  angezeigte  EU-
 Investmentanteile  hat  die  EU-Investmentgesellschaft
 oder  die  Kapitalanlagegesellschaft  folgende  Unterla-
 gen  und  Angaben  im  Geltungsbereich  dieses  Geset-
 zes  in  deutscher  Sprache  oder  in  einer  in  internatio-
 nalen  Finanzkreisen  üblichen  Sprache  zu  veröffent-
 lichen:

 1.  den  Jahresbericht  für  den  Schluss  eines  jeden
 Geschäftsjahres,

 2.  den Halbjahresbericht,

 3.  den Verkaufsprospekt,

 4.  die Vertragsbedingungen oder die Satzung,

 5.  die  Ausgabe-  und  Rücknahmepreise  der  Anteile
 sowie

 6.  sonstige  Unterlagen  und  Angaben,  die  in  dem
 Herkunftsstaat  des  EU-Investmentvermögens  zu
 veröffentlichen sind.

 Die  wesentlichen  Anlegerinformationen  gemäß  Ar-
 tikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG  sind  ohne  Ände-
 rung  gegenüber  der  im  Herkunftsstaat  verwendeten
 Fassung  in  deutscher  Sprache  zu  veröffentlichen.
 Die  in  den  Sätzen  1  und  2  beschriebenen  Anfor-
 derungen  gelten  auch  für  jegliche  Änderungen  der
 genannten  Informationen  und  Unterlagen.  Für  die
 Häufigkeit  der  Veröffentlichungen  von  Ausgabe-
 und  Rücknahmepreis  gelten  die  Vorschriften  des
 Herkunftsstaates  des  EU-Investmentvermögens  ent-
 sprechend.  Die  Anleger  sind  entsprechend  §  42a
 mittels  eines  dauerhaften  Datenträgers  zu  unterrich-
 ten über



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 71 – Drucksache 17/5403

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  Änderungen  der  Vertragsbedingungen,  die  mit
 den  bisherigen  Anlagegrundsätzen  nicht  ver-
 einbar  sind,  die  wesentliche  Anlegerrechte
 berühren  oder  die  Vergütungen  und  Aufwen-
 dungserstattungen  betreffen,  die  aus  dem  In-
 vestmentvermögen  entnommen  werden  kön-
 nen,  einschließlich  der  Hintergründe  der  Ände-
 rungen  sowie  der  Rechte  der  Anleger  in  einer
 verständlichen  Art  und  Weise;  dabei  ist  mitzutei-
 len,  wo  und  auf  welche  Weise  weitere  Informa-
 tionen hierzu erlangt werden können,

 4.  u n v e r ä n d e r t

 5.  u n v e r ä n d e r t

 b)  u n v e r ä n d e r t

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  u n v e r ä n d e r t

 cc)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Die  Anleger  sind  zudem  entsprechend  §  42a
 mittels  eines  dauerhaften  Datenträgers  über
 Änderungen  der  Vertragsbedingungen,  die
 mit  den  bisherigen  Anlagegrundsätzen  nicht
 vereinbar  sind,  die  wesentliche  Anleger-
 rechte  berühren  oder  die  Vergütungen  und
 Aufwendungserstattungen  betreffen,  die  aus
 dem  Investmentvermögen  entnommen  wer-
 den  können,  einschließlich  der  Hintergründe
 1.  die  Aussetzung  der  Rücknahme  der  Anteile  eines
 Investmentvermögens,

 2.  die  Kündigung  der  Verwaltung  eines  Invest-
 mentvermögens oder dessen Abwicklung,

 3.  die  wesentlichen  Inhalte  von  vorgesehenen  Än-
 derungen  der  Vertragsbedingungen  und  ihre  Hin-
 tergründe  sowie  über  ihre  Rechte  in  einer  ver-
 ständlichen  Art  und  Weise;  dabei  ist  mitzuteilen,
 wo  und  auf  welche  Weise  weitere  Informationen
 hierzu erlangt werden können,

 4.  die  Verschmelzung  von  Investmentvermögen  in
 Form  von  Verschmelzungs-informationen,  die
 gemäß  Artikel  43  der  Richtlinie  2009/65/EG  zu
 erstellen sind, und

 5.  die  Umwandlung  eines  Investmentvermögens  in
 einen  Feederfonds  oder  die  Änderung  eines  Mas-
 terfonds  in  Form  von  Informationen,  die  gemäß
 Artikel  64  der  Richtlinie  2009/65/EG  zu  erstel-
 len sind.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Übersetzungen  von  wesentlichen  Anleger-
 informationen  und  Unterlagen  gemäß  Absatz  1  Satz  1
 müssen  unter  der  Verantwortung  der  ausländischen
 Investmentgesellschaft,  der  EU-Investmentgesell-
 schaft  oder  bei  Verwaltung  eines  EU-Investment-
 vermögens  in  Vertragsform  durch  die  Kapitalanla-
 gegesellschaft  erstellt  werden  und  den  Inhalt  der
 ursprünglichen  Informationen  richtig  und  vollstän-
 dig wiedergeben.“

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  einleitenden  Satzteil  wird  das  Wort  „EG-In-
 vestmentanteile“  jeweils  durch  das  Wort  „EU-
 Investmentanteile“ ersetzt.

 bb)  In  Nummer  3  werden  nach  den  Wörtern  „im
 Geltungsbereich  dieses  Gesetzes“  die  Wörter
 „oder  in  den  im  Verkaufsprospekt  bezeichneten
 elektronischen Informationsmedien“ eingefügt.

 cc)  In  Nummer  4  werden  nach  den  Wörtern  „elek-
 tronischen  Informationsmedium“  ein  Semiko-
 lon  und  die  Wörter  „die  Anleger  sind  hierüber
 entsprechend  §  42a  mittels  eines  dauerhaften
 Datenträgers zu unterrichten“ eingefügt.
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der  Änderungen  und  der  Rechte  der  Anleger
 in  einer  verständlichen  Art  und  Weise  zu  un-
 terrichten;  dabei  ist  mitzuteilen,  wo  und  auf
 welche  Weise  weitere  Informationen  hierzu
 erlangt werden können.“

 d)  u n v e r ä n d e r t

 81.  u n v e r ä n d e r t

 82.  u n v e r ä n d e r t
 d)  In  Absatz  3  wird  das  Wort  „EG-Investmentanteile“
 durch das Wort „EU-Investmentanteile“ ersetzt.

 79.  §  123 wird wie folgt gefasst:

 „§  123
 Maßgebliche Sprachfassung

 (1)  Sämtliche  Veröffentlichungen  und  Werbeschrif-
 ten,  die  sich  auf  Anteile  an  einem  inländischen  Invest-
 mentvermögen  oder  auf  ausländische  Investmentan-
 teile,  die  keine  EU-Investmentanteile  sind,  beziehen,
 sind  in  deutscher  Sprache  abzufassen  oder  mit  einer
 deutschen  Übersetzung  zu  versehen.  Dabei  ist  der  deut-
 sche  Wortlaut  der  in  §  121  Absatz  1  genannten  Unter-
 lagen  und  der  in  Satz  1  genannten  Unterlagen  und  Ver-
 öffentlichungen maßgeblich.

 (2)  Bei  EU-Investmentanteilen  ist  der  deutsche
 Wortlaut  der  wesentlichen  Anlegerinformationen  für
 die  Prospekthaftung  nach  §  127  maßgeblich;  für  die  üb-
 rigen  in  §  122  Absatz  1  Satz  1  genannten  Unterlagen  ist
 die  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes  veröffentlichte
 Sprachfassung  zu  Grunde  zu  legen.  Erfolgt  die  Veröf-
 fentlichung  auch  in  deutscher  Sprache,  so  ist  der  deut-
 sche Wortlaut maßgeblich.“

 80.  §  124 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem  Absatz  1  wird  folgender  neuer  Absatz  1  voran-
 gestellt:

 „(1)  Werbung  muss  eindeutig  als  solche  erkenn-
 bar  sein.  Sie  muss  redlich  und  eindeutig  sein  und
 darf  nicht  irreführend  sein.  Insbesondere  darf  Wer-
 bung,  die  eine  Aufforderung  zum  Erwerb  von  An-
 teilen  eines  inländischen  Investmentvermögens,
 EU-Investmentanteilen  oder  ausländischen  Invest-
 mentanteilen  und  spezifische  Informationen  darüber
 enthält,  keine  Aussagen  treffen,  die  im  Widerspruch
 zu  Informationen  des  Verkaufsprospekts  und  den  in
 §  42  Absatz  2,  Artikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG
 oder  §  137  Absatz  2  genannten  wesentlichen  Anle-
 gerinformationen  stehen  oder  die  Bedeutung  dieser
 Informationen  herabstufen.  Bei  schriftlicher  Wer-
 bung  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  ein  Verkaufs-
 prospekt  existiert,  und  dass  die  in  §  42  Absatz  2
 oder  Artikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG  genann-
 ten  wesentlichen  Anlegerinformationen  verfügbar
 sind.  Dabei  ist  anzugeben,  wo  und  in  welcher  Spra-
 che  diese  Informationen  oder  Unterlagen  für  den
 Anleger  oder  den  am  Erwerb  eines  Anteils  Interes-
 sierten  erhältlich  sind  und  welche  Zugangsmöglich-
 keiten bestehen.“

 b)  Der  bisherige  Absatz  1  wird  Absatz  1a  und  in  sei-
 nem  Satz  5  wird  das  Wort  „EG-Investmentanteile“
 durch das Wort „EU-Investmentanteile“ ersetzt.

 c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
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83.  u n v e r ä n d e r t
 „(2a)  Jede  Werbung  für  einen  Feederfonds  in
 Textform  muss  einen  Hinweis  enthalten,  dass  dieser
 dauerhaft  mindestens  85  Prozent  seines  Vermögens
 in Anteile eines Masterfonds anlegt.“

 d)  In  Absatz  4  Satz  3  wird  das  Wort  „EG-Investment-
 anteilen“  durch  das  Wort  „EU-Investmentanteilen“
 ersetzt.

 81.  §  127 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  127
 Prospekthaftung und Haftung

 für die wesentlichen Anlegerinformationen“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  jeweils  die  Wörter  „ausführ-
 lichen oder vereinfachten“ gestrichen.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „der  Verkaufspro-
 spekte“  durch  die  Wörter  „des  Verkaufspro-
 spekts“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Sind  in  den  wesentlichen  Anlegerinformatio-
 nen  enthaltene  Angaben  irreführend,  unrichtig  oder
 nicht  mit  den  einschlägigen  Stellen  des  Verkaufs-
 prospekts  vereinbar,  so  kann  derjenige,  der  auf
 Grund  der  wesentlichen  Anlegerinformationen  An-
 teile  gekauft  hat,  von  der  Kapitalanlagegesellschaft
 oder  ausländischen  Investmentgesellschaft  und  von
 demjenigen,  der  diese  Anteile  im  eigenen  Namen
 gewerbsmäßig  verkauft  hat,  als  Gesamtschuldner
 Übernahme  der  Anteile  gegen  Erstattung  des  von
 ihm  gezahlten  Betrages  verlangen.  Ist  der  Käufer  in
 dem  Zeitpunkt,  in  dem  er  von  der  Fehlerhaftigkeit
 der  wesentlichen  Anlegerinformationen  Kenntnis
 erlangt  hat,  nicht  mehr  Inhaber  des  Anteils,  so  kann
 er  die  Zahlung  des  Betrages  verlangen,  um  den  der
 von  ihm  gezahlte  Betrag  den  Rücknahmepreis  des
 Anteils im Zeitpunkt der Veräußerung übersteigt.“

 d)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „nach  Ab-
 satz  1“  die  Wörter  „oder  nach  Absatz  2“  einge-
 fügt  und  die  Wörter  „der  Verkaufsprospekte“
 durch  die  Wörter  „des  Verkaufsprospekts  oder
 die  Unrichtigkeit  der  wesentlichen  Anlegerinfor-
 mationen“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „nach  Ab-
 satz  1“  die  Wörter  „oder  nach  Absatz  2“  einge-
 fügt  und  die  Wörter  „der  Verkaufsprospekte“
 durch  die  Wörter  „des  Verkaufsprospekts  oder
 die  Unrichtigkeit  der  wesentlichen  Anlegerinfor-
 mationen“ ersetzt.

 e)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „nach  Ab-
 satz  1“  die  Wörter  „oder  nach  Absatz  2“  einge-
 fügt  und  die  Wörter  „der  Verkaufsprospekte“
 durch  die  Wörter  „des  Verkaufsprospekts  oder
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 die  Unrichtigkeit  der  wesentlichen  Anlegerinfor-
 mationen“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „nach  Ab-
 satz  1“  die  Wörter  „oder  nach  Absatz  2“  einge-
 fügt  und  die  Wörter  „der  Verkaufsprospekte“
 durch  die  Wörter  „des  Verkaufsprospekts  oder
 die  Unrichtigkeit  der  wesentlichen  Anlegerinfor-
 mationen“ ersetzt.

 f)  Absatz 5 wird aufgehoben.

 82.  §  128 wird wie folgt gefasst:

 „§  128
 Anzeigepflicht

 (1)  Beabsichtigt  eine  Kapitalanlagegesellschaft,  An-
 teile  an  einem  von  ihr  verwalteten  richtlinienkonformen
 Sondervermögen  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der
 Europäischen  Union  oder  in  einem  anderen  Vertrags-
 staat  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum  im  Publikum  zu  vertreiben,  hat  sie  dies  der
 Bundesanstalt  mit  einem  Anzeigeschreiben  gemäß  An-
 hang  I  der  Verordnung  (EU)  Nr.  584/2010  in  einer  in
 internationalen  Finanzkreisen  gebräuchlichen  Sprache
 anzuzeigen,  soweit  nicht  die  Verwendung  einer  Amts-
 sprache  beider  Mitgliedstaaten  vereinbart  wurde.  Der
 Anzeige sind in jeweils geltender Fassung beizufügen:

 1.  die  Vertragsbedingungen,  der  Verkaufsprospekt  so-
 wie  der  letzte  Jahresbericht  und  der  anschließende
 Halbjahresbericht,

 2.  die  wesentlichen  Anlegerinformationen  gemäß  §  42
 Absatz 2.

 Die  nach  Satz  2  Nummer  1  beizufügenden  Unterlagen
 sind entweder zu übersetzen

 1.  in die Amtssprache des Aufnahmestaates,

 2.  in eine der Amtssprachen des Aufnahmestaates,

 3.  in  eine  von  den  zuständigen  Stellen  des  Aufnahme-
 staates akzeptierte Sprache oder

 4.  in  eine  in  internationalen  Finanzkreisen  gebräuchli-
 chen Sprache.

 Die  wesentlichen  Anlegerinformationen  sind  in  der
 Amtssprache  oder  in  einer  der  Amtssprachen  des  Auf-
 nahmestaates  oder  in  einer  von  den  zuständigen  Stellen
 des  Aufnahmestaates  akzeptierten  Sprache  vorzulegen.
 Übersetzungen  sind  in  der  Verantwortung  der  Kapital-
 anlagegesellschaft  zu  erstellen  und  müssen  den  Inhalt
 der  ursprünglichen  Informationen  richtig  und  vollstän-
 dig wiedergeben.

 (2)  Die  Bundesanstalt  prüft,  ob  die  gemäß  Absatz  1
 übermittelten  Unterlagen  vollständig  sind.  Fehlende
 Angaben  und  Unterlagen  fordert  die  Bundesanstalt  in-
 nerhalb  von  zehn  Arbeitstagen  als  Ergänzungsanzeige
 an.  Die  Ergänzungsanzeige  ist  der  Bundesanstalt  inner-
 halb  von  sechs  Monaten  nach  der  Erstattung  der  An-
 zeige  oder  der  letzten  Ergänzungsanzeige  einzureichen;
 anderenfalls  ist  eine  Übermittlung  der  Anzeige  nach
 Absatz  3  ausgeschlossen.  Die  Frist  nach  Satz  3  ist  eine
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 Ausschlussfrist.  Eine  erneute  Anzeige  ist  jederzeit  mög-
 lich.

 (3)  Spätestens  zehn  Arbeitstage  nach  Eingang  der
 vollständigen  Anzeige  bei  der  Bundesanstalt  übermit-
 telt  sie  den  zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates
 diese  Anzeige  sowie  eine  Bescheinigung  gemäß  An-
 hang  II  der  Verordnung  (EU)  Nr.  584/2010,  dass  es  sich
 um  ein  richtlinienkonformes  Sondervermögen  handelt.
 Das  Anzeigeschreiben  und  die  Bescheinigung  sind  den
 zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates  in  einer  in
 internationalen  Finanzkreisen  gebräuchlichen  Sprache
 zu  übermitteln,  soweit  nicht  die  Verwendung  einer
 Amtssprache  beider  Mitgliedstaaten  vereinbart  wurde.
 Die  Bundesanstalt  benachrichtigt  die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  oder  die  EU-Verwaltungsgesellschaft  un-
 mittelbar  über  die  Übermittlung.  Die  Kapitalanlage-
 gesellschaft  kann  ihre  Anteile  ab  dem  Datum  dieser
 Benachrichtigung  im  Aufnahmestaat  auf  den  Markt
 bringen.  Die  näheren  Inhalte,  Form  und  Gestaltung  des
 Anzeigeverfahrens  bestimmen  sich  nach  den  Artikeln  1
 bis 5 der Verordnung (EU) Nr. 584/2010.

 (4)  Unbeschadet  der  Anzeige  nach  Absatz  1  stellt  die
 Bundesanstalt  auf  Antrag  der  Kapitalanlagegesellschaft
 eine  Bescheinigung  gemäß  Anhang  II  der  Verordnung
 (EU)  Nr.  584/2010  aus,  dass  die  Vorschriften  der  Richt-
 linie 2009/65/EG erfüllt sind.

 (5)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  das  Anzeige-
 schreiben  nach  Absatz  1  Satz  1  und  die  in  Absatz  1
 Satz  2  genannten  Unterlagen  über  das  Melde-  und  Ver-
 öffentlichungssystem der Bundesanstalt zu übermitteln.

 (6)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  durch
 Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung  des  Bun-
 desrates  bedarf,  nähere  Bestimmungen  über  Art,  Um-
 fang  und  Form  der  einzureichenden  Unterlagen  nach
 Absatz  5  und  über  die  zulässigen  Datenträger  und
 Übertragungswege  erlassen.  Das  Bundesministerium  der
 Finanzen  kann  die  Ermächtigung  durch  Rechtsverord-
 nung auf die Bundesanstalt übertragen.“

 83.  §  129 wird wie folgt gefasst:

 „§  129
 Veröffentlichungspflichten

 (1)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  sämtliche  in
 §  128  Absatz  1  genannten  Unterlagen  sowie  deren  Än-
 derungen  auf  ihrer  Internetseite  oder  einer  Internetseite,
 die  sie  im  Anzeigeschreiben  gemäß  Anhang  I  der  Ver-
 ordnung  (EU)  Nr.  584/2010  genannt  hat,  zu  veröffent-
 lichen.  Sie  hat  den  zuständigen  Stellen  des  Aufnahme-
 staates Zugang zu dieser Internetseite zu gewähren.

 (2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  die  veröffent-
 lichten  Unterlagen  und  Übersetzungen  auf  dem  neues-
 ten  Stand  zu  halten.  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat
 die  zuständigen  Stellen  des  Aufnahmestaates  auf  elek-
 tronischem  Wege  über  jede  Änderung  an  den  in  §  128
 Absatz  1  genannten  Unterlagen  sowie  darüber,  wo
 diese  Unterlagen  im  Internet  verfügbar  sind,  zu  unter-
 richten.  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  hierbei  ent-
 weder  die  Änderungen  oder  Aktualisierungen  zu  be-
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 schreiben  oder  eine  geänderte  Fassung  des  jeweiligen
 Dokuments  als  Anlage  in  einem  gebräuchlichen  elek-
 tronischen Format beizufügen.

 (3)  Sollten  sich  die  im  Anzeigeschreiben  nach  Ab-
 satz  1  Satz  1  mitgeteilten  Vorkehrungen  für  die  Ver-
 marktung  gemäß  Anhang  I  Teil  B  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  584/2010  oder  die  vertriebenen  Anteilklassen  än-
 dern,  hat  die  Kapitalanlagegesellschaft  dies  den  zustän-
 digen  Stellen  des  Aufnahmestaates  vor  Umsetzung  der
 Änderung in Textform mitzuteilen.“

 84.  Nach §  129 wird Abschnitt 3 wie folgt gefasst:

 „ A b s c h n i t t  3
 Ö f f e n t l i c h e r  Ve r t r i e b  v o n

 E U - I n v e s t m e n t a n t e i l e n
 i m  G e l t u n g s b e r e i c h  d i e s e s  G e s e t z e s

 §  130
 Auf den öffentlichen Vertrieb

 von EU-Investmentanteilen anwendbare Vorschriften

 (1)  Auf  den  öffentlichen  Vertrieb  von  EU-Invest-
 mentanteilen  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes  sind
 die  Vorschriften  dieses  Abschnitts  und  die  Vorschriften
 des  Abschnitts  1,  soweit  sie  auf  EU-Investmentanteile
 Anwendung finden, anzuwenden.

 (2)  Die  Bundesanstalt  veröffentlicht  auf  ihrer  Inter-
 netseite  gemäß  Artikel  30  der  Richtlinie  2010/44/EU
 die  Anforderungen,  die  bei  öffentlichem  Vertrieb  von
 EU-Investmentanteilen  im  Geltungsbereich  dieses  Ge-
 setzes zu beachten sind.

 §  131
 Pflichten bei öffentlichem Vertrieb

 von EU-Investmentanteilen im Inland

 (1)  Die  EU-Investmentgesellschaft  oder  die  Kapital-
 anlagegesellschaft  muss  für  den  öffentlichen  Vertrieb
 von  EU-Investmentanteilen  unter  Einhaltung  der  deut-
 schen  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  sämtliche
 Vorkehrungen  treffen,  die  erforderlich  sind,  um  sicher-
 zustellen,  dass  Zahlungen  an  die  Anteilinhaber  im
 Inland  geleistet  werden  und  Rückkauf  und  Rücknah-
 me  der  Anteile  im  Inland  erfolgen.  Sie  hat  mindestens
 ein  inländisches  Kreditinstitut  oder  eine  inländische
 Zweigniederlassung  eines  Kreditinstituts  mit  Sitz  im
 Ausland  zu  benennen,  über  welche  die  Zahlungen,  die
 für  die  Anleger  bestimmt  sind,  geleitet  werden  und  über
 welche  die  Rücknahme  von  Anteilen  durch  die  EU-In-
 vestmentgesellschaft  oder  die  Kapitalanlagegesellschaft
 abgewickelt  werden  kann,  soweit  die  EU-Investment-
 anteile  zumindest  teilweise  als  gedruckte  Einzelurkun-
 den ausgegeben werden.

 (2)  Die  EU-Investmentgesellschaft  oder  Kapitalanla-
 gegesellschaft,  die  EU-Investmentanteile  im  Inland  ver-
 treibt,  hat  sicherzustellen,  dass  die  Anleger  im  Gel-
 tungsbereich  dieses  Gesetzes  alle  Informationen  und
 Unterlagen  sowie  Änderungen  dieser  Informationen
 und  Unterlagen  erhalten,  die  sie  gemäß  Kapitel  IX  der
 Richtlinie  2009/65/EG  den  Anlegern  im  Herkunftsstaat
 des EU-Investmentvermögens liefern muss.
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(3)  Angaben  über  die  nach  den  Absätzen  1  und  2  ge-
 troffenen  Maßnahmen  sind  in  den  Verkaufsprospekt
 aufzunehmen,  der  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes
 verbreitet  ist.  Bei  Umbrella-Konstruktionen  mit  min-
 destens  einem  Teilfonds,  dessen  Anteile  im  Geltungs-
 bereich  dieses  Gesetzes  öffentlich  vertrieben  werden
 dürfen,  und  mindestens  einem  weiteren  Teilfonds,  für
 den  keine  Anzeige  nach  §  132  erstattet  wurde,  ist  druck-
 technisch  herausgestellt  an  hervorgehobener  Stelle  da-
 rauf  hinzuweisen,  dass  für  die  weiteren  Teilfonds  keine
 Anzeige  erstattet  wurde  und  Anteile  dieser  Teilfonds
 im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes  nicht  öffentlich
 vertrieben  werden  dürfen;  diese  weiteren  Teilfonds  sind
 namentlich zu bezeichnen.

 §  132
 Anzeige von EU-Investmentanteilen
 zum öffentlichen Vertrieb im Inland

 (1)  Beabsichtigt  eine  EU-Investmentgesellschaft  oder
 die  Kapitalanlagegesellschaft  im  Geltungsbereich  die-
 ses  Gesetzes  EU-Investmentanteile  öffentlich  zu  ver-
 treiben,  prüft  die  Bundesanstalt,  ob  die  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  des  EU-Investmentvermö-
 gens folgende Unterlagen übermittelt haben:

 1.  das  Anzeigeschreiben  gemäß  Anhang  I  der  Verord-
 nung (EU) Nr. 584/2010,

 2.  die  Bescheinigung  gemäß  Anhang  II  der  Verord-
 nung  (EU)  Nr.  584/2010,  dass  es  sich  um  ein  EU-In-
 vestmentvermögen handelt,

 3.  die  Vertragsbedingungen  oder  die  Satzung  des  EU-
 Investmentvermögens,  den  Verkaufsprospekt  sowie
 den  letzten  Jahresbericht  und  den  anschließenden
 Halbjahresbericht  gemäß  Artikel  93  Absatz  2  Buch-
 stabe a der Richtlinie 2009/65/EG,

 4.  die  in  Artikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG  genann-
 ten wesentlichen Anlegerinformationen.

 Der  öffentliche  Vertrieb  kann  aufgenommen  werden,
 wenn  die  EU-Investmentgesellschaft  oder  die  Kapital-
 anlagegesellschaft  von  der  zuständigen  Stelle  des  Her-
 kunftsstaates  des  EU-Investmentvermögens  über  diese
 Übermittlung  unterrichtet  wurde.  Die  näheren  Inhalte,
 Form  und  Gestaltung  des  Anzeigeverfahrens  bestimmen
 sich  nach  den  Artikeln  1  bis  5  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  584/2010.

 (2)  Die  in  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3  genannten  Un-
 terlagen  sind  entweder  in  einer  deutschen  Übersetzung
 oder  in  einer  Übersetzung  in  eine  in  internationalen
 Finanzkreisen  gebräuchliche  Sprache  vorzulegen.  Die
 in  Absatz  1  Satz  1  Nummer  4  genannten  wesentlichen
 Anlegerinformationen  sind  in  deutscher  Sprache  vor-
 zulegen.  Übersetzungen  sind  in  der  Verantwortung  der
 EU-Investmentgesellschaft  oder  der  Kapitalanlagegesell-
 schaft  zu  erstellen  und  müssen  den  Inhalt  der  ursprüng-
 lichen  Informationen  richtig  und  vollständig  wieder-
 geben.  Soweit  die  Bundesanstalt  und  die  zuständige
 Stelle  des  Herkunftsstaates  nicht  vereinbart  haben,  dass
 das  Anzeigeschreiben  gemäß  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 und  die  Bescheinigung  gemäß  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2
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in  einer  Amtssprache  beider  Mitgliedstaaten  übermittelt
 werden  können,  sind  diese  in  einer  in  internationalen
 Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache vorzulegen.

 (3)  Die  Bundesanstalt  verlangt  im  Rahmen  des  An-
 zeigeverfahrens  keine  zusätzlichen  Unterlagen,  Zerti-
 fikate  oder  Informationen,  die  nicht  in  Artikel  93  der
 Richtlinie 2009/65/EG vorgesehen sind.

 (4)  Die  EU-Investmentgesellschaft  oder  die  Kapital-
 anlagegesellschaft  hat  die  Bundesanstalt  über  Änderun-
 gen  der  Vertragsbedingungen  oder  der  Satzung,  des
 Verkaufsprospekts,  des  Jahresberichts,  des  Halbjahres-
 berichts  und  der  wesentlichen  Anlegerinformationen
 gemäß  Artikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG  jeweils
 unverzüglich  zu  unterrichten  sowie  darüber,  wo  diese
 Unterlagen  in  elektronischer  Form  verfügbar  sind.  Für
 diese  Zwecke  hat  die  Bundesanstalt  eine  E-Mail-
 Adresse  anzugeben,  an  die  die  Aktualisierungen  und
 Änderungen  sämtlicher  in  Satz  1  genannter  Unterlagen
 übermittelt  werden  müssen.  Die  EU-Investmentgesell-
 schaft  oder  die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  bei  der
 Übersendung  entweder  die  Änderungen  oder  Aktuali-
 sierungen  zu  beschreiben  oder  eine  geänderte  Fassung
 des  jeweiligen  Dokuments  als  Anlage  in  einem  ge-
 bräuchlichen elektronischen Format beizufügen.

 (5)  Im  Fall  einer  Änderung  der  Informationen  über
 die  im  Anzeigeschreiben  gemäß  Artikel  93  Absatz  1
 der  Richtlinie  2009/65/EG  mitgeteilten  Modalitäten  der
 Vermarktung  oder  einer  Änderung  der  vertriebenen
 Anteilklassen  teilt  die  EU-Investmentgesellschaft  oder
 die  Kapitalanlagegesellschaft  der  Bundesanstalt  vor
 Umsetzung  der  Änderung  diese  Änderung  in  Textform
 mit.

 §  133
 Untersagung und Einstellung des öffentlichen Vertriebs

 (1)  Die  Bundesanstalt  ist  befugt,  zum  Schutz  der  An-
 leger  alle  Maßnahmen  zu  ergreifen,  die  erforderlich  und
 geeignet  sind,  einschließlich  einer  Untersagung  des  öf-
 fentlichen Vertriebs, wenn

 1.  Art  und  Weise  des  öffentlichen  Vertriebs  gegen
 sonstige  Vorschriften  des  deutschen  Rechts  versto-
 ßen,

 2.  die  Verpflichtungen  nach  §  131  nicht  oder  nicht
 mehr erfüllt sind.

 (2)  Hat  die  Bundesanstalt  hinreichende  Anhalts-
 punkte  für  die  Annahme,  dass  eine  EU-Investmentge-
 sellschaft  oder  die  Kapitalanlagegesellschaft,  die  EU-
 Investmentanteile  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes
 vertreibt,  gegen  Vorschriften  dieses  Gesetzes  verstößt,
 und  hat  die  Bundesanstalt  keine  Befugnisse  nach  Ab-
 satz  1,  so  teilt  sie  ihre  Erkenntnisse  den  zuständigen
 Stellen  des  Herkunftsstaates  des  EU-Investmentvermö-
 gens  mit  und  fordert  diese  auf,  geeignete  Maßnahmen
 zu ergreifen.

 (3)  Wenn  Verstöße  gegen  Vorschriften  dieses  Geset-
 zes  durch  die  Maßnahmen  der  zuständigen  Stellen  des
 Herkunftsstaates  des  EU-Investmentvermögens  nicht
 beendet  werden  oder  wenn  sich  diese  Maßnahmen  als
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nicht  geeignet  oder  als  unzulänglich  erweisen,  ist  die
 Bundesanstalt befugt,

 1.  nach  Unterrichtung  der  zuständigen  Stellen  des  Her-
 kunftsstaates  des  EU-Investmentvermögens  im  Rah-
 men  ihrer  Aufsicht  und  Überwachung  der  Vor-
 schriften  des  Ersten  und  Dritten  Abschnitts  dieses
 Kapitels  zum  Schutz  der  Anleger  alle  Maßnahmen
 zu  ergreifen,  die  erforderlich  und  geeignet  sind,  ein-
 schließlich  einer  Untersagung  des  weiteren  öffent-
 lichen Vertriebs;

 2.  die  Angelegenheit  erforderlichenfalls  dem  durch  den
 Beschluss  2009/77/EG  der  Kommission  vom  23.  Ja-
 nuar  2009  zur  Einsetzung  des  Ausschusses  der  euro-
 päischen  Wertpapierregulierungsbehörden  (ABl.  L  25
 vom  29.1.2009,  S.  18)  eingesetzten  Ausschuss  der
 europäischen  Wertpapierregulierungsbehörden  mitzu-
 teilen.

 Maßnahmen  gemäß  Satz  1  Nummer  1  und  2  sind  auch
 zu  ergreifen,  wenn  der  Herkunftsstaat  des  EU-Invest-
 mentvermögens  nicht  innerhalb  einer  angemessenen
 Frist  Maßnahmen  ergreift  und  die  EU-Investmentge-
 sellschaft  oder  Kapitalanlagegesellschaft,  die  Anteile
 dieses  EU-Investmentvermögens  im  Geltungsbereich
 dieses  Gesetzes  vertreibt,  deshalb  weiterhin  auf  eine
 Weise  tätig  ist,  die  den  Interessen  der  Anleger  im  Gel-
 tungsbereich  dieses  Gesetzes  eindeutig  zuwiderläuft.
 Die  Europäische  Kommission  ist  unverzüglich  über
 jede  nach  Satz  1  Nummer  1  ergriffene  Maßnahme  zu
 unterrichten.

 (4)  Widerspruch  und  Anfechtungsklage  gegen  Maß-
 nahmen  der  Bundesanstalt  nach  Absatz  1  und  3  Satz  1
 Nummer 1 haben keine aufschiebende Wirkung.

 (5)  Die  Bundesanstalt  teilt  den  zuständigen  Stellen
 des  Herkunftsstaates  des  EU-Investmentvermögens  die
 Untersagung  des  öffentlichen  Vertriebs  mit.  Soweit  der
 Herkunftsstaat  dieses  EU-Investmentvermögens  ein  an-
 derer  ist  als  der  Herkunftsstaat  der  verwaltenden  EU-
 Verwaltungsgesellschaft,  teilt  die  Bundesanstalt  die
 Untersagung  auch  den  zuständigen  Stellen  des  Her-
 kunftsstaates  der  EU-Verwaltungsgesellschaft  mit.  Sie
 macht  die  Untersagung  im  elektronischen  Bundesan-
 zeiger  bekannt,  falls  ein  öffentlicher  Vertrieb  stattge-
 funden  hat.  Entstehen  der  Bundesanstalt  durch  die  Be-
 kanntmachung  nach  Satz  2  Kosten,  sind  diese  der
 Bundesanstalt  von  der  EU-Investmentgesellschaft  oder
 der Kapitalanlagegesellschaft zu erstatten.

 (6)  Teilt  die  zuständige  Stelle  des  Herkunftsstaates
 des  EU-Investmentvermögens  der  Bundesanstalt  die
 Einstellung  des  öffentlichen  Vertriebs  von  EU-Invest-
 mentanteilen  mit,  hat  die  EU-Investmentgesellschaft
 oder  die  Kapitalanlagegesellschaft  dies  unverzüglich
 im  elektronischen  Bundesanzeiger  zu  veröffentlichen
 und  die  Veröffentlichung  der  Bundesanstalt  nachzuwei-
 sen.  Die  Bundesanstalt  kann  die  Veröffentlichung  auf
 Kosten  der  EU-Investmentgesellschaft  oder  der  Kapi-
 talanlagegesellschaft  vornehmen,  wenn  die  Veröffent-
 lichungspflicht  auch  nach  Fristsetzung  durch  die  Bun-
 desanstalt nicht erfüllt wird. Absatz 7 bleibt unberührt.
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87.  u n v e r ä n d e r t

 88.  u n v e r ä n d e r t

 89.  u n v e r ä n d e r t

 90.  u n v e r ä n d e r t
 (7)  Teilt  die  zuständige  Stelle  des  Herkunftsstaates
 des  EU-Investmentvermögens  der  Bundesanstalt  die
 Einstellung  des  öffentlichen  Vertriebs  von  einzelnen
 Teilfonds  einer  ausländischen  Umbrella-Konstruktion
 mit,  hat  die  EU-Investmentgesellschaft  oder  die  Kapi-
 talanlagegesellschaft  die  Bundesanstalt  über  geänderte
 Angaben  und  Unterlagen  entsprechend  §  132  Absatz  4
 Satz  1  zu  unterrichten.  Dabei  ist  §  2  Absatz  11  Satz  2
 Nummer  4  zu  berücksichtigen.  Die  geänderten  Unter-
 lagen  dürfen  erst  danach  im  Geltungsbereich  dieses
 Gesetzes  eingesetzt  werden.  Die  EU-Investmentgesell-
 schaft  oder  die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  die  Ein-
 stellung  des  öffentlichen  Vertriebs  unverzüglich  im  elek-
 tronischen  Bundesanzeiger  zu  veröffentlichen  und  dies
 der  Bundesanstalt  nachzuweisen.  Die  Bundesanstalt
 kann  die  Veröffentlichung  auf  Kosten  der  EU-Invest-
 mentgesellschaft  oder  der  Kapitalanlagegesellschaft  vor-
 nehmen,  wenn  die  Veröffentlichungspflicht  auch  nach
 Fristsetzung nicht erfüllt wird.“

 85.  In  §  135  Satz  1  wird  jeweils  das  Wort  „EG-Investment-
 anteile“  durch  das  Wort  „EU-Investmentanteile“  ersetzt.

 86.  §  136 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  im  einleitenden  Satzteil  das
 Wort  „EG-Investmentanteile“  durch  das  Wort  „EU-
 Investmentanteile“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  5  wird  die  Angabe  „85/611/EWG“  durch
 die Angabe „2009/65/EG“ ersetzt.

 87.  §  137 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  den  Sätzen  1  und  4  wird  jeweils  das  Wort
 „ausführliche“ gestrichen.

 bb)  In  den  Sätzen  3  und  6  wird  jeweils  das  Wort
 „ausführlichen“ gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Für  die  ausländischen  Investmentanteile  sind
 wesentliche  Anlegerinformationen  zu  erstellen.  §  42
 Absatz  2  gilt  entsprechend.  Für  die  wesentlichen
 Anlegerinformationen  über  ausländische  Invest-
 mentanteile,  die  hinsichtlich  der  Anlagepolitik  An-
 forderungen  unterliegen,  die  denen  nach  den  §§  66
 bis  82  oder  nach  den  §§  90a  bis  90f  entsprechen,
 sind  die  Anforderungen  nach  §  42  Absatz  2a  und  2c
 zu  beachten.  Für  die  wesentlichen  Anlegerinfor-
 mationen  von  ausländischen  Investmentanteilen,  die
 hinsichtlich  der  Anlagepolitik  Anforderungen  unter-
 liegen,  die  denen  nach  den  §§  112  und  113  entspre-
 chen,  sind  die  Anforderungen  nach  §  42  Absatz  2b
 und 2c zu beachten.“

 c)  In  Absatz  4  wird  jeweils  das  Wort  „ausführliche“
 gestrichen.

 88.  In  §  139  Absatz  2  Nummer  3  werden  die  Wörter  „gül-
 tige  ausführliche  Verkaufsprospekt“  durch  die  Wörter
 „gültige  Verkaufsprospekt  und  die  im  Zeitpunkt  der
 Anzeige  gültigen  wesentlichen  Anlegerinformationen“
 ersetzt.
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 92.  u n v e r ä n d e r t
 89.  In  §  142  Absatz  1  wird  das  Wort  „EG-Investmentantei-
 len“ durch das Wort „EU-Investmentanteilen“ ersetzt.

 90.  §  143 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  werden  die  Wörter  „§  2a  Abs.  2
 oder  4  Satz  1“  durch  die  Wörter  „§  2a  Absatz  2
 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1“ ersetzt.

 bb)  Nummer  2  wird  durch  die  folgenden  Nummern  2
 bis 2b ersetzt:

 „2.  entgegen

 a)  §  12  Absatz  1  Satz  1,  auch  in  Verbindung
 mit  Absatz  4  Satz  1  oder  Satz  2  oder  einer
 Rechtsverordnung nach §  12 Absatz 5,

 b)  §  12  Absatz  3  Satz  1,  auch  in  Verbindung
 mit  einer  Rechtsverordnung  nach  §  12
 Absatz 5, oder

 c)  §  12 Absatz 4 Satz 6

 eine  Anzeige  nicht,  nicht  richtig,  nicht  voll-
 ständig,  nicht  in  der  vorgeschriebenen  Wei-
 se oder nicht rechtzeitig erstattet,

 2a.  entgegen  §  40d  Absatz  2  Satz  1  eine  Ver-
 schmelzungsinformation übermittelt,

 2b.  entgegen  §  40d  Absatz  4  Satz  1  eine  Ver-
 schmelzungsinformation  der  Bundesanstalt
 nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig,  nicht
 in  der  vorgeschriebenen  Weise  oder  nicht
 rechtzeitig einreicht,“.

 cc)  In  Nummer  3  werden  die  Wörter  „Halbsatz  1  ei-
 nen  vereinfachten  oder  ausführlichen  Verkaufs-
 prospekt“  durch  die  Wörter  „die  wesentlichen
 Anlegerinformationen  oder  einen  dort  genannten
 Verkaufsprospekt“ ersetzt.

 dd)  In  Nummer  4  wird  das  Wort  „ausführlichen“
 gestrichen.

 ee)  In  Nummer  5  werden  nach  der  Angabe  „§  44
 Abs.  7  Satz  1,“  die  Wörter  „oder  entgegen  §  44
 Absatz  4a“  eingefügt,  nach  dem  Wort  „Halbjah-
 resbericht“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma
 ersetzt  und  nach  dem  Wort  „Auflösungsbe-
 richt“  die  Wörter  „oder  einen  Abwicklungsbe-
 richt“ eingefügt.

 ff)  In  Nummer  6  wird  nach  dem  Wort  „Halbjah-
 resbericht“  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma
 ersetzt  und  werden  nach  dem  Wort  „Auflö-
 sungsbericht“  die  Wörter  „oder  den  Abwick-
 lungsbericht“ eingefügt.

 gg)  Nach  Nummer  6  werden  die  folgenden  Num-
 mern 6a bis 6c eingefügt:

 „6a.  entgegen  §  45e  Absatz  1  eine  Abwicklung
 beginnt,

 6b.  entgegen  §  45e  Absatz  5  Satz  1  oder  §  45f
 Absatz  6  Satz  1  eine  Mitteilung  nicht,  nicht
 richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  recht-
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93.  u n v e r ä n d e r t
 zeitig  macht  oder  die  Anleger  nicht,  nicht
 richtig,  nicht  vollständig,  nicht  in  der  vor-
 gesehenen  Weise  oder  nicht  rechtzeitig  un-
 terrichtet,

 6c.  entgegen  §  45g  Absatz  1  Satz  1  oder  Satz  2
 oder  Absatz  2  Satz  1  eine  dort  genannte
 Information  nicht,  nicht  richtig,  nicht  voll-
 ständig,  nicht  in  der  vorgeschriebenen  Wei-
 se  oder  nicht  rechtzeitig  zur  Verfügung
 stellt,“.

 hh)  In  Nummer  7  werden  nach  der  Angabe  „§  93
 Abs.  2  Satz  1“  die  Wörter  „oder  §  95  Absatz  1
 Satz 3“ eingefügt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  14  wird  die  Angabe  „Abs.  1“  ge-
 strichen.

 bb)  Nach  Nummer  16  werden  die  folgenden  Num-
 mern 16a und 16b eingefügt:

 „16a.  entgegen  §  63a  Satz  1  weniger  als  85  Pro-
 zent  des  Wertes  des  Feederfonds  in  Antei-
 le eines Masterfonds anlegt,

 16b.  entgegen  §  63a  Satz  2  in  einen  Master-
 fonds anlegt,“.

 cc)  Nach  Nummer  20  wird  folgende  neue  Num-
 mer 20a eingefügt:

 „20a.  entgegen  §  90h  Absatz  7  Satz  4  einen
 dort  genannten  Vermögensgegenstand  er-
 wirbt,“.

 dd)  In  Nummer  21  werden  nach  der  Angabe  „§  101“
 die  Angabe  „Satz  1“  und  nach  dem  Wort  „Invest-
 mentaktiengesellschaft“  die  Wörter  „oder  eines
 Teilgesellschaftsvermögens“ eingefügt.

 ee)  In  Nummer  27  wird  die  Angabe  „§  133  Abs.  2,
 3,  4  oder  4a“  durch  die  Wörter  „§  133  Absatz  1
 oder Absatz 3 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

 ff)  Nummer  28  wird  die  neue  Nummer  29  und  die
 bisherige  Nummer  29  wird  die  neue  Nummer  28.

 gg)  In  der  neuen  Nummer  28  wird  nach  dem  Wort
 „vertreibt“  der  Punkt  durch  das  Wort  „oder“  er-
 setzt.

 hh)  In  der  neuen  Nummer  29  werden  die  Wörter
 „§  133  Abs.  1  Satz  1  oder“  und  die  Wörter
 „EG-Investmentanteilen  oder“  gestrichen  und
 nach  dem  Wort  „aufnimmt“  das  Wort  „oder“
 durch einen Punkt ersetzt.

 91.  Nach §  143b wird folgender §  143c eingefügt:

 „§  143c
 Beschwerde- und Schlichtungsverfahren

 (1)  Anleger  und  Kunden  können  jederzeit  wegen  be-
 haupteter  Verstöße  gegen  dieses  Gesetz  Beschwerde
 bei der Bundesanstalt einlegen.
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(2)  Beschwerden  sind  schriftlich  oder  zur  Nieder-
 schrift  bei  der  Bundesanstalt  einzulegen  und  sollen  den
 Sachverhalt sowie den Beschwerdegrund angeben.

 (3)  Verbraucher  können  bei  Streitigkeiten  im  Zusam-
 menhang  mit  Vorschriften  nach  diesem  Gesetz  die
 Schlichtungsstelle  anrufen,  die  für  die  außergerichtliche
 Beilegung  von  Verbraucherrechtsstreitigkeiten  bei  der
 Bundesanstalt  einzurichten  ist.  Hiervon  unberührt  bleibt
 das Recht, den Rechtsweg zu beschreiten.

 (4)  Soweit  behauptete  Verstöße  nach  Absatz  1  oder
 Streitigkeiten  nach  Absatz  3  grenzüberschreitende  Sach-
 verhalte  betreffen,  arbeitet  die  Bundesanstalt  mit  den
 zuständigen  Stellen  der  anderen  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen  Union  oder  der  anderen  Vertragsstaaten
 des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschafts-
 raum  zusammen;  die  §§  5b  und  19  gelten  entsprechend.

 (5)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung
 des  Bundesrates  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundes-
 ministerium  der  Justiz  und  dem  Bundesministerium  für
 Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz  die
 näheren  Einzelheiten  des  Verfahrens  der  Schlichtungs-
 stelle  nach  Absatz  3  und  die  Zusammenarbeit  mit
 vergleichbaren  Stellen  zur  außergerichtlichen  Streitbei-
 legung  in  anderen  Mitgliedstaaten  der  Europäischen
 Union  und  Vertragsstaaten  des  Abkommens  über  den
 Europäischen  Wirtschaftsraum  zu  regeln.  Das  Verfah-
 ren  ist  auf  die  Verwirklichung  des  Rechts  auszurichten
 und muss insbesondere gewährleisten, dass

 1.  die  Schlichtungsstelle  unabhängig  und  unparteiisch
 handelt,

 2.  die  Verfahrensregeln  für  Interessierte  zugänglich  sind,

 3.  die  Beteiligten  des  Schlichtungsverfahrens  recht-
 liches  Gehör  erhalten,  insbesondere  Tatsachen  und
 Bewertungen vorbringen können und

 4.  die  Schlichter  und  ihre  Hilfspersonen  die  Vertrau-
 lichkeit  der  Informationen  gewährleisten,  von  denen
 sie im Schlichtungsverfahren Kenntnis erhalten.

 Die  Rechtsverordnung  kann  auch  die  Pflicht  der  Unter-
 nehmen,  sich  nach  Maßgabe  eines  geeigneten  Vertei-
 lungsschlüssels  an  den  Kosten  des  Verfahrens  zu  be-
 teiligen,  und  Einzelheiten  zur  Ermittlung  des  Vertei-
 lungsschlüssels  enthalten.  Das  Bundesministerium  der
 Finanzen  kann  die  Ermächtigung  durch  Rechtsverord-
 nung auf die Bundesanstalt übertragen.

 (6)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung
 des  Bundesrates  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesmi-
 nisterium  der  Justiz  und  dem  Bundesministerium  für
 Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz  die
 Streitschlichtungsaufgaben  nach  Absatz  3  auf  eine  oder
 mehrere  geeignete  private  Stellen  zu  übertragen,  wenn
 die  Aufgaben  dort  zweckmäßiger  erledigt  werden  kön-
 nen.  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  die  Er-
 mächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Bundesan-
 stalt übertragen.“
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 95.  §  145 wird wie folgt geändert:

 a)    Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Eine  Kapitalanlagegesellschaft  hat  die  Ver-
 tragsbedingungen  der  von  ihr  verwalteten  richtlinien-
 konformen  Sondervermögen  zum  1.  Juli  2011  an  die
 gemäß  Artikel  1  in  Verbindung  mit  Artikel  15  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 92.  §  144 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  wesentlichen  Anlegerinformationen  über
 EU-Investmentanteile,  die  im  Geltungsbereich
 dieses  Gesetzes  vertrieben  werden  sollen  oder
 dürfen,  sind  der  Bundesanstalt  erstmals  vorzu-
 legen,  sobald  diese  nach  den  Vorschriften  eines
 Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union  oder
 eines  anderen  Vertragstaates  des  Abkommens
 über  den  europäischen  Wirtschaftsraum  zu  er-
 stellen sind, spätestens zum 1. Juli 2012.“

 bb)  Satz 3 wird aufgehoben.

 b)  Absatz  4  wird  durch  die  folgenden  Absätze  4  bis  6
 ersetzt:

 „(4)  Wird  ein  richtlinienkonformes  Sondervermö-
 gen  auf  ein  EU-Investmentvermögen  verschmolzen
 und  ist  im  Herkunftsstaat  des  EU-Investmentvermö-
 gens  die  Verwendung  des  vereinfachten  Verkaufspro-
 spekts  während  der  Übergangsfrist  des  Artikels  118
 Absatz  2  der  Richtlinie  2009/65/EG  gestattet,  tritt  an
 die  Stelle  der  wesentlichen  Anlegerinformationen  ge-
 mäß  Artikel  78  der  Richtlinie  2009/65/EG  über  das
 übernehmende  Sondervermögen,  die  den  Anlegern
 nach  §  40d  Absatz  3  Satz  1  Nummer  5  zu  übermitteln
 sind,  der  vereinfachte  Verkaufsprospekt  des  überneh-
 menden  Sondervermögens;  dies  gilt  jedoch  längstens
 bis zum 30. Juni 2012.

 (5)  Legt  ein  Feederfonds  in  einem  ausländischen
 Masterfonds  an  und  ist  im  Herkunftsstaat  des  aus-
 ländischen  Masterfonds  die  Verwendung  des  ver-
 einfachten  Verkaufsprospekts  während  der  Über-
 gangsfrist  des  Artikels  118  Absatz  2  der  Richtlinie
 2009/65/EG  gestattet,  tritt  hinsichtlich  des  Master-
 fonds  an  die  Stelle  der  in  §  45a  Absatz  2  Satz  1
 Nummer  2,  §  45f  Absatz  3  Satz  1  und  §  45g  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  2  vorgesehenen  wesentlichen  Anle-
 gerinformationen  gemäß  Artikel  78  der  Richtlinie
 2009/65/EG  der  vereinfachte  Verkaufsprospekt  des
 ausländischen  Masterfonds;  dies  gilt  jedoch  längs-
 tens bis zum 30. Juni 2012.

 (6)  Angaben  gemäß  §  41  Absatz  1  Satz  1  in  be-
 reits  vor  dem  1.  Juli  2011  bestehenden  Vertragsbe-
 dingungen  oder  einer  bestehenden  Satzung  und  be-
 stehenden  Anlagebedingungen  sowie  vor  diesem
 Zeitpunkt  gemäß  §  43  Absatz  5  Satz  1  bekannt  ge-
 machte  Änderungen  dieser  Angaben  eines  inländi-
 schen  Investmentvermögens  bedürfen  keiner  nach-
 träglichen Genehmigung durch die Bundesanstalt.“

 93.  §  145 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Eine  Kapitalanlagegesellschaft  hat  die  Ver-
 tragsbedingungen  der  von  ihr  verwalteten  richtlinien-
 konformen  Sondervermögen  zum  1.  Juli  2011  an  die
 gemäß  Artikel  1  in  Verbindung  mit  Artikel  14  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 85 – Drucksache 17/5403

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 ab  dem  1.  Juli  2011  geltende  Fassung  dieses  Gesetzes
 anzupassen.  Der  Antrag  auf  Genehmigung  darf  nur
 solche  Änderungen  der  Vertragsbedingungen  be-
 inhalten,  die  zwingend  für  eine  Anpassung  an  die  An-
 forderungen  der  ab  dem  1.  Juli  2011  geltenden  Fas-
 sung  dieses  Gesetzes  und  der  gemäß  §  4  Absatz  2
 erlassenen  Richtlinie  erforderlich  sind.  §  43  Absatz  5
 findet  mit  der  Maßgabe  Anwendung,  dass  die  geän-
 derten  Vertragsbedingungen  spätestens  am  30.  Juni
 2011  bekannt  zu  machen  sind  und  diese  am  1.  Juli
 2011  in  Kraft  treten;  §  43  Absatz  3  findet  keine  An-
 wendung.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Eine  Kapitalanlagegesellschaft  darf  auf
 die  am  1.  Juli  2011  bestehenden,  nicht  von  Ab-
 satz  1  erfassten  Sondervermögen  dieses  Gesetzes
 in  der  vor  dem  1.  Juli  2011  geltenden  Fassung
 noch  bis  zum  31.  Dezember  2012  weiter  anwen-
 den;  die  §§  37,  38,  42,  42a,  43,  121,  123,  124  und
 127  sind  jedoch  bereits  in  der  ab  dem  1.  Juli  2011
 geltenden  Fassung  anzuwenden.  Die  Kapitalanla-
 gegesellschaft  hat  die  Vertragsbedingungen  der  von
 ihr  verwalteten,  nicht  von  Absatz  1  erfassten  Son-
 dervermögen  spätestens  zum  1.  Januar  2013  an  die
 gemäß  Artikel  1  in  Verbindung  mit  Artikel  15  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgeset-
 zes])  ab  dem  1.  Juli  2011  geltende  Fassung  dieses
 Gesetzes  anzupassen.  §  43  Absatz  5  findet  mit  der
 Maßgabe  Anwendung,  dass  die  geänderten  Ver-
 tragsbedingungen  spätestens  am  31.  Dezember  2012
 bekannt  zu  machen  sind  und  diese  am  1.  Januar
 2013  in  Kraft  treten;  §  43  Absatz  3  findet  keine  An-
 wendung.  Von  der  in  §  43  Absatz  5  vorgesehenen
 Pflicht  zur  Unterrichtung  des  Anlegers  mittels  eines
 dauerhaften  Datenträgers  kann  abgesehen  werden,
 wenn  die  Änderungen  der  Vertragsbedingungen  le-
 diglich  zwingend  erforderliche  Anpassungen  an  die
 Anforderungen  der  ab  dem  1.  Juli  2011  geltenden
 Fassung dieses Gesetzes beinhalten.“

 c)  u n v e r ä n d e r t

 d)  Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 „Auf  die  am  1.  Juli  2011  bestehenden  Immobi-
 lien- Sondervermögen  dürfen  §  82  Absatz  3  Satz  2
 und  §  91  Absatz  3  Nummer  3  in  der  vor  dem
 1.  Juli  2011  geltenden  Fassung  noch  bis  zum
 31.  Dezember 2014 weiter angewendet werden.“

 96.  §  146 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Eine  richtlinienkonforme  Investmentaktien-
 gesellschaft  hat  ihre  Satzung  und  ihre  Anlagebedin-
 gungen  zum  1.  Juli  2011  auf  die  gemäß  Artikel  1  in
 Verbindung  mit  Artikel  15  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ab  dem  1.  Juli
 2011  geltende  Fassung  dieses  Gesetzes  anzupassen.
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 ab  dem  1.  Juli  2011  geltende  Fassung  dieses  Gesetzes
 anzupassen.  Der  Antrag  auf  Genehmigung  darf  nur
 solche  Änderungen  der  Vertragsbedingungen  be-
 inhalten,  die  zwingend  für  eine  Anpassung  an  die  An-
 forderungen  der  ab  dem  1.  Juli  2011  geltenden  Fas-
 sung  dieses  Gesetzes  erforderlich  sind.  §  43  Absatz  5
 findet  mit  der  Maßgabe  Anwendung,  dass  die  geän-
 derten  Vertragsbedingungen  spätestens  am  30.  Juni
 2011  bekannt  zu  machen  sind  und  diese  am  1.  Juli
 2011  in  Kraft  treten;  §  43  Absatz  3  findet  keine  An-
 wendung.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Kapitalanlagegesellschaft  hat  die  Ver-
 tragsbedingungen  der  von  ihr  verwalteten,  nicht  von
 Absatz  1  erfassten  Sondervermögen  spätestens  zum
 1.  Januar  2012  an  die  gemäß  Artikel  1  in  Verbin-
 dung  mit  Artikel  14  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes])  ab  dem  1.  Juli  2011
 geltende  Fassung  dieses  Gesetzes  anzupassen.  §  43
 Absatz  5  findet  mit  der  Maßgabe  Anwendung,  dass
 die  geänderten  Vertragsbedingungen  spätestens  am
 31.  Dezember  2011  bekannt  zu  machen  sind  und
 diese  am  1.  Januar  2012  in  Kraft  treten;  §  43  Absatz  3
 findet  keine  Anwendung.  Von  der  in  §  43  Absatz  5
 vorgesehenen  Pflicht  zur  Unterrichtung  des  Anle-
 gers  mittels  eines  dauerhaften  Datenträgers  kann
 abgesehen  werden,  wenn  die  Änderungen  der  Ver-
 tragsbedingungen  lediglich  zwingend  erforderliche
 Anpassungen  an  die  Anforderungen  der  ab  dem
 1.  Juli  2011  geltenden  Fassung  dieses  Gesetzes  be-
 inhalten.“

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 94.  §  146 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Eine  richtlinienkonforme  Investmentaktien-
 gesellschaft  hat  ihre  Satzung  und  ihre  Anlagebedin-
 gungen  zum  1.  Juli  2011  auf  die  gemäß  Artikel  1  in
 Verbindung  mit  Artikel  14  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ab  dem  1.  Juli
 2011  geltende  Fassung  dieses  Gesetzes  anzupassen.
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Der  Antrag  auf  Genehmigung  darf  nur  solche  Ände-
 rungen  der  Satzung  und  Anlagebedingungen  beinhal-
 ten,  die  zwingend  für  eine  Anpassung  an  die  Anfor-
 derungen  der  ab  dem  1.  Juli  2011  geltenden  Fassung
 dieses  Gesetzes  und  der  gemäß  §  4  Absatz  2  erlas-
 senen  Richtlinie  erforderlich  sind.  §  99  Absatz  3  in
 Verbindung  mit  §  43  Absatz  5  findet  mit  der  Maß-
 gabe  Anwendung,  dass  die  geänderte  Satzung  und  die
 geänderten  Anlagebedingungen  spätestens  am  30.  Juni
 2011  bekannt  zu  machen  sind  und  diese  am  1.  Juli
 2011  in  Kraft  treten;  §  99  Absatz  3  in  Verbindung  mit
 §  43  Absatz  3  findet  keine  Anwendung.  Die  Pflicht
 zur  Eintragung  der  Satzungsänderung  ins  Handels-
 register bleibt hiervon unberührt.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Auf  die  am  1.  Juli  2011  bestehenden  In-
 vestmentaktiengesellschaften,  die  nicht  von  Absatz  1
 erfasst  sind,  kann  dieses  Gesetz  in  der  vor  dem
 1.  Juli  2011  geltenden  Fassung  noch  bis  zum
 31.  Dezember  2012  weiter  angewendet  werden;
 die  §§  37,  38,  42,  42a,  43,  121,  123,  124  und  127,
 jeweils  in  Verbindung  mit  §  99  Absatz  3,  sind
 jedoch  bereits  in  der  ab  dem  1.  Juli  2011  gelten-
 den  Fassung  anzuwenden.  Investmentaktienge-
 sellschaften,  die  nicht  von  Absatz  1  erfasst  sind,
 haben  ihre  Satzung  und  ihre  Anlagebedingungen
 spätestens  zum  1.  Januar  2013  an  die  gemäß  Artikel  1
 in  Verbindung  mit  Artikel  15  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle
 des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ab  dem  1.  Juli
 2011  geltende  Fassung  dieses  Gesetzes  anzupas-
 sen.  §  99  Absatz  3  in  Verbindung  mit  §  43  Absatz  5
 findet  mit  der  Maßgabe  Anwendung,  dass  die  geän-
 derte  Satzung  und  Anlagebedingungen  spätestens
 am  31.  Dezember  2012  bekannt  zu  machen  sind
 und  diese  am  1.  Januar  2013  in  Kraft  treten;  §  43  Ab-
 satz  3  findet  keine  Anwendung.  Die  Pflicht  zur  Ein-
 tragung  der  Satzungsänderung  ins  Handelsregister
 bleibt  hiervon  unberührt.  Von  der  in  §  99  Absatz  3
 in  Verbindung  mit  §  43  Absatz  5  vorgesehenen
 Pflicht  zur  Unterrichtung  des  Anlegers  mittels  ei-
 nes  dauerhaften  Datenträgers  kann  abgesehen  wer-
 den,  wenn  die  Änderungen  der  Satzung  und  der  An-
 lagebedingungen  lediglich  zwingend  erforderliche
 Anpassungen  an  die  Anforderungen  der  ab  dem
 1.  Juli  2011  geltenden  Fassung  dieses  Gesetzes  be-
 inhalten.“

 c)  u n v e r ä n d e r t

 97.  u n v e r ä n d e r t
 Der  Antrag  auf  Genehmigung  darf  nur  solche  Ände-
 rungen  der  Satzung  und  Anlagebedingungen  beinhal-
 ten,  die  zwingend  für  eine  Anpassung  an  die  Anfor-
 derungen  der  ab  dem  1.  Juli  2011  geltenden  Fassung
 dieses  Gesetzes  erforderlich  sind.  §  99  Absatz  3  in
 Verbindung  mit  §  43  Absatz  5  findet  mit  der  Maß-
 gabe  Anwendung,  dass  die  geänderte  Satzung  und  die
 geänderten  Anlagebedingungen  spätestens  am  30.  Juni
 2011  bekannt  zu  machen  sind  und  diese  am  1.  Juli
 2011  in  Kraft  treten;  §  99  Absatz  3  in  Verbindung  mit
 §  43  Absatz  3  findet  keine  Anwendung.  Die  Pflicht
 zur  Eintragung  der  Satzungsänderung  ins  Handels-
 register bleibt hiervon unberührt.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Investmentaktiengesellschaften,  die  nicht
 von  Absatz  1  erfasst  sind,  haben  ihre  Satzung  und
 ihre  Anlagebedingungen  spätestens  zum  1.  Januar
 2012  an  die  gemäß  Artikel  1  in  Verbindung  mit  Ar-
 tikel  14  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ab  dem  1.  Juli  2011  geltende
 Fassung  dieses  Gesetzes  anzupassen.  §  99  Absatz  3
 in  Verbindung  mit  §  43  Absatz  5  findet  mit  der
 Maßgabe  Anwendung,  dass  die  geänderte  Satzung
 und  Anlagebedingungen  spätestens  am  31.  Dezem-
 ber  2011  bekannt  zu  machen  sind  und  diese  am
 1.  Januar  2012  in  Kraft  treten;  §  43  Absatz  3  findet
 keine  Anwendung.  Die  Pflicht  zur  Eintragung  der
 Satzungsänderung  ins  Handelsregister  bleibt  hier-
 von  unberührt.  Von  der  in  §  99  Absatz  3  in  Verbin-
 dung  mit  §  43  Absatz  5  vorgesehenen  Pflicht  zur
 Unterrichtung  des  Anlegers  mittels  eines  dauerhaf-
 ten  Datenträgers  kann  abgesehen  werden,  wenn  die
 Änderungen  der  Satzung  und  der  Anlagebedingun-
 gen  lediglich  zwingend  erforderliche  Anpassungen
 an  die  Anforderungen  der  ab  dem  1.  Juli  2011  gel-
 tenden Fassung dieses Gesetzes beinhalten.“

 c)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 95.  Folgender §  148 wird angefügt:

 „§  148
 Übergangsvorschrift

 zur Aufhebung des §  127 Absatz 5

 Auf  Ansprüche  nach  §  127  dieses  Gesetzes,  die  vor
 dem  1.  Juli  2011  entstanden  sind,  ist  §  127  Absatz  5  in
 der  bis  zum  30.  Juni  2011  geltenden  Fassung  weiter  an-
 zuwenden.“
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Artikel 2

 u n v e r ä n d e r t

 Artikel 3

 u n v e r ä n d e r t
 Artikel 2

 Änderung des Kreditwesengesetzes

 Das  Kreditwesengesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I  S.  2776),  das  zuletzt
 durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  9.  Dezember  2010
 (BGBl.  I  S.  1900)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  In  §  1  Absatz  18  werden  die  Angaben  „73/239/EWG,
 85/611/EWG,  98/78/EG,  2004/39/EG,  2006/48/EG  und
 2006/49/EG“  durch  die  Angaben  „73/239/EWG,  98/78/
 EG,  2004/39/EG,  2006/48/EG,  2006/49/EG  und  2009/
 65/EG“ ersetzt.

 2.  In  §  2c  Absatz  1a  Satz  8  Nummer  2  werden  die  Wörter
 „Richtlinie  85/611/EWG  des  Rates  vom  20.  Dezember
 1985  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungs-
 vorschriften  betreffend  bestimmte  Organismen  für  ge-
 meinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  (OGAW)“  durch
 die  Wörter  „Richtlinie  2009/65/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  vom  13.  Juli  2009  zur  Koordi-
 nierung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  betref-
 fend  bestimmte  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in
 Wertpapieren  (OGAW)  (ABl.  L  302  vom  17.11.2009,
 S.  32)“ ersetzt.

 3.  In  §  8  Absatz  3  Satz  2  Nummer  1  werden  die  Wörter
 „Verwaltungsgesellschaft  im  Sinne  des  Artikels  1a  Nr.  2
 der  Richtlinie  85/611/EWG  (OGAW-Verwaltungsgesell-
 schaft)“  durch  die  Wörter  „Verwaltungsgesellschaft  im
 Sinne  des  Artikels  2  Absatz  1  Buchstabe  b  der  Richtlinie
 2009/65/EG (OGAW-Verwaltungsgesellschaft)“ ersetzt.

 4.  In  §  10  Absatz  2b  Satz  1  Nummer  7  Buchstabe  c  wird  das
 Wort  „Investmentrichtlinie“  durch  die  Angabe  „Richt-
 linie 2009/65/EG“ ersetzt.

 5.  In  §  10c  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  werden  nach  den
 Wörtern  „ein  Institut,“  die  Wörter  „eine  Kapitalanlage-
 gesellschaft,“  und  nach  den  Wörtern  „nach  diesem  Ge-
 setz“  die  Wörter  „oder  als  Kapitalanlagegesellschaft  der
 Aufsicht nach dem Investmentgesetz“ eingefügt.

 6.  In  §  20a  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  und  3  werden  jeweils
 die  Wörter  „Schuldverschreibungen  gemäß  Artikel  22
 Abs.  4  der  Investmentrichtlinie“  durch  die  Wörter  „Schuld-
 verschreibungen  gemäß  Artikel  52  Absatz  4  der  Richtlinie
 2009/65/EG“ ersetzt.

 7.  In  §  23a  Absatz  1  Satz  3  werden  die  Wörter„Artikels  22
 Abs.  4  Satz  1  und  2  der  Investmentrichtlinie“  durch  die
 Wörter  „Artikels  52  Absatz  4  Satz  1  und  2  der  Richtlinie
 2009/65/EG“ ersetzt.

 Artikel 3

 Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes

 Das  Wertpapierhandelsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I  S.  2708),
 das  zuletzt  durch  …  [Artikel  1  des  Regierungsentwurfs  für
 ein  Anlegerschutz-  und  Funktionsverbesserungsgesetz,  Bun-
 desratsdrucksache  584/10]  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:
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Artikel 4

 u n v e r ä n d e r t

 Artikel 5

 Änderung des Geldwäschegesetzes

 Das  Geldwäschegesetz  vom  13.  August  2008  (BGBl.  I
 S.  1690),  das  zuletzt  durch  Artikel  4  Absatz  9  des  Gesetzes
 vom  30.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  2437)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  u n v e r ä n d e r t
 1.  In  §  22  Absatz  3a  Satz  1  Nummer  1  werden  die  Wörter
 „Richtlinie  85/611/EWG  des  Rates  vom  20.  Dezember
 1985  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungs-
 vorschriften  betreffend  bestimmte  Organismen  für  ge-
 meinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  (OGAW)  (ABl.  EG
 Nr.  L  375  S.  3),  die  zuletzt  durch  Artikel  9  der  Richtlinie
 2005/1/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  9.  März  2005  (ABl.  EU  Nr.  L  79  S.  9)  geändert
 worden  ist,“  durch  die  Wörter  „Richtlinie  2009/65/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  13.  Juli
 2009  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungs-
 vorschriften  betreffend  bestimmte  Organismen  für  ge-
 meinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  (OGAW)  (ABl.
 L  302  vom  17.11.2009,  S.  32)  in  der  jeweils  geltenden
 Fassung“ ersetzt.

 2.  In  §  27a  Absatz  1  Satz  5  werden  die  Wörter  „Richtlinie
 85/611/EWG  des  Rates  vom  20.  Dezember  1985  zur
 Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften
 betreffend  bestimmte  Organismen  für  gemeinsame  An-
 lagen  in  Wertpapieren  (OGAW)  (ABl.  EG  Nr.  L  375
 S.  3)“  durch  die  Wörter  „Richtlinie  2009/65/EG“,  die
 Wörter  „Artikel  25  Abs.  1  Satz  1  der  Richtlinie  85/611/
 EWG“  durch  die  Wörter  „Artikel  56  Absatz  1  Satz  1  der
 Richtlinie  2009/65/EG“  und  die  Wörter  „Artikel  26
 Abs.  1  Satz  1  und  Abs.  2  der  Richtlinie  85/611/EWG“
 durch  die  Wörter  „Artikel  57  Absatz  1  Satz  1  und  Ab-
 satz 2 der Richtlinie 2009/65/EG“ ersetzt.

 3.  In  §  31  Absatz  7  Nummer  1  wird  die  Angabe  „Richtlinie
 85/611/EWG“  durch  die  Angabe  „Richtlinie  2009/65/
 EG“ ersetzt.

 4.  In  §  33b  Absatz  7  Nummer  2  Buchstabe  a  wird  die  An-
 gabe  „Richtlinie  85/611/EWG  des  Rates  vom  20.  De-
 zember  1985  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Ver-
 waltungsvorschriften  betreffend  bestimmte  Organismen
 für  gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  (ABl.  EG  Nr.
 L  375  S.  3)“  durch  die  Angabe  „Richtlinie  2009/65/EG
 in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

 Artikel 4

 Änderung des Wertpapierprospektgesetzes

 In  §  1  Absatz  2  Nummer  1  des  Wertpapierprospektgeset-
 zes  vom  22.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1698),  das  zuletzt  durch
 Artikel  36  des  Gesetzes  vom  19.  Dezember  2008  (BGBl.  I
 S.  2794)  geändert  worden  ist,  werden  die  Wörter  „mit  verän-
 derlichem Kapital“ gestrichen.

 Artikel 5

 Änderung des Geldwäschegesetzes

 Das  Geldwäschegesetz  vom  13.  August  2008  (BGBl.  I
 S.  1690),  das  zuletzt  durch  Artikel  4  Absatz  9  des  Gesetzes
 vom  30.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  2437)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  2  Absatz  1  Nummer  6  werden  die  Wörter  „Nieder-
 lassungen  solcher  Gesellschaften  mit  Sitz  im  Ausland“
 durch  die  Wörter  „Zweigniederlassungen  von  EU-Ver-
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2.  §  16 wird wie folgt  geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt  gefasst:

 „2.  u n v e r ä n d e r t

 b)  Nach  Absatz  2  werden  die  folgenden  Absätze  3  bis  6
 angefügt:

 „(3)  Ein  Verpflichteter,  die  Mitglieder  seiner
 Organe  und  dessen  Beschäftigte  haben  der  zu-
 ständigen  Behörde  im  Sinne  des  Absatzes  2  Num-
 mer  4  bis  9  sowie  den  Personen  und  Einrich-
 tungen,  derer  sich  die  zuständige  Behörde  zur
 Durchführung  ihrer  Aufgaben  bedient,  auf  Ver-
 langen  unentgeltlich  Auskünfte  über  alle  Ge-
 schäftsangelegenheiten  zu  erteilen  und  Unterlagen
 vorzulegen,  die  für  die  Einhaltung  der  in  diesem
 Gesetz  festgelegten  Anforderungen  von  Bedeu-
 tung  sind.  Die  zuständige  Behörde  kann,  auch
 ohne  besonderen  Anlass,  bei  den  Verpflichteten
 Prüfungen  zur  Einhaltung  der  in  diesem  Gesetz
 festgelegten  Anforderungen  vornehmen  und  die
 Durchführung  der  Prüfungen  auf  Dritte  übertra-
 gen.  Die  Bediensteten  der  zuständigen  Behörde
 sowie  die  sonstigen  Personen,  derer  sich  die  zu-
 ständige  Behörde  bei  der  Durchführung  der  Prü-
 fungen  bedient,  können  hierzu  die  Geschäfts-
 räume  des  Verpflichteten  innerhalb  der  üblichen
 Betriebs-  und  Geschäftszeiten  betreten  und  be-
 sichtigen.  Die  Betroffenen  haben  Maßnahmen
 nach den Sätzen 2 und 3 zu dulden.

 (4)  Der  zur  Erteilung  einer  Auskunft  Verpflich-
 tete  kann  die  Auskunft  auf  solche  Fragen  verwei-
 gern,  deren  Beantwortung  ihn  selbst  oder  einen
 der  in  §  383  Absatz  1  Nummer  1  bis  3  der  Zivil-
 prozessordnung  bezeichneten  Angehörigen  der
 Gefahr  strafrechtlicher  Verfolgung  oder  eines
 Verfahrens  nach  dem  Gesetz  über  Ordnungswid-
 rigkeiten  aussetzen  würde.  Verpflichtete  im  Sinne
 des  §  2  Absatz  1  Nummer  7  und  8  können  die  Aus-
 kunft  auch  auf  solche  Fragen  verweigern,  wenn
 waltungsgesellschaften  im  Sinne  des  §  2  Absatz  6a  des
 Investmentgesetzes“ ersetzt.

 2.  §  16 Absatz 2 Nummer 2  wird wie folgt gefasst:

 „2.  die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht
 für

 a)  die  übrigen  Kreditinstitute  mit  Ausnahme  der
 Deutschen Bundesbank,

 b)  Finanzdienstleistungsinstitute  und  Zahlungsinsti-
 tute,

 c)  im  Inland  gelegene  Zweigstellen  und  Zweignie-
 derlassungen  von  Kreditinstituten,  Finanzdienst-
 leistungsinstituten  und  Zahlungsinstituten  mit
 Sitz im Ausland,

 d)  Investmentaktiengesellschaften  im  Sinne  des  §  2
 Absatz 5 des Investmentgesetzes,

 e)  Kapitalanlagegesellschaften  im  Sinne  des  §  2
 Absatz 6 des Investmentgesetzes und

 f)  im  Inland  gelegene  Zweigniederlassungen  von
 EU-Verwaltungsgesellschaften  im  Sinne  des  §  2
 Absatz 6a des Investmentgesetzes,“.
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sich  diese  auf  Informationen  beziehen,  die  sie  im
 Rahmen  der  Rechtsberatung  oder  der  Prozessver-
 tretung  des  Vertragspartners  erhalten  haben.  Die
 Pflicht  zur  Auskunft  bleibt  bestehen,  wenn  der
 Verpflichtete  weiß,  dass  der  Vertragspartner  seine
 Rechtsberatung  für  den  Zweck  der  Geldwäsche
 oder  der  Terrorismusfinanzierung  in  Anspruch
 genommen hat oder nimmt.

 (5)  Die  zuständige  Behörde  nach  Absatz  2  stellt
 den  Verpflichteten  regelmäßig  aktualisierte  Aus-
 legungs-  und  Anwendungshinweise  für  die  Um-
 setzung  der  Sorgfaltspflichten  und  internen  Si-
 cherungsmaßnahmen  dieses  Gesetzes  zur  Verfü-
 gung.

 (6)  Die  zuständige  Behörde  nach  Absatz  2  infor-
 miert  die  Verpflichteten  über  diejenigen  Staaten,
 die  von  ihr  als  gleichwertige  Drittstaaten  im  Sinne
 dieses  Gesetzes  anerkannt  werden.  Abweichend
 von  Satz  1  erfolgt  diese  Information  durch  die
 Bundesrechtsanwaltskammer  für  Rechtsanwälte
 und  Kammerrechtsbeistände,  die  Bundessteuer-
 beraterkammer  für  Steuerberater  und  Steuer-
 bevollmächtigte,  die  Bundesnotarkammer  für  No-
 tare,  die  Mitglied  einer  Notarkammer  sind,  und
 die  zuständige  oberste  Landesbehörde  nach  §  11
 Absatz  4  Satz  4  für  Notare,  die  nicht  Mitglied  einer
 Notarkammer  sind.  Die  Information  über  die
 Gleichwertigkeit  eines  Drittstaates  entbindet  die
 Verpflichteten  nicht  von  einer  eigenen  Risikobe-
 wertung im Einzelfall.“

 Artikel 6

 u n v e r ä n d e r t
 Artikel 6

 Änderung des Restrukturierungsfondsgesetzes

 §  12  des  Restrukturierungsfondsgesetzes  vom  […]  wird
 wie folgt geändert:

 1.  Absatz 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „im  Benehmen  mit  der
 Deutschen  Bundesbank“  und  das  Wort  „nicht“  gestri-
 chen.

 b)  Die Sätze 3 bis 6 werden aufgehoben.

 2.  Folgender Absatz 11 wird angefügt:

 „(11)  Eine  Rechtsverordnung  nach  Absatz  10  Satz  2
 bis  7  ist  vor  der  Zuleitung  an  den  Bundesrat  dem  Bun-
 destag  zuzuleiten.  Die  Rechtsverordnung  kann  durch
 Beschluss  des  Bundestages  geändert  oder  abgelehnt
 werden.  Der  Beschluss  des  Bundestages  wird  der  Bun-
 desregierung  zugeleitet.  Hat  sich  der  Bundestag  nach
 Ablauf  von  drei  Sitzungswochen  seit  Eingang  der
 Rechtsverordnung  nicht  mit  ihr  befasst,  so  wird  die  un-
 veränderte  Rechtsverordnung  dem  Bundesrat  zugeleitet.
 Soweit  die  Rechtsverordnung  aufgrund  des  Beschlusses
 des  Bundesrates  geändert  wird,  bedarf  es  einer  erneuten
 Zuleitung an den Bundestag nicht.“
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Artikel 7

 Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  8.  Oktober  2009  (BGBl.  I  S.  3366,  3862),  das
 zuletzt  durch  Artikel  8  des  Gesetzes  vom  9.  Dezember  2010
 (BGBl.  I  S.  1900)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  §  43 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  Nach  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  1a  ein-
 gefügt:

 „1a.  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  20  Absatz  1
 Nummer  1  aus  Aktien,  die  entweder  gemäß
 §  5  des  Depotgesetzes  zur  Sammelverwah-
 rung  durch  eine  Wertpapiersammelbank
 zugelassen  sind  und  dieser  zur  Sammelver-
 wahrung  im  Inland  anvertraut  wurden,  bei
 denen  eine  Sonderverwahrung  gemäß  §  2
 Satz  1  des  Depotgesetzes  erfolgt  oder  bei
 denen  die  Erträge  gegen  Aushändigung
 der  Dividendenscheine  ausgezahlt  oder
 gutgeschrieben werden;“.

 cc)  u n v e r ä n d e r t

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Num-
 mer“ die Angabe „1a und“ eingefügt.

 c)  u n v e r ä n d e r t

 3.  §  44 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t
 Artikel 7

 Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  8.  Oktober  2009  (BGBl.  I  S.  3366,  3862),  das
 zuletzt  durch  Artikel  8  des  Gesetzes  vom  9.  Dezember  2010
 (BGBl.  I  S.  1900)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  3  Nummer  70  Satz  3  Buchstabe  b  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „b)  der  Vor-REIT  oder  ein  anderer  Vor-REIT  als  sein
 Gesamtrechtsnachfolger  den  Status  als  Vor-REIT
 gemäß  §  10  Absatz  3  Satz  1  des  REIT-Gesetzes  ver-
 liert,“.

 2.  §  43 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  20  Absatz  1
 Nummer  1,  soweit  diese  nicht  nachfolgend
 in  Nummer  1a  gesondert  genannt  sind,  und
 Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  20  Absatz  1
 Nummer 2.“

 bb)  Nach  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  1a  ein-
 gefügt:

 „1a.  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  20  Absatz  1
 Nummer  1  aus  Aktien,  die  entweder  gemäß
 §  5  des  Depotgesetzes  zur  Sammelverwah-
 rung  durch  eine  Wertpapiersammelbank
 zugelassen  sind  und  dieser  zur  Sammelver-
 wahrung  im  Inland  anvertraut  wurden  oder
 bei  denen  eine  Sonderverwahrung  gemäß
 §  2 Satz 1 des Depotgesetzes erfolgt;“.

 cc)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

 „6.  ausländischen  Kapitalerträgen  im  Sinne  der
 Nummern 1 und 1a;“.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „Nummer  2
 bis  4“ durch die Wörter „Nummer 1a bis 4“ ersetzt.

 3.  §  44 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „In  diesem  Zeitpunkt  haben  in  den  Fällen  des  §  43
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,  2  bis  4  sowie  7a  und  7b
 der  Schuldner  der  Kapitalerträge,  jedoch  in  den
 Fällen  des  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  Satz  2  die
 für  den  Verkäufer  der  Wertpapiere  den  Verkaufsauf-
 trag  ausführende  Stelle  im  Sinne  des  Satzes  4  Num-
 mer  1,  und  in  den  Fällen  des  §  43  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  1a,  6,  7  und  8  bis  12  sowie  Satz  2  die  die
 Kapitalerträge  auszahlende  Stelle  den  Steuerabzug
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b)  In  Satz  4  Nummer  2  wird  der  Punkt  am  Ende  durch
 ein  Semikolon  ersetzt  und  folgende  Nummer  3  ange-
 fügt:

 „3.  in  den  Fällen  des  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a

 a)  das  inländische  Kredit-  oder  Finanzdienst-
 leistungsinstitut  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  7  Buchstabe  b,  das  inländische
 Wertpapierhandelsunternehmen  oder  die  in-
 ländische  Wertpapierhandelsbank,  welche  die
 Anteile  verwahrt  oder  verwaltet  und  die  Ka-
 pitalerträge  auszahlt  oder  gutschreibt  oder  die
 Kapitalerträge  gegen  Aushändigung  der  Di-
 videndenscheine  auszahlt  oder  gutschreibt
 oder  die  Kapitalerträge  an  eine  ausländische
 Stelle auszahlt,

 b)  u n v e r ä n d e r t

 c)  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t
 für  Rechnung  des  Gläubigers  der  Kapitalerträge  vor-
 zunehmen.“

 b)  In  Satz  4  Nummer  2  wird  der  Punkt  am  Ende  durch
 ein  Semikolon  ersetzt  und  folgende  Nummer  3  ange-
 fügt:

 „3.  in  den  Fällen  des  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a

 a)  das  inländische  Kredit-  oder  Finanzdienst-
 leistungsinstitut  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  7  Buchstabe  b,  das  inländische
 Wertpapierhandelsunternehmen  oder  die  in-
 ländische  Wertpapierhandelsbank,  welche  die
 Anteile  verwahrt  oder  verwaltet  und  die  Ka-
 pitalerträge  auszahlt  oder  gutschreibt  oder  die
 Kapitalerträge  an  eine  ausländische  Stelle  aus-
 zahlt,

 b)  die  Wertpapiersammelbank,  der  die  Anteile
 zur  Sammelverwahrung  anvertraut  wurden,
 wenn  sie  die  Kapitalerträge  an  eine  ausländi-
 sche Stelle auszahlt.“

 c)  In  Satz  5  werden  die  Wörter  „  ,  soweit  es  sich  nicht
 um  Kapitalerträge  im  Sinne  des  §  20  Absatz  1  Num-
 mer 1 Satz 4 handelt,“ gestrichen.

 4.  §  44a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nummer  1  werden  nach  den  Wörtern  „zu
 erstatten  ist“  die  Wörter  „oder  nach  Absatz  10  kein
 Steuerabzug vorzunehmen ist“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  9  Satz  2  werden  die  Wörter  „§  50d  Absatz  1
 Satz  3  bis  9“  durch  die  Wörter  „§  50d  Absatz  1  Satz  3
 bis 11“ ersetzt.

 c)  Folgender Absatz 10 wird angefügt:

 „(10)  Werden  Kapitalerträge  im  Sinne  des  §  43
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a  gezahlt,  hat  die  auszah-
 lende Stelle keinen Steuerabzug vorzunehmen, wenn

 1.  der  auszahlenden  Stelle  eine  Nichtveranlagungs-
 Bescheinigung  nach  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2
 für den Gläubiger vorgelegt wird,

 2.  der  auszahlenden  Stelle  eine  Bescheinigung  nach
 Absatz 5 für den Gläubiger vorgelegt wird,

 3.  der  auszahlenden  Stelle  eine  Bescheinigung  nach
 Absatz  7  Satz  4  für  den  Gläubiger  vorgelegt  wird
 oder

 4.  der  auszahlenden  Stelle  eine  Bescheinigung  nach
 Absatz  8  Satz  3  für  den  Gläubiger  vorgelegt  wird;
 in  diesen  Fällen  ist  ein  Steuereinbehalt  in  Höhe
 von drei Fünfteln vorzunehmen.

 Wird  der  auszahlenden  Stelle  ein  Freistellungsauftrag
 erteilt,  der  auch  Kapitalerträge  im  Sinne  des  Satzes  1
 erfasst,  oder  führt  diese  einen  Verlustausgleich  nach
 §  43a  Absatz  3  Satz  2  unter  Einbeziehung  von  Ka-
 pitalerträgen  im  Sinne  des  Satzes  1  durch,  so  hat  sie
 den  Steuerabzug  nicht  vorzunehmen,  soweit  die  Ka-
 pitalerträge  zusammen  mit  den  Kapitalerträgen,  für
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5.  u n v e r ä n d e r t

 6.  u n v e r ä n d e r t

 7.  Nach  §  52  Absatz  7  wird  folgender  Absatz  8  einge-
 fügt:

 „(8)  §  3  Nummer  70  Satz  3  Buchstabe  b  in  der  Fas-
 sung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  ab  dem
 1.  Januar 2011 anzuwenden.“

 8.  Nach  §  52a  Absatz  16a  wird  folgender  Absatz  16b  ein-
 gefügt:

 „(16b)  §  43  Absatz  1  bis  3,  §  44  Absatz  1,  §  44a  Ab-
 satz  1,  9  und  10,  §  45a  Absatz  1  bis  3  und  §  50d  Absatz  1
 in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  sind  erstmals  auf  Ka-
 pitalerträge  anzuwenden,  die  dem  Gläubiger  nach  dem
 31. Dezember 2011 zufließen.“
 die  nach  Absatz  1  kein  Steuerabzug  vorzunehmen  ist
 oder  die  Kapitalertragsteuer  nach  §  44b  zu  erstatten
 ist,  den  mit  dem  Freistellungsauftrag  beantragten
 Freistellungsbetrag  nicht  übersteigen.  Absatz  6  ist
 entsprechend anzuwenden.“

 5.  §  45a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  der  abschließende  Punkt
 durch  die  Wörter  „  ;  die  auszahlende  Stelle  hat  die
 Kapitalertragsteuer  auf  die  Erträge  im  Sinne  des  §  43
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a  jeweils  gesondert  für  das
 Land,  in  dem  sich  der  Ort  der  Geschäftsleitung  des
 Schuldners  der  Kapitalerträge  befindet,  anzugeben.“
 ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1  bis  4“  durch  die  Wörter  „§  43  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  1,  2  bis  4“  und  die  Wörter
 „§  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  6“  durch  die  Wörter
 „§  43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a, 6“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  3  Satz  1  wird  der  abschließende  Punkt
 durch  die  Wörter  „  ,  sofern  nicht  die  Voraussetzungen
 des Absatzes 2 Satz 1 erfüllt sind.“ ersetzt.

 6.  §  50d Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

 „Dem  Vordruck  ist  in  den  Fällen  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1a  eine  Bescheinigung  nach  §  45a
 Absatz 2 beizufügen.“

 b)  Nach  dem  neuen  Satz  7  wird  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Der  Antragsteller  hat  in  den  Fällen  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1a  zu  versichern,  dass  ihm  eine  Be-
 scheinigung  im  Sinne  des  §  45a  Absatz  2  vorliegt
 oder,  soweit  er  selbst  die  Kapitalerträge  als  auszah-
 lende  Stelle  dem  Steuerabzug  unterworfen  hat,  nicht
 ausgestellt  wurde;  er  hat  die  Bescheinigung  zehn
 Jahre nach Antragstellung aufzubewahren.“

 c)  In  dem  neuen  Satz  10  werden  die  Wörter  „Satz  7“
 durch die Wörter „Satz 9“ ersetzt.

 7.  Nach  §  52a  Absatz  16a  wird  folgender  Absatz  16b  ein-
 gefügt:

 „(16b)  §  43  Absatz  1  und  3,  §  44  Absatz  1,  §  44a  Ab-
 satz  1,  9  und  10,  §  45a  Absatz  1  bis  3  und  §  50d  Absatz  1
 in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  sind  erstmals  auf  Ka-
 pitalerträge  anzuwenden,  die  dem  Gläubiger  nach  dem
 31. Dezember 2011 zufließen.“
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Artikel 8

 u n v e r ä n d e r t

 Artikel 9

 Änderung des Investmentsteuergesetzes

 Das  Investmentsteuergesetz  vom  15.  Dezember  2003
 (BGBl.  I  S.  2676,  2724),  das  zuletzt  durch  Artikel  9  des  Ge-
 setzes  vom  16.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  1959)  geändert  worden
 ist, wird wie folgt geändert:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  In  §  1  werden  die  Absätze  1  und  2  durch  die  folgenden
 Absätze 1, 1a und 2 ersetzt:

 „(1)  u n v e r ä n d e r t
 Artikel 8

 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

 In  §  32  Absatz  3  Satz  3  des  Körperschaftsteuergesetzes  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  15.  Oktober  2002
 (BGBl.  I  S.  4144),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes
 vom  8.  April  2010  (BGBl.  I  S.  386)  geändert  worden  ist,
 wird  die  Angabe  „Satz  1  Nr.  1“  durch  die  Wörter  „Satz  1
 Nummer 1 und 1a“ ersetzt.

 Artikel 9

 Änderung des Investmentsteuergesetzes

 Das  Investmentsteuergesetz  vom  15.  Dezember  2003
 (BGBl.  I  S.  2676,  2724),  das  zuletzt  durch  Artikel  9  des  Ge-
 setzes  vom  16.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  1959)  geändert  worden
 ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Angabe  zu  §  10  wird  das  Wort  „Dach-Sonder-
 vermögen“  durch  das  Wort  „Dach-Investmentvermö-
 gen“ ersetzt.

 b)  In  der  Angabe  zu  §  14  wird  das  Wort  „Übertragung“
 durch das Wort „Verschmelzung“ ersetzt.

 c)  In  der  Angabe  zu  §  15  werden  nach  dem  Wort  „Spe-
 zial-Sondervermögen“  die  Wörter  „und  Spezial-In-
 vestmentaktiengesellschaften“ eingefügt.

 d)  In  der  Angabe  zu  §  17a  wird  das  Wort  „Übertragung“
 durch das Wort „Verschmelzung“ ersetzt.

 2.  In  §  1  werden  die  Absätze  1  und  2  durch  die  folgenden
 Absätze 1, 1a und 2 ersetzt:

 „(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf

 1.  inländische  Investmentvermögen,  soweit  diese  gebil-
 det werden,

 a)  in  Form  eines  Sondervermögens  im  Sinne  des  §  2
 Absatz  2  des  Investmentgesetzes,  das  von  einer
 Kapitalanlagegesellschaft  im  Sinne  des  §  2  Ab-
 satz 6 des Investmentgesetzes verwaltet wird,

 b)  in  Form  eines  Sondervermögens  im  Sinne  des  §  2
 Absatz  2  des  Investmentgesetzes,  das  von  einer
 inländischen  Zweigniederlassung  einer  EU-Ver-
 waltungsgesellschaft  im  Sinne  des  §  2  Absatz  6a
 des Investmentgesetzes verwaltet wird,

 c)  in  Form  eines  Sondervermögens  im  Sinne  des  §  2
 Absatz  2  des  Investmentgesetzes,  das  von  einer
 EU-Verwaltungsgesellschaft  im  Sinne  des  §  2
 Absatz  6a  des  Investmentgesetzes  im  Wege  der
 grenzüberschreitenden  Dienstleistung  verwaltet
 wird, und

 d)  in  Form  einer  inländischen  Investmentaktienge-
 sellschaft  im  Sinne  des  §  2  Absatz  5  des  Invest-
 mentgesetzes,

 2.  inländische  Investmentanteile  in  Form  der  Anteile  an
 Sondervermögen  nach  Nummer  1  Buchstabe  a  bis  c
 (inländische  Anteile)  oder  in  Form  von  Aktien  an  der
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(1a)  Für  die  Anwendung  dieses  Gesetzes  zählt  ein  von
 einer  Kapitalanlagegesellschaft  im  Sinne  des  §  2  Absatz  6
 des  Investmentgesetzes  oder  einer  inländischen  Zweig-
 niederlassung  einer  EU-Verwaltungsgesellschaft  im  Sinne
 des  §  2  Absatz  6a  des  Investmentgesetzes  verwaltetes
 EU-Investmentvermögen  der  Vertragsform  zu  den  aus-
 ländischen  Investmentvermögen.  Ist  nach  dem  Recht
 des  Herkunftsstaates  eines  Investmentvermögens
 nach  Satz  1  auf  Grund  des  Sitzes  der  Kapitalanlage-
 gesellschaft  im  Inland  oder  der  inländischen  Zweig-
 niederlassung  der  EU-Verwaltungsgesellschaft  die
 Bundesrepublik  Deutschland  zur  Regelung  der  um-
 fassenden  Besteuerung  des  Investmentvermögens  be-
 rufen,  so  gilt  dieses  für  die  Anwendung  dieses  Gesetzes
 abweichend  von  Satz  1  als  inländisches  Investmentver-
 mögen.  Anteile  an  einem  Investmentvermögen  nach
 Satz  2  gelten  als  Anteile  an  einem  inländischen  Invest-
 mentvermögen.  Anteile  an  einem  Investmentvermö-
 gen  nach  Satz  1  zählen  zu  den  ausländischen  Invest-
 mentanteilen.

 (2)  u n v e r ä n d e r t

 3.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Reicht  im  Falle  der  Teilausschüttung  die  Aus-
 schüttung  nicht  aus,  um  die  Kapitalertragsteuer
 gemäß  §  7  Absatz  1  bis  3  einschließlich  der  bun-
 des-  oder  landesgesetzlich  geregelten  Zuschlag-
 steuern  zur  Kapitalertragsteuer  (Steuerabzugs-
 beträge)  einzubehalten,  gilt  auch  die  Teilaus-
 schüttung  dem  Anleger  mit  dem  Ablauf  des
 inländischen  Investmentaktiengesellschaft  nach  Num-
 mer 1 Buchstabe d, und

 3.  ausländische  Investmentvermögen  und  ausländische
 Investmentanteile  im  Sinne  des  §  2  Absatz  8  bis  10
 des Investmentgesetzes.

 (1a)  Als  ausländisches  Investmentvermögen  gilt  für
 die  Anwendung  dieses  Gesetzes  auch  ein  von  einer  Ka-
 pitalanlagegesellschaft  im  Sinne  des  §  2  Absatz  6  des  In-
 vestmentgesetzes  oder  von  einer  inländischen  Zweignie-
 derlassung  einer  EU-Verwaltungsgesellschaft  im  Sinne
 des  §  2  Absatz  6a  des  Investmentgesetzes  verwaltetes
 EU-Investmentvermögen  der  Vertragsform.  Behandelt
 der  Herkunftsstaat  des  Investmentvermögens  dieses  In-
 vestmentvermögen  seinerseits  steuerlich  als  auslän-
 disches  Investmentvermögen,  gilt  es  abweichend  von
 Satz  1  als  inländisches  Investmentvermögen.  Die  Qua-
 lifikation  der  Anteile  an  diesem  Investmentvermögen  als
 ausländische  oder  inländische  Anteile  richtet  sich  nach
 der Qualifikation des Investmentvermögens.

 (2)  Die  Begriffsbestimmungen  in  §  1  Satz  2  und  §  2
 des  Investmentgesetzes  mit  Ausnahme  des  §  2  Absatz  1
 Satz  1  des  Investmentgesetzes  gelten  entsprechend.  An-
 leger  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  die  Inhaber  von  An-
 teilen  an  Investmentvermögen,  unabhängig  von  deren
 rechtlicher  Ausgestaltung.  Inländische  Investmentver-
 mögen  sind  zugleich  inländische  Investmentgesellschaf-
 ten  im  Sinne  dieses  Gesetzes.  Sie  werden  bei  der  Gel-
 tendmachung  von  Rechten  und  der  Erfüllung  von
 Pflichten nach diesem Gesetz im Falle des

 1.  Absatzes 1 Nummer 1

 a)  Buchstabe a durch die Kapitalanlagegesellschaft,

 b)  Buchstabe  b  durch  die  inländische  Zweignieder-
 lassung  der  ausländischen  Verwaltungsgesell-
 schaft und

 c)  Buchstabe  c  durch  die  inländische  Depotbank  und

 2.  Absatzes  1a  durch  die  Kapitalanlagegesellschaft  ver-
 treten.“

 3.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  3  wird  das  Wort  „Anteilscheininhaber“
 durch das Wort „Anleger“ ersetzt.

 bb)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Reicht  im  Falle  der  Teilausschüttung  die  Aus-
 schüttung  nicht  aus,  um  die  Kapitalertragsteuer
 gemäß  §  7  Absatz  1  bis  3  einschließlich  der  bun-
 des-  oder  landesgesetzlich  geregelten  Zuschlag-
 steuern  zur  Kapitalertragsteuer  einzubehalten,
 gilt  auch  die  Teilausschüttung  dem  Anleger  mit
 dem  Ablauf  des  Geschäftsjahres,  in  dem  die  Er-
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Geschäftsjahres,  in  dem  die  Erträge  gemäß  §  3
 Absatz  1  vom  Investmentvermögen  erzielt  wor-
 den  sind,  als  zugeflossen  und  für  den  Steuerab-
 zug als ausschüttungsgleicher Ertrag.“

 b)  Nach  Absatz  1  werden  die  folgenden  Absätze  1a
 bis 1c eingefügt:

 „(1a)  Erwirbt  ein  Anleger  einen  Anteil  an  ei-
 nem  ausschüttenden  Investmentvermögen  unter
 Einschluss  des  Rechts  zum  Bezug  der  Ausschüt-
 tung,  erhält  er  ihn  aber  ohne  dieses  Recht,  so  gel-
 ten  die  Einnahmen  an  Stelle  der  Ausschüttung  als
 vom  Investmentvermögen  an  den  Anleger  ausge-
 schüttet.  Hat  das  Investmentvermögen  auf  den  er-
 worbenen  Anteil  eine  Teilausschüttung  im  Sinne
 des  Absatzes  1  Satz  3  geleistet,  sind  dem  Anleger
 neben  den  Einnahmen  an  Stelle  der  Ausschüttung
 auch  Beträge  in  Höhe  der  ausschüttungsgleichen
 Erträge  zuzurechnen.  Die  Bekanntmachungen
 nach  §  5  gelten  auch  für  diese  Einnahmen  und
 Beträge.  Für  die  Anwendung  dieses  Gesetzes  ste-
 hen  die  Einnahmen  an  Stelle  der  Ausschüttung
 auf  den  Investmentanteil  und  die  Beträge  nach
 Satz  2  den  ausschüttungsgleichen  Erträgen  gleich.
 Die  auszahlende  Stelle  nach  §  7  Absatz  1  oder  der
 Entrichtungspflichtige  nach  §  7  Absatz  3a  und  3c
 hat  die  Einnahmen  nach  Satz  1  vom  Veräußerer
 des Anteils einzuziehen.

 (1b)  Erwirbt  ein  Anleger  einen  Anteil  an  einem
 inländischen  thesaurierenden  Investmentvermö-
 gen  im  Laufe  des  Geschäftsjahres,  erhält  er  ihn
 aber  nach  Ablauf  des  Geschäftsjahres,  so  gilt  dem
 Anleger  ein  Betrag  zum  Ende  des  Geschäftsjahres
 als  zugeflossen,  der  in  Höhe  und  Zusammenset-
 zung  den  ausschüttungsgleichen  Erträgen  ent-
 spricht.  Leistet  das  Investmentvermögen  auf  den
 erworbenen  Anteil  eine  Teilausschüttung  im
 Sinne  des  Absatzes  1  Satz  4,  ist  der  Betrag  nach
 Satz  1  um  diese  Teilausschüttung  zu  erhöhen.  Die
 Bekanntmachungen  nach  §  5  gelten  auch  für  den
 Betrag  nach  Satz  1  und  Teilausschüttungen.  Für
 die  Anwendung  dieses  Gesetzes  stehen  die  Beträge
 nach  Satz  1  den  ausschüttungsgleichen  Erträgen
 und  etwaige  Einnahmen  an  Stelle  der  Teilaus-
 schüttung  nach  Satz  2  der  Ausschüttung  auf  den
 Investmentanteil  gleich.  Der  Entrichtungspflich-
 tige  nach  §  7  Absatz  3b,  3d  und  4  hat  die  Steuer-
 abzugsbeträge  und  eine  etwaige  Erhöhung  nach
 Satz 2 vom Veräußerer des Anteils einzuziehen.

 (1c)  Die  Investmentgesellschaft  hat  in  Abstim-
 mung  mit  der  Depotbank  dafür  Sorge  zu  tragen,
 dass  durch  Anteilsrückgaben,  die  vor  dem  Tag
 verlangt  oder  vereinbart  werden,  an  dem  der
 Nettoinventarwert  des  Investmentvermögens  um
 die  von  der  auszahlenden  Stelle  oder  dem  Ent-
 richtungspflichtigen  zu  erhebenden  Steuerabzugs-
 beträge  vermindert  wird,  und  die  nach  diesem
 Tag  erfüllt  werden,  nicht  von  einem  zu  niedrigen
 Umfang  des  Investmentvermögens  ausgegangen
 wird  und  Ausschüttungen  an  die  Anleger  oder  als
 träge  gemäß  §  3  Absatz  1  vom  Investmentver-
 mögen  erzielt  worden  sind,  als  zugeflossen  und
 für  den  Steuerabzug  als  ausschüttungsgleicher
 Ertrag.“
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Steuerabzugsbeträge  zur  Verfügung  zu  stellende
 Beträge  nur  in  dem  Umfang  das  Investmentver-
 mögen  belasten,  der  den  Berechnungen  der  In-
 vestmentgesellschaft entspricht.“

 c)  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t

 5.  §  7 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Im  Falle  einer  Teilausschüttung  nach  §  2
 Absatz  1  Satz  3  sind  auf  die  ausgeschütteten  und
 ausschüttungsgleichen  Erträge  die  Absätze  1,  3,
 3a  und  3c  anzuwenden;  die  zu  erhebende  Kapital-
 ertragsteuer  ist  von  dem  ausgeschütteten  Betrag
 einzubehalten.  Im  Falle  einer  Teilausschüttung
 nach  §  2  Absatz  1  Satz  4  sind  auf  die  ausgeschüt-
 teten  und  ausschüttungsgleichen  Erträge  die  Ab-
 sätze 3, 3b, 3d und 4 anzuwenden.“

 c)  Absatz  3  wird  durch  die  folgenden  Absätze  3  bis  3d
 ersetzt:

 „(3)  Eine  Kapitalertragsteuer  wird  von  den  Er-
 trägen  aus  einem  Anteil  an  einem  inländischen  In-
 vestmentvermögen erhoben,

 1.  soweit  in  den  Erträgen  aus  dem  Investment-
 anteil  inländische  Erträge  im  Sinne  des  §  43  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  1  und  1a  sowie  Satz  2  des
 Einkommensteuergesetzes  enthalten sind,

 a)  von  den  ausgeschütteten  Erträgen  nach  Maß-
 gabe des Absatzes 3a und

 b)  von  den  ausschüttungsgleichen  Erträgen  nach
 Maßgabe des Absatzes 3b,

 2.  soweit  in  den  Erträgen  aus  dem  Investment-
 anteil  Erträge  aus  der  Vermietung  und  Verpach-
 tung  von  und  Gewinne  aus  Veräußerungsgeschäf-
 ten  mit  im  Inland  belegenen  Grundstücken  und
 grundstücksgleichen Rechten enthalten sind,

 a)  von  den  ausgeschütteten  Erträgen  nach  Maß-
 gabe des Absatzes 3c und

 b)  von  den  ausschüttungsgleichen  Erträgen  nach
 Maßgabe des Absatzes 3d.

 Der  Steuerabzug  obliegt  dem  Entrichtungspflichti-
 gen.  Dieser  hat  die  auszuschüttenden  Beträge  ein-
 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „Abs.  1  Satz  1
 Nr.  1“  durch  die  Wörter  „Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 und 1a“ ersetzt.

 4.  In  §  5  Absatz  1  Satz  1  Nummer  4  und  5  Satz  1  und  3
 werden  jeweils  hinter  dem  Wort  „Investmentgesell-
 schaft“  die  Wörter  „oder  die  ein  EU-Investmentvermö-
 gen  der  Vertragsform  verwaltende  Kapitalanlagegesell-
 schaft“ eingefügt.

 5.  §  7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  a  wird  die  An-
 gabe  „Nummer  1“  durch  die  Wörter  „Nummer  1
 und 1a“ ersetzt.

 bb)  Satz 4 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 3 wird  wie folgt gefasst:

 „(3)  Von  den  ausgeschütteten  und  ausschüttungs-
 gleichen  Erträgen  eines  inländischen  Investmentver-
 mögens  wird  ein  Kapitalertragsteuerabzug  vorge-
 nommen, soweit

 1.  inländische  Erträge  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1  und  1a  sowie  Satz  2  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  oder

 2.  Erträge  aus  der  Vermietung  und  Verpachtung  von
 im  Inland  belegenen  Grundstücken  und  grund-
 stücksgleichen  Rechten  sowie  Gewinne  aus  pri-
 vaten  Veräußerungsgeschäften  mit  im  Inland  bele-
 genen  Grundstücken  und  grundstücksgleichen
 Rechten enthalten sind.

 Den  Steuerabzug  nimmt  bei  ausgeschütteten  Erträ-
 gen  in  entsprechender  Anwendung  von  §  44  Absatz  1
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schließlich  der  Steuerabzugsbeträge  bei  der  De-
 potbank  einzuziehen,  soweit  er  sie  nicht  nach  §  2
 Absatz  1a  und  1b  vom  Veräußerer  des  Anteils  ein-
 zuziehen  hat.  Das  Investmentvermögen  hat  der
 Depotbank  die  Beträge  für  die  Ausschüttungen
 und  den  Steuerabzug  zur  Verfügung  zu  stellen,
 die  sich  nach  seinen  Berechnungen  unter  Verwen-
 dung  der  von  der  Depotbank  ermittelten  Zahl  der
 Investmentanteile ergeben.

 (3a)  Entrichtungspflichtiger  ist  bei  ausgeschüt-
 teten  Erträgen  im  Sinne  von  Absatz  3  Satz  1  Num-
 mer 1 Buchstabe a als auszahlende Stelle

 1.  das  inländische  Kredit-  oder  Finanzdienstleis-
 tungsinstitut  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  7  Buchstabe  b  des  Einkommensteuerge-
 setzes  oder  das  inländische  Wertpapierhandels-
 unternehmen,  welches,  oder  die  inländische  Wert-
 papierhandelsbank, welche

 a)  die  Anteile  an  dem  Investmentvermögen  ver-
 wahrt oder verwaltet und

 aa)  die  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  auszahlt
 oder gutschreibt,  oder

 bb)  u n v e r ä n d e r t

 b)  die  Anteile  an  dem  Investmentvermögen  nicht
 verwahrt  oder  verwaltet und

 aa)  die  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  auszahlt
 oder gutschreibt,  oder

 bb)  u n v e r ä n d e r t

 2.  die  Wertpapiersammelbank,  der  die  Anteile  an
 dem  Investmentvermögen  zur  Sammelverwah-
 rung  anvertraut  wurden,  wenn  sie  die  Erträge  im
 Sinne  des  Satzes  1  an  eine  ausländische  Stelle
 auszahlt.

 Ergänzend  sind  die  für  den  Steuerabzug  von  Kapital-
 erträgen  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a
 des  Einkommensteuergesetzes  geltenden  Vorschriften
 des  Einkommensteuergesetzes  entsprechend  anzuwen-
 den.
 Satz  4  Nummer  3  des  Einkommensteuergesetzes  die
 auszahlende Stelle vor; auszahlende Stelle ist

 1.  das  inländische  Kredit-  oder  Finanzdienstleis-
 tungsinstitut  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  7  Buchstabe  b  des  Einkommensteuerge-
 setzes,  das  inländische  Wertpapierhandelsunter-
 nehmen  oder  die  inländische  Wertpapierhandels-
 bank, welche

 a)  die  Anteile  oder  Aktien  an  dem  Investmentver-
 mögen verwahrt oder verwaltet und

 aa)  die  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  auszahlt
 oder gutschreibt oder

 bb)  die  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  an  eine
 ausländische Stelle auszahlt, oder

 b)  ohne  die  Anteile  oder  Aktien  an  dem  Invest-
 mentvermögen  zu  verwahren  oder  zu  verwal-
 ten

 aa)  die  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  auszahlt
 oder gutschreibt oder

 bb)  die  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  an  eine
 ausländische Stelle auszahlt, oder

 2.  die  Wertpapiersammelbank,  der  die  Anteile  oder
 Aktien  an  dem  Investmentvermögen  zur  Sammel-
 verwahrung  anvertraut  wurden,  wenn  sie  die  Er-
 träge  im  Sinne  des  Satzes  1  an  eine  ausländische
 Stelle auszahlt.

 Werden  die  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  nur  zum
 Teil  ausgeschüttet,  gelten  für  den  ausschüttungsglei-
 chen  Teil  der  Erträge  die  Sätze  1  und  2  entspre-
 chend;  der  darauf  zu  erhebende  Teil  der  Kapital-
 ertragsteuer  ist  von  der  Ausschüttung  einzubehalten.
 Den  Kapitalertragsteuerabzug  auf  die  ausschüt-
 tungsgleichen  Erträge  im  Sinne  des  Satzes  1  nimmt
 ebenfalls  die  auszahlende  Stelle  gemäß  Satz  2  vor;  zu
 diesem  Zweck  hat  das  inländische  Investmentver-
 mögen  den  auszahlenden  Stellen  die  zu  erhebende
 Kapitalertragsteuer  einschließlich  der  bundes-  und
 landesgesetzlich  geregelten  Zuschlagsteuern  zur  Ka-
 pitalertragsteuer  über  die  inländische  Depotbank  zur
 Verfügung  zu  stellen.  Die  Investmentgesellschaft,  die
 Depotbank  und  die  anderen  auszahlenden  Stellen  ha-
 ben  den  Betrag  nach  Satz  4  Halbsatz  2  wie  ausge-
 schüttete  Erträge  abzuwickeln.  Von  den  für  den  Steu-
 erabzug  von  Kapitalerträgen  geltenden  Vorschriften
 des  Einkommensteuergesetzes  sind  auf  Erträge  nach
 Satz  1  Nummer  1  die  für  Kapitalerträge  im  Sinne  des
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(3b)  Entrichtungspflichtiger  ist  bei  ausschüt-
 tungsgleichen  Erträgen  im  Sinne  des  Absatzes  3
 Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  b  die  inländische
 Stelle,  die  im  Falle  einer  Ausschüttung  auszahlende
 Stelle  nach  Absatz  3a  Satz  1  wäre.  Die  Depotbank
 hat  die  Steuerabzugsbeträge  den  inländischen  Stel-
 len  nach  Satz  1  auf  deren  Anforderung  zur  Verfü-
 gung  zu  stellen,  soweit  nicht  die  inländische  Stelle
 Beträge  nach  §  2  Absatz  1b  einzuziehen  hat;  nicht
 angeforderte  Steuerabzugsbeträge  hat  die  Depot-
 bank  nach  Ablauf  des  zweiten  Monats  seit  dem
 Ende  des  Geschäftsjahres  des  Investmentvermö-
 gens  zum  10.  des  Folgemonats  anzumelden  und
 abzuführen.  Das  Investmentvermögen,  die  Depot-
 bank  und  die  sonstigen  inländischen  Stellen  haben
 das  zur  Verfügungstellen  und  etwaige  Rückforde-
 rungen  der  Steuerabzugsbeträge  nach  denselben
 Regeln  abzuwickeln,  die  für  ausgeschüttete  Be-
 träge  nach  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  a
 gelten  würden.  Die  inländische  Stelle  hat  die  Ka-
 pitalertragsteuer  spätestens  mit  Ablauf  des  ersten
 Monats  seit  dem  Ende  des  Geschäftsjahres  des  In-
 vestmentvermögens  einzubehalten  und  zum  10.  des
 Folgemonats  anzumelden  und  abzuführen.  Ergän-
 zend  sind  die  für  den  Steuerabzug  von  Kapital-
 erträgen  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1  Satz  1  Num-
 mer  1a  des  Einkommensteuergesetzes  geltenden
 Vorschriften  des  Einkommensteuergesetzes  ent-
 sprechend anzuwenden.

 (3c)  Den  Steuerabzug  hat  bei  ausgeschütteten
 Erträgen  im  Sinne  des  Absatzes  3  Satz  1  Nummer  2
 Buchstabe  a  als  Entrichtungspflichtiger  die  aus-
 zahlende  Stelle  im  Sinne  des  Absatzes  3a  Satz  1
 vorzunehmen.  Ergänzend  sind  die  für  den  Steuer-
 abzug  von  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  43  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  7  sowie  Satz  2  des  Einkom-
 mensteuergesetzes  geltenden  Vorschriften  des  Ein-
 kommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden.

 (3d)  Den  Steuerabzug  nimmt  bei  ausschüt-
 tungsgleichen  Erträgen  im  Sinne  des  Absatzes  3
 Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  b  als  Entrichtungs-
 pflichtiger  die  inländische  Stelle  vor,  die  im  Falle
 einer  Ausschüttung  auszahlende  Stelle  nach  Ab-
 satz  3c  Satz  1  in  Verbindung  mit  Absatz  3a  Satz  1
 wäre.  Absatz  3b  Satz  2  bis  4  ist  entsprechend
 anzuwenden.  Ergänzend  sind  die  für  den  Steuer-
 abzug  von  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  43  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  7  sowie  Satz  2  des  Einkom-
 mensteuergesetzes  geltenden  Vorschriften  des  Ein-
 kommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
 §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a  und  Satz  2  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  geltenden  Vorschriften  mit
 Ausnahme  des  §  45a  Absatz  1  Satz  1  Halbsatz  2  an-
 zuwenden.  Auf  Erträge  nach  Satz  1  Nummer  2  sind
 die  für  Kapitalerträge  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  7  und  Satz  2  des  Einkommensteuer-
 gesetzes  geltenden  Vorschriften  entsprechend  anzu-
 wenden.“
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„(4)  Von  den  ausschüttungsgleichen  Erträgen
 eines  inländischen  Investmentvermögens  mit  Aus-
 nahme  der  in  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  Buch-
 stabe  b  und  Nummer  2  Buchstabe  b  genannten
 hat  als  Entrichtungspflichtiger  die  inländische
 Stelle  einen  Steuerabzug  vorzunehmen,  die  bei  Er-
 trägen  im  Sinne  des  Absatzes  3  Satz  1  Nummer  2
 Buchstabe  b  nach  Absatz  3d  Satz  1  als  auszah-
 lende  Stelle  hierzu  verpflichtet  wäre.  Im  Übrigen
 gilt  Absatz  1  entsprechend.  Absatz  3b  Satz  2  bis  4
 ist entsprechend anzuwenden.“

 e)  Absatz 5  wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Wird  bei  ausschüttungsgleichen  Erträgen
 nach  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  b  und
 Nummer  2  Buchstabe  b  sowie  nach  Absatz  4  von
 der  inländischen  Stelle  weder  vom  Steuerabzug  ab-
 gesehen  noch  ganz  oder  teilweise  Abstand  genom-
 men,  wird  auf  Antrag  die  einbehaltene  Ka-
 pitalertragsteuer  unter  den  Voraussetzungen  des
 §  44a  Absatz  4  und  des  §  44b  Absatz  1  Satz  1  des
 Einkommensteuergesetzes  in  dem  dort  vorgese-
 henen  Umfang  von  der  inländischen  Investment-
 gesellschaft  erstattet.  Der  Anleger  hat  der  Invest-
 mentgesellschaft  eine  Bescheinigung  der  inländi-
 schen  Stelle  im  Sinne  der  Absätze  3b,  3d  und  4
 vorzulegen,  aus  der  hervorgeht,  dass  diese  die  Er-
 stattung  nicht  vorgenommen  hat  und  auch  nicht
 vornehmen  wird.  Im  Übrigen  sind  die  für  die  An-
 rechnung  und  Erstattung  der  Kapitalertragsteuer
 geltenden  Vorschriften  des  Einkommensteuerge-
 setzes  entsprechend  anzuwenden.  Die  erstattende
 inländische  Investmentgesellschaft  haftet  in  sinn-
 gemäßer  Anwendung  des  §  44  Absatz  5  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  für  zu  Unrecht  vorgenom-
 mene  Erstattungen;  für  die  Zahlungsaufforderung
 gilt  §  219  der  Abgabenordnung  entsprechend.  Für
 die  Überprüfung  der  Erstattungen  sowie  für  die
 Geltendmachung  der  Rückforderung  von  Erstat-
 tungen  oder  der  Haftung  ist  das  Finanzamt  zu-
 ständig,  das  für  die  Besteuerung  der  inländischen
 Investmentgesellschaft  nach  dem  Einkommen  zu-
 ständig ist.“

 f)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Wird  bei  einem  Gläubiger  ausschüttungs-
 gleicher  Erträge  im  Sinne  des  Absatzes  4,  der  als
 Körperschaft  weder  Sitz  noch  Geschäftsleitung
 oder  als  natürliche  Person  weder  Wohnsitz  noch
 gewöhnlichen  Aufenthalt  im  Inland  hat,  von  der
 inländischen  Stelle  nicht  vom  Steuerabzug  abge-
 sehen,  hat  die  inländische  Investmentgesellschaft
 auf  Antrag  die  einbehaltene  Kapitalertragsteuer
 zu  erstatten.  Die  inländische  Investmentgesell-
 schaft  hat  sich  von  dem  ausländischen  Kreditin-
 stitut  oder  Finanzdienstleistungsinstitut  versichern
 zu  lassen,  dass  der  Gläubiger  der  Kapitalerträge
 c)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  die  Wörter  „Absatzes  3
 Satz  1  Nummer  2  und  in  den  Fällen  des  Absatzes  4
 Satz  2,  in  denen  keine  Ausnahme  oder  Abstandnahme
 vom  Steuerabzug  möglich  ist,“  durch  die  Angabe
 „Absatzes 4“ ersetzt.
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nach  den  Depotunterlagen  als  Körperschaft  we-
 der  Sitz  noch  Geschäftsleitung  oder  als  natürliche
 Person  weder  Wohnsitz  noch  gewöhnlichen  Auf-
 enthalt  im  Inland  hat.  Das  Verfahren  nach  den
 Sätzen  1  und  2  ist  auf  den  Steuerabzug  von  Erträ-
 gen  im  Sinne  des  Absatzes  3  Satz  1  Nummer  2  ent-
 sprechend  anzuwenden,  soweit  die  Erträge  einem
 Anleger  zufließen  oder  als  zugeflossen  gelten,  der
 eine  nach  den  Rechtsvorschriften  eines  Mitglied-
 staates  der  Europäischen  Union  oder  des  Europäi-
 schen  Wirtschaftsraums  gegründete  Gesellschaft
 im  Sinne  des  Artikels  54  des  Vertrags  über  die  Ar-
 beitsweise  der  Europäischen  Union  oder  des  Ar-
 tikels  34  des  Abkommens  über  den  Europäischen
 Wirtschaftsraum  mit  Sitz  und  Ort  der  Geschäfts-
 leitung  innerhalb  des  Hoheitsgebietes  eines  dieser
 Staaten  ist,  und  der  einer  Körperschaft  im  Sinne
 des  §  5  Absatz  1  Nummer  3  des  Körperschaftsteu-
 ergesetzes  vergleichbar  ist;  soweit  es  sich  um  eine
 nach  den  Rechtsvorschriften  eines  Mitgliedstaates
 des  Europäischen  Wirtschaftsraums  gegründete
 Gesellschaft  oder  eine  Gesellschaft  mit  Ort  und
 Geschäftsleitung  in  diesem  Staat  handelt,  ist  zu-
 sätzlich  Voraussetzung,  dass  mit  diesem  Staat  ein
 Amtshilfeabkommen  besteht.  Absatz  5  Satz  4  und
 5 ist entsprechend anzuwenden.“

 6.  u n v e r ä n d e r t

 7.  §  11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  u n v e r ä n d e r t

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Die  Sätze  1  und  2  gelten  auch  für  Investment-
 vermögen im Sinne des §  1 Absatz 1a Satz  2.“
 6.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „Dach-Sonderver-
 mögen“  durch  das  Wort  „Dach-Investmentvermö-
 gen“ ersetzt.

 b)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „Dach-Sondervermögens“
 durch  das  Wort  „Dach-Investmentvermögens“  er-
 setzt.

 c)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Soweit  Ziel-Investmentvermögen  die  Voraussetzun-
 gen  des  §  5  Absatz  1  nicht  erfüllen,  sind  die  nach  §  6
 zu  ermittelnden  Besteuerungsgrundlagen  des  Ziel-
 Investmentvermögens  den  steuerpflichtigen  Erträgen
 des Dach-Investmentvermögens zuzurechnen.“

 d)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Die  vorstehenden  Sätze  sind  auch  auf  Master-Fee-
 der-Strukturen  im  Sinne  des  Kapitels  2  Abschnitt  1a
 des Investmentgesetzes anzuwenden.“

 7.  §  11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Das  inländische  Sondervermögen  gilt  in  den
 Fällen  des  §  1  Absatz  1  Nummer  1  Buchstabe  a
 bis  c  als  Zweckvermögen  im  Sinne  des  §  1  Ab-
 satz  1  Nummer  5  des  Körperschaftsteuergeset-
 zes.“

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Verwaltet  eine  Kapitalanlagegesellschaft  im
 Sinne  des  §  2  Absatz  6  des  Investmentgesetzes
 oder  eine  inländische  Zweigniederlassung  einer
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b)  u n v e r ä n d e r t

 8.  u n v e r ä n d e r t

 9.  u n v e r ä n d e r t
 EU-Verwaltungsgesellschaft  ein  EU-Investment-
 vermögen  der  Vertragsform,  das  der  Herkunfts-
 staat  nicht  als  unbeschränkt  steuerpflichtig  be-
 handelt,  gelten  die  Sätze  1  und  2  entsprechend;
 behandelt  der  Herkunftsstaat  das  EU- Invest-
 mentvermögen  der  Vertragsform  als  unbe-
 schränkt  steuerpflichtig,  ist  dieses  unabhängig
 von  einer  Steuerbefreiung  im  Herkunftsstaat  ein
 beschränkt  steuerpflichtiges  Zweckvermögen  im
 Sinne  des  §  2  Nummer  1  des  Körperschaftsteuer-
 gesetzes.“

 b)  In  Absatz  2  Satz  2  Halbsatz  2  werden  nach  den  Wör-
 tern  „bei  den  übrigen  Kapitalerträgen“  die  Wörter
 „außer  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1a  des  Einkommensteuergesetzes“
 eingefügt.

 8.  §  13 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Örtlich  zuständig  ist  das  Finanzamt,  in  dessen
 Bezirk  sich  die  Geschäftsleitung  der  Investmentgesell-
 schaft  befindet,  oder  in  den  Fällen  des  §  1  Absatz  1
 Nummer  1  Buchstabe  b,  in  dessen  Bezirk  die  Zweignie-
 derlassung  besteht,  oder  in  den  Fällen  des  §  1  Absatz  1
 Nummer  1  Buchstabe  c,  in  dessen  Bezirk  sich  die  Ge-
 schäftsleitung der inländischen Depotbank befindet.“

 9.  §  14 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „Übertragung“
 durch das Wort „Verschmelzung“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „Übertragung  aller
 Gegenstände  eines  Sondervermögens“  durch  das
 Wort  „Verschmelzung“  und  die  Wörter  „§  40  des  In-
 vestmentgesetzes“  durch  die  Wörter  „§  40g  des  In-
 vestmentgesetzes  unter  alleiniger  Beteiligung  inlän-
 discher Sondervermögen“ ersetzt.

 c)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Ein  nach  §  40g  Absatz  2  Satz  1  des  Investmentge-
 setzes  bestimmter  Übertragungsstichtag  gilt  als  Ge-
 schäftsjahresende  des  übertragenden  Sondervermö-
 gens.“

 d)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „zum  Übertra-
 gungsstichtag“  durch  die  Wörter  „zu  Beginn  des  dem
 Übertragungsstichtag folgenden Tages“ ersetzt.

 e)  Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze angefügt:

 „Erhalten  die  Anleger  des  übertragenden  Sonderver-
 mögens  eine  Barzahlung  im  Sinne  des  §  40h  des  In-
 vestmentgesetzes,  gilt  diese  als  Ertrag  im  Sinne  des
 §  20  Absatz  1  Nummer  1  des  Einkommensteuer-
 gesetzes,  wenn  sie  nicht  Betriebseinnahme  des  Anle-
 gers,  eine  Leistung  nach  §  22  Nummer  1  Satz  3
 Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  aa  des  Einkommen-
 steuergesetzes  oder  eine  Leistung  nach  §  22  Num-
 mer  5  des  Einkommensteuergesetzes  ist;  §  3  Num-
 mer  40  des  Einkommensteuergesetzes  und  §  8b
 Absatz  1  des  Körperschaftsteuergesetzes  und  §  5  sind
 nicht  anzuwenden.  Die  Barzahlung  ist  als  Ausschüt-
 tung  eines  sonstigen  Ertrags  oder  als  Teil  der  Aus-
 schüttung nach §  6 zu behandeln.“
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10.  §  15 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t

 b)  Absatz 1 wird  wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „§§  6,  7  Abs.  4
 Satz  2“ durch die Angabe „§  6“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Sondervermögens
 durch  das  Wort  „Investmentvermögens  er-
 setzt.

 cc)  Satz 8 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Die  Kapitalertragsteuer  nach  Satz  7  und
 nach  §  7  ist  durch  die  Investmentgesellschaft
 innerhalb  eines  Monats  nach  der  Entstehung
 zu  entrichten.  Die  Investmentgesellschaft  hat
 bis  zu  diesem  Zeitpunkt  eine  Steueranmel-
 dung  nach  amtlich  vorgeschriebenem  Daten-
 satz  auf  elektronischem  Weg  nach  Maßga-
 be  der  Steuerdaten-Übermittlungsverordnung
 vom  28.  Januar  2003  (BGBl.  I  S.  139),  zuletzt
 geändert  durch  Artikel  8  der  Verordnung
 vom  17.  November  2010  (BGBl.  I  S.  1544)  in
 der  jeweils  geltenden  Fassung  zu  übermit-
 teln.  Im  Rahmen  der  ergänzenden  Anwen-
 dung  der  Vorschriften  des  Einkommensteu-
 ergesetzes  über  den  Steuerabzug  sind  §  44a
 Absatz  6  und  §  45a  Absatz  3  des  Einkom-
 mensteuergesetzes nicht anzuwenden.“

 c)  Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Von  den  Erträgen  ist  Kapitalertragsteuer  in  Hö-
 he  von  25  Prozent  durch  die  Investmentgesell-
 schaft  einzubehalten;  Absatz  1  Satz  8  bis  10  gilt
 entsprechend.“

 11.  u n v e r ä n d e r t

 12.  §  18 wird wie folgt geändert:

 a)  u n v e r ä n d e r t
 f)  In  Absatz  7  Satz  1  Nummer  5  werden  nach  den
 Wörtern  „andere  Investmentgesellschaft“  die  Wör-
 ter  „oder  ein  Teilgesellschaftsvermögen  einer  ande-
 ren Investmentaktiengesellschaft“ eingefügt.

 10.  §  15 wird wie folgt geändert:

 a)  Der  Überschrift  werden  die  Wörter  „und  Spezial-In-
 vestmentaktiengesellschaften“ angefügt.

 b)  In  Absatz  1  Satz  2  wird  das  Wort  „Sondervermö-
 gens“  durch  das  Wort  „Investmentvermögens“  er-
 setzt.

 11.  §  17a wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „Übertragung“
 durch das Wort „Verschmelzung“ ersetzt.

 b)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Übertragungen  zwi-
 schen  Rechtsträgern  desselben  Staates“  durch  die
 Wörter  „Verschmelzungen  von  Investmentvermö-
 gen,  die  demselben  Aufsichtsrecht  unterliegen,“  und
 in  Nummer  1  die  Angabe  „§  40“  durch  die  Angabe
 „§  40g“ ersetzt.

 12.  §  18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 19 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  7  werden  vor  den  Wörtern  „erstmals  auf
 Kapitalerträge  anzuwenden“  die  Wörter  „vor-
 behaltlich der Sätze 8 und 9“ eingefügt.

 bb)  Nach Satz 8 wird folgender Satz eingefügt:
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b)  Die folgenden Absätze 20 und 21 werden angefügt:

 „(20)  §  1  Absatz  1,  1a  und  2,  die  §§  5,  10,  11  Ab-
 satz  1,  §  13  Absatz  5,  die  §§  14,  15  Absatz  1  Satz  2
 und  §  17a  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Geset-
 zes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und
 Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 sind  erstmals  auf  Geschäftsjahre  anzuwenden,  die
 nach  dem  30.  Juni  2011  beginnen.  Die  §§  2,  7,  11
 Absatz  2  und  §  15  Absatz  1  Satz  1  und  8  bis  10  und
 Absatz  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Geset-
 zes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und
 Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 sind  erstmals  auf  Kapitalerträge  anzuwenden,  die
 dem  Anleger  oder  in  den  Fällen  des  §  11  Absatz  2
 dem  Investmentvermögen  nach  dem  31.  Dezember
 2011  zufließen  oder  ihm  als  zugeflossen  gelten.  Für
 vor  dem  1.  Januar  2013  als  zugeflossen  geltende
 Erträge  hat  die  inländische  Stelle  abweichend
 von  §  7  Absatz  3b  Satz  4  und  Absatz  4  die  Kapi-
 talertragsteuer  spätestens  mit  Ablauf  des  zweiten
 Monats  seit  dem  Ende  des  Geschäftsjahres  des
 Investmentvermögens  einzubehalten  und  zum
 10.  des  Folgemonats  anzumelden  und  abzufüh-
 ren.  Steuerabzugsbeträge,  die  für  vor  dem  1.  Ja-
 nuar  2013  als  zugeflossen  geltende  Erträge  von
 Entrichtungspflichtigen  bei  der  Depotbank  nicht
 eingezogen  wurden,  hat  die  Depotbank  abwei-
 chend  von  §  7  Absatz  3b  Satz  2  Halbsatz  2  spä-
 testens  mit  Ablauf  des  dritten  Monats  seit  dem
 Ende  des  Geschäftsjahres  des  Investmentvermö-
 gens  einzubehalten  und  zum  10.  des  Folgemonats
 anzumelden und abzuführen.

 (21)  u n v e r ä n d e r t

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  bei  Sondervermögen  im  zivilrechtlichen  Eigen-
 tum  der  Kapitalanlagegesellschaft  oder  im  zivil-
 rechtlichen Miteigentum der Anleger stehen.

 Satz  1  gilt  nicht  bei  Kapitalerträgen  aus  Antei-
 len,  wenn  es  sich  um  den  Erwerb  von  Anteilen  an
 einem  Ziel-Investmentvermögen  handelt  und  die
 „Dies  gilt  für  §  7  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 Buchstabe  a  entsprechend,  soweit  dieser  inlän-
 dische  Immobilienerträge  aus  seinem  Anwen-
 dungsbereich ausnimmt.“

 b)  Die folgenden Absätze 20 und 21 werden angefügt:

 „(20)  Die  Inhaltsübersicht,  §  1  Absatz  1,  1a
 und  2,  §§  5,  10  und  11  Absatz  1,  §  13  Absatz  5,
 §§  14  und  15  Absatz  1  und  §  17a  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  sind  erstmals  auf  Geschäfts-
 jahre  anzuwenden,  die  nach  dem  30.  Juni  2011  be-
 ginnen.  Die  §§  2,  7  und  11  Absatz  2  in  der  Fassung
 des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  sind  erstmals  auf  Kapitalerträ-
 ge  anzuwenden,  die  dem  Anleger  oder  in  den  Fällen
 des  §  11  Absatz  2  dem  Investmentvermögen  nach
 dem  31.  Dezember  2011  zufließen  oder  ihm  als  zu-
 geflossen gelten.

 (21)  §  11  Absatz  2  Satz  2  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  9  des  Gesetzes  vom  16.  Juli  2009  (BGBl.  I
 S.  1959)  ist  für  Kapitalerträge,  die  dem  Investment-
 vermögen  nach  dem  31.  Dezember  2010  und  vor
 dem  1.  Januar  2012  zufließen,  mit  der  Maßgabe  an-
 zuwenden,  dass  bei  Kapitalerträgen  im  Sinne  des
 §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  des  Einkommen-
 steuergesetzes  eine  Erstattung  von  Kapitalertrag-
 steuer  nach  §  44b  Absatz  6  des  Einkommensteuer-
 gesetzes  nur  zulässig  ist,  wenn  die  betreffenden
 Anteile,  aus  denen  die  Kapitalerträge  stammen,  im
 Zeitpunkt  des  Gewinnverteilungsbeschlusses  neben
 dem wirtschaftlichen Eigentum auch

 1.  im  zivilrechtlichen  Eigentum  der  Investmentak-
 tiengesellschaft oder

 2.  bei  Sondervermögen  im  zivilrechtlichen  Eigen-
 tum  der  Kapitalanlagegesellschaft  oder  im  zivil-
 rechtlichen Miteigentum der Anleger stehen.“
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Anteile  an  das  Dach-Investmentvermögen  ausge-
 geben werden.“

 Artikel 10

 u n v e r ä n d e r t

 Artikel 11

 Änderung des REIT-Gesetzes

 Das  REIT-Gesetz  vom  28.  Mai  2007  (BGBl.  I  S.  914),
 das  durch  Artikel  37  des  Gesetzes  vom  19.  Dezember  2008
 (BGBl.  I  S.  2794)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  Dem §  23 wird folgender Absatz 11 angefügt:

 „(11)  §  10  Absatz  2  Satz  2  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:
 Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungs-
 gesetzes])  ist  erstmals  ab  dem  1.  Januar  2011  anzu-
 wenden.  §  20  Absatz  1  Satz  2  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:
 Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungs-
 gesetzes])  ist  erstmals  auf  Kapitalerträge  anzuwen-
 den,  die  dem  Gläubiger  nach  dem  31.  Dezember  2011
 zufließen.“

 Artikel 12

 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

 Das  Grunderwerbsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  26.  Februar  1997  (BGBl.  I  S.  418,
 1804),  das  zuletzt  durch  Artikel  7  des  Gesetzes  vom  22.  De-
 zember  2009  (BGBl.  I  S.  3950)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  u n v e r ä n d e r t
 Artikel 10

 Änderung des Zerlegungsgesetzes

 Nach  §  1  Absatz  3  des  Zerlegungsgesetzes  vom  6.  August
 1998  (BGBl.  I  S.  1998),  das  zuletzt  durch  Artikel  12  des  Ge-
 setzes  vom  20.  Dezember  2008  (BGBl.  I  S.  2850)  geändert
 worden ist, wird folgender Absatz 3a eingefügt:

 „(3a)  Ist  ein  Steuerbetrag  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1a  des  Einkommensteuergesetzes  einem
 Land  zugeflossen,  in  dem  sich  der  Ort  der  Leitung  des
 Schuldners  der  Kapitalerträge  nicht  befindet,  hat  das  Land
 den  Steuerbetrag  an  das  Land  zu  überweisen,  in  dem  sich  der
 Ort  der  Leitung  des  Schuldners  der  Kapitalerträge  befindet.“

 Artikel 11

 Änderung des REIT-Gesetzes

 Das  REIT-Gesetz  vom  28.  Mai  2007  (BGBl.  I  S.  914),  das
 durch  Artikel  37  des  Gesetzes  vom  19.  Dezember  2008
 (BGBl.  I  S.  2794)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  10 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Frist  des  Satzes  1  kann  auf  Antrag  von  der  Bundes-
 anstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  bis  zu  zwei  Mal
 um  jeweils  ein  Jahr  verlängert  werden,  wenn  Umstände
 außerhalb  des  Verantwortungsbereichs  des  Vor-REIT
 eine solche Verlängerung rechtfertigen.“

 2.  In  §  20  Absatz  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  43  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  1“  durch  die  Wörter  „§  43  Absatz  1  Satz  1
 Nummer 1, 1a“ ersetzt.

 Artikel 12

 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

 Das  Grunderwerbsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  26.  Februar  1997  (BGBl.  I  S.  418,
 1804),  das  zuletzt  durch  Artikel  7  des  Gesetzes  vom  22.  De-
 zember  2009  (BGBl.  I  S.  3950)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  §  6a Satz 4 wird wie folgt gefasst:
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2.  Dem  §  23 wird folgender Absatz  10  angefügt:

 „(10)  u n v e r ä n d e r t

 Artikel 13

 u n v e r ä n d e r t

 Artikel 14

 Änderung der Verordnung zur Durchführung
 der Vorschriften über die Lohnsteuerhilfevereine

 Nach  der  Zwischenüberschrift  zum  vierten  Teil  der
 Verordnung  zur  Durchführung  der  Vorschriften  über
 die  Lohnsteuerhilfevereine  vom  15.  Juli  1975  (BGBl.  I
 S.  1906),  die  zuletzt  durch  Artikel  110  Absatz  4  des  Ge-
 setzes  vom  8.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  1864)  geändert
 worden ist, wird folgender §  9 eingefügt:

 „§  9
 Versicherungspflicht

 (1)  Lohnsteuerhilfevereine  sind  verpflichtet,  sich  ge-
 gen  die  aus  ihrer  Tätigkeit  (§  4  Nummer  11  des  Ge-
 setzes)  ergebenden  Haftpflichtgefahren  für  Vermögens-
 schäden  zu  versichern  und  die  Versicherung  während
 der  Dauer  ihrer  Anerkennung  aufrechtzuerhalten.  Der
 Versicherungsschutz  muss  sich  auch  auf  solche  Vermö-
 gensschäden  erstrecken,  für  die  der  Versicherungsneh-
 mer  nach  §  278  oder  §  831  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs einzustehen hat.

 (2)  Die  Versicherung  muss  bei  einem  im  Inland  zum
 Geschäftsbetrieb  befugten  Versicherungsunternehmen
 zu  den  nach  Maßgabe  des  Versicherungsaufsichtsgeset-
 zes  eingereichten  allgemeinen  Versicherungsbedingun-
 gen genommen werden.“

 Artikel 15

 Inkrafttreten

 (1)  Artikel  1  Nummer  4  Buchstabe  e,  Nummer  10  Buch-
 stabe  f,  Nummer  11  Buchstabe  b,  Nummer  28  beschränkt  auf
 „Im  Sinne  von  Satz  3  abhängig  ist  eine  Gesellschaft,  an
 deren  Kapital  oder  Gesellschaftsvermögen  das  herr-
 schende  Unternehmen  innerhalb  von  fünf  Jahren  vor
 dem  Rechtsvorgang  und  fünf  Jahren  nach  dem  Rechts-
 vorgang  unmittelbar  oder  mittelbar  oder  teils  unmittel-
 bar,  teils  mittelbar  zu  mindestens  95  vom  Hundert  unun-
 terbrochen beteiligt ist.“

 2.  §  23 wird folgender Absatz  9  angefügt:

 „(9)  §  6a  Satz  4  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und
 Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist
 erstmals  auf  Erwerbsvorgänge  anzuwenden,  die  nach
 dem 31. Dezember 2009 verwirklicht werden.“

 Artikel 13

 Änderung der Makler- und Bauträgerverordnung

 In  §  11  Absatz  2  Satz  2  der  Makler-  und  Bauträgerverord-
 nung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  7.  November
 1990  (BGBl.  I  S.  2479),  die  zuletzt  durch  Artikel  2  der  Ver-
 ordnung  vom  9.  März  2010  (BGBl.  I  S.  264)  geändert  wor-
 den  ist,  wird  die  Angabe  „§  124  Abs.  1  und  2“  durch  die
 Wörter „§  124 Absatz 1 bis 2a“ ersetzt.

 Artikel  14

 Inkrafttreten

 (1)  Artikel  1  Nummer  4  Buchstabe  e,  Nummer  10  Buch-
 stabe  f,  Nummer  11  Buchstabe  b,  Nummer  28  beschränkt  auf
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§  28  Absatz  3  Satz  3  und  4,  Nummer  34  beschränkt  auf  §  40c
 Absatz  3,  Nummer  44  Buchstabe  b,  Nummer  84  beschränkt
 auf  §  128  Absatz  6,  Nummer  93  beschränkt  auf  §  143c  Ab-
 satz  5  und  6,  Nummer  94  beschränkt  auf  §  144  Absatz  6,
 Nummer  95  und  96,  Artikel  2  Nummer  5  sowie  die  Artikel  4
 bis 11 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 (2)  Artikel  12  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  Januar  2010  in
 Kraft.

 (3)  Artikel  14  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  Januar  2011
 in Kraft.

 (4)  u n v e r ä n d e r t
 §  28  Absatz  3  Satz  3  und  4,  Nummer  34  beschränkt  auf  §  40c
 Absatz  3,  Nummer  44  Buchstabe  b,  Nummer  82  beschränkt
 auf  §  128  Absatz  6,  Nummer  89  beschränkt  auf  §  143  Ab-
 satz  5  und  6,  Nummer  92  beschränkt  auf  §  144  Absatz  6,
 Nummer  93  und  94,  Artikel  2  Nummer  5  sowie  die  Artikel  4
 bis 11 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 (2)  Artikel  12  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  Januar  2010  in
 Kraft.

 (3)  Im  Übrigen  tritt  dieses  Gesetz  am  1.  Juli  2011  in  Kraft.
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